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Mitteilung Berlin, den 18. Juni 2018 

 Die 12. Sitzung des Ausschusses für Arbeit und So-
ziales 
findet statt am  
Montag, dem 25. Juni 2018,  
13:00 Uhr bis ca. 14:30 Uhr 
10557 Berlin, Konrad-Adenauer-Str. 1 
Paul-Löbe-Haus, 4.900 

Sekretariat 
Telefon: +49 30 - 227 3 24 87 
Fax: +49 30 - 227 3 60 30 

Sitzungssaal 
Telefon: +49 30 - 227 3 33 08 
Fax: +49 30 - 227 3 63 32 

 

Achtung! 
Abweichende Sitzungszeit! 
Abweichender Sitzungsort! 
  
 

  

 

Tagesordnung - Öffentliche Anhörung 

 

 
a) 

Einziger Punkt der Tagesordnung 
 

Öffentliche Anhörung von Sachverständigen 

 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel 
(Olpe), Michael Theurer, Pascal Kober, weiterer Ab-
geordneter und der Fraktion der FDP 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeits-
zeitgesetzes 

BT-Drucksache 19/1174 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/2511 Antrag 
BT-Drucksache: 19/2522 Antrag 

 
 

  

 

Federführend: 

Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Tourismus 

 
 

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901174.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902511.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902522.pdf
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b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne 
Ferschl, Matthias W. Birkwald, weiterer Abgeord-
neter und der Fraktion DIE LINKE. 

Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte 
schaffen 

BT-Drucksache 19/2522 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/1174 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 
 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, 
Kerstin Andreae, Katja Dörner, weiterer Abgeordne-
ter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen 

BT-Drucksache 19/2511 

verbundene Dokumente: 
BT-Drucksache: 19/1174 Gesetzentwurf 

 
 

Federführend: 
Ausschuss für Arbeit und Soziales 

Mitberatend: 
Ausschuss für Wirtschaft und Energie 
Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

 
 

 

 

Dr. Matthias Bartke, MdB 
Vorsitzender 

  

http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902522.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901174.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/025/1902511.pdf
http://dipbt.bundestag.de/dip21/btd/19/011/1901174.pdf
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Liste der Sachverständigen 
zur öffentlichen Anhörung am Montag, 25. Juni 2018, 13.00 – 14.30 Uhr 

 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Handelsverband Deutschland e.V. 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung 

Dr. Kai Seiler, Bochum 

Prof. Dr. Wolfhard Kohte, Halle 

Prof. Dr. Richard Giesen, München 

Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner, Oldenburg 

Prof. Dr. Jens Schubert, Berlin 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)62 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 19. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Prof. Dr. Wolfhard Kohte, Halle 

A. Änderung des Arbeitszeitgesetzes? 

In der Drs. 19/1174 wird vorgeschlagen, § 7 ArbZG 
zu ändern und tarifdispositive Spielräume zu erwei-
tern für die Bestimmung der täglichen Höchstarbeits-
zeit sowie zur Einschränkung der Ruhezeiten. Dazu 
bedarf es einiger grundsätzlicher Vorüberlegungen:  

I. Die Struktur des Arbeitszeitrechts: 

Arbeitszeitrecht ist – anders als Bestimmungen des 
Arbeitsschutzgesetzes – durch typisierende quantita-
tive Grenzwerte gekennzeichnet. Anschaulich hat 
das BAG formuliert, dass § 3 ArbZG eine „Grenze für 
das Arbeitsvolumen“ vorgibt; eine Arbeitsleistung in 
einem höheren Umfang  kann wirksam nicht verein-
bart werden, sie darf weder angeordnet noch entge-
gengenommen werden1. Die Anwendung dieser 
Werte - z.B. 8 Stunden, 10 Stunden, 11 Stunden – ist 
relativ einfach, es bedarf für diese Werte keiner Ge-
fährdungsbeurteilung, sie werden nicht individuali-
siert. Das mag manchen sehr starr2 erscheinen, doch 
wird dadurch die gleichmäßige Anwendung und 

                                                 
1 BAG 24.8.2016 – 5 AZR 129/16, NZA 2017, 58, 61 Rn. 33. 
2 So z.B. Günther/Böglmeier NZA 2015, 1025, 1028 
3 so z.B. BayVGH GewArch 1994, 192, 193. 
4 so zuletzt EuGH 21.2.2018, C-518/15, NZA 2018, 293, 295 – Matzak; vgl. EuArbR/Gallner, 2. Aufl. 2018 RL 2003/88/EG 
Art. 2 Rn. 4 ff. 

Aufsicht erleichtert und zugleich Wettbewerbs-
gleichheit gesichert3, die sich inzwischen weitge-
hend auf den gesamten Bereich der Europäischen 
Union erstreckt.  

Diese Struktur wird ergänzt durch diverse Öffnungs-
vorschriften, mit denen eine flexible Arbeitsorgani-
sation im Rahmen festgelegter Grenzen ermöglicht 
wird. Auch die Öffnungsvorschriften enthalten eine 
bezifferte Modifizierung für einzelne Fallgruppen – 
9 statt 11, 10 statt 8, 12 statt 10. Es geht also um ein 
System kontrollierter und strukturierter Flexibilität. 
Vor allem in der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs ist diese Systematik inzwischen mit 
großer Deutlichkeit ausgearbeitet. Die Eckpunkte er-
geben sich aus der RL 2003/88/EG, die im Grundsatz 
durch das ArbZG umgesetzt worden ist. Elementare 
Begriffe, wie z.B. „Arbeitszeit“ und „Ruhezeit“ sind 
autonome unionsrechtliche Begriffe4, die für das 
deutsche Recht und die deutschen Gerichte verbind-
lich sind, es sei denn, dass ein weiter reichender 
Schutz nach Art. 15 der RL vermittelt wird. 
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Der strikte und quantifizierende Charakter des Ar-
beitszeitrechts ergibt sich auch aus dem deutschen 
Verfassungsrecht. Grundlegend für die Kodifikation 
des ArbZG 1994 war die Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichts vom 28.1.1992 zum Nachtar-
beitsverbot für Arbeiterinnen. Das Gericht be-
schränkte sich zutreffend nicht auf die Feststellung 
der Verletzung von Art. 3 Abs. 1 und 3 GG, sondern 
verlangte eine neue Kodifikation, die sich an der 
staatlichen Schutzpflicht aus Art. 2 GG orientiert. Da 
– so das Bundesverfassungsgericht - mit den Mitteln 
des Vertragsrechts bei einer so wichtigen Frage kein 
sachgerechter Interessenausgleich geschaffen werden 
kann, bedarf es einer entsprechenden staatlichen Re-
gulierung.5 Insoweit hat das Gericht seine frühere Ju-
dikatur bestätigt, wonach die unternehmerische Frei-
heit aus Art. 12 GG zur Regulierung des Arbeitszeit-
rechts beschränkt werden kann6. Die besondere Be-
deutung grundrechtlicher Schutzpflichten für die 
Ausgestaltung des Arbeitsrechts ist vom Bundesver-
fassungsgericht zuletzt in diesem Monat nachhaltig 
unterstrichen worden.7 Insoweit schließt sich auch 
der Kreis zur Europäischen Charta der Grundrechte, 
die in Art. 31 Abs. 2 die Rechte auf eine Begrenzung 
der Höchstarbeitszeit sowie auf eine tägliche und 
wöchentliche Ruhezeit bestätigt. Aus dem System 
der grundrechtlichen Schutzpflichten ergibt sich für 
den Gesundheitsschutz nach Art. 4 Abs. 2 der RL 
89/391/EWG die Pflicht zur staatliche Kontrolle und 
Überwachung. Diese gilt nach Art. 1 Abs. 4 der RL 
2003/88/EG auch für das Arbeitszeitrecht, so dass 
auch die Überwachung und die Überwachbarkeit des 
Arbeitszeitrechts nach § 17 ArbZG zu den Eckpfei-
lern des geltenden Rechts gehören, die bei der weite-
ren Ausgestaltung einzelner Regelungen zu beachten 
sind. 

II. Die Bedeutung der Höchstarbeitszeit (§ 3 ArbZG)  

Das deutsche Arbeitszeitrecht ist seit mehr als 80 
Jahren gekennzeichnet durch Normierungen der täg-
lichen Höchstarbeitszeit. Bereits vor 1914 wurde 
eine Beschränkung der täglichen Höchstarbeitszeit 
aus Gesundheitsgründen für einzelne Gruppen ein-
geführt („sanitärer Maximalarbeitstag“).8 Nach 1918 
setzte sich in der Weimarer Republik die Orientie-
rung am 8-Stunden-Tag durch, die nach 1945 fortge-
setzt wurde. In den Beratungen zum ArbZG wurde 
1994 in Kenntnis der Richtlinie 93/104/EWG auf eu-
ropäischer Ebene entschieden, in § 3 ArbZG am Mo-
dell der täglichen Höchstarbeit festzuhalten. Diese 
Entscheidung wurde in der Begründung auf arbeits-

                                                 
5 BVerfG NZA 1992, 270, 273; vgl. zu diesen Konsequenzen bereits Colneric NZA 1992, 393 
6 BVerfGE 22, 1, 20 f. 
7 BVerfG 6.6.2018 - 1 BvL 7/14, 1 BvR 1375/14 
8 Dazu Kohte AuR 1984, 263, 266. 
9 BT- Drs 12/5888 S. 24. 
10 Oppolzer AuR 1994, 41, 42.  
11 Dazu Kohte, Arbeitnehmerhaftung und Arbeitgeberrisiko, 1981, S. 159. 
12 Steinberg, BauPortal 3/2018, S. 35ff. mit weiteren Nachweisen. 
13 BAuA, Arbeitszeitreport 2016; Rothe (Hrsg.), Psychische Gesundheit in der Arbeitswelt, 2017. 
14 Dazu nur Anna Wirtz, Gesundheitliche und soziale Auswirkungen langer Arbeitszeiten, BAuA, Dortmund 2010. 
15 Krause, Gutachten 71. DJT 2016, B 40. 
16 Mitteilung der Kommission zu Auslegungsfragen in Bezug auf die RL 2003/88/EG (2017/C 165/01), Amtsblatt der Euro-
päischen Union vom 24.5.2017, C 165/1   

wissenschaftliche und arbeitsmedizinische Erkennt-
nisse gestützt.9 Solche Erkenntnisse waren damals 
bereits verbreitet10 und intensiv im Rahmen von 
Ausnahmebewilligungen nach § 8 AZO erörtert wor-
den. Damals gab es noch eine Reihe von Betrieben, 
in denen die Gruppe der Nebenerwerbslandwirte 
eine wichtige Rolle spielten. Diese Gruppe war inte-
ressiert an Regelungen zu drei- und vier- Tagewo-
chen, damit sie feste Arbeitstage für die Arbeit in der 
eigenen Landwirtschaft hatten. Entsprechende Ge-
nehmigungen waren seit 1939 in bestimmten Betrie-
ben erteilt worden und sind nach 1980 im Zusam-
menhang mit der Verbesserung und Präzisierung ar-
beitswissenschaftlicher Erkenntnisse schrittweise 
korrigiert worden. Es gab also 1994 hinreichendes 
Anschauungsmaterial für die unterschiedlichen Re-
gulierungsmöglichkeiten durch Wochenarbeitszeit 
und tägliche Höchstarbeitszeit; auf dieser Basis ist 
die Entscheidung für § 3 S.1 ArbZG damals reflek-
tiert getroffen worden.  

So ist auch in den Folgejahren durch weitere Unter-
suchungen bestätigt worden, dass vor allem das Un-
fallrisiko nach sechs bis sieben Stunden, vor allem 
aber nach acht Stunden exponentiell ansteigt.11 Vor 
allem Unfalluntersuchungen haben diesen Zusam-
menhang bis heute erhärtet, wie sich zuletzt in der 
Ausgabe 3/2018 der Zeitschrift der BG Bau ablesen 
lässt.12 In einer Reihe von Veröffentlichungen der 
BAuA13 ist dieser Zusammenhang mit einer beachtli-
chen Zahl auch aktueller Studien bestätigt worden14. 
Arbeitszeiten von mehr als acht Stunden am Tag 
sind nicht nur ein Unfallrisiko, sondern erhöhen 
auch deutlich den gesundheitlichen Verschleiß der 
Beschäftigten und das Eintreten vorzeitiger Erwerbs-
minderung und Erwerbsunfähigkeit. In dem Gutach-
ten von Rüdiger Krause zum 71. Deutschen Juristen-
tag 2016, der sich dem Thema „Digitalisierung der 
Arbeitswelt – Herausforderungen und Regelungsbe-
darf“ gewidmet hatte, ist dafür plädiert worden, dass 
die tägliche Höchstarbeitszeit von acht Stunden in 
§ 3 ArbZG weiter Gültigkeit als Eckpunkt haben 
soll15. Auch wenn die europäische Richtlinie vom 
Modell der Wochenarbeitszeit ausgeht, besteht doch 
in der rechtlichen Bewertung völlige Übereinstim-
mung, dass nach Art. 15 der Richtlinie eine Regulie-
rung täglicher Höchstarbeitszeit zulässig ist und von 
der Richtlinie keine Korrektur solcher Entscheidun-
gen verlangt wird.16 

Ich begrüße daher, dass in der Drs. 19/1174 die im 
sozialpolitischen Raum bekannten Forderungen 
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nach einer Änderung von § 3 S. 1 ArbZG nicht auf-
gegriffen worden sind. Ich stimme zu, dass an § 3 
S. 1 ArbZG als Eckpunkt festgehalten werden soll.17 

III. Tarifdispositives Arbeitszeitrecht 

Tarifdispositives Arbeitszeitrecht gehört zu den tra-
ditionellen Elementen des deutschen Arbeitsrechts, 
die 1994 umfassend erweitert worden sind. In der ta-
riflichen Praxis spielen solche Tarifverträge eine be-
achtliche Rolle. In der Metall - Tarifrunde 2018, die 
in BT - Drs. 19/2522 lobend hervorgehoben worden 
ist, ist im Februar 2018 ein bemerkenswertes Bei-
spiel eines solchen Vertrags im TV Mobiles Arbeiten 
für die Metall- und Elektroindustrie in Baden - Würt-
temberg vereinbart wurden, auf das ich im Abschnitt 
III. 4. noch näher eingehen werde. Tarifdispositives 
Gesetzesrecht meint nicht die klassische Form des 
Günstigkeitsprinzips, mit dem einseitig zwingendes 
Gesetzesrecht zugunsten der Arbeitnehmer verstärkt 
wird18, sondern Tarifverträge, mit denen von zwin-
genden Gesetzesvorschriften zulasten der Arbeitneh-
mer abgewichen wird.19 Diese bedürfen einer spezifi-
schen gesetzlichen Ermächtigung, die vor allem in 
§ 7 ArbZG normiert ist. 

1. Grundlagen 

a) Unionsrecht 

Die deutsche tarifdispositive Tradition kann nicht 
ohne Beachtung des Unionsrechts fortgesetzt wer-
den. Dies hatte sich bereits 2003 gezeigt, als der Bun-
destag im Rahmen einer deutlichen Kurskorrektur, 
die durch das EuGH-Urteil Jaeger20 veranlasst wor-
den war, § 7 ArbZG nachhaltig geändert hatte21. In-
zwischen ist durch die ständige Rechtsprechung des 
Europäischen Gerichtshofs die Systematik tarifdis-
positiver Regelungen, die vor allem in Art. 18 RL 
2003/88/EG verankert ist, präzise herausgearbeitet 
worden. In der Mitteilung der Kommission vom 
24.05.2017 zu Auslegungsfragen in Bezug auf die 
Richtlinie 2003/88/EG (2017/C 165/01) sind diese 
Grundsätze deutlich zusammengefasst worden. Sie 
sind auch für die Bewertung des Vorschlags in der 
Drs. 19/1174 als zentrales Kriterium heranzuziehen:  

- Die Tarifvertragsparteien können nicht von sich 
aus vom ArbZG „nach unten“ abweichen, sondern 
bedürfen dazu einer gesetzlichen Ermächtigung, die 

                                                 
17 Problematisch ist der lange Ausgleichszeitraum in § 3 S.2 ArbZG, auf den hier jedoch nicht einzugehen ist. Zur Kritik 
ausführlich: Kohte, Festschrift für Wißmann, 2005, S. 331, 335f.; dazu zuletzt EuArbR/Gallner, 2. Aufl. 2018, RL 
2003/88/EG, Art. 16 Rn. 5; Preis/Sagan/Ulber, Europ. Arbeitsrecht, 2015, § 6 Rn. 173; Schliemann ArbZG, 3. Aufl. 2017 § 3 
Rn. 30; HK-ArbZR/Schubert, 2. Aufl. 2018 Einf. Rn 40. 
18 Dazu ausführlich Kohte BB 1986, 397 ff zu Tarifnormen, die das Befristungsrecht einschränken 
19 Dazu Ulber, Tarifdispositives Gesetzesrecht im Spannungsfeld von Tarifautonomie und grundrechtlichen Schutzpflich-
ten, 2010, S. 34 ff; Kohte, Festschrift für Bepler, 2012, S. 287 ff. 
20 EuGH 9.9.2003 – C-151/02,  NZA 2003, 1019. 
21 Dazu nur Reim DB 2004, 186; Schliemann NZA 2004, 513; Börner NJW 2004, 1559. 
22 EuGH 21.10.2010 – C-227/09,  NZA 2011, 215 – Accardo. 
23 BAG NZA 2011, 805; ausführlich dazu Kohte, Festschrift für Bepler, 2012, S. 287, 299ff. 
24 wiederum bereits EuGH NZA 2011, 215; bestätigt durch EuGH NZA 2017, 1113 Rn. 31- Hälvä. 
25 EuGH AuR 2016, 162 m.Anm. Buschmann. 
26 AuR 2011, 105 ff; zustimmend EuArbR/Gallner, 2. Aufl. 2018 RL 2003/88/EG Art. 16 Rn. 5. 
27 Dazu ausführlich Kohte, Festschrift für Buschmann, 2015, S. 71 ff mit ausführlicher Kritik am Leitbild der „Zeitspar-
kasse“. 
28 Anzinger/Koberski ArbZG 4. Aufl. 2014 § 7 Rn. 144; HK-ArbSchR/Kohte, 2. Aufl. 2018 § 7 ArbZG Rn. 99 ff; 
Baeck/Deutsch ArbZG 3. Aufl. 2014 § 7 Rn. 156; HK-ArbZR/Pfeiffer § 7 ArbZG Rn. 111. 

hinreichend klar und bestimmt sein muss22 ; zutref-
fend spricht die Rechtsprechung des BAG daher von 
einem „eingeschränkten Gestaltungsspielraum“ der 
Tarifvertragsparteien im tarifdispositiven Recht.23  

- Eine weitere Voraussetzung für Abweichungen 
nach Art. 17 und Art. 18 der RL 2003/88/EG wird in 
zutreffender Rechtsprechung vom EuGH so formu-
liert, dass sich die Abweichungen als Ausnahme von 
generellen Pflichten auf das „unbedingt Erforderli-
che“ zu beschränken haben.24  

- Schließlich verlangt der Gerichtshof für die ent-
sprechenden Abweichungen einen Ausgleich durch 
„gleichwertige Ausgleichsruhezeiten “, die in diffe-
renzierter Form durch Art. 16 der RL verlangt wer-
den.25 Im Rahmen ihres eingeschränkten Gestal-
tungsspielraums können die Tarifvertragsparteien 
auf der Basis von Art. 19 diese Ausgleichsruhezeiten 
in beschränkter Form verlängern. Gleichwertige Aus-
gleichsruhezeiten sind aber in jedem Fall unver-
zichtbar. In einem Schreiben der Kommission aus 
dem Jahr 2011 ist moniert worden, dass bereits die 
jetzigen Bestimmungen des ArbZG nicht in jedem 
Fall geeignet sind, das Gebot gleichwertiger Aus-
gleichsruhezeiten umzusetzen26. Dieser Grundsatz ist 
auch arbeits- und gesundheitspolitisch von zentraler 
Bedeutung. Zeit kann nicht beliebig „angespart“ 
werden. Der effektive Gesundheitsschutz verlangt ei-
nen zeitnahen Ausgleich.27  

b) Verfassungsrecht 

Diese hinreichende Bestimmtheit ergibt sich vor al-
lem aus der öffentlich- rechtlichen Struktur des Ar-
beitszeitrechts und der maßgeblichen Form der 
Rechtsdurchsetzung nach § 17 ArbZG, die durch 
Art. 4 II RL 89/391/EWG i.V.m. Art. 1 IV der RL 
2003/88/EG verlangt wird. Die tariflich normierten 
Anforderungen treten an die Stelle der gesetzlich 
normierten Pflichten beziehungsweise ergänzen 
diese, sodass die Missachtung dieser Anforderungen 
sowohl Anordnungen nach § 17 ArbZG als auch 
Bußgeldbescheide nach § 22 ArbZG nach sich zie-
hen kann28. Damit gebietet das Rechtsstaatsprinzip 
eine hinreichende Bestimmtheit sowohl der gesetzli-
chen Ermächtigung in § 7 ArbZG als auch der jewei-
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ligen tariflichen Konkretisierung, denn den Tarifver-
tragsparteien sind „Befugnisse mit öffentlich-rechtli-
cher Wirkung“ übertragen worden29.  

Im Rahmen der Gesetzgebungstechnik ist weiter zu 
berücksichtigen, dass § 7 ArbZG sinnvoll nur ein-
greifen kann, wenn es um typisierende Regelungen 
geht, die daher auch einer kollektiven Regelung zu-
gänglich sind. Dies ist auch in der Systematik des 
ArbZG beachtet worden. So kann in Einzelfällen 
eine Ausnahmebewilligung für einzelne Betriebe 
und Unternehmen nach § 15 ArbZG beantragt wer-
den. Solche Antragsteller haben ein Recht auf ermes-
sensfehlerfreie Bescheidung. In der Praxis der Auf-
sichtsbehörden spielt eine Rolle, dass zunächst eine 
Gefährdungsbeurteilung vorzulegen ist und eine Er-
läuterung, warum die beantragte Ausnahme erforder-
lich ist30. Insoweit ist auch hier der Grundsatz der 
Erforderlichkeit zu beachten. Die Aufsichts- und Ge-
richtspraxis ist hier zu verlässlichen Ergebnissen ge-
kommen. Die Jahresberichte der Aufsichtsbehörden 
zeigen, dass sich diese Systematik bewährt hat. Wer 
daher Änderungen in § 7 ArbZG für erforderlich 
hält, müsste jeweils auch darlegen, dass und warum 
§ 15 ArbZG keine ausreichende Lösung zur Verfü-
gung stellt. Der Vollständigkeit halber darf ich noch 
darauf hinweisen, dass für Notfälle mit § 14 ArbZG 
eine weitere Ausnahmeregelung zur Verfügung steht. 
Auch hier existiert aus meiner Sicht kein weiterer 
Handlungsbedarf für die Gesetzgebung. 

2. Tarifdispositive Änderung der Höchstarbeitszeit 

Die jetzige Regulierung der Höchstarbeitszeit basiert 
auf der arbeitsschutzrechtlich vorzugswürdigen Nor-
mierung einer täglichen Höchstarbeitszeit. Diese 
wird zweifach abgestuft: nach § 3 S. 2 ArbZG kann 
ohne weitere sachliche Voraussetzung eine Erweite-
rung auf zehn Stunden erfolgen, die ausschließlich 
durch das Gebot eines Ausgleichs innerhalb von vier 
Monaten flankiert wird, der tariflich verlängert wer-
den kann. Eine Ausdehnung auf mehr als zehn Stun-
den ist nach § 7 Abs. 1 ArbZG nur zulässig, wenn in 
diese Arbeitszeit in einem erheblichen Umfang Ar-
beitsbereitschaft beziehungsweise Bereitschafts-
dienst fällt. Soweit besteht bereits jetzt eine beachtli-
che Flexibilität, die jedoch sachlich klar strukturiert 
und abgestuft ist. In der Rechtsprechung des BAG 
und in der Literatur sind diese Anforderungen in-
zwischen näher präzisiert und verdeutlicht wor-
den31. Dies ist in seiner differenzierten Struktur ein 
plausibles Modell, das im Grundsatz keiner Ände-
rung bedarf.32 

3. Tarifdispositive Wochenarbeitszeit? 

Im Entwurf BT-Drs. 19/1174 wird ein alternatives 
Modell vorgeschlagen: den Tarifvertragsparteien soll 

                                                 
29 Zmarzlik DB 1994, 1082, 1083 + BB 1993, 2009 
30 Kohte JurisPR-ArbR 44/2014 Anm. 2 
31 BAG 24.1.2006 – 1 ABR 6/05, NZA 2006, 862; ErfK/Wank 18. Aufl. 2018 § 7 ArbZG Rn. 6; Neumann/Biebl ArbZG 16. 
Aufl. 2012 § 7 Rn. 18. 
32 anders zur Problematik der Länge der Ausgleichsruhezeiten: ErfK/Wank § 7 ArbZG Rn. 28; HK-ArbSchR/Kohte § 7 Ar-
bZG Rn. 48, 98; EuArbR/Gallner RL 2003/88/EG Art. 17 Rn. 18; Buschmann/Ulber ArbZG 8. Aufl. 2015 § 7 Rn. 10a. 
33 Nachreiner in Romahn (Hrsg.) Arbeitszeit gestaltern, 2017, S. 105, 109. 
34 Nachreiner, aaO, S. 105, 108. 
35 EuGH AuR 2016, 162 

ermöglicht werden, anstelle einer werktäglichen 
Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Höchstarbeits-
zeit von durchschnittlich 48 Stunden festzulegen. 
Weitere Anforderungen sind nicht normiert. Es 
könnte also unter Beachtung von § 5 Abs. 1 ArbZG 
an einzelnen Tagen eine Arbeitszeit von 13 Stunden 
vereinbart werden. Diese könnte auch drei Tage hin-
tereinander abverlangt werden. Die bisherige Be-
rücksichtigung von Arbeitsbereitschaft als einer Zeit 
typischerweise minderer Belastung im Ausgleich ei-
ner solchen Verlängerung ist ohne nähere Begrün-
dung aufgegeben worden.  

Diese Abweichung ist angesichts der bekannten Un-
tersuchungen zur exponentiellen Steigerung des Un-
falls - und Gesundheitsrisikos nach circa sieben bis 
acht Stunden nicht akzeptabel. Sie ist mit der staatli-
chen Schutzpflicht nach Art. 2 Abs. 2 GG schwerlich 
vereinbar. Da bei langen und überlangen Arbeitszei-
ten nicht nur Unfälle, sondern auch Fehler in deut-
lich erhöhtem Umfang auftreten, wird in der arbeits-
wissenschaftlichen Literatur auch darauf hingewie-
sen, dass eine solche Arbeitszeitgestaltung in der Re-
gel auch ökonomisch nachteilig ist.33 

Auffallend ist, dass jegliche weitere Flankierung die-
ser Öffnung fehlt. Muss dieser Durchschnitt in jeder 
Woche erreicht werden oder ist angesichts der wei-
ter geltenden Norm des § 7 Abs. 8 ArbZG dieser 
Durchschnitt nur innerhalb eines Jahres zu errei-
chen, so dass in einzelnen Wochen auch Wochenar-
beitszeiten von deutlich mehr als 48 Stunden ver-
langt werden können? Dies wäre arbeits- und ge-
sundheitspolitisch fatal, denn gerade bei starker Ver-
ausgabung ist ein zeitnaher Ausgleich erforderlich34 
und auch von der Rechtsprechung des EuGH ver-
langt.35 Eine effektive Überwachung nach §§ 17 Ar-
bZG, 80 BetrVG wäre bei einer so langen Phase wie-
derum nur bei einer zusätzlichen Änderung von § 16 
Abs. 2 ArbZG möglich. Auch dieser Aspekt ist nicht 
berücksichtigt worden.  

Damit scheitert dieser Vorschlag an allen Kriterien 
des EuGH: die Öffnung ist nicht hinreichend be-
stimmt, sie ist nicht auf das unbedingt Erforderliche 
beschränkt und gleichwertige Ausgleichszeiten so-
wie eine effektive Aufsicht sind nicht gesichert. 

Art. 1 Nr. 1 des Vorschlags 19/1174 ist abzulehnen.  

4. Tarifdispositive Änderung der Ruhezeiten? 

Weiter wird in Art. 1 Nr. 2 der Drs. 19/1174 eine 
mehrfache Änderung von § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG 
vorgeschlagen. Die bereits nach dem geltenden Recht 
mögliche Herabsetzung der Ruhezeiten soll nicht 
mehr durch die 9 - Stunden - Grenze beschränkt 
werden. Den Tarifvertragsparteien wird eine nicht 
begrenzte Herabsetzung der Ruhezeiten ermöglicht. 
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Weiter soll für die neue tarifdispositive Regelung der 
Ruhezeiten das einschränkende Merkmal „Art der 
Arbeit“ gestrichen werden.  

Solche Änderungen sind bereits im Zusammenhang 
mit der Diskussion um das Weißbuch Arbeiten 4.0 
sowie zum 71. DJT 2016 diskutiert worden36. Aktuell 
wurde diese Diskussion aufgenommen durch den im 
Februar 2018 abgeschlossenen Tarifvertrag „Mobiles 
Arbeiten“ in der Metall- und Elektroindustrie Baden-
Württemberg, der als Anlage meiner Stellungnahme 
beigefügt ist. Dieser Tarifvertrag nimmt Bezug auf 
die Arbeitsänderungen im Rahmen der Digitalisie-
rung der Arbeitswelt und gibt die Möglichkeit für 
Verkürzung der Ruhepausen, wenn Beschäftigte au-
ßerhalb der Betriebsstätte, z.B. im eigenen Home-
Office, mehrere Stunden tätig sind. Wenn sie das 
Recht haben, den Zeitpunkt dieser Tätigkeit selbst 
zu wählen, kann die Ruhepause auf bis zu neun 
Stunden verkürzt werden. In der arbeitspolitischen 
Diskussion ist vor allem der gleichstellungspoliti-
sche Aspekt erörtert worden. Eltern, vor allem 
Frauen, die angesichts der zahlreichen Defizite öf-
fentlicher Kinderbetreuung Schwierigkeiten mit den 
üblichen Arbeitszeiten haben, und deswegen nach 
z.B. 6 Arbeitsstunden um 14.30 Uhr den Betrieb ver-
lassen wollen/müssen, können auf diese Weise nach 
19:00 Uhr noch für z.B. zwei Stunden betriebliche 
Arbeiten im Home-Office erledigen und am nächsten 
Tag zur betriebsüblichen Arbeitszeit beginnen. Die-
ses Modell ist in der Literatur umstritten37, ist aber 
aus meiner Sicht eine mögliche und nachvollzieh-
bare Antwort auf Änderungen der Arbeitssituation 
durch die Digitalisierung der Arbeitswelt. 

Es ist schwer zu beurteilen, ob dieser Tarifvertrag 
mit der bisherigen einschränkenden Kategorie „Art 
der Arbeit“ vereinbar ist. Diese Kategorie ist relativ 
blass und ausdrucksarm und wird auch in der Kom-
mentarliteratur kaum verdeutlicht. Sicherlich hat 
man 1994 nicht an die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung gedacht, doch ist ein Gesetz nicht allein an-
hand der subjektiven Erwägungen der Entstehungs-
zeit auszulegen. Denkbar ist es, unter „Art der Ar-
beit“ auch die arbeitsorganisatorische38 Aufteilung 
zwischen Betriebsarbeit und Home-Office zu verste-
hen. Gleichwohl stimme ich an diesem Punkt dem 
Ansatz der FDP zu, dass der Begriff „Art der Arbeit“ 
zu überdenken ist.  

Nicht akzeptabel ist dagegen eine ersatzlose Strei-
chung des Merkmals „Art der Arbeit“. Ruhezeiten 
sind wichtig und stehen in Art.3 an der Spitze der 
RL 2003/88/EG. Die unverzichtbare Überprüfung, ob 
sich die Abweichung auf das „unbedingt Erforderli-
che“ beschränkt, ist schwer möglich, wenn sie für 
jede beliebige Tätigkeit vorgesehen ist. Die erfahre-

                                                 
36 Dazu nur Jacobs NZA 2016, 733, 737 
37 Dazu Karthaus AuR 2017, 154; ein Teil der Bedenken von Karthaus ist im TV Mobiles Arbeiten, der zusätzliche Erreich-
barkeit ausschließt, aufgenommen worden. 
38 Zur Arbeitsorganisation als Merkmal der „Art der Arbeit“: HK-ArbZR/Pfeiffer § 7 Rn. 47 mwN 
39 Jacobs NZA 2016, 733, 737, ähnlich, aber vorsichtiger Krause Gutachten 71. DJT 2016, B 45 
40 Dazu Ulber, Tarifdispositives Gesetzesrecht, 2010, S. 581 ff. 
41 VG Düsseldorf 22.2.2011 – 3 K 8454/09, PflR 2011, 286. Die Entscheidung ist im Berufungsverfahren korrigiert worden. 
42 so auch Ulber, Tarifdispositives Gesetzesrecht, 2010, S. 544 

nen Tarifvertragsparteien in der Metall- und Elektro-
industrie in Baden-Württemberg haben in ihrem Ta-
rifvertrag die gleichstellungspolitische Seite der Ver-
einbarkeit von Arbeit und Familie sowie die Verbes-
serung der autonomen Arbeitszeitplanung der Be-
schäftigten in den Mittelpunkt gestellt und die Ab-
weichung nur gestattet, wenn die Beschäftigten das 
Ende der Arbeitszeit am Arbeitstag oder den Beginn 
der Arbeitszeit am nächsten Tag selbst festlegen kön-
nen. Dies könnte für ein neues ergänzendes Tatbe-
standsmerkmal nutzbar gemacht werden. Insoweit 
ist bereits in der bisherigen Diskussion als Modifika-
tion von § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG vorgeschlagen wor-
den, dass eine solche Änderung daran zu knüpfen 
ist, dass die Beschäftigten die Lage der Arbeitszeit 
selbst festlegen können39.  

Insoweit könnte § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG so ergänzt 
werden  

„Art der Arbeit, insbesondere bei Festlegung der 
Lage der Arbeitszeit durch die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer“. 

Unionsrechtswidrig ist dagegen die vollständige 
Streichung der Dauer der neuen tarifdispositiven Ru-
hezeit; sie könnte nach diesem Vorschlag nicht nur 
auf acht, sondern auch auf vier oder zwei Stunden 
herabgesetzt werden. Das widerspricht dem festen 
Grundsatz aus der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofs, wonach die durch das staatliche Recht 
zu formulierenden Ermächtigungen zur tariflichen 
Abweichung „hinreichend bestimmt“ sein müssen. 
Das Gesetz muss den Tarifvertragsparteien hierfür 
eine klare Grenze setzen. Dies ergibt sich innerstaat-
lich ebenso aus der verfassungsrechtlichen Schutz-
pflicht aus Art.2 Abs.2 GG, die nicht an die Tarifver-
tragsparteien delegiert werden kann40. Auch aus die-
sem Grund ist eine hinreichende Bestimmtheit erfor-
derlich. Schließlich wird völlig übersehen, dass die 
tarifdispositiven Regelungen auch für die Tätigkeit 
der Aufsicht nach § 17 ArbZG von Bedeutung sind. 
Die tariflichen Regelungen treten in dem durch § 7 
ArbZG gesetzten Rahmen an die Stelle der gesetzlich 
normierten Grenzen, so dass die Überschreitung der 
tariflichen Grenzen durch die Aufsicht nach § 17 Ar-
bZG zu kontrollieren und bei Grenzverletzungen 
durch Bußgeldverfahren nach § 22 ArbZG – hier 
§ 22 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG - zu beantworten ist. Das ist 
bereits bei einigen der heutigen Tarifverträge nicht 
einfach41, da die staatlichen Behörden aus unions-
rechtlichen und verfassungsrechtlichen Gründen zu 
einer effektiven Aufsicht verpflichtet sind, müssen 
auch die Ermächtigungen in § 7 ArbZG mit diesem 
Ziel kompatibel sein42.  

Aus diesen Gründen widerspreche ich nachhaltig 
dem Vorschlag, die tarifdispositive Regelung der Ru-
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hezeiten auf „null“ herabzusetzen. Mir sind keine ar-
beitswissenschaftlichen Erkenntnisse bekannt, wo-
nach Ruhezeiten von weniger als neun Stunden 
ohne gesundheitliche Gefährdungen denkbar sind. 
Insoweit bedarf es weiter der 9-Stunden-Grenze.  

In der BT-Drs. 19/1154 fehlen ausdrückliche Anord-
nungen zur Länge des Ausgleichszeitraums. Dies 
entspricht dem bisherigen Recht, doch haben z.B. 
die erfahrenen Tarifvertragsparteien in BW immer-
hin einen Ausgleichszeitraum von 6 Monaten nor-
miert43. Das reicht jedoch nicht, denn die Grenzen 
müssen durch die Gesetzgebung vorgegeben werden. 
Das Fehlen eines Ausgleichszeitraums in § 7 Abs. 1 
Nr. 3 ArbZG ist bereits in den letzten Jahren unter 
Kritik geraten44. In einer der letzten einschlägigen 
Entscheidungen des EuGH45 ist das Arbeitszeitrecht 
in griechischen Krankenhäusern als unionsrechts-
widrig qualifiziert worden, weil die Bestimmungen 
zum Ausgleichszeitraum den Anforderungen der 
Richtlinie nicht entsprechen. In dem Schreiben der 
Kommission aus dem Jahr 201146 ist diese Kritik 
auch für das deutsche Recht konkretisiert worden. 
Wenn schon § 7 ArbZG vom Bundestag aufgegriffen 
und nachgebessert wird, dann wäre es schwer nach-
vollziehbar, wenn dieses evidente Defizit nicht bei 
dieser Gelegenheit ebenfalls korrigiert würde. 

Insoweit stimme ich dem Ansatz der FDP zu, dass 
§ 7 Abs.1 Nr.3 ArbZG geändert werden sollte. Die 
Zustimmung bezieht sich allerdings nur auf die Kor-
rektur bzw. Ergänzung des Merkmals „Art der Ar-
beit“. Die beabsichtigte Beseitigung jeglicher zeitli-
chen Grenze für die künftige tarifliche Ruhezeit ist 
unionsrechtswidrig und unbedingt abzulehnen. 
Wenn § 7 ArbZG novelliert wird, ist dies eine hinrei-
chende Gelegenheit, den Tarifvertragsparteien auch 
die unionsrechtlich geforderte klare Grenze für den 
Ausgleichszeitraum zu setzen. Außerdem sind die 
Hinweise aus der Literatur zu beachten, dass eine 
solche Öffnung auf eine bestimmte Zahl von Tagen 
im Jahr zu beschränken ist.47 

B. Regelungen zum Home-Office? 

In der BT-Drs. 19/2511 werden fünf unterschiedliche 
Punkte in der Beschlussvorlage angesprochen. Die 
ersten Punkte hängen direkt mit dem Gesetzgebungs-
vorhaben zur Brückenteilzeit zusammen. Hier ist in 
der letzten Woche ein Kabinettsbeschluss gefasst 
und das Gesetzgebungsverfahren eingeleitet worden. 
Ich gehe davon aus, dass dazu eine weitere Anhö-
rung stattfinden wird, so dass es der Konzentration 
dient, wenn aus der Vorlage ein arbeitszeitnaher Ge-

                                                 
43 ebenso § 2 Abs. 1 Nr. 4 MTV Chemie 
44 z.B. Buschmann/Ulber ArbZG § 7 Rn. 16; HK-ArbSchR/Kohte, 2. Aufl. 2018 § 7 ArbZG Rn. 61. 
45 AuR 2016, 162 m. Anm. Buschmann. 
46 AuR 2011, 105. 
47 Krause NZA-Beilage 2/2017, S. 53, 57. 
48 Krause Gutachten B, 2016, S. B 81 ff.; Thüsing SR 2016, 85, 100 ff; ebenso eine der Thesen des Referenten Achim Seifert. 
49 Wiebauer NZA 2017, 220 ff 
50 Dazu ausführlich: Kohte NZA 2015, 1417, 1423. 
51 HK-ArbSchR/Faber/Feldhoff ArbStättV Rn. 146 
52 so ausdrücklich: Schaub/Vogelsang Arbeitsrechtshandbuch, 17.Aufl. 2017, § 164 Rn. 14, 26; Däubler, Digitalisierung und 
Arbeitsrecht, 6. Aufl. 2018 § 2 Rn. 19; § 15 Rn. 5. 
53 BAG 23.8.2012 – 8 AZR 804/11, NZA 2013, 268 

sichtspunkt aufgegriffen wird, der eng mit dem be-
reits im ersten Teil diskutierten TV zum  mobilen 
Arbeiten zusammenhängt.  

Vorgeschlagen wird in der Drucksache, dass den Be-
schäftigten ein Recht auf Home-Office eingeräumt 
wird, sofern dem keine betrieblichen Gründe entge-
genstehen. Auch diese Frage ist bereits in den Bera-
tungen zum 71. Deutschen Juristentag erörtert wor-
den.48 Nach den Beratungen zum 71. DJT ist hier be-
reits eine erste gesetzgeberische Maßnahme erfolgt. 
In § 2 Abs. 7 der Ende 2016 novellierten ArbStättV49 
sind Telearbeitsplätze definiert und mit Pflichten 
des Arbeitgebers in § 1 Abs. 3 ArbStättV kombiniert 
worden. Die Bedeutung der Definition geht weit über 
das Arbeitsstättenrecht hinaus. Verlangt wird für 
den Telearbeitsplatz, dass der Arbeitgeber eine mit 
den Beschäftigten vereinbarte wöchentliche Arbeits-
zeit festgelegt hat. Damit wird zunächst auf die be-
kannten Phänomene der „Entgrenzung der Arbeit“50 
geantwortet, denn zu den empirischen Beobachtun-
gen gehört es, dass bei Arbeiten außerhalb der Ar-
beitsstätte, vor allem im eigenen Home-Office, eine 
Ausfaserung der Arbeitszeit zu beobachten ist.  

Die Antwort im Arbeitsstättenrecht ist einfach: Es ist 
in jedem Fall erforderlich, dass zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer eine feste wöchentliche Ar-
beitszeit für die Arbeit am Telearbeitsplatz festgelegt 
wird51. Diese Arbeitszeit kann die vollständige Zeit 
von 40 Stunden betragen, sie kann aber auch auf ei-
nen Tag von acht Stunden oder nach dem Modell 
des TV- mobiles Arbeiten von zum Beispiel zwei Ta-
gen mit je zwei Stunden festgelegt werden. Der TV- 
mobiles Arbeiten geht von einem vergleichbaren 
Leitbild aus; die außerbetriebliche Arbeitszeit ist 
zwischen Arbeitnehmer und Führungskraft zu ver-
einbaren. 

Dieser Ansatz ist zutreffend; er entspricht der heuti-
gen arbeitsrechtlichen Bewertung: Das Direktions-
recht erstreckt sich ohne zusätzliche vertragliche 
Vereinbarung nicht auf den Privatbereich der Be-
schäftigten. Das Direktionsrecht ermöglicht es nicht, 
Arbeit im Home-Office anzuordnen,52 denn die pri-
vate Lebensführung ist eine feste Grenze des Direkti-
onsrechts.53 Das ist eine wichtige Grundlage; sie ent-
spricht bereits den frühen Sozialpartnervereinbarun-
gen zur Telearbeit, die ebenfalls von der Freiwillig-
keit der Beschäftigten ausgehen. Dieser Grundsatz ist 
zutreffend. Telearbeit bedarf zunächst einer vertrag-
lichen Grundlage; erst auf dieser Basis ist es denk-
bar, dass Einzelheiten dem Direktionsrecht des Ar-
beitgebers überlassen werden. Das Beispiel des TV- 
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mobiles Arbeiten zeigt jedoch, dass Regelungen mög-
lich und praktikabel sind, die weitgehend auf den 
Einsatz des Direktionsrechts verzichten. 

Damit ist allerdings noch nicht das von den Antrags-
stellern postulierte „Recht auf Home-Office“ er-
reicht. Auch insoweit bietet die geltende Rechtslage 
weitere Anhaltspunkte. Für die Gruppe der schwer-
behinderten Menschen ergibt sich aus § 164 Abs. 4 
SGB IX ein Recht auf das Home-Office, das weiter 
geht, als die Antragssteller postulieren, weil der Ar-
beitgeber es nicht aus „betrieblichen Gründen“, son-
dern nur bei Unzumutbarkeit ablehnen kann.54 Be-
reits im Jahr 2010 hatte das LAG Niedersachsen in 
einem konkreten Urteilsverfahren entschieden, dass 
der schwerbehinderte Arbeitnehmer ein Recht auf 
zeitweilige Arbeit im Home-Office hatte und hat 
diese Entscheidung auf die damalige Norm des 
§ 81Abs.4 SGB IX gestützt.55 Diese Entscheidung ist 
in der Literatur zügig aufgenommen und gebilligt 
worden, weil sie gut geeignet ist, das heutige Modell 
des inklusiven Arbeitsmarkts zu verdeutlichen.56 
Durch die neue Nummerierung des SGB IX hat sich 
diese Sachlage nicht geändert57. Eine weitere Bestim-
mung enthält bereits seit einigen Jahren § 16 Abs. 1 
S. 2 BGleiG, wonach Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst einen Anspruch auf Arbeit im Home-Office 
haben, wenn dies zur besseren Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf und zur Realisierung von Pflegeauf-
gaben im privaten Umfeld erforderlich ist58. Dieser 
Anspruch ist relativ eindeutig; es ist mir nicht be-
kannt, dass sich hier in der Praxis größere Schwie-
rigkeiten ergeben haben.  

Der Anspruch im BGleiG ist allerdings nur „im Rah-
men der dienstlichen Möglichkeiten“ eingeräumt. 
Wiederum geht es nicht um das Direktionsrecht; der 
Anspruch ist insoweit ein Anspruch auf Vertragsan-
passung. In diesem Sinn geht er über die Rechtslage 
in den Niederlanden hinaus, die im Wesentlichen ei-
nen Verhandlungsanspruch beinhaltet;59 weiterge-
hend ist allerdings die Rechtslage in Großbritan-
nien.60  

In den Beratungen des DJT ist das Recht auf Home-
Office als ein Recht auf örtliche Souveränität erörtert 
worden, das im Zusammenhang mit § 8 TzBfG gere-
gelt werden könnte.61 Insoweit könnte nach § 9a des 

                                                 
54 Knittel SGB IX, 11. Aufl. 2017 § 81 Rn. 226.  
55 LAG Niedersachsen 06.12.2010 – 12 Sa 860/10, br 2013, 91. 
56 Beyer Juris PR-ARbR 19/2011 Anm. 4; zustimmend Kohte/Volkmann Juris PR-ArbR 25/2015 Anm. 4; Faber in Fel-
des/Kohte/Stevens-Bartol SGB IX, 3. Aufl. 2015, Rn.50; Kohte in: Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann, Sozialrecht 5. 
Aufl. 2017 § 81 Rn. 19.  
57 Düwell/Beyer Das neue Recht für behinderte Beschäftigte, 2017 Rn. 312 ff. 
58 Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht § 15 Rn. 7. 
59 Walser AuR 2016, 338. 
60 Thüsing SR 2016, 85, 100. 
61 Krause Gutachten B 83; vgl. Däubler Internet und Arbeitsrecht § 15 Rn. 14. 
62 Rabe-Rosendahl Angemessene Vorkehrungen für behinderte Menschen im Arbeitsrecht, 2017 S. 394. 
63 EuGH 4.7.2013 – C-312/11, dazu auch Beyer/Wocken DB 2013, 2270. 
64 Rabe-Rosendahl aaO, S. 238 Fn. 637 
65 EuGH 11.4.2013 - C-335/11,NZA 2013, 553 (Ring), dazu Kohte in Knickrehm/Kreikebohm/Waltermann, Sozialrecht, § 81 
SGB IX Rn. 26; LPK-SGB IX/Düwell 4. Aufl. 2014 § 81 Rn. 205. 
66 BAG 17.3.2016 – 6 AZR 221/15, NZA 2016, 1220, 1224 
67 BAG 3.4.2007 – 9 AZR 823/06, NZA 2007, 1098; BAG 19.12.2013 – 6 AZR 190/12, NZA 2014, 372, 376; ausführlich Col-
neric, Festschrift für Kohte, 2016, S. 243, 244 ff. 

neuen Gesetzes zur Brückenteilzeit ein entsprechen-
der § 9b eingefügt werden. 

In einem so umstrittenen Feld erfolgt die Rechtspoli-
tik oft nach dem Grundsatz „step by step“, so dass 
ich zwei Beispiele nennen will, wie in Anknüpfung 
an vorhandene Regelungen und an unionsrechtliche 
Notwendigkeiten eine erste Erweiterung möglich ist.  

Das Home-Office gehört zu den anschaulichen Bei-
spielen für eine angemessene Vorkehrung iSd Art. 5 
der RL 2000/78/EG. Die Teilhabe am Arbeitsmarkt 
wird für bestimmte Gruppen behinderter Menschen 
ermöglicht bzw. nachhaltig gefördert, wenn sie ganz 
oder teilweise in der eigenen Wohnung bzw. woh-
nortnah Arbeiten verrichten können. Die Digitalisie-
rung hat diese Möglichkeiten deutlich erweitert, so 
dass sie nicht mehr negiert werden können.62 Die RL 
2000/78/EG ist aber nicht auf schwerbehinderte 
Menschen beschränkt, sondern erfasst jede Benach-
teiligung wegen einer Behinderung. 

Daher ist die Beschränkung in § 164 Abs. 4 SGB IX 
auf schwerbehinderte Menschen unionsrechtswid-
rig. Wir sind in Europa nicht allein mit einer solchen 
fehlerhaften Normstruktur im Behindertenrecht, son-
dern befinden uns in der Nachbarschaft z.B. mit Un-
garn, Polen und der Slowakei. Die Kommission hatte 
deswegen ein erstes Vertragsverletzungsverfahren 
gegen Italien durchgeführt; der EuGH hat die Be-
schränkung der angemessenen Vorkehrungen im ita-
lienischen Recht auf einen im nationalen Recht fest-
gelegten Grad einer qualifizierten Behinderung als 
unionsrechtswidrig eingestuft.63 Das italienische 
Recht ist danach geändert worden.64 Der in § 164 
Abs. 5 – bisher § 81 Abs. 5 -SGB IX normierte behin-
dertenrechtliche Teilzeitanspruch ist in der Recht-
sprechung des EuGH bereits seit 2013 anhand meh-
rerer dänischer Fälle für „einfach behinderte Men-
schen“ anerkannt worden.65 Tarifliche Regelungen 
können diesen Anspruch nicht beschränken.66 

In der Rechtsprechung des BAG ist bereits seit eini-
gen Jahren anerkannt, dass die Rechte auf behinder-
tengerechte Arbeit in konsequenter Umsetzung der 
RL 2000/78/EG auch auf Menschen zu erstrecken 
sind, die Behinderte im Sinne des Unionsrechts 
sind.67 Es dient auch der Klarstellung, dass sich 
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diese Rechtslage auch beim Lesen des Gesetzestextes 
erschließt. 

Es ist daher geboten, in § 164 SGB IX eine einfache 
Einfügung vorzunehmen: 

§ 164 Abs. 6: „Die Rechte aus Abs. 4 und Abs. 5 gel-
ten auch für Behinderte i.S.d. § 2 SGB IX“. 

Darin liegt kein systematischer Bruch, denn die 
Norm des § 167 Abs. 2 SGB IX – bisher § 84Abs. 2 
SGB IX – dokumentiert, dass auch im Teil 2 des 
SGB IX zum Schwerbehindertenrecht weitergehende 
Rechte für Menschen mit Handicaps geregelt werden 
können, die nicht schwerbehindert i.S.d. § 151 
SGB IX sind. 

Ein weiteres Beispiel unvollständiger Gesetzgebung 
ist § 8 Abs. 2 S.1 Nr. 3 MuSchG 2018. Danach ver-
längert sich auf Antrag die Schutzfrist nach der Ent-
bindung, wenn bei dem Kind eine Behinderung im 
Sinne von § 2 SGB IX ärztlich festgestellt wird. Das 
ist wiederum eine konsequente Fortsetzung der RL 
2000/78/EG, denn ein solches Recht ist vom EuGH 
bereits 2008 anerkannt worden.68 Die Verlängerung 
der Schutzfrist ist eine plausible Maßnahme, doch 
bleibt sie unvollständig, wenn für die Eltern danach 
keine weiteren Vorkehrungen getroffen werden, wie 
sie in dieser schwierigen Situation Familienpflich-
ten und Arbeitspflichten miteinander vereinbaren 
können. Gerade in dieser Konstellation ist das 
Home-Office eine mögliche Maßnahme und für die 
betroffenen Eltern eine wichtige Option.  

Dieses Beispiel dokumentiert, dass die Anforderun-
gen der RL 2010/18/EU, die auf der geänderten Ver-
einbarung der Sozialpartner zum Elternurlaub be-
ruht, noch nicht hinreichend umgesetzt sind. Nach 
dieser Vereinbarung und der sie aufnehmenden 
Richtlinie ist zumindest ein Verhandlungsanspruch 
zu Arbeitsarrangements vorzusehen, um die bisher 
noch defizitären Möglichkeiten des „return to work“ 
nachhaltig zu verbessern. Ein solcher familien- und 
gleichstellungspolitisch motivierter Return gehört 
bekanntlich auch zu den Zielen der Mehrheit der 
Fraktionen im Bundestag; auch die Rechtsfigur der 
Brückenteilzeit ist dem Ziel des „return to work“ zu-
zuordnen.  

In der Literatur ist anerkannt worden, dass ein plau-
sibles und für die Praxis wichtiges Beispiel des Ar-
beitsarrangements eine Kombination von zeitweili-
ger Teilzeitarbeit und zeitweiliger Arbeit am Telear-
beitsplatz darstellen kann.69 Auch hier geht es wie-
derum nicht um das Direktionsrecht, sondern um ei-
nen Anspruch auf Vertragsanpassung.70 Gesetzes-
technisch bietet es sich an, ein solches Recht in § 15 

                                                 
68 EuGH NZA 2008, 932/Coleman - Assoziierte Diskriminierung. 
69 Dazu bereits Kohte Festschrift Pfarr 2011, S. 489, 496 ff und Kocher u.a., Das Recht auf eine selbstbestimmte Erwerbsbio-
grafie, 2013, S. 173 ff; ebenso Krause Gutachten 71. DJT B 83. 
70 Dazu ausführlich Kiesow, Die Rückkehr an den früheren Arbeitsplatz und Arbeitsarrangements, 2018, S. 271ff.. (im Er-
scheinen) 
71 Schuchart AuR 2016, 341, 342 mit Bezug auf IGA-Report 23-1.   
72 Ausführlich vor allem Hässler/Rau, iga-Report 23-2, Auswirkungen ständiger Erreichbarkeit und Präventionsmöglichkei-
ten, 2016, www.iga-info.de 
73 Dazu nur die repräsentativen Befragungen auf www.bitcom.org. 
74 Kohte NZA 2015, 1417, 1423. 

BEEG aufzunehmen und in § 15 Abs. 5 einen neuen 
S.5 einzufügen;  

§ 15 BEEG Abs. 5 S. 5 „Dem Anspruch auf Verringe-
rung der Arbeitszeit steht ein Anspruch auf zeitwei-
lige Beschäftigung an einem Telearbeitsplatz gleich“.  

Damit würde direkt der Anschluss an die sehr diffe-
renzierte Normstruktur des § 15 BEEG gefunden und 
die anderen Voraussetzungen, aber natürlich auch 
Eingrenzungen des Anspruchs auf Verringerung der 
Arbeitszeit würden dann auch für diesen Anspruch 
auf zeitweilige örtliche Souveränität gelten. 

Dies sind punktuelle gesetzgeberische Maßnahmen 
auf dem Weg zu dem von den Antragstellern postu-
lierten, aber nicht näher konkretisierten Recht auf 
ein Home-Office. Meine Vorschläge beschränken 
sich im Moment auf überfällige Änderungen unseres 
Rechts, in dem verschiedene Richtlinien des Unions-
rechts noch nicht hinreichend aufgenommen und 
umgesetzt sind. Dies sind aus meiner Sicht plausible 
erste und relativ einfach umsetzbare Schritte, die 
eine weitergehende Diskussion und Regulierung 
nicht hindern, sondern stimulieren können.  

C. Recht auf Nicht-Erreichbarkeit? 

In der Drucksache 19/2522 wird ein Recht auf Nicht-
Erreichbarkeit postuliert, ohne dass allerdings eine 
klare gesetzgeberische Zuordnung ins Spiel gebracht 
wird. Der empirische Hintergrund ist inzwischen gut 
bekannt und arbeitswissenschaftlich gut untersucht 
unter dem Stichwort „Ständige Erreichbarkeit“. Un-
ter diesem Begriff wird verstanden die „weitestge-
hend unregulierte Verfügbarkeit der Beschäftigten 
außerhalb der regulären Arbeitszeit für die dienstli-
che Belange“.71 Sowohl in den Analysen der BAuA, 
vor allem im Stressreport und im Arbeitszeitreport, 
als auch in mehreren Gesundheitsreports verschie-
dener Krankenkassen sind die Erscheinungsformen 
dieses Phänomens deutlich beschrieben worden72. In 
einer Grauzone von unterschiedlich deutlichen Er-
wartungen ist eine beachtliche Zahl von Beschäftig-
ten vor allem mit digitalen Kommunikationsmetho-
den für ihren Arbeitgeber, die Kunden ihres Arbeit-
gebers und Kolleginnen und Kollegen in beachtli-
chen Zeiträumen erreichbar. Diese beziehen auch 
das Wochenende mit ein; in beachtlichem Umfang 
erfolgt auch eine Erreichbarkeit im Urlaub.73 Ich 
habe diese Entwicklung daher den Tendenzen zur 
äußeren Entgrenzung der Arbeitszeit zugeordnet.74 

Diese Entwicklung steht in einem markanten Gegen-
satz zur arbeitsvertraglichen Lage. Die vertraglich 
vereinbarte Arbeitszeit begrenzt in aller Regel das 
Direktionsrecht. Anordnungen zur Rufbereitschaft o-
der Erreichbarkeit sind ohne konkrete Vereinbarung 
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im Arbeitsvertrag rechtlich unwirksam.75 Dem klassi-
schen Arbeitsvertrag ist daher ein „Recht auf Nicht-
Erreichbarkeit außerhalb der Arbeitszeit“ immanent. 
Wenn also Erreichbarkeit praktiziert werden soll, be-
dürfte es zunächst einer Änderung bzw. Ergänzung 
des Arbeitsvertrags.  

Wenn Erreichbarkeit vereinbart wird, dann ist sie in 
der Regel mit der Rufbereitschaft vergleichbar bzw. 
als eine spezielle Form der Rufbereitschaft zu quali-
fizieren.76 Dies betrifft allerdings nur die Grund-
struktur; aus der Rechtsprechung zur Rufbereitschaft 
ist das Phänomen bekannt, dass diese so intensiv 
ausgestaltet sein kann, dass sie sich zur Arbeitsbe-
reitschaft verdichten kann und damit als Arbeitszeit 
zu qualifizieren ist77. Dies ist inzwischen auch vom 
Europäischen Gerichtshof in der letzten Entschei-
dung zur Arbeitszeit-Richtlinie verdeutlicht wor-
den.78 Dies bedarf keiner zusätzlichen Regelung im 
ArbZG, denn die Gerichte sind in der Lage, für den 
Einzelfall die Zuordnung zwischen Arbeitszeit und 
Rufbereitschaft zu entscheiden. 

Im Regelfall ist Erreichbarkeit allerdings nicht in ei-
ner solchen Intensität ausgeprägt, so dass sie eher als 
Rufbereitschaft zu qualifizieren ist und damit keine 
Arbeitszeit i.S.d. § 2 ArbZG darstellt. Sie wird aller-
dings zur Arbeitszeit, wenn aus der potentiellen Er-
reichbarkeit konkrete Arbeit wird, Mails gelesen und 
beantwortet werden. Dies hat zur Konsequenz, dass 
die bisherige Ruhezeit nach § 5 ArbZG unterbrochen 
wird und nach dem Ende dieser Tätigkeit ein neuer 
elf-Stunden-Zeitraum nach § 5 ArbZG beginnt. Dies 
ist weitgehend unstreitig und bedarf insoweit eben-
falls keiner gesetzlichen Regulierung. In der Litera-
tur wird eine Diskussion geführt, ob bei „geringfügi-
gen“ Tätigkeiten79 keine Unterbrechung der Ruhezeit 
eintritt80. Eine solche teleologische Reduktion des 
§ 5 ArbZG ist sachlich nicht geboten81 und unions-
rechtlich für die deutsche Gesetzgebung nicht mög-
lich, denn der Begriff der Ruhezeit ist ein autonomer 
unionsrechtlicher Begriff. Daher wird mehrheitlich 
und zutreffend eine solche teleologische Reduktion 
des § 5 ArbZG abgelehnt82. Zu beachten ist, dass das 
BAG in einer aktuellen Entscheidung zum Stellen-

                                                 
75 So zutreffend Giesen/Kersten DB 2017, 2865,Krause NZA-Beilage 2/2017, S. 53, 57 und Klebe NZA-Beilage 3/2017, S. 77, 
81; ähnlich die Cour de Cassation AuR 2017, 196. 
76 Krause 71. DJT B 38; Falder NZA 2010, 1150, 1151; Kohte NZA 2015, 1417, 1423; Wiebauer NZA 2016, 1430, 1433; HK-
ArbSchR/Reim § 2 Rn. 34 f; ausführlich Schuchart, in Latzel/Picker (Hrsg.), Neue Arbeitswelt, 2014, S. 175, 200 ff. 
77 BAG NZA 2002, 871; Schaub/Vogelsang § 156 Rn. 25; Krause NZA-Beilage 3/2017, S. 53, 57. 
78 EuGH C-518/15, NZA 2018, 293 – Matzak. 
79 Diese Diskussion ist empirisch wenig relevant; die Untersuchungen haben gezeigt, dass bei erweiterter Erreichbarkeit die 
Unterbrechungen für dienstliche Tätigkeiten in der Regel 30 Minuten umfassen, dazu IGA 23-2. 
80 Dazu Bissels/Wisskirchen DB 2010, 2052, 2054; Maier DB 2016, 2723, 2727. 
81 Krause Gutachten 71. DJT B 42; Schuchart aaO S. 207 ff; Wank RdA 2014, 285, 289; Wiebauer NZA 2016, 1430, 1433 
82 zur unionsrechtliche n Perspektive EuArbR/Gallner RL 2003/88/EG Art. 2 Rn. 11 b; Preis/Sagan/Ulber, Europ. Arbeits-
recht § 6 Rn. 128. 
83 BAG 18.1.2017, 7 AZR 224/15,  NZA 2017, 791 Rn. 27 
84 BAG 24.1.2006 – 1 ABR 5/06, NZA 2007, 458, 461; ebenso die Kommentarliteratur, dazu nur HK-BetrVG/Kohte, 5. Aufl. 
2018 § 87 Rn. 41  
85 Fitting BetrVG 29. Aufl. 2018 § 87 Rn.117 a; vgl. Falder NZA 2010, 1150, 1154; Thüsing SR 2016, 85, 104; einen ver-
gleichbaren kollektivvertraglichen  Bezug hat das französische „Recht der Nichterreichbarkeit“ – Durlach/Renaud AuR 
2017,  196 
86 ähnlich Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht, § 5 Rn. 12 ff – keine „grenzenlose Rufbereitschaft“ 

wert von § 5 ArbZG auch auf aktuelle arbeitsmedizi-
nische Erkenntnisse zur Sicherung ungestörter Erho-
lungszeiten eingegangen ist.83 

Somit sind Änderungen des ArbZG nicht veranlasst. 
Zutreffend wird allerdings darauf hingewiesen, dass 
sich die Erreichbarkeit in einer Grauzone von Erwar-
tungen bewegt und sich insoweit von der klassi-
schen Rufbereitschaft deutlich unterscheidet, die in 
der Regel mit Hilfe tariflicher Bestimmungen und er-
gänzender betrieblicher Vereinbarungen klar geord-
net ist. Eine solche kollektivvertragliche Ordnung ist 
nach allgemeiner Ansicht jedoch unschwer möglich. 
Nach ständiger Rechtsprechung erfasst im BetrVG – 
anders als im ArbZG – der Begriff der Arbeitszeit 
auch die Rufbereitschaft, so dass betriebliche Rege-
lungen zur Einführung und Beschränkung von Ruf-
bereitschaft nach geltendem Recht dem Mitbestim-
mungsrecht nach § 87 Abs.1 Nr.2 BetrVG unterlie-
gen.84 In der neueren Literatur besteht auch Überein-
stimmung, dass diese Rechtsprechung auch auf die 
Einführung von Regelungen zur Erreichbarkeit zu 
beziehen ist.85 Dementsprechend sind in einigen Be-
trieben bereits entsprechende Regelungen zur Er-
reichbarkeit getroffen worden. Das BetrVG gibt inso-
weit auch einen geeigneten Rahmen für erste Begren-
zungen, denn die Regelungsmacht der Betriebspar-
teien wird unter anderem durch § 75 BetrVG einge-
schränkt. Eine Betriebsvereinbarung, wonach eine 
unbeschränkte „ständige Erreichbarkeit“ vereinbart 
wird, wäre mit § 75 BetrVG nicht vereinbar86. Weder 
eine Verfügbarkeit auch im Urlaub noch eine gene-
relle Verfügbarkeit an sieben Tagen rund um die Uhr 
kann wirksam vereinbart werden. Insoweit kann es 
entgegen dem üblichen Sprachgebrauch rechtlich 
keine „ständige Erreichbarkeit“, sondern nur eine er-
weiterte Erreichbarkeit geben. Dies gilt nicht nur im 
Betriebsverfassungsrecht, sondern ebenfalls im Ar-
beitsvertragsrecht. Entsprechende Vereinbarungen 
wären mit §§ 138 bzw. 307 BGB nicht vereinbar. In-
soweit sehe ich hier keinen gesetzlichen Handlungs-
bedarf.  

Zutreffend ist aber die Kritik an der bisher bestehen-
den deutlichen „Grauzone“. Soweit es um das Ar-
beitsvertragsrecht geht, ist hier das geeignete Gesetz 
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das Nachweisgesetz. Insoweit ist folgende Ergänzung 
zu diskutieren:  

§ 2 Abs.1 Nr.7 NachweisG wird neu gefasst „Dauer 
der Arbeitszeit, Regelungen erweiterter Erreichbar-
keit und Rufbereitschaft“.  

Hinsichtlich des Urlaubsrechts hat der Gesetzgeber 
stärkere Schutzpflichten. Dies ergibt sich vor allem 
aus der arbeitsschutzrechtlichen Komponente des 
unionsrechtlichen Urlaubsrechts, die inzwischen 
durch Art.31 Abs.2 der Charta der Grundrechte der 
Europäischen Union verdeutlich wird und in der 
neueren Rechtsprechung des EuGH auch aufgenom-
men worden ist.87 Hier bietet es sich an, den Be-
schluss 2.2 des DJT 2016 aufzugreifen. Danach ist 
Urlaub nachzugewähren, wenn an dem Tag eine 
mehr als geringfügige Arbeitsleistung während des 
Urlaubs erbracht worden ist. Dies bedeutet nicht, 
dass geringfügige Arbeitsleistungen mit dem Ur-
laubsrecht vereinbar sind. Aber die Rechtsfolge der 
Gewährung eines vollständigen Urlaubstages soll an 
eine gewisse Schwelle geknüpft werden.88 

§ 9 BUrlG sollte um folgenden Satz ergänzt werden: 
„Satz 1 gilt sinngemäß, wenn der Arbeitnehmer auf 
Veranlassung des Arbeitgebers eine nicht nur gering-
fügige Arbeitsleistung während des Urlaubs er-
bringt.“  

Dies ist allerdings nur ein spezieller Aspekt der heu-
tigen Praktiken der Erreichbarkeit; er reicht nicht 
aus, um gesundheitsgefährdende Wirkungen der bis-
herigen unregulierten Erreichbarkeit effektiv ein-
dämmen zu können. Zum besseren Verständnis ist 
noch einmal ein Blick auf die empirischen und ar-
beitswissenschaftlichen Untersuchungen geboten. In 
der sehr umfangreichen Studie IGA 23-2 ist heraus-
gearbeitet worden, dass zwischen Arbeitsorganisa-
tion und Erreichbarkeit ein enger Zusammenhang 
besteht. Je schlechter die Vertretungsorganisation im 
Betrieb geregelt ist und je deutlicher die Personalbe-
messung hinter den Anforderungen zurückbleibt, 
desto eher entwickelt sich eine unregulierte erwei-
terte Erreichbarkeit89.  

Für diese Form der Erreichbarkeit ist festgestellt 
worden, dass sie zur Gefährdung der Gesundheit der 
Beschäftigten beiträgt, wie Untersuchungen zwi-
schen der Erreichbarkeitsgruppe und der Kontroll-
gruppe gezeigt haben. Intensive Erreichbarkeit ist 
auch geeignet, Schlafstörungen zu fördern, die Erho-
lungsfähigkeit zu beeinträchtigen und kann sich auf 
den jeweiligen Blutdruck auswirken.90 Da es hier um 
Gesundheitsgefährdungen geht, kann Erreichbarkeit 
nur eingeführt werden, wenn vorher eine Gefähr-
dungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG stattgefunden 
hat. Damit zeigt sich, dass für die arbeitspolitisch ge-
botene Einschränkung und Regulierung erweiterter 

                                                 
87 EuGH 29.11.2017, C – 214/16, NJW 2018, 33 - King  
88 Däubler, Digitalisierung und Arbeitsrecht § 5 Rn. 21 ff, 53; Krause, Gutachten B 55 f. 
89 so auch Klebe NZA-Beilage 3/2017, S. 77, 81. 
90 Hässler/Rau IGA 23-2, S.50 ff.; ähnlich bereits DAK-Gesundheitsreport 2013. 
91 So Kohte NZA 2015, 1417, 1423; Wiebauer NZA 2016, 1430, 1435; Schuchart AuR 2016, 341, 343; Krause Gutachten B 
54 
92 BT-Drs 16/3915, S. 34 ff 
93 Krause Gutachten B 72 

Erreichbarkeit nicht das ArbZG, sondern das Arb-
SchG der geeignete Ort ist.91 

Mögliche Gestaltungsmaßnahmen sind bekannt und 
werden seit längerem diskutiert. Bereits 2005 hatte 
die Bundesregierung im Jahresbericht Sicherheit und 
Gesundheit bei der Arbeit entsprechende Gestal-
tungsmöglichkeiten bei der Rufbereitschaft darge-
stellt92, so dass es hinreichende arbeitswissenschaft-
liche Erkenntnisse gibt, wie diese spezielle Organisa-
tionsstruktur zu erfassen und zu gestalten ist. Diese 
Erkenntnisse sind unschwer im Grundsatz auch auf 
die Eingrenzung der erweiterten Erreichbarkeit zu 
beziehen. In der Sache geht es bei der bisherigen un-
regulierten Erreichbarkeit immer auch um psychi-
sche Belastungen. 

Die Evaluation der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie (GDA) hat allerdings eindeutig erge-
ben, dass eine sachgerechte Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen weiterhin nur in einer Min-
derheit von Betrieben stattfindet. Einem Teil der Ar-
beitgeber erscheint die Notwendigkeit weiterhin 
nicht hinreichend deutlich zu sein. Zwar sind in der 
Toolbox der BAuA viele interessante Modelle ent-
halten, doch sind sie für den Durchschnitt der be-
trieblichen Akteure zu zahlreich und zu anspruchs-
voll. Es bedarf einer klaren und autoritativen Aus-
sage, aus welchen Teilen eine solche Gefährdungsbe-
urteilung zu bestehen hat und in welcher Richtung 
Maßnahmen zu treffen sind.  

In der Struktur des deutschen Arbeitsschutzrechts 
haben wir in aller Regel eine Dreiteilung aus allge-
meinen Vorgaben im Gesetz, einer ersten Konkreti-
sierungsstufe in einer Verordnung und einer zweiten 
Konkretisierungsstufe in Regeln aus kooperativen 
Ausschüssen nach § 18 Abs.2 Nr.5 ArbSchG. Dieses 
Modell ist in den letzten Jahren in beachtlicher 
Weise ausgebaut worden, doch fehlt eine solche 
Konkretisierung vollständig für das Feld der psychi-
schen Belastung und der Arbeitszeitgestaltung. Dies 
ist auch aus rechtssystematischer Sicht ein klares 
Defizit. Hier sehe ich eine wichtige Ursache für die 
Defizite der Praxis. Wer sie verringern will, sollte da-
her diese Regelungslücke in unserem Arbeitsschutz-
recht schließen bzw. verringern. Zutreffend hat 
Krause zu diesem Vorschlag ausgeführt: 

„Ein solcher Regulierungsdreiklang zielt nicht auf 
die Einführung bürokratischer Prozesse um ihrer 
selbst willen, sondern bezweckt ein effektives Vorge-
hen gegen psychische Belastungen“93. 

Vorschläge dazu liegen bereits vor. Ich beziehe mich 
hierbei vor allem auf den Beschluss des Bundesrates 
vom 03.05.2013, der ohne Gegenstimme und bei nur 
einer Enthaltung die Bundesregierung aufgefordert 
hat, eine Gefährdungsbeurteilung zum Schutz vor 
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Gefährdungen durch psychische Belastung bei der 
Arbeit zu beschließen und dazu eine vollständige 
Beschlussvorlage vorgelegt hat. Diese enthält sowohl 
bei den Risikofaktoren als auch bei den Gestaltungs-
hinweisen klare Hinweise, die bei jeder Gefähr-
dungsbeurteilung vor jeglicher Form von Erreichbar-
keit sinnvoll sind. 

„Bei flexibler Arbeitszeit und räumlicher Mobilität 
sind Arbeit und arbeitsfreie Zeit abzugrenzen; bei 
der Übertragung von Aufgaben außerhalb der Regel-
arbeitszeit ist zu gewährleisten, dass Rufbereitschaft 
und Erreichbarkeit begrenzt werden und ein ange-
messener und belastungsnaher Freizeitausgleich er-
folgt“94. 

Diese Anforderungen entsprechen auch den arbeits-
wissenschaftlichen Erkenntnissen, so dass für alle 
Beteiligten eine klare Orientierung ermöglicht wird. 
Ich schlage daher vor: 

„Die Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen 
durch psychische Belastung bei der Arbeit wird in 
der Fassung der BR-Drucksache 315/13 beschlos-
sen.“ 

Aus diesem Grund ist diese Drucksache meiner Stel-
lungnahme beigefügt.

 

  

                                                 
94 § 7 in der BR-Drs 315/13 
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Zwischen dem 

Verband der Metall- und Elektroindustrie Ba-
den-Württemberg e. V. (Südwestmetall) 

und der 

IG Metall 
Bezirk Baden-Württemberg 
Bezirksleitung Baden-Württemberg 

wird folgender 

Tarifvertrag zum Mobilen Arbeiten 

vereinbart 

§ 1 
Geltungsbereich 

Dieser Tarifvertrag gilt: 

1.1 räumlich: 

für das Land Baden-Württemberg mit den Tarifgebieten 
Nordwürttemberg/Nordbaden, Südwürttemberg-Hohenzollern und Südbaden; 

1.2 fachlich und sachlich: 

für alle Betriebe, deren Inhaber Mitglied des Verbandes der Metall- und Elektro-
industrie Baden-Württemberg e.V. (Südwestmetall) ist. 

1.3 persönlich: 

für alle in diesen Betrieben beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer, die Mitglied der IG Metall sind. Diese gelten als Beschäftigte im 
Sinne dieses Tarifvertrages. 

Nicht als Beschäftigte im Sinne dieses Tarifvertrages gelten die Vorstandsmitglie-
der und gesetzlichen Vertreter von juristischen Personen 
und von Personengesamtheiten des privaten Rechts, ferner die 
Geschäftsführer und deren Stellvertreter, alle Prokuristen und die leitenden Ange-
stellten im Sinne des § 5 BetrVG. 

1.4 Der Tarifvertrag regelt die Mindestbedingungen der Arbeitsverhältnisse.  
Ergänzende Bestimmungen können durch Betriebsvereinbarung zwischen Arbeit-
geber und Betriebsrat vereinbart werden.  
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Derartige Bestimmungen können – auch in Einzelteilen von 
Beschäftigten vom Tarifvertrag abweichen. 

– nicht zuungunsten 

Im Einzelarbeitsvertrag können für den Beschäftigten günstigere Regelungen verein-
bart werden. 

Die Rechte des Betriebsrates bleiben unberührt, soweit nicht durch diesen Tarifver-
trag eine abschließende Regelung getroffen ist. 

§ 2 
Ziel und Begriffsbestimmung 

2.1 Mobiles Arbeiten soll dazu beitragen, die Vereinbarkeit der Arbeitstätigkeit  
und der persönlichen Lebensführung zu verbessern und eine flexible 
Gestaltung von Arbeitszeit und -ort im privaten sowie betrieblichen Interesse zu er-

möglichen. 

2.2 Mobiles Arbeiten umfasst alle arbeitsvertraglichen Tätigkeiten, die zeitweise  
(flexibel) oder regelmäßig (an fest vereinbarten Tagen) außerhalb der Betriebs-
stätten durchgeführt werden. Es ist nicht auf Arbeiten mit mobilen Endgeräten be-
schränkt. 

2.3 Mobiles Arbeiten umfasst nicht Tätigkeiten oder Arbeitsformen, die aufgrund  
ihrer Eigenart außerhalb des Betriebs zu erbringen sind, z.B. 
Bereitschaftsdienst, Rufbereitschaft, Telearbeit, Vertriebs-, Service- und Monta-
getätigkeiten oder vergleichbare Tätigkeiten. 

§ 3 
Tarifliche Rahmenbedingungen 

3.1 Die Betriebsparteien können Mobiles Arbeiten durch freiwillige  
Betriebsvereinbarung vereinbaren. Dabei sind folgende Grundsätze zu beach-
ten: 

3.2 Den Beschäftigten darf aufgrund des Wunsches oder der Ablehnung oder der Beendi-
gung von Mobilem Arbeiten kein Nachteil entstehen. 

3.3 Die Einhaltung der Dauer der gesetzlichen und tariflichen Ar-
beitszeitregelungen ist zu beachten. 

3.4 Außerhalb einer vereinbarten Mobilen Arbeitszeit besteht keine Verpflichtung für die 
Beschäftigten, erreichbar zu sein. 

3.5 Arbeit an Urlaubstagen ist unzulässig. 

3.6 Das Recht der Beschäftigten, an Abteilungs- und Betriebsversammlungen 
gem. § 43 BetrVG sowie an Schwerbehindertenversammlungen gem. § 178 Abs. 6 
SGB IX teilzunehmen, bleibt bestehen.  
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3.7 Die Beschäftigten unterliegen während des Mobilen Arbeitens im Rahmen 
der gesetzlichen Bestimmungen dem Schutz der gesetzlichen Unfall-
versicherung. 

3.8 Den Beschäftigten werden, soweit erforderlich, Qualifizierungen zu den techni-
schen Anwendungen des Mobilen Arbeitens angeboten. 

§ 4 
Betriebliche Regelungen 

4.1 Wird eine Betriebsvereinbarung zum Mobilen Arbeiten geschlossen, ist in ihr zu re-
geln, unter welchen Voraussetzungen Mobiles Arbeiten durchgeführt und in An-
spruch genommen werden kann. 

Folgende Inhalte sind zu regeln: 

 Beschäftigte und Führungskraft verständigen sich auf individuelle Lage, 
Zeitraum und Häufigkeit des Mobilen Arbeitens für den Beschäftigten. Dabei sind die 
Interessen des Beschäftigten und des Unternehmens angemessen zu berücksichti-
gen. 

 Arbeitszeit muss entweder pauschal oder detailliert dokumentiert werden. 
Die dokumentierten Zeiten sind im Rahmen bestehender betrieblicher Re-
gelungen in bestehende Zeiterfassungssysteme ein- bzw. nachzutragen. 

Protokollnotiz: Die Pflicht zur Zeiterfassung bezieht sich auf alle Beschäftig-
ten, die auch außerhalb des Mobilen Arbeitens der Zeiterfassung unterlie-
gen. 

 Darüber hinaus können beispielsweise Regelungen zu folgenden Punkten getrof-
fen werden: 

Betriebliche Präsenz 
Lage der Arbeitszeit (Geltende Zeitfenster für mobiles Arbeiten)  
Arbeitsmittel 
Datenschutz 
Leistungs- und Verhaltenskontrolle 
Konfliktlösungsmechanismus 

4.2 Vereinbaren die Betriebsparteien eine freiwillige Betriebsvereinbarung zu 
Mobilem Arbeiten nach den oben beschriebenen Kriterien, finden die fol-
genden tariflichen Regelungen für die Beschäftigten im Geltungsbereich 
dieser Betriebsvereinbarung Anwendung: 

Die regelmäßige Arbeitszeit gemäß § 7 Manteltarifvertrag verteilt sich für Be-
schäftigte in Mobiler Arbeit - vorbehaltlich abweichender individueller Vereinba-
rungen über eine Verteilung auf weniger Wochentage - auf die Werktage von 
Montag bis Freitag. Zur Vor- und Nachbereitung dürfen Beschäftigte auf freiwilli-
ger Basis auch am Samstag mobil arbeiten.  
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Mehrarbeit während mobiler Arbeit ist nur zuschlagspflichtig, wenn diese 
vom Vorgesetzten beantragt und nach Genehmigung durch den Betriebsrat 
angeordnet wurde. Die Zuschlagshöhe richtet sich nach § 10 Manteltarif-
vertrag. 

Beschäftigte in Mobiler Arbeit haben keinen Anspruch auf Spätschicht - und 
Nachtzuschläge, es sei denn, die Spät- bzw. Nachtarbeit ist ausdrücklich 
durch den Vorgesetzten angeordnet oder es wurde für entsprechende Zeiten 
auf Veranlassung des Vorgesetzten ausdrücklich Erreichbarkeit vereinbart 
und der Beschäftigte erbringt in diesen Zeiten Arbeitsleistungen. Der An-
spruch auf Spätarbeitszuschläge setzt zusätzlich voraus, dass die regelmä-
ßige Arbeitszeit nach 12 Uhr beginnt und nach 19 Uhr endet (Spätarbeits-
zeitraum). 

§ 5 
Ruhezeit 

Für Beschäftigte in Mobiler Arbeit verkürzt sich die Ruhezeit zwischen Beendi-
gung der täglichen Arbeitszeit und der Wiederaufnahme auf bis zu 

neun Stunden, wenn sie das Ende an diesem Tag oder den Beginn der 
täglichen Arbeitszeit am Folgetag selbst festlegen können. Für jeden Fall der 
Verkürzung ist innerhalb von sechs Monaten eine entsprechende Verlänge-
rung der Ruhezeit einzuhalten. 

§ 6 
Fortführung bestehender Regelungen 

Bestehende Betriebsvereinbarungen und Ergänzungstarifverträge bestehen 
fort und sind von den Parteien auf der Grundlage dieses Tarifvertrags zu 
überprüfen. 

§ 7 
Inkrafttreten, Laufzeit, Kündigung 

6.1 Dieser Tarifvertrag tritt zum 01. Januar 2018 in Kraft.  

6.2 Er kann mit einer Kündigungsfrist von drei Monaten zum Ende eines Kalender-
vierteljahres frühestens zum 31. März 2020 gekündigt werden. 

Stuttgart, den 06. Februar 2018 

Verband der Metall- und 
IG Metall 
Bezirk Baden-Württemberg 
Bezirksleitung Baden- 
Württemberg 

Elektroindustrie 
Baden-Württemberg e. V. 
(Südwestmetall)  
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Bundesrat Drucksache 315/13 

24.04.13 

Verordnungsantrag 
der Länder Hamburg, Brandenburg,  
Bremen, Nordrhein-Westfalen,  
Schleswig-Holstein 

Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch 
psychische Belastung bei der Arbeit 

A. Problem und Ziel 

Arbeitsbedingte psychische Belastung ist zu einem zentralen Thema der 

gesundheits- und arbeitsschutzpolitischen Diskussion geworden. Nach den 

Auswertungen der Europäischen Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei 

der Arbeit gehört arbeitsbedingter Stress zu den wesentlichen 

gesundheitsgefährdenden Ursachen in der Arbeitswelt (Europäische Agentur für 

Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 2009). Der aktuelle Stressreport 

Deutschland der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin weist das 

Multitasking, also verschiedene Arbeiten zeitgleich zu betreuen; starken Termin- 

und Leistungsdruck, ständig wiederkehrende Arbeitsvorgänge und 

Arbeitsunterbrechungen als zentrale Belastungsfaktoren aus (Lohmann-Haislah 

2012). Die Folgen für die physische und psychische Gesundheit können sehr 

vielfältig sein: Sie reichen von vorübergehenden Beeinträchtigungen wie 

Schlafstörungen oder Erschöpfung bis hin zu manifesten Krankheiten wie Herz-

Kreislauf- oder Magen-Darm-Erkrankungen. 

Im Fokus der öffentlichen Diskussion stehen vor allem die psychischen 

Erkrankungen. Nach den Berechnungen der Krankenkassen werden die jährlichen 

Kosten arbeitsbedingter Erkrankungen in Deutschland auf insgesamt über 43 

Milliarden Euro geschätzt, die sich aus etwa 19 Milliarden Euro direkter und 25 

Milliarden Euro indirekter Kosten zusammensetzen. Bei den direkten Kosten 

nehmen die psychischen Störungen mit ungefähr drei Milliarden Euro nach den 

Muskel-Skelett-Erkrankungen den zweiten Rang ein (Bödeker, Friedrichs 2011, 

S.79). Im Jahr 2011 gingen 53 Millionen Arbeitsunfähigkeitstage auf das Konto 

psychischer Störungen; das bedeutet einen Anstieg um mehr als 80 Prozent in den 

letzten fünfzehn Jahren. Im Hinblick auf die indirekten Kosten lösen die  

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln  
Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de  

ISSN 0720-2946 

http://www.betrifft-gesetze.de/
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psychischen Störungen mit gut drei Milliarden Euro die zweithöchsten Kosten aus, 

bezüglich der indirekten Kosten durch Frühberentung sogar die höchsten. Mit über 

41 Prozent der Renten-Neuzugänge aufgrund verminderter Erwerbsfähigkeit sind 

psychische Erkrankungen inzwischen die Hauptursache für Frühverrentungen. Mit 

durchschnittlich 48 Jahren sind die Betroffenen zudem noch relativ jung (Lohmann-

Haislah 2012). 

Es besteht kein Zweifel, dass Arbeit selbst grundsätzlich einen positiven Einfluss auf 

die psychische Gesundheit besitzt. Neben den positiven Wirkungen von Arbeit auf 

Gesundheit und Wohlbefinden, müssen die Beschäftigten jedoch vor 

arbeitsbedingten Gefährdungen durch psychische Belastung in den Unternehmen 

besser geschützt werden. 

In Deutschland wurde es bisher versäumt, verständliche, hinreichend konkrete und 

verpflichtende Regelungen für den Umgang mit arbeitsbedingter psychischer 

Belastung zu treffen. Die europäische Sozialpartnervereinbarung zum 

arbeitsbedingten Stress (European Trade Union Confederation et.al. 2004), in der 

sich die Sozialpartner freiwillig zu systematischen Verfahren und Maßnahmen 

gegen Stress bei der Arbeit verpflichten, wurde nicht in dem vereinbarten Maße 

umgesetzt. In Deutschland sind weder die Sozialpartner noch der Gesetzgeber 

bisher aktiv geworden, im Gegensatz zu dreizehn anderen Mitgliedstaaten der EU. 

So konnte die EU-Kommission im Jahr 2011 in Deutschland kaum positive Effekte 

feststellen (European Commission 2011). 

Die abstrakte rechtliche Vorgabe des Arbeitsschutzgesetzes zu arbeitsbedingter 

psychischer Belastung erschwert es Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, ihre 

Verpflichtungen zu erkennen und angemessen zu erfüllen und schränkt die 

Durchsetzungsfähigkeit der Überwachungsbehörden für konkrete und verbindliche 

Forderungen an die Betriebe stark ein. Die bedeutende Gefährdung durch 

arbeitsbedingte psychische Belastung bildet die Rechtsetzung nicht adäquat ab. 

Betrieben und Aufsichtsbehörden fehlt für ihr Handeln ein verbindlicher 

Bezugsrahmen. 

Das Arbeitsschutzgesetz bietet zwar eine Grundlage für die Beurteilung aller 

Gefährdungen, muss aber für arbeitsbedingte psychische Belastung – wie dies auch 

für andere bedeutende Belastungsfaktoren geschehen ist – durch eine 

untersetzende Verordnung konkretisiert werden. Sie ist eine notwendige 

Voraussetzung, um den Abstand zwischen den Erkenntnissen zu psychisch 

belastenden Arbeitsbedingungen und der alltäglichen Praxis in den Betrieben zu 

verringern. 

http://et.al/
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B. Lösung 

Die Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sowie Inhalt und Umfang des 

Überwachungsauftrags der Arbeitsschutzbehörden hinsichtlich der Gefährdungen 

durch psychische Belastung bei der Arbeit sind im Arbeitsschutzgesetz nur 

unzureichend geregelt. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber wie Aufsichtsbehörden 

benötigen und erwarten eine entsprechende Konkretisierung der Generalklauseln 

und allgemeinen Pflichten, damit gezielte betriebliche Strategien entwickelt werden 

können. Auch für Betriebs- und Dienstvereinbarungen ist eine solche 

Konkretisierung ein wichtiger Handlungsrahmen. Es soll daher eine Verordnung zum 

Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit geschaffen 

werden, die den Ergebnissen der ESENER (European Survey of Enterprises on New 

and Emerging Risks) - Studie entspricht, denn mehr als die Hälfte der deutschen 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber halten die Notwendigkeit, gesetzliche Pflichten zur 

erfüllen, als mit Abstand wichtigsten Anreiz für Aktivitäten zur Bewältigung 

psychosozialer Gefährdungen (Europäische Agentur für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, 2009, deutsche Stichprobe). 

C. Alternativen  

Keine. 

D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand 

Die Verordnung hat keine finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

von Bund, Ländern und Kommunen. 

2. Vollzugsaufwand 

Es bestehen keine finanziellen Auswirkungen auf den Vollzugsaufwand des Bundes 

und der Länder. Ein möglicher Mehraufwand, der durch die Überprüfung der 

Arbeitsschutzbehörden entsteht, ob die in der Verordnung beschriebenen Pflichten 

der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in den Betrieben erfüllt sind, kann durch 

Schwerpunktsetzungen der Arbeitsschutzbehörden ausgeglichen werden. 

E. Sonstige Kosten 

Im Ergebnis entstehen keine gegenüber der jetzigen Rechtslage zusätzlichen 

Kosten für private und öffentliche Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber oder die 

sozialen Sicherungssysteme. Durch die Verordnung werden Pflichten zum Schutz 
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vor Gefährdungen durch psychische Belastungen bei der Arbeit nicht neu erschaffen 

oder erweitert. Sie beschreibt und konkretisiert vielmehr nur Verpflichtungen, die seit 

1996 mit §§ 5 und 6 ArbSchG für alle Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gelten. 

Dadurch soll die bisher hinter den Zielen des Gesetzgebers zurückgebliebene 

Umsetzung erleichtert und beschleunigt werden. Anfänglicher Mehraufwand ergibt 

sich ausschließlich für solche privaten und öffentlichen Arbeitgeberinnen und 

Arbeitgeber, die ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Analyse und Minimierung 

psychischer Belastungen bislang nicht oder nicht angemessen nachgekommen sind. 

Diesen potentiellen Mehrkosten stehen aber umgekehrt Entlastungen bei allen 

Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern sowie Beschäftigten und öffentlichen Haushalten 

in dreifacher Hinsicht gegenüber: 

- Die klare und handhabbare Normierung der schon bisher bestehenden 

Pflichten durch die Verordnung sowie die vom Ausschuss nach § 9 der VO 

künftig erarbeitete „gute Praxis“ minimiert in der Praxis gerade kleinerer und 

mittlerer Unternehmen schon kurzfristig die bestehende konzeptionelle 

Unsicherheit und die Kosten für nicht wirksame Analysen und Maßnahmen 

des praktischen Arbeitsschutzes. 

- Schon mittelfristig entlastet die Umsetzung eines effektiven Arbeits- und 

Gesundheitsschutzes mit Blick auf psychische Belastungen die 

Unternehmen und Verwaltungen selbst: Eine präventiv gesunde Gestaltung 

von Arbeitsorganisation und Arbeitsumfeld führt zu effektiverer Arbeit 

leistungsfähigerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und erspart deutlich 

höhere betriebliche Aufwände für Lohnfortzahlung und Rehabilitation. 

- Eine flächendeckende Umsetzung der Ziele des Gesetzes mit Hilfe der 

Verordnung trägt schließlich dazu bei, die durch Arbeitsunfähigkeit und 

frühzeitiges Ausscheiden entstehenden Kosten für die sozialen 

Sicherungssysteme langfristig zu minimieren. 

Eine flächendeckende Umsetzung der Ziele des Gesetzes mit Hilfe der 

Verordnung trägt schließlich dazu bei, die durch Arbeitsunfähigkeit und 

frühzeitiges Ausscheiden entstehenden Kosten für die sozialen 

Sicherungssysteme langfristig zu minimieren. 
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Bundesrat Drucksache 315/13 

24.04.13 

Verordnungsantrag 
der Länder Hamburg, Brandenburg,  
Bremen, Nordrhein-Westfalen,  
Schleswig-Holstein 

Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch 
psychische Belastung bei der Arbeit 

Der Präsident des Senats Hamburg, den 24. April 
2013 der Freien und Hansestadt Hamburg 

An den 
Präsidenten des Bundesrates  
Herrn Ministerpräsidenten  
Winfried Kretschmann 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg hat gemeinsam mit dem Senat der 

Freien Hansestadt Bremen und den Landesregierungen von Brandenburg, 

Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein beschlossen, dem Bundesrat den als 

Anlage mit Begründung beigefügten 

Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen 

durch psychische Belastung bei der Arbeit 

mit dem Antrag vorzulegen, die Vorlage der Bundesregierung gemäß Artikel 80 

Absatz 3 GG zuzuleiten. 

Ich bitte, den Verordnungsentwurf gemäß § 36 Absatz 2 der Geschäftsordnung des 

Bundesrates auf die Tagesordnung der Sitzung des Bundesrates am 3. Mai 2013 

zu setzen und anschließend den zuständigen Ausschüssen zur Beratung 

zuzuweisen. 

Mit freundlichen Grüßen  

Olaf Scholz 
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Entwurf einer Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch 

psychische Belastung bei der Arbeit 

Vom ... 

Auf Grund des § 18 des Arbeitsschutzgesetzes vom 7. August 1996 (BGBl. I S. 1246), der 

zuletzt durch Artikel 227 Nummer 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) 

geändert worden ist, verordnet die Bundesregierung: 

Abschnitt 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1 Anwendungsbereich 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

Abschnitt 2 

Grundpflichten und Gefährdungsbeurteilung 

§ 3 Grundpflichten 

§ 4 Gefährdungsbeurteilung 

§ 5 Unterweisung 

Abschnitt 3 

Betriebliche Gestaltungsmaßnahmen 

§ 6 Grundlegende Anforderungen an Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung der 

Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit 

§ 7 Arbeitsrhythmus und Organisation der Arbeitszeit 

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 

Abschnitt 4 

Schlussvorschriften 

§ 9 Ausschuss für psychische Belastungen bei der Arbeit 

§ 10 Ordnungswidrigkeiten 

§ 11 Inkrafttreten 
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Anhang 

Abschnitt 1 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen 

§ 1 

Anwendungsbereich 

(1) Diese Verordnung dient dem Schutz der Beschäftigten vor Gefährdungen durch psychi-

sche Belastung bei der Arbeit. 

(2) Das Bundesministerium der Verteidigung sowie das Bundesministerium des Innern kön-

nen, soweit sie hierfür jeweils zuständig sind, Ausnahmen von den Vorschriften dieser Ver-

ordnung zulassen, wenn zwingende Gründe der Verteidigung oder der Erfüllung zwischen-

staatlicher Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland oder der Aufrechterhaltung oder 

Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit dies erfordern und die Sicherheit und der Ge-

sundheitsschutz der Beschäftigten auf andere Weise gewährleistet werden. 

§ 2 

Begriffsbestimmungen 

(1) Psychische Belastung ist die Gesamtheit aller erfassbaren Einflüsse, die von außen 

auf die Beschäftigten zukommen und psychisch auf sie einwirken. Sie führen bei den Be-

schäftigten zu physischen und psychischen Beanspruchungen und können Einfluss auf ihre 

Gesundheit, ihr Leistungsvermögen und ihr Wohlbefinden haben. 

(2) Psychische Belastung bezieht sich auf Vorgänge des menschlichen Erlebens und Ver-

haltens bei der Arbeit. Dazu gehören insbesondere 

1. die sensorische Wahrnehmung und Informationsverarbeitung, 

2. kognitive und mentale Vorgänge bei Anforderungen an Denken, Entscheiden, 

Konzentration, Gedächtnis und Lernen, 

3. emotionale, soziale und die Motivation betreffende Vorgänge bei der Arbeit. 

(3) Das Arbeitssystem umfasst das organisierte Zusammenwirken der betrieblichen Arbeits-

prozesse, der Arbeitsmittel, der Arbeitsumgebungsbedingungen, der zeitlichen Organisation 

sowie der betrieblichen Ablauforganisation (Prozessgestaltung, insbesondere Arbeitsrhyth-

mus) und der sozialen Bedingungen am Arbeitsplatz. 

(4) Als Arbeitsrhythmus wird jede Gestaltung der Arbeit bezeichnet, die auf einem zeitlichen 

Muster oder einer vergleichbaren Strukturierung der Arbeitstätigkeit beruht. 
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Abschnitt 2 

Grundpflichten und Gefährdungsbeurteilung 

§ 3 

Grundpflichten 

Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind verpflichtet, bei der Planung, der Gestaltung, dem 

Betrieb und der Änderung des Arbeitssystems dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Maß-

nahmen des Arbeitsschutzes im Sinne des § 2 Absatz 1 des Arbeitsschutzgesetzes getroffen 

werden, um eine Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch psychi-

sche Belastung bei der Arbeit zu vermeiden. Ist eine Vermeidung nicht möglich, so sind die 

Gefährdungen so weit wie möglich zu verringern. Dabei haben Arbeitgeberinnen und Arbeit-

geber den Stand der Technik, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Arbeitswissenschaft 

sowie die im Anhang aufgeführten Gestaltungsgrundsätze und insbesondere die vom Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales nach § 9 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und 

Erkenntnisse zu berücksichtigen. Wenden Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber die Regeln und 

Erkenntnisse nicht an, müssen sie durch andere Maßnahmen die gleiche Sicherheit und den 

gleichen Gesundheitsschutz der Beschäftigten erreichen. 

§ 4 

Gefährdungsbeurteilung 

(1) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben durch eine Beurteilung der Arbeitsbe-

dingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes die notwendigen Maßnahmen zu ermitteln, um 

Gefährdungen durch psychische Belastung am Arbeitsplatz zu vermeiden beziehungsweise 

so weit wie möglich zu verringern. Dazu haben sie insbesondere Gefährdungen durch 

Arbeitsaufgabe, Arbeitsmittel, Arbeitsorganisation, Arbeitsrhythmus, Arbeitsumgebungsbe-

dingungen sowie durch soziale Bedingungen zu ermitteln. Dabei sind die Wechselwirkungen 

zwischen psychischer und physischer Belastung und Beanspruchung zu beachten. Bei der 

Gefährdungsbeurteilung haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber den Anhang zu dieser 

Verordnung sowie die nach § 9 Absatz 4 bekannt gemachten Regeln und Erkenntnisse zu 

berücksichtigen; insbesondere sind die Beschäftigten bei der Ermittlung und Beurteilung der 

Gefährdungen sowie bei der Festlegung der zu treffenden Maßnahmen zu beteiligen. 

(2) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass die Gefährdungs-

beurteilung fachkundig durchgeführt wird. Verfügen sie nicht selbst über die entsprechenden 

Kenntnisse, müssen sie sich fachkundig beraten lassen. 

(3) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Ergebnisse der Gefährdungsbeurtei-

lung unabhängig von der Zahl der Beschäftigten zu dokumentieren. In der Dokumentation ist 

anzugeben, welche Gefährdungen durch psychische Belastung am Arbeitsplatz auftreten; sie 

muss erkennen lassen, auf welche Weise die Gefährdungen ermittelt und bewertet wor-  



Ausschussdrucksache 19(11)83 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  31 

Drucksache 315/13 -4-  

den sind. Die Dokumentation muss weiter angeben, welche Maßnahmen unter wessen Ver-

antwortung in welchem Zeitraum zu ergreifen und zu überprüfen sind. Wenn die Gefähr-

dungsbeurteilung überprüft ist, muss die Dokumentation auch die umgesetzten Maßnahmen 

und das Ergebnis der Überprüfung angeben. 

§ 5 

Unterweisung 

(1) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben sicherzustellen, dass die Beschäftigten 

über die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung nach § 4 Absatz 1 informiert und über die 

durchgeführten Maßnahmen unterwiesen werden. Dabei sind den Beschäftigten insbesondere 

Informationen über die arbeitsplatzspezifischen Maßnahmen zur Gestaltung der Arbeits-

aufgabe, der Arbeitsorganisation, der Arbeitsmittel, der Arbeitsumgebungsbedingungen und 

der sozialen Beziehungen zu vermitteln, die psychische Belastung vermeiden oder so weit wie 

möglich reduzieren. Die Beschäftigten sind weiter zu unterweisen, wie sie ihren Pflichten nach 

den §§ 15 und 16 des Arbeitsschutzgesetzes nachkommen können. 

(0) Die Unterweisung nach Absatz 1 hat in einer für die Beschäftigten verständlichen Form 

und Sprache zu erfolgen. Sie muss bei der Einstellung, bei Veränderungen im Aufgabenbe-

reich und nach der Einführung neuer Arbeitsmittel oder neuer Technologie vor Aufnahme der 

Tätigkeit erfolgen. Die Unterweisung muss an die Gefährdungsbeurteilung angepasst sein und 

erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt werden. 

(1) Die Beschäftigten, die Weisungsrechte ausüben, sind regelmäßig gesondert zu unter-

weisen. Sie sind zu qualifizieren hinsichtlich der Anforderungen an menschengerechte Ar-

beitsgestaltung, an gesundheits- und kommunikationsorientierte Personalführung und an 

Konfliktmanagement. 

Abschnitt 3 

Betriebliche Gestaltungsmaßnahmen 

§ 6 

Grundlegende Anforderungen an Maßnahmen zur Vermeidung oder 

Verr ingerung der Gefährdungen durch psychische Belastung bei der 

Arbei t  

(1) Bei der Planung und Gestaltung des Arbeitssystems im Sinne des § 4 des Arbeits-

schutzgesetzes haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber zu gewährleisten, dass Gefähr-

dungen für Leben und physische oder psychische Gesundheit durch die Gestaltung der Ar-

beitsaufgaben, der Arbeitsorganisation einschließlich der Arbeitszeit, der Arbeitsumgebung 

und der sozialen Bedingungen vermieden oder so weit wie möglich begrenzt werden. 
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(2) Die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber haben die Arbeitsaufgaben klar zu definieren und so 

zu gestalten, dass Beschäftigten ein angemessener Handlungs- oder Entscheidungsspielraum 

ermöglicht wird. Die zeitlichen, qualitativen und quantitativen Vorgaben sowie die fachlichen 

Anforderungen sind so zu bestimmen, dass sie die personellen und sachlichen Ressourcen 

nicht übersteigen, die den Beschäftigten zur Verfügung stehen. 

(3) Die Arbeit ist so zu gestalten, dass 

1. einseitig belastende Arbeit, die Gefährdungen für Leben und physische oder psychische 

Gesundheit verursacht, vermieden oder begrenzt wird, 

2. das Arbeitstempo so geplant ist und festgelegt wird, dass Gefährdungen für Leben und 

physische oder psychische Gesundheit vermieden oder begrenzt werden, 

3. monotone Arbeit sowie taktgebundene Arbeit vermieden oder so weit wie möglich begrenzt 

wird, 

4. Störungen und Unterbrechungen der Arbeit sowie die gleichzeitige Verrichtung mehrerer 

Arbeiten auf ein Mindestmaß reduziert werden. 

(4) Die Arbeitsumgebung haben Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber so zu gestalten, dass 

psychische Belastung vermieden oder so weit wie möglich verringert wird. 

(5) Soziale Bedingungen sind so zu gestalten, dass soziale Unterstützung sowie die Integration 

atypisch Beschäftigter ermöglicht werden. 

§ 7 

Arbeitsrhythmus und Organisation der Arbeitszeit  

Der jeweilige Arbeitsrhythmus und die Organisation der Arbeitszeit sind so zu gestalten, dass 

eine Gefährdung für Leben und physische oder psychische Gesundheit vermieden oder so 

weit wie möglich begrenzt wird. Eine angemessene Verteilung von Pausen und Ruhezeiten ist 

zu gewährleisten. Bei flexibler Arbeitszeit und räumlicher Mobilität sind Arbeit und arbeitsfreie 

Zeit abzugrenzen; bei der Übertragung von Aufgaben außerhalb der Regelarbeitszeit ist zu 

gewährleisten, dass Rufbereitschaft und Erreichbarkeit begrenzt werden und ein ange-

messener und belastungsnaher Freizeitausgleich erfolgt. 

§ 8 

Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber  

Sollen in einem Betrieb Beschäftigte mehrerer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber Tätigkeiten 

ausüben, haben sie sich als Auftraggeber zu vergewissern, dass nur solche weiteren Arbeit-

geberinnen und Arbeitgeber herangezogen werden, die ebenfalls Maßnahmen zum Schutz vor 

einer Gefährdung durch psychische Belastung getroffen haben. Die weiteren Arbeitgeberinnen 

und Arbeitgeber nach Satz 1 haben dem Auftraggeber ihre Dokumentation nach § 4 Absatz 3 

zu übermitteln. Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber als Auftraggeber haben die wei-  
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teren Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber über Gefährdungen durch psychische Belastung an 

den jeweiligen Arbeitsplätzen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren. Diese Infor-

mation ist zu dokumentieren. 

Abschnitt 4 

Schlussvorschriften 

§ 9 

Ausschuss für psychische Belastung bei der Arbeit  

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ein Ausschuss für psychische Be-

lastung bei der Arbeit gebildet, dem fachkundige Vertreterinnen und Vertreter der Arbeitge-

berinnen und Arbeitgeber, der Gewerkschaften, der Landesbehörden, der gesetzlichen Un-

fallversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung und weitere fachkundige Personen 

angehören, insbesondere aus der Wissenschaft. Für jedes Mitglied ist ein stellvertretendes 

Mitglied zu benennen. Die Gesamtzahl der Mitglieder soll 16 Personen nicht überschreiten. 

Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist ehrenamtlich. 

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales beruft die Mitglieder des Ausschusses und 

die stellvertretenden Mitglieder auf Vorschlag der Verbände und Behörden. Der Ausschuss 

gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt den Vorsitzenden aus seiner Mitte. Die 

Geschäftsordnung bedarf der Zustimmung des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales. 

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses gehört es, 

1. dem Stand der Technik, Arbeitsmedizin, Arbeitspsychologie und Arbeitswissenschaft 

entsprechende Regeln und sonstige gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse für die 

Vermeidung und Verringerung der Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Be-

schäftigten durch psychische Belastung bei der Arbeit zu ermitteln, 

2. Regeln zu ermitteln, wie die in dieser Verordnung bestimmten Anforderungen erfüllt 

werden können und 

3. das Bundesministerium für Arbeit und Soziales in Fragen der Vermeidung und Verringe-

rung der Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch psychische 

Belastung bei der Arbeit zu beraten. 

Bei der Wahrnehmung seiner Aufgaben hat der Ausschuss die allgemeinen Grundsätze des 

Arbeitsschutzes nach § 4 des Arbeitsschutzgesetzes zu Grunde zu legen. Das Arbeitspro-

gramm des Ausschusses wird mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales abgestimmt. 

Der Ausschuss arbeitet eng mit den anderen Ausschüssen beim Bundesministerium für Arbeit 

und Soziales zusammen. 

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die vom Ausschuss nach Absatz 3 

ermittelten Regeln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt machen. Es 
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hört den Ausschuss an, wenn es von ihm ermittelte Regeln und Erkenntnisse nicht veröffent-

lichen will. 

(5) Die Bundesministerien sowie die zuständigen obersten Landesbehörden können zu den 

Sitzungen des Ausschusses Vertreterinnen und Vertreter entsenden. Diesen ist auf Verlan-

gen in der Sitzung das Wort zu erteilen. 

(6) Die Geschäfte des Ausschusses führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin. 

§ 10 

Ordnungswidrigkeiten 

Ordnungswidrig im Sinne des § 25 Absatz 1 Nummer 1 des Arbeitsschutzgesetzes handelt, 

wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen § 4 eine Gefährdungsbeurteilung nicht, nicht richtig 

oder nicht vollständig dokumentiert. 

§ 11 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Der Bundesrat hat zugestimmt. 

 

Berlin, den ... 

 

Die Bundeskanzlerin 
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Anhang 

Bei der Planung, Gestaltung, dem Betrieb und der Änderung von Arbeitssystemen sind die 

folgenden Risikofaktoren und Gestaltungsgrundsätze zu berücksichtigen. Dabei soll auch den 

besonderen Belangen unterschiedlicher Beschäftigtengruppen Rechnung getragen werden. 

Risikofaktoren 

Psychische Belastung kann zu Gefährdungen der physischen und psychischen Gesundheit 

führen, wenn die Belastungen beeinträchtigende Effekte haben können. Diese können beru-

hen auf 

- der Gestaltung der Arbeitsaufgabe, insbesondere unvollständigen Tätigkeiten, unzu-

reichendem zeitlichem oder inhaltlichem Handlungsspielraum, einseitiger Belastung, hoher 

emotionaler Inanspruchnahme, 

- der Gestaltung der Arbeitsorganisation, insbesondere unzureichender Information der 

Beschäftigten, unzureichender Abgrenzung der Verantwortung, unzureichender Durch-

schaubarkeit und Beeinflussbarkeit des Arbeitsablaufs, unausgeglichenem beziehungs-

weise gestörtem Arbeitsanfall, unzureichend abgestimmten Schnittstellen zwischen Ar-

beitsbereichen, 

- der Arbeitszeitgestaltung, insbesondere der Ausdehnung der Arbeitszeit, der Länge der 

Arbeitsintervalle, der unzureichenden Abgrenzung von Arbeitszeit und Freizeit, der Art der 

Schichtplangestaltung sowie der Ausgestaltung von Rufbereitschaft und Erreichbarkeit, 

- der Gestaltung der sozialen Bedingungen, insbesondere der Kooperation und Kommuni-

kation, der unzureichenden Förderung der Qualifikation, unzureichender Unterstützung bei 

gesundheitlichen Einschränkungen, 

- der Gestaltung der Arbeitsumgebungsbedingungen, insbesondere der Wechselwirkung 

physischer und psychischer Belastung durch Lärm, Vibrationen, ungeeignete Arbeitsmittel, 

ungünstige Beleuchtung und ungünstige klimatische Bedingungen, 

- der unzureichenden Integration von Beschäftigten in die betriebliche Organisation und den 

betrieblichen sozialen Beziehungen bei geringfügiger Beschäftigung, Arbeit auf Abruf oder 

kurzzeitiger Beschäftigung sowie bei räumlicher Trennung von der Betriebstätte. 

Gestaltungsgrundsätze 

Um Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit zu vermeiden oder so weit 

wie möglich zu verringern sind bei der Gestaltung des Arbeitssystems nach §§ 3, 6 insbe-

sondere die folgenden Gestaltungsgrundsätze zu berücksichtigen. Dabei besteht die Not-

wendigkeit, Arbeit sowohl geschlechtergerecht als auch alters- und alternsgerecht zu gestal-

ten. 
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1. Arbeitsaufgabe: 

- angemessener Handlungs- und Entscheidungsspielraum: Er ermöglicht eine Einflussnahme 

der Beschäftigten auf Arbeitsinhalt, -pensum, -methoden, zeitliche Abfolge, Pau-

sengestaltung, 

- Vollständigkeit der Tätigkeit: Sie beinhaltet sowohl vorbereitende als auch ausführende und 

kontrollierende Aufgaben, 

- Variabilität der Tätigkeit: Sie enthält vielfältige beziehungsweise wechselnde Arbeitsge-

genstände, Arbeitsmittel, Arbeitsmethoden und erfordert vielseitige geistige Leistungen 

und körperliche Aktivitäten, 

- Transparenz der Anforderungen der Arbeitsaufgabe. 

2. Arbeitsorganisation: 

- Sicherung der rechtzeitigen Information, Kommunikation und Rückmeldung; 

- präventive Regelungen für Störungen und Unterbrechungen der Arbeit; 

- Begrenzung besonders belastender Tätigkeiten, die zu Ermüdung und herabgesetzter  

Wachsamkeit führen können, 

- Begrenzung der Arbeitsintensität, 

- bei Änderungen der Arbeits- oder Betriebsorganisation sind die Belastungen zu berück-

sichtigen, die sich aus diesem Prozess ergeben. 

3. Arbeitszeitgestaltung: 

- belastungsangemessene innere Ausgestaltung der Arbeitszeit, Trennung von Arbeit und 

Freizeit bei flexiblen Arbeitszeitsystemen, belastungsnaher und ausreichender Freizeit-

ausgleich. 

4. Arbeitsumgebungsbedingungen: 

- Auswahl und Einsatz aufgabenangemessener und benutzerfreundlicher Arbeitsmittel unter 

Einbeziehung der Beschäftigten, 

- Berücksichtigung nicht vermeidbarer physischer Belastung in ihrer Auswirkung auf die 

psychische Belastung bei der Arbeit. 

5. Soziale Bedingungen: 

- Beteiligung, Kommunikation, Unterstützung: Einbeziehung der Beschäftigten in Pla-nungs- 

und Kommunikationsprozesse, Gewährleistung sozialer Unterstützung, angemessene und 

gesundheitsorientierte Personalführung, Beachtung der Grundsätze alters-und 

alternsgerechter sowie geschlechtergerechter Arbeitsgestaltung; 

- Integration atypisch Beschäftigter in die betriebliche Kommunikation, einschließlich der 

Gefährdungsbeurteilung, der Arbeitsschutzinformation und der Unterweisung. 
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Begründung 

A Allgemeines 

Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit gehören zu den zentralen Heraus-

forderungen des heutigen Arbeitsschutzes. Der aktuelle Stressreport Deutschland 2012 der 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (Lohmann-Haislah 2012) hat dies aktuell 

bestätigt. 

Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit sind auf europäischer Ebene bereits 

1989 im Anhang zur Richtlinie (RL) 89/392/EWG und 1990 in der Bildschirmrichtlinie (Richtlinie 

90/270/EWG) explizit berücksichtigt worden. Richtungsweisend ist vor allem die Anforderung 

im Anhang zur Maschinenrichtlinie (inzwischen Richtlinie 2006/42/EG), wonach Maschinen so 

zu konzipieren sind, dass Belästigungen, Ermüdung und psychische Belastung des 

Bedienungspersonals auf das mögliche Mindestmaß zu reduzieren sind (Nummer 1.1.2 d). Für 

die betriebliche Ebene wird in der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG in vergleichbarer Weise eine 

Erleichterung bei eintöniger Arbeit und bei maschinenbestimmtem Arbeitsrhythmus verlangt 

(Artikel 6 Nummer 2 d). Damit ist im Unionsrecht der Arbeitsschutz als ganzheitliche Aufgabe 

formuliert worden. Bereits in einer der ersten Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs 

ist folgerichtig der umfassende Anwendungsbereich der Gefährdungsbeurteilung nach Artikel 6 

Absatz 2 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG betont worden der sich auf alle Gefährdungen bei 

der Arbeit bezieht (EuGH 15. November 2001 – C 49/00, Italien, AuR 2002, 34; Kohte 2009 

§ 292 Rn. 32 ff). 

Im Oktober 2004 wurde von den europäischen Sozialpartnern die Rahmenvereinbarung zu 

arbeitsbedingtem Stress geschlossen. Mit dieser Vereinbarung wurde anerkannt, dass die 

Bekämpfung psychischer Gefährdungen am Arbeitsplatz zu den Pflichten gehört, die Arbeit-

geberinnen und Arbeitgebern durch die Rahmenrichtlinie 89/391/EWG auferlegt worden sind. 

Die Umsetzung der Sozialpartnervereinbarung sollte nicht nur durch nationale kollektive Ver-

einbarungen erfolgen, sondern auch die nationale Gesetzgebung stimulieren. Dieses Ziel 

wurde in beachtlichem Umfang erreicht. Im Evaluationsbericht der Kommission vom Februar 

2011 konnte festgestellt werden, dass immerhin in dreizehn Mitgliedstaaten auch die nationale 

Gesetzgebung geändert und modernisiert worden war (European Commission 2011). 

Deutschland gehört nicht zu diesen Ländern; nach der Bewertung der Kommission blieben die 

Aktivitäten in Deutschland auf diesem Handlungsfeld deutlich hinter den Erwartungen zurück. 

Auf europäischer Ebene hat der SLIC (Senior Labour Inspectors Committee) für das Jahr 2012 

eine Kampagne begonnen, um die Instrumente zu entwickeln, wie den neuen psychosozialen 

Risiken am Arbeitsplatz durch betriebliches Handeln und durch Aufsichtshandeln wirksam 

begegnet werden kann. Erste Ergebnisse sind bereits in 22 Sprachen im Netz eingestellt 

(www.av.se/slic2012).  

Obgleich der Begriff der psychischen Belastung im deutschen Recht explizit nur in § 3 der 

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten 

(BildscharbV) verwandt wird, besteht auch in der rechtswissenschaftlichen Diskussion in 

Deutschland kein Zweifel, dass die gesundheitlichen Gefährdungen, auf die sich die Pflichten 

nach §§ 3, 5 Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) beziehen, gleichermaßen den Schutz der phy-

sischen und der psychischen Gesundheit umfassen (repräsentativ Wlotzke 2005, Seite 426, 

http://www.av.se/slic2012).
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429). Ebenso wird auch in der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes (BAG) hervor-

gehoben, dass die Gefährdung der Gesundheit sich sowohl auf die physische als auch auf die 

geistig-seelische Integrität bezieht (BAG 12.8.2008 – 9 AZR 1117/06, NZA 2009, 102 = AP Nr. 

29 zu § 618 BGB m. Anm. Kohte). Es ist daher folgerichtig, dass in Artikel 8 des geplanten 

Gesetzes zur Neuorganisation der bundesunmittelbaren Unfallkassen, zur Änderung des 

Sozialgerichtsgesetzes und zur Änderung anderer Gesetze eine „Klarstellung“ in §§ 4, 5 

Arbeitsschutzgesetz normiert werden soll (BUK-NOG, BR-Drs. 811/12). Die isolierte Änderung 

zweier Normen des Arbeitsschutzgesetzes bleibt jedoch deutlich hinter der Struktur des 

geltenden deutschen Arbeitsschutzrechts zurück. 

Seit 1996 ist das Arbeitsschutzrecht in Deutschland nachhaltig systematisiert und ausgebaut 

worden. Auf der Basis des europäischen Rechts, vor allem der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG 

ist zunächst mit dem Arbeitsschutzgesetz und seinem weiten Anwendungsbereich ein 

einheitlicher Rahmen geschaffen worden, der inzwischen durch mehr als zehn Verordnungen 

untersetzt worden ist. Diese Verordnungen decken die überwiegende Mehrzahl der 

Gefährdungen bei der Arbeit sach- und branchenbezogen ab. Mit der Änderung des Ar-

beitsschutzgesetzes im Jahr 2002 wurde mit § 18 Absatz 2 Nummer 5 ArbSchG eine 

Rechtsgrundlage geschaffen, um mit Hilfe der Verordnungen Ausschüsse zu bilden, die jeweils 

technische Regeln formulieren, die wiederum vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

(BMAS) bekannt gemacht werden. Durch das Unfallversicherungsmodernisierungs-gesetz 

2008 und die damit verbundene Schaffung der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

schutzstrategie (GDA) ist die Norm- und Regelsetzung auf den verschiedenen Ebenen ver-

einfacht und transparenter strukturiert worden. Im Rahmen der GDA ist mit den Beschlüssen 

zur Gestaltung des Vorschriften- und Regelwerks diese Struktur weiter verdeutlicht worden. In 

der Praxis haben wichtige Regeln der staatlichen Ausschüsse inzwischen eine hohe Ak-

zeptanz gefunden, weil sie zur Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen sowie zur 

Verdeutlichung der Kriterien der Aufsicht beitragen. In den letzten Jahren sind für die Mehrzahl 

der Verordnungen jeweils die fachlich zuständigen Ausschüsse festgelegt worden. 

In diesem sorgfältigen differenzierten Gerüst finden sich jedoch nur wenige konkrete normative 

Anforderungen, wie den Gefährdungen durch psychische Belastung wirksam begegnet werden 

kann. Damit ist – auch nach Kodifikation des Artikels 8 des im Gesetzgebungsverfahren 

befindlichen BUK-NOG - der Gefährdungsschutz bei psychischer Belastung weiterhin noch 

nicht vollständig in die inzwischen bewährten Struktur des deutschen Arbeitsschutzrechts 

integriert. Unser Recht kennt für die anderen Gefährdungen jeweils ein klares System von 

allgemeinen gesetzlichen Anforderungen, Konkretisierungen auf einer ersten Stufe durch 

Verordnungen und weiterführenden Konkretisierungen durch Regeln der staatlichen 

Ausschüsse. Es ist aber seit langem anerkannt, dass die Effektivität des Arbeitsschutzrechts 

eng mit dem Grad der jeweiligen Konkretisierung zusammenhängt. Vor allem bestärkt die 

fehlende normativ dirigierte Konkretisierung im Bereich der Gefährdung durch psychische 

Belastung das vorhandene Vorurteil, dass man diese Aufgabe bei Gefährdungsbeurteilungen 

und betrieblichen Maßnahmen ausklammern oder zumindest hintanstellen kann. 

Hier liegt eine wesentliche Ursache für den Umstand, dass alle Untersuchungen zum Ergebnis 

kommen, dass nur ein relativ geringer Teil der Gefährdungsbeurteilungen in deutschen 
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Betrieben und Unternehmen sich auch auf die psychischen Belastungen erstrecken. Eine 

aktuelle und repräsentative Studie (Beck et al. 2012, Seite 115 ff) hat diese Daten zusam-

mengetragen. Sie entsprechen den Ergebnissen der repräsentativen ESENER (European 

Survey of Enterprises on New and Emerging Risks) -Studie, die auf europäischer Ebene 2009 

zum Ergebnis kam, dass europaweit – auch in Deutschland – zwar rund 80 Prozent der 

befragten Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber psychische Belastung bzw. Stress für ein wich-

tiges Thema der Prävention halten, aber nur 20 Prozent in Deutschland systematische Maß-

nahmen treffen (Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz 

2009). Damit bleibt die deutsche Praxis deutlich hinter dem Durchschnitt der Betriebe in 

wichtigen Nachbarstaaten zurück. 

Die Ergebnisse der ESENER-Studie sind ausdrücklich berücksichtigt worden bei der Formu-

lierung der Arbeitsschutzziele 2013 – 2018 der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstra-

tegie. Schutz und Stärkung der Gesundheit bei arbeitsbedingter psychischer Belastung gehört 

zu den drei zentralen Zielen, die durch Information und Sensibilisierung der Beteiligten, 

Entwicklung handhabbarer Instrumente für Gefährdungsbeurteilungen und Verbreitung er-

folgreicher Praxisbeispiele erreicht werden sollen. Die Leitlinie zur Gefährdungsbeurteilung 

vom 15. Dezember 2011 (GDA 2011b) hat elementare Kategorien für die Ermittlung psychi-

scher Belastungen genannt; wesentlich ausführlicher ist die Leitlinie Beratung und Überwa-

chung psychischer Belastung am Arbeitsplatz vom 24. September 2012 (GDA 2012), die die 

Anforderungen an Inhalt und Prozessqualität der Gefährdungsbeurteilung präzisiert und in-

tensiviert hat. Adressat dieser Leitlinie sind nach ihrer eigenen Aussage jedoch nicht die Un-

ternehmen, sondern die Aufsichts- und Beratungsdienste. Damit kann auch diese Leitlinie nur 

mittelbar dazu beitragen, dass die betriebliche Ebene, die im heutigen Arbeitsschutzrecht im 

Mittelpunkt steht, hier aktiv wird. 

Diese Entwicklungen werden begrüßt, doch reichen sie nicht aus, um hinreichende Rechts-

sicherheit und Transparenz zu schaffen. Die wichtige Leitlinie vom 24. September 2012 richtet 

sich ausdrücklich an die Aufsichtsdienste, während zentraler Normadressat der §§ 3 ff 

ArbSchG die jeweiligen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sind. Sie benötigen und erwarten 

eine entsprechende Konkretisierung der Generalklauseln und allgemeinen Pflichten, damit sie 

gezielte betriebliche Strategien entwickeln können, die durch Beratung und Überwachung 

gestützt und reguliert werden. Gerade wenn mit der Leitlinie vom 24. September 2012 auch 

ein koordiniertes und zielgerichtetes Verwaltungshandeln gefördert werden soll, dann bedarf 

es einer Präzisierung der rechtlichen Pflichten. Auch für Betriebs- und Dienstvereinbarungen 

ist eine solche Konkretisierung ein wichtiger Handlungsrahmen. 

B Zu den einzelnen Vorschriften  

Zu § 1 

In § 1 Absatz 1 des Entwurfs wird der Normzweck der Verordnung benannt. Es geht um den 

Schutz der Gefährdung von Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch psychische 

Belastung bei der Arbeit. Damit ordnet sich diese Verordnung in den präventiven Zweck des 

geltenden Arbeitsschutzrechts ein und orientiert sich an den zentralen Grundsätzen des § 4 
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Arbeitsschutzgesetzes. Der Begriff der psychischen Belastung wird näher in § 2 definiert; 

bereits die Wortwahl in § 1 macht deutlich, dass die Verordnung in Übereinstimmung mit den 

gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen psychische Belastung wertfrei und nicht 

per se als negativ einstuft, denn der Schutz bezieht ausschließlich auf Gefährdungen durch 

psychische Belastung. Er schränkt diesen Schutz weiter ein auf die psychische Belastung „bei 

der Arbeit“. Dies entspricht dem Gesundheitsbegriff der ILO, wonach der Begriff der 

Gesundheit im Zusammenhang mit der Arbeit nicht nur das Freisein von Krankheit oder Ge-

brechen, sondern auch die physischen und geistig-seelischen Faktoren umfasst, die sich auf 

die Gesundheit auswirken und die in unmittelbarem Zusammenhang mit der Sicherheit und 

der Gesundheit bei der Arbeit stehen. Mit der Ratifikation des ILO Übereinkommens 187 zum 

Förderungsrahmen für den Arbeitsschutz ist diese Zielsetzung einer umfassenden Prävention 

auch für das deutsche Recht maßgeblich. Sie entspricht auch den Grundlagen des Euro-

päischen Rechts und lässt genügend Raum für weitergehende freiwillige Aktivitäten der be-

trieblichen und sonstigen Gesundheitsförderung. 

Der Anwendungsbereich der Verordnung orientiert sich am weiten Anwendungsbereich der 

Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und des Arbeitsschutzgesetzes. Sektorale Ausnahmen für den 

Bergbau und Seeschifffahrt sind für diese Verordnung nicht erforderlich, da es an bran-

chenspezifischen Regelungen im Bergbau und der Seeschifffahrt fehlt. Dagegen enthält die 

Verordnung in Übereinstimmung mit den neueren Arbeitsschutzverordnungen eine Ermäch-

tigungsgrundlage für den Bundesminister der Verteidigung zu spezifischen Regelungen. In den 

letzten Jahren hat sich gezeigt, dass die Tätigkeit in der Bundeswehr mit spezifischer 

psychischer Belastung verbunden sein kann, so dass eine spezielle Regulierung ermöglicht 

wird. In Anlehnung an Artikel 2 Absatz 2 der Rahmenrichtlinie 89/391/EWG und § 20 Absatz 2 

ArbSchG wird diese Ermächtigungsgrundlage auch für den Bundesminister des Inneren zur 

Verfügung gestellt. 

Zu § 2 

In § 2 folgen grundlegende Begriffsbestimmungen, die zu einer Vereinheitlichung in der Praxis 

führen sollen. Grundlegend ist der Begriff der psychischen Belastung. Dieser wird definiert in 

Übereinstimmung mit den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, die vor allem 

auf deutscher und internationaler Ebene in der DIN EN ISO 10075 zusammengefasst sind und 

die auch als Basis des Stressreport Deutschland 2012 genutzt worden sind. Danach umschreibt 

dieser Begriff die Gesamtheit der Einflüsse, die auf die Beschäftigten einwirken. Der Begriff der 

psychischen Belastung ist in der Arbeitswissenschaft ein wertfreier Begriff, die Belastung kann 

sowohl zu positiven Anreizen als auch zu negativen Beanspruchungen für die einzelnen 

Beschäftigten führen. Dieser umfassende und wertfreie Ansatz ist wichtig für eine realistische 

Gefährdungsbeurteilung; es erleichtert die Kommunikation im Betrieb, wenn das Erkennen von 

Belastungen noch nicht als Negativaussage zu werten ist. 

Psychische Belastung führt zu individuell unterschiedlichen Beanspruchungen; es wird – 

wiederum in Übereinstimmung mit dem Stressreport Deutschland 2012 - ausdrücklich her-

vorgehoben, dass diese Beanspruchungen sowohl physischer als psychischer Natur sein 

können. Damit wird ebenfalls eine mögliche Engführung vermieden und in Übereinstimmung 
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mit der internationalen Diskussion die Breite und Vielfalt der möglichen Beanspruchungen 

hervorgehoben. 

Diese Beanspruchungen können sich in unterschiedlicher Weise auf die Beschäftigten aus-

wirken. Sie betreffen Gesundheit, Leistungsvermögen und Wohlbefinden. Bereits in der ersten 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zum neuen Arbeitsschutzrecht (31.01.1997 – 1 

C 20/95, NZA 1997, 482) ist ausdrücklich hervorgehoben worden, dass das neue europäische 

und deutsche Arbeitsschutzrecht einen ganzheitlichen Charakter hat und dass 

Arbeitssituationen (zum Beispiel Arbeit in Räumen ohne Sichtverbindungen nach außen) zu 

vermeiden sind, die Gesundheit und Wohlbefinden gefährden können. Es wird in diesem Urteil 

ausdrücklich gebilligt, dass die „Vermeidung einer Gefährdung der Gesundheit durch 

psychische Belastungen normativ gefordert“ wird. Dies entspricht auch der Wortwahl des 

europäischen Rechts in der Richtlinie 89/654/EG sowie in Anhang 1.2. der geltenden 

Arbeitsstättenverordnung. Auf diese Weise wird die ganzheitliche Dimension des Arbeits-

schutzes verdeutlicht. 

Absatz 2 erläutert die umfassende Wirkungsweise von psychischer Belastung. Sie hebt be-

sonders die Vorgänge der Wahrnehmung und Informationsverarbeitung hervor, weil diese 

gerade für die moderne Arbeitswelt prägend sind, in der die Intensität der Informationswahr-

nehmung und -verarbeitung deutlich zugenommen hat. Weiter werden besonders kognitive 

und mentale sowie emotionale und motivationale Vorgänge genannt, weil auch auf diese Weise 

die Ganzheitlichkeit des Arbeitsschutzes zum Ausdruck kommt. 

Mit dem in Absatz 3 definierten Begriff des Arbeitssystems wird wiederum in Anlehnung an die 

neuere arbeitswissenschaftliche Terminologie die Gesamtheit der Arbeits- und Ar-

beitsumgebungsbedingungen bezeichnet, auf die sich die menschengerechte Gestaltung der 

Arbeit beziehen kann (so auch die Leitlinie Beratung und Überwachung psychischer Belastung 

am Arbeitsplatz vom 24. September 2012). Im Mittelpunkt dieser systemischen Gestaltung 

stehen nicht die einzelnen Elemente, sondern das organisierte Zusammenwirken im 

betrieblichen Arbeitsprozess: Zu einem Arbeitssystem gehören neben den Arbeitsaufgaben und 

Arbeitsmitteln auch die spezifischen Umgebungsbedingungen, in denen die Beschäftigten 

arbeiten. Diese erstrecken sich sowohl auf physische Bedingungen (zum Beispiel Lärm, 

Beleuchtung) als auch auf die soziale Dimension der Arbeitsbeziehungen. Die Gestaltung des 

Arbeitssystems bedarf jeweils der innerbetrieblichen Konkretisierung, weil die einzelnen 

Elemente in den verschiedenen Branchen, Betrieben und Arbeitssituationen eine unter-

schiedliche Gewichtung erfahren, die jeweils konkret zu ermitteln und festzulegen ist. 

Die neuere Entwicklung flexibler Arbeitsorganisationen lässt es geboten erscheinen, die zeit-

liche Organisation ausdrücklich als ein spezielles Element des Arbeitssystems hervorzuheben. 

Dies entspricht der hohen Bedeutung arbeitszeitbezogener Gefährdungen, die im Stressreport 

Deutschland 2012 ausführlich referiert werden. In Übereinstimmung mit Artikel 13 der 

Richtlinie 2003/88/EG wird der Gefährdungsschutz bei flexibler Arbeitszeitorganisation mit 

dem Begriff des Arbeitsrhythmus erfasst, der daher in Absatz 4 in Übereinstimmung mit der 

aktuellen wissenschaftlichen Diskussion definiert wird (Habich 2006, Seite 93 ff). 
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Zu § 3 

In Anlehnung an die neueren Arbeitsschutzverordnungen (zum Beispiel §§ 3a ArbStättV, 7 

OStrV) werden in § 3 die Grundpflichten definiert, die von Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern 

zu realisieren sind. Daher sind die erforderlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu treffen, 

um eine Gefährdung der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch psychische 

Belastung bei der Arbeit zu vermeiden. Kann die Gefährdung nicht vermieden werden, so ist 

die Gefährdung jeweils so weit wie möglich zu verringern. Diese Grundpflichten haben auch 

eine umfassende zeitliche Dimension und sind bereits bei der Planung und Gestaltung des 

Arbeitssystems zu beachten, damit präventiver Arbeitsschutz so früh wie möglich sichergestellt 

wird. Sie sind selbstverständlich auch beim Betrieb, der Überprüfung und der Änderung des 

Arbeitssystems einzuhalten. Auf diese Weise wird zugleich an den jeweiligen Lebenszyklus von 

Organisationen, Arbeitsmitteln und den anderen Elementen des Systems angeknüpft. Damit 

wird die Beobachtung im Stressreport Deutschland 2012 aufgegriffen, dass gerade betriebliche 

Restrukturierungsprozesse eine Intensivierung psychischer Belastung bewirken können und in 

operable Kategorien überführt. 

Die Grundpflichten in § 3 sind – in Übereinstimmung mit der Struktur des deutschen Arbeits-

schutzrechts (dazu Wlotzke 1997, 1469 ff) - allgemein gehalten, weil in den jeweiligen Be-

trieben eine spezifische Konkretisierung erforderlich ist. Um die betrieblichen Akteure nicht 

allein zu lassen, werden im Anhang Risikofaktoren und Gestaltungsgrundsätze genannt, die 

bei der Erfüllung der Grundpflichten zu berücksichtigen sind. 

Die vom Ausschuss für psychische Belastung bei der Arbeit nach § 9 Absatz 3 ermittelten und 

durch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales bekannt gegebenen Regeln und 

arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse für die Vermeidung und Verringerung der Gefährdung 

der Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten durch psychische Belastung bei der Arbeit 

konkretisieren die in der Verordnung genannten Anforderungen. Die Einhaltung dieser Regeln 

und Erkenntnisse bewirkt die Vermutung zugunsten des Rechtsanwenders, dass insoweit die 

in der Verordnung gestellten Anforderungen erfüllt sind. 

Zu § 4 

Zu den zentralen Pflichten der Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber gehört im modernen Ar-

beitsschutz die Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 ArbSchG. In den Verordnungen 

der letzten Jahre ist diese Pflicht jeweils konkretisiert worden. Der Text des § 4 der Verordnung 

lehnt sich an die neueren Verordnungen an (zum Beispiel § 3 LärmVibrationsArb-SchV, § 3 

OStrV, § 3 ArbStättV), die in ihrer Struktur einheitliche Konkretisierungen für die 

Gefährdungsbeurteilung enthalten. Damit wird deutlich gemacht, dass es sich nicht um eine 

separate Gefährdungsbeurteilung für psychische Belastungen handelt, sondern dass die 

Ermittlung von Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit durch psychische Belastung und 

die Ermittlung der notwendigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes ein integraler Bestandteil 

jeder Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG sind. Dies entspricht der geplanten 

Klarstellung im Arbeitsschutzgesetz, die sich inzwischen im Gesetzgebungsverfahren im 

Bundestag befindet (BT-Drucksache 17/12297). Die Gefährdungen, die in § 5 ArbSchG für die 

Beurteilung der Arbeitsbedingungen genannt werden, sollen um die Beurteilung psychischer 

Belastungen ergänzt werden. 
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§ 4 der Verordnung orientiert sich insoweit auch an der Leitlinie Gefährdungsbeurteilung der 

Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie vom 15. Dezember 2011, die psychische 

Faktoren unter Nummer 10 der zu ermittelnden Gefährdungselemente aufführt. Diese Rege-

lung entspricht auch dem hohen Stellenwert der integrierten Gefährdungsbeurteilung in der 

Leitlinie zur Beratung und Überwachung bei psychischer Belastung am Arbeitsplatz vom 24. 

September 2012. 

In Absatz 1 Satz 2 werden die einzelnen Gefährdungsfaktoren, die in beiden Leitlinien aufge-

führt sind, in kurzer und gestraffter Form aufgenommen, um auch insoweit den betrieblichen 

Akteuren sowie den zuständigen Behörden eine übersichtliche und handhabbare Orientierung 

zu vermitteln, die mit den aktuellen Leitlinien übereinstimmt. Weiter gehört dazu die Bedeutung 

der Wechselwirkungen zwischen psychischer und physischer Belastung und Beanspruchung. 

Dieser Grundsatz ist in der Schlusszusammenfassung des 7. Arbeitsschutzforums vom Vorsitz 

der Nationalen Arbeitsschutz Konferenz (NAK) ebenso wie in den aktuellen SLIC-Dokumenten 

ausdrücklich hervorgehoben worden. Die Formulierungen der Verordnung machen weiter 

deutlich, dass Gefährdungsbeurteilungen kein Selbstzweck sind, sondern dazu dienen, die 

notwendigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes zu ermitteln, die im jeweiligen Betrieb und am 

jeweiligen Arbeitsplatz zu ergreifen sind. 

Ausdrücklich hervorgehoben wird, dass die Gefährdungsfaktoren und Gestaltungsgrundsätze 

im Anhang der Verordnung zu berücksichtigen sind. Wiederum steht den betrieblichen 

Akteuren ein Gestaltungsspielraum zu, den sie jeweils eigenständig zu konkretisieren haben. 

Die Regeln und Erkenntnisse, die von dem Ausschluss nach § 9 festgestellt werden, sind dabei 

ebenso zu berücksichtigen. Gerade diese Verbindung zwischen den Gefährdungsfaktoren und 

Gestaltungsgrundsätzen sowie den vom Ausschuss festgestellten gesicherten ar-

beitswissenschaftlichen Erkenntnissen kann und soll den betrieblichen Akteuren sowie den 

zuständigen Behörden eine größere Rechtssicherheit vermitteln, um das derzeit bestehende 

markante Handlungsdefizit zu verringern. Schließlich wird als spezifische Methode bei der 

Ermittlung psychischer Belastung die Beteiligung der Beschäftigten genannt. Dieser Grundsatz 

gehört inzwischen ebenfalls zu den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Auch in diesem Zusammenhang ist auf die Erkenntnisse des SLIC und seiner 2012 

veröffentlichten Ergebnisse zu verweisen. 

In Übereinstimmung mit den neueren Verordnungen zum Arbeitsschutz wird Sicherung der 

Fachkunde verlangt; ebenso wird auch in dieser Verordnung die Dokumentationspflicht näher 

konkretisiert, die bereits in § 6 ArbSchG generell statuiert ist. Wiederum ist in Übereinstimmung 

mit den neueren Verordnungen, der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs, der 

Beschlussfassung des Bundesrates vom 1. Februar 2013 und der zustimmenden 

Gegenäußerung der Bundesregierung vom 5.2.2013 (BT-Drs. 17/12297 S. 90) diese Doku-

mentation nicht an die Zahl der Beschäftigten gebunden: Die Anforderungen an die Differen-

ziertheit einer Dokumentation bei geringer Beschäftigtenzahl sind selbstverständlich niedriger 

als in mittleren und größeren Betrieben. Die Anforderungen an die Dokumentation werden in 

§ 4 Absatz 3 Satz 2 und 3 näher beschrieben. Schließlich wird auch die allgemein anerkannte 

Notwendigkeit der Dokumentation der Wirksamkeitskontrollen nach § 3 Absatz 1 Seite 2 

ArbSchG für den Anwendungsbereich dieser Verordnung näher konkretisiert. 
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Zu § 5 

Wiederum in Übereinstimmung mit den neueren Verordnungen zum Arbeitsschutzgesetz (zum 

Beispiel §§ 11 LärmVibrationsArbSchV, 8 OStrV) wird auch die Kardinalpflicht des § 12 

ArbSchG durch die Verordnung konkretisiert. Der Unterweisung kommt hier eine spezifische 

Bedeutung zu, da allgemein anerkannt ist, dass die Stärkung der Ressourcen der Beschäf-

tigten zu den wichtigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes bei psychischer Belastung gehören 

kann. Die sowohl in der Leitlinie vom 24. September 2012 als auch in den SLIC-Dokumenten 

betonte Qualifizierung der Vorgesetzten wird in Absatz 3 als eine eigenständige, wiederum 

betrieblich zu konkretisierende Arbeitsschutzpflicht verdeutlicht. Die spezifische Bedeutung 

der Führungskultur für einen wirksamen Gefährdungsschutz bei psychischer Belastung ist 

ausführlich im Stressreport 2012 herausgearbeitet worden. 

Zu § 6 

Die allgemeinen Grundpflichten des § 3 werden in § 6 näher konkretisiert und strukturiert. Der 

Entwurf orientiert sich hier an der Normstruktur des heutigen Gefahrstoffrechts, das allgemeine 

Grundpflichten in § 6 und differenzierte Schutzmaßnahmen in §§ 7 ff normiert und 

systematisiert. Die Anforderungen des § 6 der Verordnung unterscheiden wiederum zwischen 

Vermeidung und Verringerung der Gefährdungen. Die weitere Strukturierung lehnt sich an 

erfolgreiche Beispiele betrieblicher Praxis an, die regelmäßig zwischen der Planung und 

Gestaltung des Arbeitssystems und der Ausführung der Arbeit unterscheiden. Die einzelnen 

Anforderungen entsprechen wiederum der Leitlinie vom 24. September 2012, den aktuellen 

SLIC-Dokumenten sowie den gesicherten arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen, vor allem 

der DIN EN ISO 10075 (Nachreiner/Schultetus 2002, Seite 519 ff). Mit diesem Katalog wird 

allen Beteiligten ein differenzierter Handlungsrahmen vorgegeben, der für die individuelle 

betriebliche Konkretisierung hinreichend offen ist. 

Zu § 7 

Mit § 7 wird die im deutschen Recht bisher nicht explizit umgesetzte Forderung des Artikel 13 

der Richtlinie 2003/88/EG umgesetzt, bei der Gestaltung der Arbeit nach einem Rhythmus die 

Arbeitsgestaltung an den Menschen anzupassen und monotone Arbeit so weit wie möglich zu 

verringern. Die aktuellen arbeitswissenschaftlichen Erkenntnisse bewerten gerade die 

Gestaltung der Arbeitszeit als einen besonderen Risikofaktor; sie ist bereits nach § 5 Absatz 3 

Nummer 4 ArbSchG bei jeder Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. In den Dokumenten 

der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutzstrategie sowie des SLIC werden diese 

Erkenntnisse näher konkretisiert, so dass sie notwendigerweise explizit in die Verordnung zu 

übernehmen sind. Verlangt werden daher nicht nur die angemessene Ausgestaltung und Lage 

von Pausen und Ruhezeiten, sondern auch die immer wichtiger werdende Abgrenzung von 

Arbeitszeit und arbeitsfreier Zeit, die Gestaltung und Begrenzung von Rufbereitschaft sowie 

die Sicherung eines angemessenen und zeitnahen Freizeitausgleichs. Alle Anforderungen 

finden ihre Widerspiegelung in den Ergebnissen des Stressreports Deutschland 2012. 
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Zu § 8 

Mit § 8 wird mit der Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber auf einen 

weiteren Risikofaktor eingegangen, der bereits in der ersten Periode der Gemeinsamen 

Deutschen Arbeitsschutzstrategie aufgenommen worden ist. Schnittstellen zwischen ver-

schiedenen Arbeitsorganisationen in einer Betriebsstätte sind Risikofaktoren, die gerade bei 

unklaren Kompetenzen und gestörter oder fehlender Kommunikation zu nachhaltigen Ge-

fährdungen von Sicherheit und Gesundheit führen können. Die allgemeinen Pflichten des § 8 

ArbSchG, werden daher durch § 8 der Verordnung näher konkretisiert und damit auch besser 

handhabbar. 

Zu § 9 

Zu den strukturbildenden Elementen der Verordnung gehört die Bildung eines eigenständigen 

Ausschusses für psychische Belastung bei der Arbeit, der sowohl gesicherte ar-

beitswissenschaftliche Erkenntnisse als auch Regeln zur Umsetzung der Verordnung ermittelt, 

die vom Ministerium bekannt gemacht werden. Seit vor zwölf Jahren durch § 18 Absatz 2 

Nummer 5 ArbSchG die Bildung kooperativer Ausschüsse eine gesetzliche Grundlage im 

Arbeitsschutzgesetz gefunden hat, haben sich diese Ausschüsse zu einem wichtigen Element 

des heutigen deutschen Arbeitsschutzrechts entwickelt. Die von ihnen ermittelten Regeln 

gewinnen zunehmend an Akzeptanz und sind auch im Unfallversicherungsmodernisie-

rungsgesetz berücksichtigt worden. Im GDA-Leitlinienpapier (GDA 2011a) zur Neuordnung 

des Vorschriften- und Regelwerks wird den Regeln der staatlichen Ausschüsse eine Schlüs-

selrolle für die rechtssichere Konkretisierung arbeitsschutzrechtlicher Anforderungen zuge-

schrieben. 

Nach der jetzigen Rechtslage besteht kein Ausschuss, der umfassend für die Entwicklung von 

Maßnahmen zur Vermeidung und Verringerung der Gefährdung durch psychische Belastung 

zuständig ist. Die neue Verordnung schafft eine solche Rechtsgrundlage und stellt zugleich 

sicher, dass die umfassende interdisziplinäre Besetzung eines solchen Ausschusses 

gewährleistet wird. Dies entspricht dem Charakter dieser Aufgabe als einer Quer-

schnittsaufgabe, die durch die verschiedenen Berufsgruppen kooperativ zu realisieren ist. 

Zu § 10 

Mit § 10 werden die erforderlichen Vorschriften über Sanktionen normiert. Die Norm entspricht 

der aktuellen Fassung von § 9 ArbStättV Absatz 1, Nummer 1 und vermittelt damit den 

klassischen Handlungsformen der Aufsicht einen zeitgerechten und sowohl mit der eu-

ropäischen Gemeinschaftsstrategie als auch mit der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-

schutzstrategie kompatiblen Rahmen. Sie konzentriert die Sanktionen in diesem diffizilen 

Bereich auf hinreichend bestimmte und gut handhabbare Tatbestandsmerkmale. Dies wird zur 

Effektivität und Transparenz des Verwaltungshandelns beitragen. 

Zu § 11 

Diese Vorschrift regelt das Inkrafttreten dieser Verordnung. 
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Zum Anhang zur Beachtung von Risikofaktoren und Gestaltungsgrundsätzen 

Mit dem Anhang greift die Verordnung auf ein Instrument zurück, das bereits in verschiedenen 

Arbeitsschutzverordnungen genutzt wird. Beispielhaft ist hier auf die Lasten-

handhabungsverordnung zu verweisen, die ebenfalls besondere Risikofaktoren aufführt. Dies 

Instrument ist besonders in den Fällen gut geeignet, in denen nur schwer auf quantitative 

Messungen zurückgegriffen werden kann. Die weitere Nennung von Gestaltungsgrundsätzen 

dokumentiert, dass eine betriebliche Gestaltung erforderlich ist, für die wiederum normativ keine 

konkreten quantitativen Vorgaben gemacht werden können. Andererseits ist es in 

Übereinstimmung mit § 4 Nummer 3 ArbSchG geboten, auf gesicherte arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse zurückzugreifen. Der Anhang steht daher in Übereinstimmung mit den 

Kategorien, die insbesondere in der Leitlinie vom 24. September 2012, den LASI-

Veröffentlichungen 31 und 52 (LASI 2003, 2009) sowie den SLIC-Dokumenten 2012 zu psy-

chosozialen Risiken auffindbar sind, und gibt den betrieblichen Akteuren eine überschaubare 

Orientierung, um das sichtbare Handlungsdefizit nachhaltig zu verringern. Damit auch spezi-

fischen Belangen unterschiedlicher Beschäftigtengruppen in einem Unternehmen Rechnung 

getragen wird, verweist der Anhang beispielsweise auf die Notwendigkeit Arbeit sowohl ge-

schlechtergerecht als auch alters- und alternsgerecht zu gestalten. Damit berücksichtigt die 

Verordnung das Anliegen, einen geschlechtergerechten und stärker zielgruppenorientierten 

Arbeits- und Gesundheitsschutz umzusetzen (ASMK 2012 sowie GFMK 2012) 

Der Anhang enthält eine für alle Beteiligten gut erkennbare Doppelstruktur. Die wesentlichen 

Handlungsfelder der Arbeitsaufgabe, der Arbeitsorganisation, der Arbeitszeitgestaltung, der 

Arbeitsumgebungsbedingungen und der sozialen Bedingungen werden sowohl unter dem 

Gesichtspunkt der Risikofaktoren als auch der Gestaltungsmöglichkeiten erfasst. Dies ent-

spricht der auch im Stressreport 2012 zu Grunde gelegten Doppelstruktur des neutralen Be-

griffs der psychischen Belastung, der nicht nur Risiken, sondern auch Ressourcen umfasst, 

und der auch in neueren Modellprojekten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-

medizin genutzt worden ist, z.B. zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung im Ein-

zelhandel (Mußlick et al 2012, S. 275 ff). 

Die einzelnen Faktoren und Gestaltungsgrundsätze sind nicht abschließend formuliert, so dass 

neue Entwicklungen und Besonderheiten bestimmter Betriebe und Branchen berücksichtigt 

werden können. Der Anhang greift daher auch die aktuellen Herausforderungen nachhaltiger 

räumlicher Mobilität, intensiver persönlicher Erreichbarkeit und mangelnder Abgrenzung von 

Arbeitszeit und Freizeit auf. 
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Begründung (nur gegenüber dem Plenum):  

a) Allgemein 

Die Arbeitsschutzressorts der Länder Brandenburg, Bremen, Nordrhein Westfalen und 

Schleswig-Holstein haben sich unter der Federführung Hamburgs darauf verständigt, die 

Bundesregierung aufzufordern, eine Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch psy-

chische Belastung bei der Arbeit vorzulegen. Darüber hinaus hat die 89. Arbeits- und So-

zialministerkonferenz am 28./29. November 2012 in Hannover die Bundesregierung gebeten, 

die notwendigen Rechtsgrundlagen für eine angemessene Überwachung und Beratung der 

Betriebe zu arbeitsbedingten psychischen Belastungen zu schaffen und die Länder an der 

Erarbeitung zu beteiligen. 

In der 89. Arbeits- und Sozialministerkonferenz vom 28./29. November 2012 bekannten sich 

die Länder nicht nur dazu, sich verstärkt dieser Herausforderung im praktischen Aufsichts-

handeln zu stellen. Sie forderten die Bundesregierung auf, den rechtlichen Rahmen sowohl für 

die Unternehmen als auch für die Aufsichtsbehörden der Länder zu präzisieren, um für alle 

Beteiligten die erforderliche Rechtssicherheit herzustellen (Beschluss 7.29). Diesem Ziel dient 

der folgende Antrag. 

Es wird daher in Übereinstimmung mit dem Beschluss 7.29 der 89. ASMK vorgeschlagen, eine 

Verordnung zum Schutz vor Gefährdungen durch psychische Belastung bei der Arbeit zu 

schaffen. Auch dieser Vorschlag entspricht den Ergebnissen der ESENER-Studie: Mehr als 

die Hälfte der befragten deutschen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber hatten als mit Abstand 

wichtigsten Anreiz für Aktivitäten zur Bewältigung psychosozialer Gefährdungen die Erfüllung 

gesetzlicher Pflichten genannt. 

b) Die Struktur der Verordnung 

Der Aufbau der Verordnung orientiert sich an der Struktur, die sich in letzter Zeit für die Ar-

beitsschutzverordnungen zum Arbeitsschutzgesetz durchgesetzt hat. In Abschnitt 1 werden 

Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen erläutert. Es folgen die Grundpflichten und die 

spezifischen Anforderungen an die Gefährdungsbeurteilung. In einem weiteren konkreteren 

Abschnitt folgen die jeweiligen betrieblichen Gestaltungspflichten, bevor in den Schluss-

vorschriften die Bildung und Arbeit eines Ausschusses sowie Ordnungswidrigkeiten normiert 

werden. 

Damit sind auch die aktuellen Ergebnisse des Beschlusses 7.26 der 89. ASMK zum ziel-

gruppenorientierten modernen Arbeitsschutz aufgenommen. 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)63 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 19. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Dr. Kai Seiler, Bochum 

1. Zusammenfassung 

Das Arbeitszeitgesetz zielt auf die Sicherheit und 
den gesundheitlichen Schutz der Beschäftigten, ei-
nem wichtigen gesellschaftlichen Ziel. Risiken für 
Sicherheit und Gesundheit entstehen insbesondere 
dann, wenn sich durch: 

 eine Verlängerung von Arbeitszeiten, 

 eine Kürzung der Ruhezeiten, 

 erweiterte Erreichbarkeitsanforderungen,  

 eine zusätzliche Arbeitsverdichtung sowie,  

 volkswirtschaftliche Unsicherheiten  

kumulierte Belastungen für Arbeitende ergeben.  

Arbeitende haben nur ein beschränktes Zeitbudget 
zur Verfügung, bestehend aus Arbeitszeiten und Ru-
hezeiten (entspricht der Nicht-Arbeitszeit). Eine Ver-
längerung der Arbeitszeit bedingt immer auch eine 
Reduzierung der Ruhezeit. Eine weitere Einschrän-
kung ergibt sich durch die sogenannte Obligations-
zeit. Sie bezeichnet die Zeiten, in denen allgemein 
erforderliche Tätigkeiten außerhalb der Arbeitszeit 
ausgeführt werden müssen (z. B. Schlafen, Pendeln, 
Nahrungsaufnahme usw.).   
Arbeitszeiten wurden arbeitsmedizinisch und ar-
beitswissenschaftlich bereits intensiv erforscht: 

 Aus längeren Arbeitszeiten resultieren Bedarfe 
längerer Erholungszeiten. 

 In vielen Studien wird belegt, dass eine Verlän-
gerung der Arbeitszeit verkürzte Schlafphasen, 
Schlafstörungen und eine verminderte Leis-
tungsfähigkeit bedingt. 

 Ausgleichsruhezeiten können die Auswirkun-
gen verlängerter Arbeitszeiten überdies nicht 
völlig ausgleichen. 

 Unfälle und Fehlhandlungen treten bei tägli-
chen Arbeitszeiten über neun Stunden vermehrt 
auf. Bereits zulässige, eher geringfügige Abwei-
chungen von der Regelarbeitszeit beinhalten 
nachgewiesener Weise ein deutlich erhöhtes Ri-
siko.  

 Auch die Gesamtarbeitszeit geht bereits ab zwei 
wöchentlichen Überstunden mit negativen Aus-
wirkungen auf die Gesundheit einher. 

 Schon eine Überschreitung der vierzig Stunden 
wöchentlich geht einher mit einer bedeutsamen 
Erhöhung der Unfallzahlen. 

 Daraus resultiert neben der Selbstgefährdung 
auch eine potenzielle Gefährdung für Dritte, die 
sich in der unmittelbaren Umgebung am Ar-
beitsplatz, z. B. auch im Straßenverkehr befin-
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den und nicht gesondert geschützt werden kön-
nen. Dazu zählen neben Arbeitsunfällen auch 
Wegeunfälle. 

 Es gibt Hinweise darauf, dass eine Verminde-
rung der Aufmerksamkeit und der exekutiven 
Funktionen aus einer Arbeitszeit von mehr als 
acht Stunden an fünf Tagen der Woche resul-
tiert. Auch werden eine verminderte Wachheit, 
eine ansteigende körperliche bzw. subjektive all-
gemeine Ermüdung mit zunehmender Arbeits-
dauer berichtet. 

 Lange Arbeitszeiten bedingen gesundheitliche 
Folgen, konkret Rücken-/Nacken-/Kreuzbe-
schwerden, Herzbeschwerden, Schlafstörungen, 
Müdigkeit und Erschöpfung, Magen-Darm-Be-
schwerden, Nervosität, Niedergeschlagenheit 
und weitere Beeinträchtigungen der körperli-
chen und geistigen Gesundheit wie zum Bei-
spiel ein geschwächtes Immunsystem und De-
pressivität. 

 Das Risiko einer Selbstausbeutung durch die 
Selbststeuerung ist bei flexiblen Arbeitszeiten 
erhöht, ersichtlich durch überlange Arbeitszei-
ten und resultierenden Überlastungen. 

Die genannten Forschungsergebnisse, wie auch die 
wissenschaftliche Betrachtung des gesamten The-
menfelds zeigen, dass der arbeitsmedizinische bzw. 
der arbeitswissenschaftliche Fokus auf der Dauer der 
Arbeitszeit liegen. Hinsichtlich des Themenfeldes 
„Ruhezeitbedarf und Ruhezeitkürzung“ besteht noch 
expliziter Forschungsbedarf. Dazu werden breit an-
gelegte Längsschnittstudien benötigt, die die Aus-
wirkungen von Ruhezeiten auf Sicherheit und Ge-
sundheit allgemein und von Ruhezeitkürzungen im 
Besonderen untersuchen. Dabei sollten insbesondere 
mittel- bis langfristige Folgen in den Fokus genom-
men werden. Zur Ableitung belastbarer Aussagen ist 
grundsätzlich eine Laufzeit von fünf Jahren anzustre-
ben, um systematische Effekte und Rahmenbedin-
gungen zu beobachten bzw. erfassen und eine enge 
Flankierung mit wissenschaftlicher Evaluation zu 
gewährleisten. Grundlage aller Handlungsansätze 
muss immer das Leitziel einer „Menschengerechten 
Gestaltung der Arbeit“ sein, welches auch im Ar-
beitsschutzgesetz verankert ist. Der Schutz der Be-
schäftigten ist oberstes Gebot. Hierzu gilt es zu klä-
ren, unter welchen Voraussetzungen mithilfe von 
Arbeitszeitgestaltung eine gesundheits- und sicher-
heitsförderliche Gestaltung der Arbeitsbedingungen 
gesichert werden kann. Dies gilt besonders auch vor 
dem Hintergrund des Wandels der Arbeit hin zu 
neuen Formen der Beschäftigung.  

Im Rahmen eines guten Arbeitsschutzes unter 
Durchführung einer Gefährdungs-beurteilung ein-
schließlich der Belastungen durch Arbeitszeiten und 
psychischer Belastungen, gibt es zahlreiche Mittel 
und Wege, die Sicherheit und Gesundheit der Mitar-
beitenden zu fördern und zu erhalten. Damit können 
Belastungen und Beanspruchungserleben, die sich 
zum Beispiel aus verkürzten Ruhezeiten ergeben, re-
duziert und schädliche Folgen gemindert oder ver-
mieden werden. 

2. Herleitung der Definition der notwendigen Ru-
hezeit von 11 Stunden aus der wissenschaftli-
chen Forschung 

Eine Dokumentation der wissenschaftlichen Dienste 
des Deutschen Bundestags hat zur Beantwortung der 
aufgeworfenen Frage der Gestaltung der Arbeitszeit 
aus arbeitsmedizinischer Sicht neben Obligationszei-
ten weitere Studien aufgeführt (Deutscher Bundes-
tag, 2016). Neben der Dissertation von A. K. Wirtz 
(2010), die sich mit den Gesundheitsfolgen langer 
und flexibler Arbeitszeiten auseinandersetzt, werden 
verschiedene Studien genannt, die sich dabei mit 
Empfehlungen zu Schichtplangestaltung beschäfti-
gen. Außerdem wird auf Arbeiten der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) zur 
Arbeitszeit im Kontext der Gefährdungsbeurteilung 
und ein umfangreiches Projekt „Gute Arbeit“ der IG 
Metall verwiesen. Diese Studien bilden, neben der 
hauseigenen Expertise, die Grundlage der nachfol-
genden Auswertung. 

Obligationszeiten und weitere Zeitbedarfe 

Für die Zeiten, in denen außerhalb der Arbeitszeit 
allgemein erforderliche Tätigkeiten auszuführen 
sind, wurde der Begriff Obligationszeiten eingeführt 
(Opaschowski, 2008). Sie sind per Definition nicht 
frei disponibel. Zur Herleitung der notwendigen Ru-
hezeiten empfiehlt sich eine Auflistung der in dieser 
Zeit zu erledigenden Pflichten bzw. Notwendigkei-
ten mit dem jeweiligen Zeitbedarf.  

Art der Obliga-
tion 

Durchschnittliche Mindest-
dauer (in Stunden) 

Schlafen 8,00 

Pendeln 0,75 

Nahrungsauf-
nahme 

1,50 

Hygiene 0,50 

Gesamtdauer 10,75 

Tabelle 1: durchschnittliche Mindestbedarfe der Obligati-

onszeiten nach Art der Obligation (in Stunden) 

Den größten Anteil macht die Schlafenszeit aus, de-
ren Mindestdauer individuell und über den Alters-
bereich variiert. Für 18- bis 65-Jährige sind sieben 
bis neun Stunden, also durchschnittlich acht Stun-
den, zu empfehlen, für Ältere nur noch bis zu acht 
(Hirschkowitz, 2015). Dazu kommen Pendelzeiten, 
die mit durchschnittlich 0,75h pro Person und Tag 
veranschlagt werden, sowie Zeiten für Hygiene (etwa 
0,5h) und Nahrungszubereitung bzw. -aufnahme 
(1,5h). Schon die Obligationszeiten ergeben eine Ge-
samtsumme von durchschnittlich 10,75 Stunden. 

Vor diesem Hintergrund ist die derzeit gültige Rege-
lung der Mindestruhezeiten von elf Stunden eine 
nachvollziehbare Größe. Diese Einschätzung wird in 
der Ausarbeitung der Wissenschaftlichen Dienste ge-
teilt (WD 6 -3000 – 086/16). Es wird deutlich, dass 
kaum Raum für Familienpflichten, gesellschaftliche 
Verpflichtungen oder gar persönliche Entfaltung 
bleibt. Tendenziell kommen eher noch zusätzliche 
Zeitbedarfe dazu: 2016 berichten 67 % der Frauen 
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und 53 % der Männer von mind. einer weiteren zu-
sätzlichen Belastung neben der Arbeit (Beschäftig-
tenbefragung Nordrhein-Westfalen 2016, LIA.nrw). 

Einsparpotenziale bei den Obligationszeiten sind rar 
und haben nicht nur positive Auswirkungen: Telear-
beit mindert Pendelzeiten, hat aber durch eine geför-
derte Entgrenzung und erschwerte Möglichkeiten so-
zialer Unterstützung am Arbeitsplatz auch negative 
Effekte. Auch Arbeitsverhältnisse mit alternierenden 
Arbeitsorten, bei denen Fahrtzeiten als Arbeitszeiten 
gelten, entbehren der kollegialen Unterstützung und 
haben andere negative Folgen, u. a. für Ernährung. 
Durch Fertigkost könnte der Zeitbedarf für die Nah-
rungszubereitung gemindert werden, allerdings mit 
potenziellen Folgen für Nahrungsqualität und Ge-
sundheit. Eine mögliche Verkürzung der Schlafdauer 
hat ebenfalls mindestens beeinträchtigende Folgen 
für die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit.  

Diese sind zudem schon kurzfristig mit erhöhten Un-
fallrisiken und längerfristig mit negativen Gesund-
heitsfolgen assoziiert, wie etwa körperliche Verände-
rungen wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauferkran-
kungen, Stoffwechselstörungen, Störungen des Im-
munsystems, negative Stimmlagen bis hin zu psychi-
schen Erkrankungen (z. B. Depressionen) und 
schwereren kognitiven Störungen (z. B. Matheson et 
al. 2014, Nachreiner et al., 2010, Niu et al., 2011). 
Frühverrentungen und Ausfalltage aufgrund psychi-
scher Erkrankungen haben sich in den letzten Jah-
ren frappierend erhöht, während die der anderen 
Erkrankungsarten eher konstant blieben (z. B. DRV, 
2014). Vor diesem Hintergrund ist es geboten, die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten mithilfe 
entsprechender Ruhezeiten zu schützen.  

 

Erholungsbedarfe und Abschalten Können (Detach-
ment) 

Für Erholung zentral ist die Fähigkeit, sich gedank-
lich von der Arbeit zu lösen und den „Kopf frei“ zu 
bekommen. Dazu ist es förderlich, die Arbeitsaufga-
ben zum Feierabend abzuschließen, da insbesondere 
ungelöste Probleme oder unerledigte Arbeitsaufträge 
das Abschalten und damit die Erholung erschweren 
können (z. B. Geurts & Sonnentag, 2006 Meijman & 
Mulder, 1998). Mangelnde Distanzierungsfähigkeit 
bezogen auf Arbeitsinhalte hat einen negativen Ein-
fluss auf Erholung und Schlafqualität (Seiler 2010). 
Gedanken an die Arbeit werden als häufigstes Erho-
lungshemmnis von ca. 43% der befragten Männer 
und Frauen genannt, gefolgt von Verpflichtungen ge-
genüber Familie, Partnerin und Partner, bzw. insbe-
sondere bei den Frauen die Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen, pflegebedürftigen Personen.  

Darüber hinaus ist Voraussetzung für Erholung, 
nicht durch arbeitsbezogene Anforderungen (wie 
etwa durch einen Anruf oder eine Email nach Feier-
abend) oder Erwartung einer möglichen Störung in 
der Freizeit an die Arbeit erinnert zu werden (Bam-
berg et al., 2012). Demgegenüber stehen zunehmend 
häufiger erweiterte Erreichbarkeitsanforderungen, 
die zumeist nur sehr unzureichend reglementiert 
sind (BAuA, 2017, Strobel, 2013). Durch eine erwar-
tete oder erfolgte Unterbrechung der Ruhezeiten ist 
die Distanzierungsfähigkeit massiv gefährdet: rund 
ein Viertel der Beschäftigten nennt das Gefühl, stän-
dig erreichbar sein zu müssen, als Erholungshemm-
nis (Erholungsbefragung LIA.nrw, 2011). Daraus re-
sultieren ebenfalls potenziell gesundheitsbezogene 
negative Konsequenzen (Pangert & Schüpbach, 
2013). Erreichbarkeitsanforderungen werden z. B. 
auch vermehrt an Lehrerinnen und Lehrer sowie 
Pflegekräfte gestellt (Pangert, 2009).  

Abbildung 1: Rente wegen Erwerbsminderung: Ausgewählte Indikationen 2005 – 2012 (aus: DRV, 2014) 
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3. Befunde zur Auswirkung einer einzelnen bzw. 
mehrerer kumulierter Ruhezeitkürzung(en) ver-
schiedener Intensitäten  

Verkürzte Ruhezeiten wurden im Kontext von 
Schichtplangestaltung untersucht. Dabei wurden Zu-
sammenhänge von rückwärtsrotierenden Schichtsys-
temen, die systematisch mit einer Verkürzung der 
Ruhezeiten zwischen den Schichten einhergehen, 
mit verstärkten gesundheitlichen Beschwerden iden-
tifiziert (z. B. Bambra et. al., 2008; Nachreiner et al., 
2010; Neil-Sztramko et. al., 2014).  

Eine Kürzung der Ruhezeiten ermöglicht automa-
tisch eine Verlängerung der Arbeitszeiten. Diese 
wurden arbeitsmedizinisch und arbeitswissenschaft-
lich intensiver erforscht. Aus längeren Arbeitszeiten 
resultieren Bedarfe längerer Erholungszeiten (vgl. 
z. B. Konz, 1998). Mögliche Effekte langer Arbeits-
zeiten auf die Gesundheit und Sicherheit bei der Ar-
beit wurden in verschiedenen Reviews und Metastu-
dien untersucht (z. B. Nachreiner et al., 2010, Rodri-
guez-Jareno et al., 2014). Negative Auswirkungen 
langer Arbeitszeiten auf die Gesundheit sind damit 
durch zahlreiche wissenschaftliche Studien gut be-
legt.  

Durch gekürzte Ruhezeiten können Erholungsbe-
darfe nur unzureichend gedeckt werden. Je mehr Ru-
hezeitkürzungen aufeinander folgen, umso größer 
der resultierende Erholungsbedarf. Es drohen poten-
ziell gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. Ban-
nai & Tamakoshi, 2014; Kivimäki et al., 2015; Van 
der Hulst, 2003), und Konsequenzen für Familie und 
Gesellschaft (Ng & Feldman, 2008). In vielen Stu-
dien wird belegt, dass eine Verlängerung der Ar-
beitszeit verkürzte Schlafphasen, Schlafstörungen 
und eine verminderte Leistungsfähigkeit bedingt 
(z. B. Konz, 1998; Nixon et al., 2011; Virtanen et al., 
2012a, 2012b). Ausgleichsruhezeiten können die 
Auswirkungen verlängerter Arbeitszeiten überdies 
nicht völlig ausgleichen (z. B. Wirtz und Nachreiner, 
2011). 

Unfälle und Fehlhandlungen treten bei täglichen Ar-
beitszeiten über neun Stunden vermehrt auf. Bereits 
zulässige, eher geringfügige Abweichungen von der 
Regelarbeitszeit beinhalten ein deutlich erhöhtes Ri-
siko. Auch die Gesamtarbeitszeit geht bereits ab zwei 
wöchentlichen Überstunden mit negativen Auswir-
kungen auf die Gesundheit einher (BAuA, 2016) und 
sogar schon bei Überschreitung der vierzig Stunden 
wöchentlich einher mit einer bedeutsamen Erhö-
hung der Unfallzahlen (Dembe et al. 2005). Daraus 
resultiert neben der Selbstgefährdung auch eine po-
tenzielle Gefährdung für Dritte, die sich in der un-
mittelbaren Umgebung am Arbeitsplatz, z. B. auch 
im Straßenverkehr befinden und nicht gesondert ge-
schützt werden können. Dazu zählen neben Arbeits-
unfällen auch Wegeunfälle. 

Bei Folgeschichten treten kumulative Effekte auf, 
mit noch stärkeren Effekten von Nachtschichten ge-
genüber Tagschichten, sodass sich das Risiko mit je-
der Folgeschicht weiter steigert. Diese Erkenntnisse 
sind auch belegt für Erhöhungen der wöchentlichen 
Arbeitszeit (z. B. Knauth, 1995; Knauth & Hornber-
ger, 1997). 

Es gibt Hinweise darauf, dass eine verminderte kog-
nitive Leistung (Aufmerksamkeit und exekutive 
Funktionen) aus einer Arbeitszeit von mehr als acht 
Stunden an fünf Tagen der Woche resultiert (Proctor 
et al., 1996). Auch werden eine verminderte Wach-
heit (Tucker et al., 1996; MacDonald & Bendak, 
2000), eine ansteigende körperliche (Rosa et al., 
1998) bzw. subjektive allgemeine Ermüdung mit zu-
nehmender Arbeitsdauer berichtet (Caruso, 2006; 
Proctor et al., 1996). 

Förderliche Effekte einer Arbeitszeitverkürzung und 
hemmende Effekte von Überstunden auf die Produk-
tivität pro Stunde in verschiedenen fertigenden oder 
Industriebetrieben sind belegt (vgl. Alluisi & Mor-
gan, 1982, Vernon, 1921). Lange Arbeitszeiten bedin-
gen gesundheitliche Folgen (z. B. Nixon et al., 2011), 
konkret Rücken-/Nacken-/Kreuzbeschwerden, Herz-
beschwerden, Schlafstörungen, Müdigkeit und Er-
schöpfung, Magen-Darm-Beschwerden, Nervosität 
und Niedergeschlagenheit (Wirtz et al., 2009) und 
weitere Beeinträchtigungen der körperlichen und 
geistigen Gesundheit (z. B. Krause et al., 1997). 

Forschungsbelege zu einer Erhöhung des Unfallrisi-
kos mit Konsequenzen für Arbeits- und Verkehrssi-
cherheit und langfristig auch für das Risiko chroni-
scher Erschöpfungszustände durch Aufschub oder 
Ausfall von Ruhepausen liegen vor (vgl. Nachreiner 
et al., 2010). Diese beziehen sich aber auf die Pausen 
während der Arbeit und nicht auf die Ruhezeiten im 
Anschluss an diese. Gleichwohl werden diese Ruhe-
pausen während der Arbeit ungleich wichtiger und 
wertvoller, wenn Ruhezeiten nach der Arbeit gekürzt 
werden sollen. Das Risiko einer Selbstausbeutung 
durch die Selbststeuerung ist bei flexiblen Arbeits-
zeiten erhöht, ersichtlich durch überlange Arbeits-
zeiten und resultierenden Überlastungen (MATTA, 
2015). Zudem bedarf die derzeit geltende Gesetzge-
bung bereits eines hohen Dokumentationsaufwan-
des. Durch weitere Öffnungen würden zusätzliche 
Dokumentationsanforderungen hinsichtlich Verlet-
zungen der Standardruhezeiten erforderlich werden.  

4. Grenzen der Studien 

Welchen Zeitraum benötigt der Organismus, um die 
durch Belastung bzw. Beanspruchung entstandenen 
Beeinträchtigungen seines Idealzustandes wieder 
auszugleichen? Nach welcher Zeit kann das Indivi-
duum seine Arbeit ohne Gefährdungen seiner Si-
cherheit und Gesundheit arbeiten kann? Ist die opti-
male Produktivität zeitgleich wieder hergestellt? Es 
gibt keine allgemeingültigen Erkenntnisse, aus de-
nen sich eine Risikofreiheit für eine gewisse Min-
destruhezeit ableiten ließe. Demnach ist nicht be-
kannt, ob das derzeit geltende Arbeitszeitgesetz ein 
risikofreies Arbeiten ermöglicht und Sicherheit und 
Gesundheit der Arbeitenden dauerhaft hinreichend 
schützen. Bei der Frage, mit welcher Wahrschein-
lichkeit sie sich ausgehend von ihrer gesundheitli-
chen Entwicklung in den letzten fünf Jahren in der 
Lage sähen, ihre Arbeit bis zum Renteneintritt aus-
zuführen, hält es rund ein Drittel für eher oder sehr 
unwahrscheinlich. (Beschäftigtenbefragung Nord-
rhein-Westfalen 2016, LIA.nrw). Demnach scheint 
die These zulässig, dass ein nicht unwesentlicher 
Teil der Beschäftigten Nordrhein-Westfalens im Rah-
men seiner Arbeitstätigkeit schon jetzt an die Grenze 
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seiner körperlichen und geistigen Leistungsfähigkeit 
zu stoßen.  

Die Forschung hat die Merkmale erforderlicher Ru-
hezeiten bislang nicht ausreichend behandelt. Ge-
rade mit Blick auf moderne Arbeitsverhältnisse be-
steht hier noch weiteres Erkenntnisinteresse. Aus 
thematisch ähnlichen Forschungsfragen hinsichtlich 
der Rahmenbedingungen von Arbeit können Ablei-
tungen getätigt werden. Allerdings wurden Studien 
im Feld durchgeführt, ohne jede experimentelle 
Kontrolle. Befunde z. B. zu langer versus kurzer Ar-
beitszeit liegen vor. Folgert man aus einer Ruhezeit-
kürzung eine Verlängerung von Arbeitszeiten, kön-
nen Forschungsbefunde zu einem größeren Erho-
lungsbedarf nach längeren Arbeitszeiten für Ablei-
tungen hinsichtlich der interessierenden Fragestel-
lung verwendet werden. Wirklich verlässliche Be-
funde hinsichtlich der erforderlichen Ruhe- oder Re-
generationszeit gibt es bislang nicht. Bedenkt man 
die Obligationszeiten und weitere zusätzliche Belas-
tungen, so wird eine Kürzung der Mindestruhezei-
ten mindestens zu Lasten von Familie und/oder Ge-
sellschaft gehen.  

Durch Befunde gesichert ist aber, dass neben der 
körperlichen Erholung durch Schlaf ein geistiges Ab-
schalten erforderlich ist, um „Aufzutanken“. Das Ab-
schalten selbst ermöglicht auch erst das Einschlafen 
und Durchschlafen (Seiler & Lehmann 2012). Es 
wird durch verschiedene Faktoren erleichtert: Ers-
tens eine abgeschlossene Arbeitsaufgabe, zweitens 
das Ausbleiben von Erinnerungen an die Arbeit, die 
schon durch ein klingelndes Telefon ausgelöst wer-
den können, wenn es Erreichbarkeitserwartungen 
gibt und drittens über Erholungsaktivitäten, die be-
sonders wirksam sind, wenn sie im Kontrast zur Ar-
beitsaufgabe stehen (Seiler 2017). Bei einer Verkür-
zung der Ruhezeit, wäre das Abschalten gefährdet 
und Konsequenzen für Schlafqualität und Gesund-
heit können resultieren. Sowohl von langen als auch 
von atypischen Arbeitszeiten ist zudem bekannt, 
dass sie gesundheitsgefährdend sind (z. B. BAuA, 
2016). 
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19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Prof. Dr. Richard Giesen, München 

I. Grundzüge des Entwurfs – Anwendungsfälle der 
neuen Regelungen 

Der Gesetzentwurf enthält zwei Neuerungen. 

- Erstens ermöglicht er die tarifvertragliche Über-
schreitung der in § 3 S. 2 ArbZG geregelten tägli-
chen Höchstarbeitszeit von zehn Stunden, sofern 
dabei wöchentlich nicht mehr als 48 Stunden ge-
arbeitet wird (Einfügung von § 7 Abs. 1 Nr. 1 lit. 
b ArbZG-E). 

- Zweitens ermöglicht er die tarifvertragliche Re-
duzierung der elfstündigen Ruhezeit nach § 5 
Abs. 1 ArbZG um mehr als die bisher zugelasse-
nen zwei Stunden, wobei es zusätzlich nicht 
mehr des Erfordernisses bedarf, dass „die Art der 
Arbeit dies erfordert“ (Änderung von § 7 Abs. 1 
Nr. 3 ArbZG-E). 

Damit ergibt sich eine Flexibilisierung der Arbeits-
zeit, ohne dass deren (wöchentliches) Gesamtvolu-
men erhöht werden kann. Insbesondere kann an ein-
zelnen Tagen beispielsweise elf oder zwölf Stunden 
gearbeitet werden, wenn durch die Reduzierung an 
anderen Tagen die Gesamtbelastung gleichbleibt.  

Die Anwendungsbeispiele für § 7 Abs. 1 Nr. 1 lit. b 
ArbZG-E sind vielfältig: So werden längere Dienste 
bei der Überwachung automatisierter Produktions-
prozesse ermöglicht, die in der Regel nicht belastend 

sind. Aber auch in der „old economy“ ergeben sich 
Flexibilisierungsoptionen. Beispielsweise können 
Pförtnerdienste für zwölf Stunden eingerichtet wer-
den, aber auch etwa längere Einsätze beim Dachde-
cken oder bei der Montage im Freien, die im Som-
mer unter Nutzung des guten Wetters erforderlich 
sind. Dasselbe gilt für die wöchentlich einmalige Be-
lastung des Bedienungspersonals in Restaurants bei 
Hochzeitsfeiern, die nachmittags beginnen und bis 
in den späteren Abend gehen. Generell lässt die Re-
gelung also die effiziente Durchführung der betref-
fenden Arbeiten zu. Dabei ergeben sich zusätzliche 
Vorteile wie die Reduzierung und Entzerrung der 
Pendelzeiten für die Fahrt zum Arbeitsplatz und zu-
rück. 

Auch für § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG-E ergeben sich viele 
Anwendungsbeispiele, etwa dort, wo Beschäftigte 
mehrere, zeitlich auseinanderliegende Tätigkeitspha-
sen haben. Wer vormittags mit Geschäftspartnern in 
Fernost und abends mit Geschäftspartnern in Ame-
rika kommuniziert, kann zwischendurch pausieren 
und dennoch seine Kontakte unterhalten, ohne we-
gen Unterschreitens der Ruhezeit gegen das Arbeits-
zeitrecht zu verstoßen. Selbiges gilt für Menschen, 
die vormittags ab 8.00 Uhr arbeiten, sich nachmit-
tags sowie am frühen Abend um ihre Kinder küm-
mern, und dann von 21.30 Uhr bis 22.30 Uhr noch-
mals daheim online tätig sind. Ohne die Zulassung 
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der Ruhezeitunterschreitung dürften sie am nächsten 
Tag erst wieder ab 9.30 Uhr mit der Arbeit beginnen. 
Insgesamt ergibt sich hier der Flexibilisierungsbedarf 
also vor allem aufgrund der Vernetzung verschiede-
ner Arbeitsleistungen in der „Arbeitswelt 4.0“, wel-
che teils von zuhause oder von unterwegs erbracht 
werden. 

II. Europarechtlicher Regelungsrahmen 

Die Vorgaben der europäischen Arbeitszeitrichtlinie1 
erlauben nicht nur die im Entwurf vorgesehene Ge-
staltung, sie ermöglichen es sogar, noch weitere Fle-
xibilisierungen der täglichen Höchstarbeitszeit und 
Ruhezeit vorzunehmen.  

- Für § 7 Abs. 1 Nr. 1 lit. b ArbZG-E gilt Folgendes: 

Die Arbeitszeitrichtlinie kennt – anders als § 3 Ar-
bZG – keine tägliche Höchstarbeitszeit, sondern le-
diglich eine wöchentliche Höchstarbeitszeit, die zu-
dem sehr flexibel ausgestaltet ist. Gemäß Art. 6 Ar-
beitszeitrichtlinie dürfen lediglich pro Siebentages-
zeitraum2 48 Stunden Arbeitszeit nicht überschritten 
werden. Zudem lassen sich die Bezugszeiträume 
nach Art. 16, 22 Arbeitszeitrichtlinie noch auswei-
ten. § 7 Abs. 1 Nr. 1 lit. b ArbZG-E bleibt hinter die-
sen Flexibilisierungsmöglichkeiten zurück. Die Vor-
schrift nutzt nicht einmal die Gestaltungsoptionen, 
welche durch Art. 6 Arbeitszeitrichtlinie eröffnet 
sind. 

- Für § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG-E gilt Folgendes: 

Art. 3 Arbeitszeitrichtlinie verpflichtet im Grundsatz 
zur Einhaltung einer Mindestruhezeit von 11 Stun-
den pro 24-Stunden-Zeitraum. Art. 18 Arbeitszeit-
richtlinie lässt hiervon tarifvertragliche Ausnahmen 
zu. Diese müssen gemäß Art. 18 UAbs. 3 Arbeitszeit-
richtlinie gleichwertige Ausgleichsruhezeiten vor-
halten, wobei diese Ausgleichsruhezeiten nach Art. 
19 UAbs. 1 Arbeitszeitrichtlinie einen Bezugszeit-
raum von nicht mehr als sechs Monate vorsehen 
müssen. Diese Voraussetzungen werden durch § 7 
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG-E erfüllt, da die Vorschriften 
über die Sonn- und Feiertagsruhe nach §§ 9 ff. Ar-
bZG unberührt bleiben und die wöchentliche 
Höchstarbeitszeit, wie soeben dargestellt, nach § 7 
Abs. 1 Nr. 1 lit. b ArbZG-E bei höchstens 48 Stunden 
liegt.  

III. Physische und psychische Belastungen 

Die Begrenzung der Gesamtlast auf maximal 48 
Stunden wöchentlich entspricht arbeitsmedizini-
schen Erkenntnissen, nach welchen das Risiko für 
gesundheitliche und soziale Beeinträchtigungen mit 
zunehmender Dauer der wöchentlichen Arbeitszeit 

                                                 
1 Richtlinie 2003/88/EG vom 4.11.2003 über bestimmte Aspekte der Arbeitszeitgestaltung, ABl. EG Nr. L 299, 9 ff. 
2 Vgl. parallel zum Siebentageszeitraum i.S.d. Art. 5 Arbeitszeitrichtlinie EuGH 9.11.2017 – C-306/16 (da Rosa), NZA 2017, 
1521 ff. 
3 Vgl. näher, mit umfassenden Nachweisen auf primäre Forschung, A. Wirtz, Gesundheitliche und soziale Auswirkungen 
langer Arbeitszeiten, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2010, zusammenfassend S. 204, 
https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd59.html (letzter Abruf 18.6.2018). 
4 S. soeben II. 
5 S. oben Fn. 3. 
6 Zu alledem Giesen/Kersten, Arbeit 4.0. Arbeitsbeziehungen und Arbeitsrecht in der digitalen Welt, 2018, S. 29 ff., 75 ff., 
97 ff. 

steigt.3 Daher hebt der Gesetzesentwurf Flexibilisie-
rungspotentiale lediglich im Bereich der Tagesar-
beitszeit. Insbesondere nutzt er nicht die europa-
rechtlich eröffneten Möglichkeiten, einen mehr als 
eine Woche langen Ausgleichszeitraum zu definie-
ren.4 Bei alledem liegt es für die Tarifvertragspar-
teien nahe, die Flexibilisierungsmöglichkeiten in der 
Weise zu nutzen, dass längerdauernd hohe körperli-
che und psychische Belastungen berücksichtigt wer-
den.5 

IV. Veranlassung und Notwendigkeit der neuen 
Vorschriften 

1. Flexibilisierungsbedarf, insbesondere aufgrund 
der Digitalisierung der Arbeitswelt 

Die unter I. genannten Beispielsfälle zeigen, dass es 
vor allem die Umstände der so genannten Arbeits-
welt 4.0 sind, welche die Notwendigkeit einer Flexi-
bilisierung mit sich bringen. Vernetzung und Digita-
lisierung verbinden „reale“ und „virtuelle“ Aktivität 
bei orts- und zeitübergreifendem Arbeiten. Nicht nur 
die universell verfügbare Kommunikation und die so 
genannte Plattformökonomie bringen Veränderungen 
im Arbeitsleben. Hinzu kommen zunehmende Fort-
schritte bei Sensorik und Robotik, welche die Ver-
knüpfung der virtuellen und der realen Welt nicht 
nur auf dem Gebiet der Dienstleistungen, sondern 
auch und gerade in Bereichen der klassischen In-
dustrie vorantreiben werden. Die verflochtenen Wel-
ten des Arbeits- und des Privatlebens verschwim-
men mit der Folge ständiger Präsenz an unterschied-
lichen „Orten“. Dadurch wird die physische Belas-
tung der Beschäftigten tendenziell reduziert. Jedoch 
verstärken sich ebenfalls mögliche Stressfaktoren, 
insbesondere dort, wo sich Arbeits- und Berufsleben 
ständig irregulär gegenseitig überlagern.6 Gerade des-
halb hilft es nicht, die damit einhergehenden 
Schwierigkeiten zu ignorieren und sich Rechtsver-
stöße zur Gewohnheit zu machen, die mal mehr und 
mal weniger als unmaßgeblich empfunden werden. 
Es ist vielmehr geboten, die Gesamtlast an Arbeits-
stunden im Wochenzeitraum nicht auszudehnen so-
wie zugleich weitere, hiermit verbundene Flexibili-
sierungsbedarfe zu erkennen und zu bewältigen. 

Dementsprechend hat das Bundesministerium für 
Arbeit und Sozialordnung bereits 2016 in seinem 
„Weissbuch Arbeiten 4.0“ angeregt, die tarifvertragli-
che Unterschreitung von Ruhezeiten zu ermögli-
chen, die Überschreitung der gesetzlichen Tages-
höchstarbeitszeit von zehn Stunden zuzulassen und 
dabei zugleich die durchschnittliche wöchentliche 
Höchstarbeitszeit von 48 Stunden unangetastet zu 

https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd59.html
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lassen.7 Dies wird im hiesigen Gesetzentwurf umge-
setzt. 

2. Weitere Faktoren, welche für die vorgeschlagene 
Flexibilisierung der Arbeitszeit sprechen  

Neben der Digitalisierung und Vernetzung der Ar-
beitswelt sind es aber noch weitere, spezifische Fak-
toren, welche die im Gesetzesentwurf vorgesehenen 
Flexibilisierungen nahelegen. 

- Diskrepanz zwischen deutscher und europäi-
scher Arbeitszeitregulierung 

Einer dieser Faktoren ist ein struktureller Regulie-
rungskonflikt zwischen europäischem und deut-
schem Arbeitszeitrecht, der im Lauf der letzten Jahre 
zur faktischen Verschärfung des hierzulande gelten-
den Arbeitszeitreglements geführt hat:  

Für die EU-Arbeitszeitrichtlinie hat der Europäische 
Gerichtshof (EuGH) einen zunehmend weiten Begriff 
der Arbeitszeit entwickelt, nach welchem insbeson-
dere Anwesenheitsbereitschaft8 und – in manchen 
Fällen – sogar Rufbereitschaft als „Arbeitszeit“ gel-
ten.9 Das steht im Gegensatz zur herkömmlichen 
deutschen Sichtweise.10 Für das deutsche Recht exis-
tiert ältere Rechtsprechung, welche bei kurzen Tätig-
keiten für den Arbeitgeber eine Unterbrechung der 
Ruhezeiten verneint,11 was die heutige Literatur – 
auch unter dem Eindruck generell strenger EuGH-Ju-
dikatur – anders sieht.12  

Wenn somit das EU-Recht sehr streng ist, was den 
Arbeitszeitbegriff betrifft, ist es andererseits relativ 
großzügig, was die Handhabung eben dieser Arbeits-
zeit betrifft. Wie unter II. gezeigt, ist das deutsche 
Arbeitszeitrecht mit der Festlegung einer Tages-
Höchstarbeitszeit sehr viel strenger als die Arbeits-
zeitrichtlinie. Zudem lässt die Arbeitszeitrichtlinie 
erhebliche Weiterungsmöglichkeiten in den Berei-
chen u.a. der Höchstarbeitsdauern zu, und sie ent-
hält vielfältige Ausnahmemöglichkeiten, was Einzel-
vorschriften oder das gesamte Arbeitszeitregime be-
trifft.  

                                                 
7 BMAS, Arbeiten 4.0. Weissbuch. Arbeit weiter denken, Berlin 2016, S. 125 f., vgl. dort auch S. 10, 116, 
http://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf;jsessio-
nid=42F722DC0968D030BFBEE85153E367CB?__blob=publicationFile&v=9 (letzter Abruf 18.6.2018). 
8 EuGH 9.9.2003, Rs. C-151/02 (Jaeger), NZA 2003, 1019; EuGH 5.10.2004, Rs. C-397-403/01 (Pfeiffer), NZA 2004, 1145; 
Baeck/Deutsch, ArbZG, 2. Aufl. 2004, § 25, Rz. 14 ff.; vgl. Schliemann, NZA 2004, 513 ff.; ebenso bereits zum spanischen 
Recht EuGH 3.10.2000, Rs. C-303/98 (SIMAP), Slg. 2000, I-7963 = NZA 2000, 1227; EuGH 3.7.2001, Rs. C-241/99 (CIG), 
Slg. 2001, I-5139. 
9 EuGH 21.2.2018 - C-518/15 (Matzak), NZA 2018, 293. 
10 EuGH Jaeger, Pfeiffer a.a.Oen. Fn. 8. 
11 BAG 13.11.1986 – 6 AZR 567/83, AP Nr. 27 zu § 242 BGB Betriebliche Übung; BAG 26.1.1989 – 6 AZR 566/86, 
ZTR 1989, S. 318. 
12 Für eine strenge Handhabung Falder, NZA 2010, S. 1150 (1151 f.); Jacobs, NZA 2016, S. 733 (735); Wiebauer NZA 2016, 
S. 1430 (1433). Für die Zulassung kleiner Ausnahmen, etwa kurzer Kommunikationsprozesse, Günther/Böglmüller, NZA 
2015, S. 1025 (1028); Hanau NJW 2016, S. 2613 (2617); Wirtz, BB 2014, S. 1397 (1401); Anzinger/Koberski, Kommentar 
zum ArbZG, 4. Aufl. 2014, § 5, Rn. 13; Baeck/Deutsch, Kommentar zum ArbZG, 5. Aufl. 2016, § 5, Rn. 14.  

Insgesamt hat sich somit ein ungeplanter Gegensatz 
von deutschem und europäischem Arbeitszeitrecht 
entwickelt. Während das deutsche Recht strenge Re-
gelungen über den Arbeitszeitrahmen enthält, her-
kömmlicherweise aber den Begriff der Arbeitszeit 
lax handhabt, ergibt sich auf europäischer Ebene 
eine strenge Sicht des Begriffs der Arbeitszeit, wäh-
rend der hierfür bereitgestellte Rahmen relativ weit 
ist. Die Verbindung beider Elemente auf deutscher 
Ebene führt zu einer zunehmend strengen Regulie-
rung, die als solche weder aus nationaler noch aus 
europäischer Perspektive gewollt war. Dementspre-
chend enthält der hiesige Gesetzentwurf eine Hand-
habe zur Entschärfung dieses strukturellen europä-
isch-deutschen Regulierungskonflikts. 

- Höhere Auffälligkeit von Rechtsverstößen nach 
Inkrafttreten des Mindestlohngesetzes 

Vor diesem Hintergrund liegt die Vermutung nahe, 
dass man sich derzeit damit behilft, die strengen Ar-
beitszeitregeln nicht überall durchzusetzen. Deswe-
gen kam es nicht überraschend, dass 2015 die neue 
Regelung des § 17 MiLoG einen ganz eigenen Impuls 
zur Einhaltung des Arbeitszeitrechts brachte. Nach 
dieser Vorschrift haben Arbeitgeber für geringfügig 
Beschäftigte sowie für Arbeitnehmer aus bestimmten 
Branchen Beginn, Ende und Dauer der täglichen Ar-
beitszeit spätestens sieben Tage nach der Arbeitsleis-
tung aufzuzeichnen und die Aufzeichnungen min-
destens zwei Jahre aufzubewahren. Der damit anfal-
lende Bürokratieaufwand bewirkte – gewissermaßen 
nebenher – die strengere Überwachung arbeitszeit-
rechtlicher Regelungen. 

- Zulassung längerer Arbeitszeit in technisch über-
wachten sicherheitsrelevanten Bereichen 

Auffällig ist, dass gerade in solchen Bereichen, in 
denen sich lange Arbeitszeiten aus (sicherheits-) 
technischen Gründen nicht verbergen lassen, längst 
regulative Kompromisse gefunden worden sind, die 
eine sehr flexible Streckung von Aktivitätsphasen 
jenseits der allgemeinen Arbeitszeitvorschriften er-
möglichen. So erlauben beispielsweise das Seear-
beitsrecht und das Binnenschifffahrtsrecht Zwölf-
stundenschichten im Zwei-Wachen-System über län-
gere Zeit, entsprechendes gilt für die Tätigkeit auf 
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Offshore-Anlagen.13 Fliegendes Personal kann in be-
stimmten Konstellationen bis zu 13 Stunden unun-
terbrochen eingesetzt werden.14 Es ergibt sich somit 
ein erstaunlicher Gegensatz zwischen den genannten 
anspruchsvollen und sicherheitsrelevanten Tätigkei-
ten einerseits, bei denen der Gesetzgeber relativ 
lange Aktivitätsphasen akzeptiert, und sonstiger Ar-
beit, für welche strengere Regeln gelten. Die nun-
mehr vorgesehenen Neuerungen ermöglichen eine 
adäquate Erfassung der betreffenden Tatbestände. 

V. Flexibilisierung mittels Tarifvertrags 

Die geplanten Neufassungen des ArbZG erlauben 
Abweichungen vom gesetzlichen Arbeitszeitrecht 
nur „in einem Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarif-
vertrags in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung“ 
(§ 7 Abs. 1 Eingangssatz ArbZG). Der Sache nach 
wird damit, wie dies bereits jetzt gesetzlich in §§ 7, 
12 ArbZG vielfältig vorgesehen ist, das Arbeitszeit-
recht teilweise zur Disposition der Tarifparteien ge-
stellt. Im Falle solcher tarifdispositiver Normen ver-
traut der Gesetzgeber darauf, dass die Arbeitgeber 
und Gewerkschaften insgesamt zu einer sachnahen 
und hinreichend arbeitnehmerschützenden Rege-
lung finden. Wegen der angenommenen Ausgewo-
genheit tarifautonomer Vorschriften wird weniger 
staatliche Intervention für möglich erachtet.15 Das 
Arbeitszeitrecht ist sicher ein geeignetes Feld, auf 
welchem die beschriebenen Flexibilisierungserfor-
dernisse erfüllt werden können. 

VI. Fazit 

Insgesamt bringt die im Entwurf BT-Drucks. 19/1174 
vorgesehene Änderung des Arbeitszeitgesetzes eine 
dringend erforderliche Flexibilisierung des Arbeits-
zeitrechts. Aufgrund der neuen Regelungen wird es 
möglich, mittels Tarifvertrags die tägliche Höchstar-
beitszeit von zehn Stunden zu überschreiten und, 
ebenfalls mittels Tarifvertrags, die elfstündige tägli-
che Ruhezeit zu unterschreiten. 

Der vorgeschlagene Gesetzestext hält die Vorgaben 
der europäischen Arbeitszeitrichtlinie ein, welche 
noch weit darüber hinaus reichende Flexibilisierun-

gen erlaubt. Der Entwurf belässt es insbesondere da-
bei, dass die deutschen Vorschriften über die Sonn- 
und Feiertagsruhe unberührt bleiben und die wö-
chentliche Höchstarbeitszeit bei höchstens 48 Stun-
den liegt. Das entspricht arbeitsmedizinischen Er-
kenntnissen, nach welchen eine überhöhte wöchent-
liche Arbeitszeit zu unangemessenen Belastungen 
führen kann. 

Der mit dem geplanten Gesetz erfasste Flexibilisie-
rungsbedarf beruht nicht nur, aber vor allem auf den 
Anforderungen der digitalisierten Arbeitswelt. Dem-
entsprechend setzt der Entwurf nicht zuletzt Anre-
gungen um, die das Bundesministerium für Arbeit 
und Sozialordnung (BMAS) bereits 2016 in seinem 
„Weissbuch Arbeiten 4.0“ gemacht hat. Neben der 
Digitalisierung der Arbeitswelt sind es aber noch 
weitere, spezifische Faktoren, welche die im Geset-
zesentwurf vorgesehenen Flexibilisierungen nahele-
gen. Ein wesentlicher Punkt ist der strukturelle Re-
gulierungskonflikt zwischen europäischem und 
deutschem Arbeitszeitrecht. Das EU-Recht ist einer-
seits hinsichtlich des Arbeitszeitbegriffs sehr streng, 
während es andererseits relativ großzügig ist, was 
die Handhabung der Arbeitszeit betrifft. Dagegen ist 
das herkömmliche deutsche Arbeitszeitrecht einer-
seits relativ offen bei der Nichteinordnung von Ar-
beitnehmeraktivitäten als Arbeitszeit, andererseits 
aber bei der Handhabung der Arbeitszeit streng. 
Dementsprechend enthält der hiesige Gesetzentwurf 
eine Möglichkeit zur Entschärfung dieses sich in 
letzter Zeit verschärfenden strukturellen europäisch-
deutschen Regulierungskonflikts. 

Bei alledem gilt, dass die vorgesehene Neufassung 
des Arbeitszeitrechts nur „in einem Tarifvertrag oder 
aufgrund eines Tarifvertrags in einer Betriebs- oder 
Dienstvereinbarung“ erfolgen kann (§ 7 Abs. 1 Ein-
gangssatz ArbZG). Dementsprechend wird die Flexi-
bilisierung in die Verantwortung der Sozialpartner 
gelegt. Damit verfolgt der Entwurf die bewährte Kon-
zeption des tarifdispositiven Gesetzesrechts, bei wel-
chem der Gesetzgeber darauf vertraut, dass die Ar-
beitgeber und Gewerkschaften insgesamt zu einer 
sachnahen und hinreichend arbeitnehmerschützen-
den Regelung finden. 

 

  

                                                 
13 S. näher § 46 SeeArbG; §§ 3, 6 Verordnung über die Arbeitszeit bei Offshore-Tätigkeiten (Offshore-Arbeitszeitverordnung 
[Offshore-ArbZV]) v. 5.7.2013, BGBl. I, 2228; dazu BT-Drs. 17/10959, S. 82; Lunk/Hinze NVwZ 2014, S. 278 ff.; darüber 
hinaus auch Anhang XI § 3.04 (Dienst- und Ruhezeiten) der Binnenschiffsuntersuchungsordnung v. 6.12.2008, BGBl. I, 
2450, zuletzt geändert am 16.12.2016, BGBl. I, 2948. Grundlage ist die Richtlinie 2014/112/EU zur Durchführung der von 
der Europäischen Binnenschifffahrts Union (EBU), der Europäischen Schifferorganisation (ESO) und der Europäischen 
Transportarbeiter-Föderation (ETF) geschlossenen Europäischen Vereinbarung über die Regelung bestimmter Aspekte der 
Arbeitszeitgestaltung in der Binnenschifffahrt, ABl. 2014 L 367/86. 
14 Vgl. näher VO (EU) 83/2014 v. 29.1.2014 zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 965/2012 zur Festlegung technischer 
Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der Verordnung (EG) Nr. 216/2008, ABl. 
2014, L 28/17; Verordnung (EG) Nr. 216/2008 v. 20.2.2008 zur Festlegung gemeinsamer Vorschriften für die Zivilluftfahrt 
und zur Errichtung einer Europäischen Agentur für Flugsicherheit, zur Aufhebung der Richtlinie 91/670/EWG des Rates, 
der Verordnung (EG) Nr. 1592/2002 und der Richtlinie 2004/36/EG, ABl. 2008, L 79/1; Verordnung (EU) Nr. 965/2012 v. 
5.10.2012 zur Festlegung technischer Vorschriften und von Verwaltungsverfahren in Bezug auf den Flugbetrieb gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 216/2008, ABl. 2012, L 296/1. 
15 Beispiele sind § 3 Abs. 1 Nr. 3 S. 2, 3 AÜG, § 622 Abs. 4 S. 1, 2 BGB, § 17 Abs. 3 BetrAVG, § 13 Abs. 1 S. 2, Abs. 2 S. 2 
BUrlG, § 8 Abs. 4 S. 3, 4, § 12 Abs. 3 S. 1, 2, § 13 Abs. 4 S. 1, 2, § 14 Abs. 2 S. 3, 4, § 22 Abs. 2 TzBfG, § 4 Abs 4 S. 2 EFZG, 
§ 7, § 12 ArbZG, vgl. zur Funktion und zu den Grenzen tarifdispositiven Gesetzesrechts etwa BAG 15.8.2012 – 7 AZR 
184/11, NZA 2013, 45 (48 f.). 
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)68 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 20. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Handelsverband Deutschland e.V. 

I. Einleitung 

Der Handelsverband Deutschland (HDE) ist die Spit-
zenorganisation des deutschen Einzelhandels. Insge-
samt erwirtschaften in Deutschland 300.000 Einzel-
handelsunternehmen mit drei Millionen Beschäftig-
ten an 450.000 Standorten einen Umsatz von 510 
Milliarden Euro jährlich. 

Der HDE begrüßt es sehr, dass der Gesetzentwurf der 
Bundestagsfraktion der FDP (BT-Drs.19/1174) darauf 
abzielt, den Wechsel von der täglichen zur wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit zu ermöglichen und damit 
mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung zu 
schaffen. Es handelt sich um einen wichtigen Schritt 
in die richtige Richtung. Leider greift der Vorschlag 
jedoch zu kurz, weil er einen Tarifvorbehalt vorsieht 
und damit den Gestaltungsspielraum, der durch das 
EU-Recht eröffnet wird, nicht in vollem Umfang aus-
schöpft.  

Die Anträge der Bundestagsfraktionen von „BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN“ (BT-Drs.19/2511) sowie „DIE 
LINKE“ (BT-Drs.19/2522) haben hingegen jeweils 
zum Ziel, die sog. „Arbeitszeitsouveränität“ der Ar-
beitnehmer durch immer neue Rechtsansprüche ein-
seitig auszubauen. Dies lehnt der HDE ab, weil es 
sich dabei um einen unausgewogenen Eingriff in das 
Austauschverhältnis der Arbeitsvertragsparteien 

(„Arbeitszeit gegen Entgelt“) handelt, der die Perso-
nalplanung der Arbeitgeber unverhältnismäßig ein-
schränkt.  

II. Grundsätzliche Position des HDE 

Die praktische Ausgestaltung der Arbeitszeit wird 
zunehmend durch eine immer weiter fortschreitende 
Digitalisierung der Arbeitswelt beeinflusst. So ist es 
in vielen Unternehmen heute gelebte Praxis, dass 
Arbeitnehmer einen Teil ihrer Arbeitsleistung im 
sog. „Homeoffice“ erbringen. Genauso ist es zuneh-
mend Alltag, dass Arbeitnehmer aufgrund familiärer 
Umstände, etwa weil ein Kind nachmittags aus der 
Kita abgeholt werden muss, ihre Büroarbeit früher 
beenden und die Arbeitszeit am Abend von zu 
Hause aus fortsetzen. Bei international tätigen Unter-
nehmen sind Telefon- oder Videokonferenzen am 
frühen Morgen oder am späten Abend mit Kollegen 
in anderen Zeitzonen üblich. Das sind nur drei Bei-
spiele, die verdeutlichen, wie sich der Arbeitsalltag 
vieler Menschen durch die flexible Nutzung von di-
gitalen Arbeitsmitteln konkret verändert hat. Diese 
Flexibilität ist zum Vorteil beider Seiten, weil sich 
einerseits für den Arbeitnehmer die Vereinbarkeit 
von Beruf und Privatleben verbessert und anderer-
seits der Arbeitgeber von der flexibleren Beschäfti-
gungsmöglichkeit des Arbeitnehmers profitiert.  
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Häufig müssen Arbeitgeber und Arbeitnehmer aber 
erleben, dass die Nutzung dieser neuen digitalen Ge-
staltungsspielräume durch die starren Vorgaben des 
Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) behindert wird. Das gilt 
im Besonderen für die im ArbZG vorgeschriebene 
tägliche Höchstarbeitszeit. Leitbild des Gesetzes ist 
unverändert der sog. Acht-Stunden-Tag, der nur aus-
nahmsweise und vorübergehend bei entsprechen-
dem Arbeitszeitausgleich auf 10 Stunden erhöht 
werden darf. Hierdurch stoßen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer immer häufiger an rechtliche Grenzen, 
die der betrieblichen Praxis und der modernen Ar-
beitswelt nicht mehr gerecht werden. Aus Sicht der 
Handelsunternehmen sind hier ein Umdenken und 
eine Anpassung an die aktuelle Lebenswirklichkeit 
der Beschäftigten überfällig.  

Mehr Flexibilität bei der Arbeitszeitgestaltung wäre 
durch einen Wechsel von der täglichen zu einer wö-
chentlichen Höchstarbeitszeit aufgrund einer Ände-
rung im ArbZG leicht zu erreichen. Dies stünde auch 
im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie, die 
ebenfalls nur von einer wöchentlichen Höchstar-
beitszeit ausgeht. Dadurch würde sich das tatsächli-
che Arbeitszeitvolumen insgesamt nicht erhöhen. 
Ziel ist es lediglich, das zur Verfügung stehende Ar-
beitszeitvolumen innerhalb einer Kalenderwoche 
flexibler zu verteilen.  

Problematisch ist in der betrieblichen Praxis aber 
auch die vom ArbZG vorgeschriebene ununterbro-
chene tägliche Ruhezeit von 11 Stunden. Diese Rege-
lung ist zu starr und verhindert oftmals die flexible 
Nutzung der durch die Digitalisierung eröffneten Be-
schäftigungsmöglichkeiten. So kann der Arbeitneh-
mer, der nachmittags sein Kind aus der Kita abholt 
und der dann abends von zu Hause aus seine Tätig-
keit fortsetzt, aufgrund dieser gesetzlichen Min-
destruhezeit daran gehindert sein, am nächsten Mor-
gen an einer frühen Sitzung oder Telefonkonferenz 
teilzunehmen, weil die elfstündige Ruhezeit erst 
nach Beendigung der Tätigkeit zu Hause zu laufen 
beginnt. Diese Einschränkung wird umso problema-
tischer, je mehr ein Arbeitnehmer in einer weltweit 
vernetzten Arbeitswelt auch über Zeitzonen hinweg 
arbeitet. Nicht selten müssen in international tätigen 
Unternehmen aufgrund der Zeitunterschiede früh-
morgens oder spätabends Telefonkonferenzen anbe-
raumt werden, von denen dann aufgrund der veralte-
ten Vorgaben aus dem ArbZG zur täglichen Ruhezeit 
einzelne Arbeitnehmer ausgeschlossen werden müs-
sen. Daher ist es aus Sicht des HDE erforderlich, 
dass der Gesetzgeber auf der Grundlage der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie die Möglichkeit schafft, zumindest 
durch Tarifvertrag von der ununterbrochenen tägli-
chen Mindestruhezeit abweichen zu können.  

Dagegen lehnt der HDE den weiteren Ausbau der Ar-
beitszeitsouveränität der Arbeitnehmer durch die 
Schaffung neuer gesetzlicher Ansprüche ausdrück-
lich ab. Flexible Vollzeitarbeit und ein individuelles 
Mitgestaltungsrecht bezüglich Lage und Umfang der 
Arbeitszeit sind der falsche Ansatz. Schon jetzt ha-
ben Arbeitnehmer durch zahlreiche Rechtsansprü-
che (z. B. Teilzeit- und Befristungsgesetz, Elternzeit-
gesetz, Pflegezeitgesetz, Familienpflegezeitgesetz) 
die Möglichkeit, ihr Arbeitszeitvolumen entspre-
chend der jeweiligen Lebenssituation anzupassen. 

Für jeden Arbeitnehmer, der einen der o. g. gesetzli-
chen Teilzeitansprüche vorübergehend oder dauer-
haft geltend macht, muss der Arbeitgeber einen an-
deren Teilzeitbeschäftigten vorübergehend oder dau-
erhaft einstellen (Teilzeit schafft Teilzeit). Dies ist in 
Zeiten des Fachkräftemangels immer schwieriger 
und stellt die betriebliche Personalplanung daher 
vor erhebliche Probleme. Eine Ausweitung z. B. 
durch einen Rechtsanspruch auf allgemeine befris-
tete Teilzeit oder eine flexible Vollzeit würde diese 
Situation weiter verschärfen.  

III. Im Einzelnen  

A. „Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Ar-
beitszeitgesetzes“ (BT-Drs. 19/1174) der Frak-
tion der FDP  

1. Höchstarbeitszeit  

Nach der von der FDP vorgeschlagenen Änderung in 
§ 7 Abs. 1 b) ArbZG soll es möglich sein, in einem 
Tarifvertrag oder aufgrund eines Tarifvertrages in ei-
ner Betriebsvereinbarung anstelle einer werktägli-
chen Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit von durchschnittlich 48 Stunden festzule-
gen. Eine solche Änderung im ArbZG wäre von den 
Vorgaben des EU-Rechts gedeckt, da die EU-Arbeits-
zeitrichtlinie ebenfalls von einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit ausgeht. Eine werktägliche Höchst-
arbeitszeit - wie es in Deutschland derzeit der 
Rechtslage entspricht - schreibt die Richtlinie dage-
gen nicht vor. Der Gesetzgeber hat seinen Gestal-
tungsspielraum somit nicht voll ausgeschöpft.  

Aus Sicht des HDE ist die von der FDP vorgeschla-
gene Regelung daher ein wichtiger Schritt in die 
richtige Richtung, weil die Arbeitszeit damit im 
Laufe der Kalenderwoche flexibler nach den Bedürf-
nissen von Arbeitnehmern und Arbeitgebern verteilt 
werden könnte, ohne dass das Arbeitszeitvolumen 
insgesamt verändert wird. Allerdings greift die vor-
geschlagene Regelung aufgrund des darin vorgesehe-
nen Tarifvorbehalts zu kurz. Indem es einer tarifver-
traglichen Grundlage bedarf, droht eine unnötige Be-
schränkung des Gestaltungsspielraums aufgrund von 
tarifpolitischen Kompromissen.  

Der HDE hält daher eine unmittelbare gesetzliche 
Änderung für erforderlich, die den Wechsel von der 
täglichen Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit ohne Tarifvorbehalt direkt im Ar-
bZG vorsieht. Die entsprechende Regelung in § 3 Ar-
bZG könnte dann wie folgt lauten: „Die wöchentli-
che Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 48 Stunden 
nicht überschreiten. Sie kann auf bis zu 60 Stunden 
nur verlängert werden, wenn innerhalb von sechs 
Kalendermonaten oder innerhalb von 24 Wochen im 
Durchschnitt 48 Stunden wöchentlich nicht über-
schritten werden.“ Eine solche Regelung wäre im 
Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie und 
könnte unmittelbar von allen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern genutzt werden, ohne dass es einer ta-
rifvertraglichen Umsetzung bedarf.  

2. Ruhezeit 

Der Gesetzgeber hat die Vorgaben aus der EU-Ar-
beitszeitrichtlinie zur Mindestruhezeit übererfüllt. 
Nach § 5 Abs. 1 ArbZG müssen Arbeitnehmer nach 
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Beendigung der täglichen Arbeitszeit eine ununter-
brochene Ruhezeit von mindestens 11 Stunden ha-
ben. Zwar kann sowohl nach der der EU-Arbeitszeit-
richtlinie als auch im ArbZG von den Vorgaben zur 
täglichen Mindestruhezeit in einem Tarifvertrag oder 
aufgrund eines Tarifvertrages in einer Betriebsver-
einbarung abgewichen werden. Anders als es das 
EU-Recht vorgibt, ist diese Abweichungsmöglichkeit 
im ArbZG aber an weitere Voraussetzungen ge-
knüpft. So darf die tägliche Ruhezeit in Deutschland 
derzeit insbesondere nur „um bis zu 2 Stunden“ ge-
kürzt werden und dies auch nur dann, wenn „die 
Art der Arbeit dies erfordert“. Der nationale Gesetz-
geber hat die Abweichungsmöglichkeiten in Tarif-
verträgen damit erheblich strenger ausgestaltet, als 
dies nach EU-Recht erforderlich wäre.  

Aus Sicht des HDE ist es daher sehr zu begrüßen, 
dass der Gesetzentwurf der FDP eine Streichung die-
ser zusätzlichen Beschränkungen in § 7 Abs. 1 Nr. 3 
ArbZG vorsieht. Diese Änderung würde es den Tarif-
vertragsparteien erleichtern, eine auf die Besonder-
heiten der Branche zugeschnittene Regelung zu tref-
fen.  
Außerdem wäre es dadurch auch möglich, eine neue 
Verteilung der täglichen Ruhezeit vorzunehmen 
(bspw. in zwei Blöcken). Eine unverhältnismäßige 
Belastung der Arbeitnehmer wäre nicht zu befürch-
ten. Dies wäre nicht im Interesse der Arbeitgeber 
und ist zudem durch die Beteiligung der Gewerk-
schaft von vornherein ausgeschlossen. Es würde le-
diglich den Gestaltungsspielraum erweitern und die 
Kreativität der Sozialpartner bei der Schaffung von 
neuen Modellen fördern. 

B. „Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermögli-
chen“ (BT-Drs. 19/2511) der Fraktion BÜNDNIS 
90/Die GRÜNEN  

1. Flexible Vollzeit  

Die Forderung, für Arbeitnehmer auf gesetzlicher 
Grundlage eine flexible Vollzeit einzurichten, geht 
an der Praxis vollkommen vorbei und ist daher ent-
schieden abzulehnen. Arbeitnehmern soll es danach 
in einem festgelegten Bereich von 30 bis 40 Wochen-
stunden möglich sein, unter Einhaltung einer nicht 
näher definierten Ankündigungsfrist ihre individu-
elle Arbeitszeit nach oben oder unter anzupassen. 
Individuelle Arbeitszeitwünsche der Arbeitnehmer 
sollen nur aus dringenden betrieblichen Gründen, 
die der Arbeitgeber darzulegen hat, zurückgewiesen 
werden. Das Konzept einer flexiblen Vollzeit stellt 
einen erheblichen Eingriff in den Arbeitsvertrag ein-
seitig zugunsten der Arbeitnehmer dar und entzieht 
dem Arbeitgeber faktisch jegliche Personalplanungs-
möglichkeit. Damit würde erheblich in den Kernbe-
reich der unternehmerischen Entscheidungsfreiheit 
eingegriffen. Arbeitgeber könnten sich de facto nicht 
mehr gegen einen individuellen Arbeitszeitwunsch 
der Arbeitnehmer zur Wehr setzen, da das Merkmal 
„aus dringenden betrieblichen Gründen“ in einer 
streitigen Auseinandersetzung nahezu nie rechtssi-
cher dargelegt werden kann. Eine verlässliche Perso-
nalplanung für Unternehmen wäre damit nahezu un-
möglich. Bezeichnend ist auch, dass die Ankündi-
gungsfrist für den Arbeitszeitwechsel der Arbeitneh-
mer nicht näher konkretisiert wird, so dass letztlich 
unklar bleibt, wie weit im Voraus die Arbeitnehmer 

einen entsprechenden Wechsel der Arbeitszeit an-
kündigen müssten.  

Zu beachten ist zudem, dass eine flexible Vollzeit zu 
einer „Zerstückelung“ von Arbeitszeiten führen 
würde. Dabei wäre insbesondere auch die Lage der 
Arbeitszeit ausgesprochen problematisch, da die Ar-
beitnehmer ihre Arbeitszeit vermutlich jeweils um e-
her unbeliebte Arbeitszeiten verkürzen würden. Im 
Einzelhandel wären dies insbesondere die bei den 
Arbeitnehmern oftmals nicht sonderlich beliebten 
Stoßzeiten am Mittag oder am Abend bzw. an Sams-
tagen. Vollkommen inakzeptabel ist zudem, dass of-
fenbar nicht einmal kleine und mittelständische Un-
ternehmen von einer solchen Regelung befreit wä-
ren. Das Konzept einer „flexiblen Vollzeit“ würde 
aber gerade diese Unternehmen überfordern.  

2. Rückkehrrecht aus Teilzeit 

Die Forderung, den bestehenden Rechtsanspruch auf 
Teilzeit in § 9 TzBfG um ein Rückkehrrecht auf den 
früheren Stundenumfang zu ergänzen, ist überflüssig 
und daher abzulehnen. Bereits nach heutiger Rechts-
lage hat der Arbeitgeber einen teilzeitbeschäftigten 
Arbeitnehmer, der ihm den Wunsch nach einer Ver-
längerung seiner vertraglich vereinbarten Arbeitszeit 
angezeigt hat, bei der Besetzung eines entsprechen-
den freien Arbeitsplatzes bei gleicher Eignung bevor-
zugt zu berücksichtigen, es sei denn, dass dringende 
betriebliche Gründe oder Arbeitszeitwünsche ande-
rer teilzeit- oder vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer 
entgegenstehen. In der Praxis ist es für Arbeitgeber 
in der Regel schwierig nachzuweisen, dass einer 
Rückkehr einer Teilzeitkraft „dringende betriebliche 
Gründe“ entgegenstehen. Ein zusätzliches Rückkehr-
recht ist daher überflüssig und würde die Handels-
unternehmen unverhältnismäßig stark belasten, da 
die Teilzeitquote im Einzelhandel aufgrund der 
branchentypischen Stoßzeiten sehr hoch ist.  

3. Individuelles Mitgestaltungsrecht bezüglich Lage 
und Umfang der Arbeitszeit  

Die Forderung, dass Beschäftigte die Möglichkeit er-
halten sollen, in Abstimmung mit ihrem Arbeitgeber 
Lage, Umfang und Verteilung ihrer Arbeitszeit mit-
zugestalten, wird vom HDE abgelehnt. Zum einen 
handelt es sich dabei um einen Eingriff in die unter-
nehmerische Entscheidungsfreiheit. Danach steht es 
dem Arbeitgeber unter Berücksichtigung aller As-
pekte der Wettbewerbsfähigkeit seines Unterneh-
mens zu, selbstständig und eigenverantwortlich über 
das von ihm für erforderlich erachtete Organisations-
modell zu befinden. Zum anderen wird ein Arbeitge-
ber in der Regel immer versuchen, den Wünschen ei-
nes Arbeitnehmers auf freiwilliger Basis zu entspre-
chen und eine praxisnahe Lösung zu finden. Dies 
gilt umso mehr in Zeiten eines sich weiter verschär-
fenden Fachkräftemangels. Sollte ein Arbeitgeber 
dies im Einzelfall einmal ablehnen, besteht ergän-
zend bereits nach heutiger Rechtslage in § 82 Abs. 1 
BetrVG ein weitgehendes Anhörungsrecht für alle 
Arbeitnehmer. Danach haben Arbeitnehmer unter 
anderem das Recht, dem Arbeitgeber Vorschläge für 
die Gestaltung des Arbeitsplatzes und des Arbeitsab-
laufs zu unterbreiten.  
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4. Rechtsanspruch auf Homeoffice 

Ein genereller Rechtsanspruch auf Homeoffice wird 
vom HDE bereits deshalb abgelehnt, weil sich viele 
Arbeitsplätze im Handel überhaupt nicht für eine 
Tätigkeit von zu Hause eignen. Im stationären Ein-
zelhandel betrifft dies insbesondere die für die Bran-
che charakteristischen Verkaufs- und Kassiertätigkei-
ten sowie die Warenverräumung. Die Möglichkeit, 
im Homeoffice zu arbeiten, beschränkt sich daher re-
gelmäßig auf die klassischen Bürotätigkeiten.  

Allerdings gibt es auch Tätigkeiten, bei denen die 
fehlende Eignung für das Homeoffice nicht so offen-
sichtlich zutage tritt. Zu denken ist hier bspw. an 
team- oder projektbezogene Bürotätigkeiten, für die 
eine Gruppendynamik vor Ort entscheidend sein 
kann. Ein Rechtsanspruch auf Homeoffice würde 
dem Arbeitgeber hier die Möglichkeit nehmen, dar-
über zu entscheiden, ob er ein teambezogenes Arbei-
ten vor Ort für zielführender hält, auch wenn die Tä-
tigkeit der Art nach grundsätzlich auch im Home-
office verrichtet werden könnte.  

5. Erzwingbare Mitbestimmung bezüglich Verein-
barkeitsfragen 

Die Erweiterung der erzwingbaren Mitbestimmung 
zu Vereinbarkeitsfragen und bezüglich der Lage der 
Arbeitszeit und beim Arbeitsort wird vom HDE strikt 
abgelehnt. Zum einen ist die Formulierung im An-
trag „Vereinbarkeitsfragen“ sehr unpräzise und da-
mit viel zu weitgehend. Zum anderen besteht bereits 
heute in § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG ein erzwingbares 
Mitbestimmungsrecht bezüglich Beginns und Ende 
der täglichen Arbeitszeit sowie der Lage der Arbeits-
zeit, so dass die kollektive Partizipation der Arbeit-
nehmer an der Arbeitszeitgestaltung im Betrieb be-
reits hinreichend gewährleistet ist. Sollte tatsächlich 
an eine Überarbeitung der Mitbestimmungstatbe-
stände des § 87 Abs. 1 BetrVG gedacht werden, wäre 
es viel wichtiger, bspw. § 87 Abs. 1 Nr. 6 BetrVG 
wieder auf seinen ursprünglichen Wortlaut zurück-
zuführen, so dass ein Mitbestimmungsrecht nur 
dann ausgelöst wird, wenn eine technischen Ein-
richtung auch tatsächlich zur Überwachung des Ver-
haltens oder der Leistung der Arbeitnehmer „be-
stimmt“ und nicht bloß „objektiv geeignet“ ist. Die 
Auslegungs-praxis des Bundesarbeitsgerichts, nach 
der es für die zwingende Mitbestimmung bereits aus-
reicht, wenn eine technische Einrichtung zur Über-
wachung „objektiv geeignet“ ist, führt zu erhebli-
chen Verzögerungen bei der Einführung neuer tech-
nischer Komponenten und passt nicht mehr ins Zeit-
alter der Digitalisierung. 

C. „Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte 
schaffen“ (BT-Drs. 19/2522) der Fraktion DIE 
LINKE 

1. Erzwingbare Mitbestimmung bzgl. Vereinbar-
keitsfragen 

Hierzu wird auf die Ausführungen unter III. B. 5. 
verwiesen. 

2. Anti-Stress-Verordnung 

Eine Anti-Stress-Verordnung ist überflüssig und da-
her abzulehnen, da der Gesetzgeber bereits auf den 
möglichen Anstieg von psychischen Belastungen 
durch die Digitalisierung reagiert hat. So ist in § 5 

Abs. 3 Nr. 6 Arbeitsschutzgesetz klargestellt worden, 
dass der Arbeitgeber bei der Gefährdungsbeurteilung 
auch „psychische Belastungen bei der Arbeit“ zu be-
rücksichtigen hat. Die Thematik ist daher bereits 
heute von jedem Unternehmen bei der Erstellung der 
gesetzlich vorgeschriebenen Gefährdungsbeurteilung 
zu beachten. Sie ist damit auch im Fokus der Über-
wachung durch die Berufsgenossenschaften und Ar-
beitsschutzbehörden. Daher stellt bspw. die Berufs-
genossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) 
schon jetzt für Arbeitgeber umfangreiche Instru-
mente und Materialien zur Erfassung der psychi-
schen Belastung in der Gefährdungsbeurteilung im 
Einzelhandel (sog. PegA-Konzept) zur Verfügung.  

3. Recht auf Nichterreichbarkeit/Aufzeichnungs-
pflichten für jede Stunde Arbeit/Verbindliche 
Ausgleichsregelung von Mehrarbeit 

Ein Recht auf Nichterreichbarkeit ist überflüssig und 
daher abzulehnen. Eine Verpflichtung für Arbeitneh-
mer, ständig erreichbar zu sein, existiert in Deutsch-
land nicht. Das Gegenteil ist der Fall. So sieht das 
Arbeitszeitgesetz eine Höchstarbeitszeit und eine 
Mindestruhezeit vor. Selbst wenn das Arbeitszeitge-
setz in dem Sinne geändert würde, wie dies in unse-
rer Stellungnahme zum Gesetzentwurf der FDP ge-
fordert wird (siehe oben III a), wäre kein Arbeitneh-
mer rechtlich dazu verpflichtet, ständig erreichbar 
zu sein.  

Eine Erweiterung der Aufzeichnungspflichten ist 
ebenfalls nicht angezeigt. Die Arbeitgeber sind schon 
nach heutiger Rechtslage (§ 16 Abs. 2 ArbZG) dazu 
verpflichtet, die über die werktägliche Arbeitszeit 
hinausgehende Arbeitszeit der Arbeitnehmer aufzu-
zeichnen. Dabei handelt es sich um eine Regelung, 
die bei Arbeitgebern schon jetzt zu einem erhebli-
chen Maß an Bürokratie führt. Eine Aufzeichnungs-
pflicht für jede Stunde Arbeit würde Arbeitgeber mit 
zusätzlicher Bürokratie belasten, ohne dass damit 
ein Mehrwert verbunden wäre, und ist daher ent-
schieden abzulehnen.  

Die Forderung nach einer verbindlichen Ausgleichs-
regelung für Mehrarbeit ist ebenfalls überflüssig und 
daher abzulehnen, da die Regelung in § 3 Abs.1 Ar-
bZG bereits eine verbindliche Ausgleichsregelung 
enthält.  

4. Höchstarbeitszeit reduzieren  

Die Forderung nach einer Absenkung der „wöchent-
lichen Höchstarbeitszeit“ von 48 auf 40 Stunden pro 
Woche ist irreführend, da das ArbZG - entgegen der 
Formulierung im Antrag - nicht von einer wöchentli-
chen, sondern von einer werktäglichen Höchstar-
beitszeit ausgeht. Der Antrag soll zudem implizieren, 
dass die Arbeitgeber regelmäßig die nach dem Ar-
bZG derzeit maximal möglichen 48 Arbeitsstunden 
pro Woche ausschöpfen. Das ist aber nicht der Fall. 
So beträgt etwa die tarifliche Wochenarbeitszeit im 
Einzelhandel in Westdeutschland 37,5 Stunden 
(West-Berlin: 37) und in Ostdeutschland 38 Stunden 
(Mecklenburg-Vorpommern: 39). Richtig ist aber, 
dass das Konzept einer werktäglichen Arbeitszeit, 
wie es das ArbZG derzeit vorsieht, in der betriebli-
chen Praxis häufig zu starr ist. Es wäre daher erfor-
derlich, im Einklang mit der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
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den Wechsel zu einer wöchentlichen Höchstarbeits-
zeit von 48 Stunden direkt im ArbZG zu regeln 
(siehe dazu III. A. 1.).  

5. Anhebung des Mindesturlaubs 

Die Forderung, den gesetzlichen Mindesturlaubsan-
spruch von heute 24 auf 30 Werktage anzuheben, 
wird vom HDE abgelehnt. Bezeichnend ist, dass der 
Antrag hierzu keinerlei Begründung enthält. Gegen 
eine Anhebung des gesetzlichen Mindesturlaubs von 
derzeit 24 Werktagen in § 3 Abs. 1 Bundesurlaubsge-
setz (BUrlG) spricht, dass die meisten Arbeitgeber 
ihren Arbeitnehmern auf freiwilliger oder tariflicher 
Basis ohnehin bereits mehr als 24 Werktage Urlaub 
gewähren, so dass eine Anhebung des gesetzlichen 
Mindesturlaubs für die Mehrzahl der Arbeitnehmer 
nicht erforderlich ist. Insbesondere für KMU´s muss 
aber auch die Möglichkeit bestehen, ihren Arbeits-
kräften nur den gesetzlichen Mindesturlaub zu ge-
währen, sofern die wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen dies erfordern. Eine Anhebung des gesetzli-
chen Mindesturlaubs könnte diese Unternehmen da-
her massiv überfordern. 

6. Ohne Ausnahme Rechtsanspruch auf befristete 
Teilzeit 

Es wird auf die Ausführungen zu III. B. 6. verwiesen.  

IV. Zusammenfassung  

 Die von der FDP vorgeschlagene Regelung für ei-
nen Wechsel von einer täglichen zu einer wö-
chentlichen Höchstarbeitszeit ist ein wichtiger 
Schritt in die richtige Richtung. Leider greift 
diese Regelung aufgrund des darin vorgesehe-
nen Tarifvorbehalts zu kurz. Der Gestaltungs-
spielraum der EU-Arbeitszeitrichtlinie wird da-
mit nicht voll ausgeschöpft. Der HDE fordert 
stattdessen den Wechsel von der täglichen 
Höchstarbeitszeit zu einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit direkt im ArbZG.  

 Die Regelung zur ununterbrochenen täglichen 
Ruhezeit von 11 Stunden im ArbZG ist häufig 
zu starr. In einer weltweit vernetzten Arbeits-
welt, in der oft über Zeitzonen hinweg gearbeitet 
wird, schränkt dies unnötig ein. Daher ist es 
sehr zu begrüßen, dass der Gesetzentwurf der 
FDP eine Ausweitung der Flexibilisierungsmög-
lichkeiten auf tarifvertraglicher Basis vorsieht. 
Anders als bei der Höchstarbeitszeit lässt die 
EU-Arbeitszeitrichtlinie hier keine Abweichun-
gen von den Vorgaben direkt im nationalen Ge-
setz zu. Der Vorschlag der FDP schöpft an dieser 
Stelle also den Spielraum der EU-Arbeitszeit-
richtlinie voll aus. 

 Die Anträge der Bundestagsfraktionen von 
„BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN“ sowie „DIE 
LINKE“ haben jeweils zum Ziel, einseitig zu-
gunsten der Arbeitnehmer die Arbeitszeitsouve-
ränität durch immer neue Rechtsansprüche aus-
zubauen. Dies lehnt der HDE entschieden ab, 
weil es sich dabei um einen schweren Eingriff in 
das Austauschverhältnis der Arbeitsvertragspar-
teien („Arbeitszeit gegen Entgelt“) handelt. Das 
gilt vor allem für die geforderte Einführung im-
mer neuer befristeter Teilzeitmodelle.  

 Ein Anspruch auf Homeoffice für Arbeitnehmer 
scheitert daran, dass sich die meisten Tätigkei-
ten im Einzelhandel dafür gar nicht eignen. 
Hinzu kommt, dass sich das Weisungsrecht des 
Arbeitgebers auch auf den Ort der Tätigkeit be-
zieht. Ein Homeoffice-Anspruch würde dieses 
Recht stark beschränken. Bereits heute bieten 
Arbeitgeber zudem auf freiwilliger Basis ihren 
Arbeitnehmern regelmäßig praxisnahe Lösungen 
an.  

 Eine Anti-Stress-Verordnung ist überflüssig. Im 
Arbeitsschutzgesetz wurde gesetzlich klarge-
stellt, dass bei der Gefährdungsbeurteilung auch 
psychische Belastungen zu berücksichtigen 
sind. Ein Recht auf Nichterreichbarkeit ist über-
flüssig, da das ArbZG eine tägliche Höchstar-
beitszeit vorsieht. Kein Arbeitnehmer muss stän-
dig erreichbar sein. Zusätzliche Aufzeichnungs-
verpflichtungen führen zu noch mehr Bürokra-
tie. 

 Es ist allein die unternehmerische Entscheidung 
des Arbeitgebers, welches Arbeitsvolumen er für 
die Bewältigung des Arbeitsaufkommens für er-
forderlich erachtet und wie viele Arbeitsplätze 
er dafür einrichtet. Ferner bestehen bereits heute 
sehr weitgehende erzwingbare Mitbestimmungs-
rechte des Betriebsrats bezüglich der Arbeits-
zeitgestaltung. Deren Ausbau wird vom HDE 
entschieden abgelehnt.  

 Eine Senkung der aus dem ArbZG abzuleitenden 
wöchentlichen Höchstarbeitszeit von 48 Stun-
den wird vom HDE als überflüssig abgelehnt, da 
diese 48 Stunden in der Regel nicht ausge-
schöpft werden. Eine Anhebung des gesetzli-
chen Mindesturlaubs von 24 auf 30 Werktage 
jährlich ist überflüssig, da die meisten Arbeitge-
ber freiwillig mehr als den gesetzlichen Min-
desturlaub einräumen. Arbeitgeber benötigen 
vereinzelt aber weiter die Möglichkeit, nur den 
gesetzlichen Mindesturlaub zu gewähren.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)69 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 20. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Prof. Dr. Friedhelm Nachreiner, Oldenburg 

Zusammenfassung 

Der vorliegende Gesetzentwurf der FDP-Fraktion zur 
Änderung des Arbeitszeitgesetzes ist aus arbeitswis-
senschaftlicher Sicht nicht akzeptabel, da er die vor-
liegenden gesicherten arbeitswissenschaftlichen Er-
kenntnisse zu den aversiven Auswirkungen langer 
Arbeitszeiten und der (Nicht-)Einhaltung der erfor-
derlichen ununterbrochenen Ruhezeiten ignoriert.  

Die Umsetzung dieses Entwurfes muss nach den vor-
liegenden arbeitswissenschaftlichen Erkenntnissen 
zu einer Erhöhung des Risikos von Fehlhandlungen, 
Unfällen und Beeinträchtigungen der körperlichen 
und der psychosozialen Gesundheit der Beschäftig-
ten führen. 

Die Umsetzung dieses Entwurfes wird damit zu ei-
ner deutlichen und nicht hinnehmbaren Herabset-
zung des Arbeitsschutzniveaus in der Bundesrepub-
lik führen. 

Die Anträge der Fraktionen DIE LINKE und BÜND-
NIS 90/ DIE GRÜNEN sind aus arbeitswissenschaftli-
cher Sicht dringend zu ergänzen, und zwar um eine 
Begrenzung auch der zeitautonom durch die Be-
troffenen selbst gestaltbaren Arbeitszeiten auf einen 
Gestaltungsrahmen, der gesundheitliche und psy-
chosoziale Beeinträchtigungen durch nach den vor-
liegenden Erkenntnissen falsche Gestaltung der eige-
nen Arbeitszeitsysteme vermeidet. 

Stellungnahme 

Der Entwurf der FDP-Fraktion zur Änderung des Ar-
beitszeitgesetzes ist aus arbeitswissenschaftlicher 
Sicht nicht akzeptabel, da er gegen gesicherte ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse verstößt, die 
nach dem Arbeitsschutzgesetz bei der Gestaltung der 
Arbeit und ihrer Bedingungen einzuhalten sind.  

Der Entwurf würde zunächst die Möglichkeit eröff-
nen, die täglichen Arbeitszeiten auf bis zu 
12:15 Stunden auszudehnen. Dabei verblieben die 
im Arbeitszeitgesetz geforderten 45 Min Pausen und 
eine 11-stündige Ruhezeit. Diese Regelung wäre 
zwar kompatibel mit der europäischen Arbeitszeit-
richtlinie, nicht aber mit den seit langer und auch 
aus jüngster Zeit wieder vorliegenden Ergebnissen 
über die aversiven Effekte langer – in diesem Fall 
täglicher – Arbeitszeiten. Nimmt man die in Nr. 2 ge-
forderte unbegrenzte (und bedingungslose) Kürzung 
der Ruhezeiten hinzu, wären tägliche Arbeitszeiten 
jenseits der o.a. Grenzen möglich; dies allerdings 
nicht mehr im Einklang mit den Intentionen und 
Vorgaben der europäischen Arbeitszeitrichtlinie. 

Nimmt man die vom Entwurf geforderte Ersetzung 
der Begrenzung der täglichen Arbeitszeit durch eine 
wöchentliche Arbeitszeit hinzu, so würde das bei-
spielsweise eine Arbeitszeit von vier 12-Stunden-
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Nachtschichten in Folge erlauben, die sich bei tarif-
vertraglicher Begrenzung der Wochenarbeitszeit auf 
36 Stunden auf maximal drei solcher Nachtschich-
ten in Folge reduzieren würden. Dies erscheint aus 
arbeitswissenschaftlicher Sicht wegen der damit ver-
bundenen Risiken für Sicherheit und Gesundheit der 
Beschäftigten und der Produktions- oder Prozesssi-
cherheit– z.B. im Falle von Gefahrstoffanlagen für 
die umliegenden Gebiete und deren Bewohner – 
nicht vertretbar. 

Grund für die Ablehnung derartiger Gestaltungslö-
sungen ist die damit erreichbare Massierung der Ar-
beitszeit und der daraus zu erwartenden massiven 
aversiven Konsequenzen für die Beschäftigten. So ist 
etwa seit Beginn des 20. Jahrhunderts bekannt, dass 
tägliche Arbeitszeiten jenseits der achten Stunde 
(trotz Einhaltung einer Arbeitspause) mit einem er-
höhten Unfallrisiko verbunden sind. Neuere eigene 
Untersuchungen zeigen in Überein-stimmung mit 
anderen – auch internationalen – Untersuchungen, 
dass jenseits der siebten / achten Arbeitsstunde ein 
exponentieller Anstieg des Unfallrisikos für melde-
pflichtige Unfälle zu beobachten ist, bis zur 12. 
Stunde etwa auf das Doppelte der ersten Arbeits-
stunden (vgl. Nachreiner, 2011, Nachreiner, 2017a). 
Dasselbe gilt für tödliche Unfälle, allerdings etwas 
verzögert. Die Ergebnisse sind stabil, reproduzierbar 
und offensichtlich generalisierbar.  

Dabei ist aus arbeitswissenschaftlicher Sicht zu be-
merken, dass es hier nicht lediglich um Unfälle – als 
dem finalen Ergebnis eines missglückten Arbeitshan-
delns – geht, sondern um die Tatsache, dass eben 
dieses Arbeitshandeln auf Grund eingetretener aver-
siver Effekte, wie z.B. Ermüdung oder auch Monoto-
nie, nicht mehr im vollem Umfang kontrollier-
bar/steuerbar ist. Damit wird das Arbeitshandeln mit 
zunehmender Arbeitsdauer ineffektiver. Dies ist aus 
der Alltagserfahrung bekannt, lässt sich allerdings 
auch experimentell wie auch aus Beobachtungsstu-
dien klar belegen.  

Nimmt man hinzu, dass der erforderliche Aufwand 
physischer und psychischer Ressourcen zur Erledi-
gung der Arbeitsaufgabe steigt, und zwar als Folge 
der Beeinträchtigung der Leistungsvoraussetzungen 
durch die vorausgegangene Arbeit – und damit als 
Rückkopplungseffekt in einem dynamischen biologi-
schen System – so wird deutlich, dass das Arbeits-
verhalten mit zunehmender Arbeitsdauer nicht nur 
ineffektiver, sondern insbesondere auch ineffizienter 
wird.  

Lange Arbeitszeiten (und hier lange tägliche Arbeits-
zeiten) sind damit aus ergonomischer Perspektive 
weder effektiv noch effizient. Sie sollten schon von 
daher vermieden werden und nicht nur aus Arbeits-
schutzgründen. Beide Aspekte zusammen sprechen 
aber deutlich gegen eine Ausdehnung der täglichen 
Arbeitszeit über die derzeitigen Regelungen hinaus, 
die offensichtlich auch schon keine Beeinträchti-
gungsfreiheit gewährleisten können. 

Hinzu kommt beim Entwurf der FDP-Fraktion die 
Möglichkeit der Kürzung der täglichen Ruhezeiten 
auf unter 11 Stunden, wobei der Entwurf die bishe-
rige Ausnahmeregelung (von max. 2 Stunden) in kei-
ner Weise befristen will. Auch dies ist aus arbeits-
wissenschaftlicher Perspektive völlig inakzeptabel, 

weil die vorliegenden Befunde klar erkennen lassen, 
dass – wenn bereits die bisherigen Ruhezeiten nicht 
eingehalten werden – dies mit Beeinträchtigungen 
der Gesundheit verbunden ist. Schon unter der bis-
herigen Regelung der 11-stündigen ununterbroche-
nen Ruhezeit erscheint dieser Zeitraum unter be-
stimmten Bedingungen unzureichend, weil die ge-
setzlich definierten Ruhezeiten tatsächlich keine Ru-
hezeiten im Sinne von Ruhe und Erholung sind, da 
davon Wegezeiten, Zeiten der Vor- und Nachberei-
tung sowie Zeiten für persönliche Verpflichtungen 
und Bedürfnisse (z.B. Wasch- und Umkleidezeiten) 
abgehen, so dass für Ruhe, im Sinne von Erholung, 
deutlich weniger Zeit verfügbar bleibt.  

Als Konsequenz kommt es daher in vielen Fällen 
nicht zu der erforderlichen Erholung von den Belas-
tungsfolgen (z.B. Ermüdung) des vorausgegangenen 
Arbeitstages. Auch hier zeigen sich daher kumula-
tive Ermüdungseffekte über mehrere Schichten hin-
weg, bei Nachtschichten (durch deren besondere Zu-
satzbelastung) in der Regel in stärkerem Ausmaß als 
bei reiner Tagarbeit. Daher steigt auch hier das Un-
fallrisiko über die Anzahl der hintereinander folgen-
den Schichten exponentiell (und wiederum nicht 
etwa linear) an, bei Nachtschichten deutlich stärker 
als bei Tagschichten. 

Auch die Aufteilung der täglichen Arbeitszeit in 
mehrere Blöcke - mit Arbeitsunterbrechungen größer 
als (gesetzliche) Pausen – und damit zwangsläufig 
verbunden mit einer Ausdehnung der Schichtzeit 
(bei gleichzeitiger Reduktion der zusammenhängen-
den Ruhezeit) lässt erkennen, dass damit erhebliche 
gesundheitliche Risiken verbunden sind, belegbar 
z.B. am Zusammenhang des Anteils geteilter Dienste 
im Dienstplan mit dem Eintritt vorzeitiger Fahr-
dienstuntauglichkeit bei Fahrern und Fahrerinnen 
im ÖPNV (Bockelmann et. al., 2016). Hier zeigt sich 
damit auch ein Beispiel für langfristige gesundheitli-
che Effekte langer täglicher Arbeitszeiten (oder hier 
genauer lediglich der Schichtzeiten) und der Redu-
zierung von Ruhezeiten. 

Auch hier dienen die Beispiele der Unfälle und der 
gesundheitlichen Ausfälle der Demonstration der 
Verletzung prinzipieller Zusammenhänge in der 
zeitlichen Steuerung des Arbeitsverhaltens, die bei 
der gesetzlichen Regelung der Arbeitszeit zu berück-
sichtigen sind und nicht außer Acht gelassen werden 
dürfen, wenn kurz- und längerfristige Beeinträchti-
gungen (sowohl was deren Einsetzen wie deren 
Dauer betrifft) vermieden werden sollen. Jede Erledi-
gung einer Arbeitsaufgabe ist mit einer bestimmten 
körperlichen und psychischen Belastung (außerhalb 
des Individuums und unabhängig von ihm) verbun-
den, die je nach den im Individuum gegebenen Leis-
tungsvoraussetzungen zur Beanspruchung dieser 
Leistungsvoraussetzungen führt. Dabei sind die re-
sultierende Beanspruchung und die daraus resultie-
renden positiven (z.B. Lerneffekte) wie negativen Be-
anspruchungsfolgen (wie etwa Ermüdung, Monoto-
nie, Sättigung) abhängig von der Art, Intensität und 
Dauer der Belastung. Dabei handelt es sich um eine 
Auslenkung des beanspruchten Systems aus dem 
Ruhezustand, die bis zu einer bestimmten Grenze 
von diesem System ohne Schädigung toleriert und 
ausgeregelt wird, wenn auf die Belastungsphase eine 
angemessene Entlastungsphase folgt, die das System 
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in seine operativen Grenzen zurückführt. Das Sys-
tem befindet sich dann innerhalb seiner Regulations-
grenzen, bei körperlicher Arbeit z.B. innerhalb der 
jeweiligen Dauerleistungsgrenzen. Werden diese 
Grenzen überschritten, kommt es zu einem exponen-
tiellen (und eben nicht linearen) Anstieg der Bean-
spruchungsfolgen, weil das System gleichbleibende 
(oder sogar höhere) Belastungen mit geringeren, weil 
schon verbrauchten und damit reduzierten Ressour-
cen bearbeiten muss. Dieser Rückkopplungsprozess 
schaukelt sich auf und führt bei fortgesetzter Belas-
tung nach exponentiellem Anstieg über die Zeit zum 
Systemversagen (Unfälle, gesundheitliche Beein-
trächtigungen).  

Da der zeitliche Verlauf der Belastung als Prozess 
der Inanspruchnahme der vorhandenen Ressourcen 
und deren Regeneration (in der anschließenden Pau-
sen- oder Erholungsphase) damit entscheidend für 
die resultierenden Beanspruchungsfolgen ist, bietet 
sich in der Gestaltung des zeitlichen Ablaufes der 
Arbeitstätigkeit, und damit der Belastung, ein wirk-
sames Instrument zur Steuerung der resultierenden 
Beanspruchung, der Beanspruchungsfolgen und der 
Leistung bzw. Aufgabenerfüllung.  

Dieses Modell kann die oben dargestellten aversiven 
Folgen längerdauernder Arbeitsbelastung gut erklä-
ren und prognostizieren. Es muss daher darauf an-
kommen, die Dauer der Belastung in erträglichen 
Grenzen zu halten. Eine Ausdehnung des Arbeitsta-
ges über die derzeitig gesetzlich festgeschriebenen 
Grenzen von acht Stunden ist daher, wie die oben 
berichteten Beispiele belegen, kontraproduktiv, da 
nach der siebten bis achten Stunde das Unfallrisiko 
exponentiell ansteigt und damit einen deutlichen 
Hinweis auf die Überschreitung der Regelgrenzen 
liefert. Dabei ist zu bemerken, dass es sich hier nicht 
um individuelle Phänomene sondern um für die Be-
zugsgruppen typische Gesetzmäßigkeiten handelt. 
Eine gesetzesmäßige Begrenzung der Regelarbeitszeit 
unterhalb der Regulationsgrenzen erscheint daher er-
forderlich, und zwar für unterschiedliche Bezugs-
zeiträume (Tag, Woche, Jahr).  

Die hier vorgetragene Argumentation macht darüber 
hinaus deutlich, dass Verschiebungen der Erho-
lung(szeiten) durch später folgende belastungsfreie 
Ausgleichszeiten nicht wirksam sein können. Die Er-
holung von vorausgegangener Belastung lässt sich 
nicht verschieben, sondern muss sofort im An-
schluss an diese Belastung erfolgen.  

Daraus ergibt sich, dass eine Regelung zur zeitlichen 
Begrenzung der Belastung zunächst an den kurzfris-
tigen Belastungsphasen ansetzen muss, d.h. an den 
Phasen ununterbrochener Belastung und deren Un-
terbrechung durch Ruhezeiten, z.B. Pausen und de-
ren Dauer, innerhalb des Arbeitstages. Als nächster 
erforderlicher Regulationsinhalt folgt dann die Dauer 
der täglichen Arbeitszeit und der täglichen Ruhezeit 
(die Probleme des vorliegenden Gesetzesentwurfs), 
der wöchentlichen Arbeitszeit und der wöchentli-
chen Arbeitsruhe sowie schließlich der Dauer der 
Lebensarbeitszeit. Prinzip muss dabei sein, es nicht 
zur Massierung von Arbeitszeiten und deren aversi-
ven Konsequenzen kommen zu lassen.  

Dabei darf nicht übersehen werden, dass auch die 
Beschäftigten häufig zur Massierung von Arbeitszei-
ten neigen, da diese Massierungen der Arbeitszeit 
bei festem Umfang der Soll-Arbeitszeit mit Massie-
rungen auch der arbeitsfreien Zeit verbunden sind, 
die einen höheren Nutzwert außerhalb des Arbeits-
kontextes haben, als stärker verteilte kürzere arbeits-
freie Zeiten. Dies ist der Grund warum auch bei ei-
ner Erweiterung der (Arbeits-)zeitsouveränität, wie 
dies die Anträge der Fraktionen BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN und DIE LINKE vorsehen, Regelungsgren-
zen dieser Souveränität vorgegeben werden müssen, 
die nicht zu einer Selbstschädigung führen können. 
Auch dies betrifft alle Bezugszeiträume, von der 
Pausenregelung über die Gestaltung der täglichen 
Arbeitszeit bis zur Regelung der Lebensarbeitszeit. 

Als weiterer Problempunkt im Gesetzentwurf er-
scheint die Begrenzung der wöchentlichen Höchstar-
beitszeit auf 48 Stunden, wie sie auch im derzeitigen 
Arbeitszeitgesetz (8 Std. x 6 Arbeitstage) faktisch 
festgelegt ist (tarifvertraglich aber kaum noch ange-
wendet wird). Diese Begrenzung erscheint absolut 
als zu hoch, weil damit durch die vorliegende Evi-
denz nachweisbar höhere Beeinträchtigungen von 
Sicherheit und Gesundheit verbunden sind. Sie er-
scheint aber auch aus der oben geschilderten Per-
spektive der Vermeidung von Massierungen der Ar-
beitszeit nicht akzeptabel, weil damit stärkere Mas-
sierungen der Arbeitszeit realisiert werden können, 
die jedoch aus arbeitswissenschaftlicher Perspektive 
zu vermeiden sind.  

Dieser Spielraum wird offensichtlich gewünscht, um 
Arbeitszeiten noch flexibler und variabler an die je-
weiligen Bedarfe / Anforderungen anpassen zu kön-
nen, als dies unter den derzeitigen Regelungen mög-
lich erscheint. Im Prinzip sollen damit neben der Er-
möglichung längerer Arbeitszeiten auch Begrenzun-
gen der Lage und der Variabilität der Arbeitszeiten 
aufgehoben werden können. 

Nun weisen vorliegende Erkenntnisse zur den Effek-
ten der Variabilität der Arbeitszeit (unabhängig von 
den Effekten der eher regelhaften Variabilität durch 
Schichtarbeit) allerdings darauf hin, dass hohe Vari-
abilität der Arbeitszeiten mit erheblichen gesund-
heitlichen und psychosozialen Beeinträchtigungen 
sowie einer Erhöhung des Unfallrisikos verbunden 
ist, wahrscheinlich bedingt durch die Schwächung 
biologischer und sozialer Rhythmen in der Verhal-
tenssteuerung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
diese Effekte sowohl bei zeitautonomer Gestaltung 
flexibler Arbeitszeiten durch die Beschäftigten selbst 
auftreten, insbesondere aber bei fremdvorgegebener 
Variabilität durch die Unternehmen, die bisher 
(auch international) immer noch den größten Teil 
der Flexibilität / Variabilität der Arbeitszeiten be-
stimmt.  

Dabei haben sich anhand der Analyse europäischer 
Daten Risikoerhöhungen für unfallbedingte Ausfall-
tage bis zum 1,8 fachen im Vergleich zu wenig vari-
ablen Systemen ergeben, bei statistischer Kontrolle 
des Effektes der Zeitautonomie der Beschäftigten o-
der ihrer Wechselwirkung mit der Variabilität (die 
beide das Risiko etwas senken) sowie weiterer po-
tentieller Konfundierer (z.B. körperliche und psychi-
sche Belastung, das a priori Risiko unterschiedlicher 
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Tätigkeiten, Dauer der Wochenarbeitszeit, Schichtar-
beit, Alter und Geschlecht, vgl. Nachreiner et al., 
2015). Es handelt sich damit bei der hier vorgestell-
ten Schätzung des Effektes der Variabilität um eine 
Schätzung der Nettoeffektstärke, die sich damit als 
durchaus substantiell herausstellt. Unter der Per-
spektive des Arbeitsschutzes erscheint es daher 
kontraproduktiv, die Spielräume für die Erhöhung 
der Flexibilität und/oder Variabilität der Arbeitszei-
ten gegenüber den bestehenden Möglichkeiten wei-
ter ausdehnen zu wollen.  

Mit der Ausdehnung der Arbeitszeiten sind in der 
Regel auch Verlagerungen der Arbeitszeit in sozial 
wertvollere Abschnitte des Tages verbunden. Zeiten 
in den Abendstunden haben einen höheren sozialen 
Verfügungswert als etwa Zeiten am frühen Morgen, 
weil sie normativ und auf der Grundlage des sozia-
len Rhythmus unserer Gesellschaft der sozialen In-
teraktion dienen (und dazu normativ vorgesehen 
sind). Die Ausdehnung langer Arbeitszeiten in die-
sen Bereich führt daher belegbar zu sozialen Beein-
trächtigungen. Diese lassen sich auch nicht durch ar-
beitsfreie Zeiten zu sozial weniger wertvollen Stun-
den kompensieren. Nachweisbar sind bisher indivi-
duelle Effekte bei den Beschäftigten, zu vermuten, 
aber bisher nicht klar belegt, sind Effekte auf soziale 
Strukturen der Beschäftigten und/oder der Gesell-
schaft. 

Insgesamt ist damit der von der Fraktion der FDP 
vorgelegte Entwurf zur Änderung des Arbeitszeitge-
setzes (19/1174) aus den genannten Gründen aus ar-
beitswissenschaftlicher Sicht abzulehnen. Bei der 
Umsetzung der Anträge der Fraktionen DIE LINKE 
(19/2522) sowie BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(19/2511) sind die oben diskutierten Rahmenbedin-
gungen für die autonome Gestaltung der Arbeitszeit 
durch die Beschäftigten hinlänglich zu spezifizieren. 
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19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Prof. Dr. Jens Schubert, Berlin 

I. Begriff Arbeitszeit 

Der Begriff Arbeitszeit ist mehrschichtig: 

Arbeitszeitschutz mit Regelungen zur Höchstarbeits-
zeit, Pausen und Ruhezeiten stellt den Kern des öf-
fentlich-rechtlichen Arbeitszeitrechts dar. Diese Be-
reiche regelt in Deutschland das Arbeitszeitgesetz in 
den Bahnen einer unionskonformen Auslegung un-
ter Beachtung der RL 2003/88/EG (ArbZ-RL) und des 
Art. 31 Abs. 2 GRC (zur zweistufigen unionskonfor-
men Auslegung vgl. ErfK/Wißmann, 18. Aufl. Vor-
bem. AEUV Rn. 5). Daneben meint man mit Arbeits-
zeit in anderem Zusammenhang auch die (individu-
elle) arbeitsvertragliche Arbeitszeit z.B. mit dem 
Thema Überstunden, die konkrete Arbeitszeitgestal-
tung mit bspw. Schichtdiensten sowie individuelle 
Arbeitszeitgestaltungen, die die Arbeitszeitstruktur 
insgesamt betreffen, wie Teilzeit oder Arbeit auf Ab-
ruf. All dies ist verbunden mit dem eigentlichen Ge-
halt des Arbeitszeitbegriffs (zu Art. 2 Ziff. 1 ArbZ-
RL) und der Problematik der Einordnung von Bereit-
schaftsdienst und Rufbereitschaft (jüngst EuGH 
21.2.2018, C-518/15 – Matzak). Hinzu kommt, dass 
es oftmals schwierig zu vermitteln ist, dass das Ar-
beitszeitregime und Vergütungsfragen nicht gleich-
laufend sein müssen.  

II. Überblick zu den Drucksachen 

Vor diesem Hintergrund sind die Drucksachen zu-
nächst einzuordnen: 

In der BT-Drucksache 19/1174 (Gesetzentwurf der 
FDP) geht es allein um eine Änderung des öffentlich-
rechtlichen Arbeitszeitschutzes. In § 7 Abs. 1 ArbZG 
soll die Möglichkeit für die Tarifvertragsparteien ge-
schaffen werden, von der werktäglichen Höchstar-
beitszeit auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit 
umzuwechseln, mithin den 8-Stunden-Tag aufzuge-
ben. Darüber hinaus sollen Begrenzungen in den ta-
riflichen Abweichungsmöglichkeiten bei der Ruhe-
zeit abgebaut werden (zu § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG). 

Der Antrag der Partei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
geht über den öffentlich-rechtlichen Arbeitszeit-
schutz hinaus, betont diesen aber gleichwohl. Ar-
beitszeitsouveränität steht in dem Antrag im Mittel-
punkt. Arbeitszeitkorridore, die Grauzonen zwi-
schen Voll- und Teilzeit auflösen, werden ebenso 
vorgeschlagen wie Konzepte zum Rückkehrrecht von 
Teil- in Vollzeit. Herauszuheben sind die geforder-
ten Mitentscheidungsrechte der Beschäftigten über 
die Lage der Arbeitszeit. Ein Recht auf Homeoffice 
und die Möglichkeit von Betriebs- und Dienstverein-
barungen zu Fragen der Zeitsouveränität werden zu-
dem angestoßen. 
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Auch der Antrag der Partei DIE LINKE steht inhalt-
lich dem Gesetzentwurf der FDP-Fraktion entgegen, 
betont Gesundheitsschutzaspekte, bezieht sich dann 
aber auf die gesamte Bandbreite des Arbeitszeit-
rechts und überschreitet diese sogar mit den Forde-
rungen nach einem höheren Mindesturlaub (Bezug 
Art. 7 ArbZ-RL) und einer Erweiterung von Mitbe-
stimmungsrechten für Betriebsräte und Personalräte 
zur Personalbemessung. Vereinbarkeit von Arbeit 
und privatem Leben sowie zu Zeitsouveränität inkl. 
eines Rechts auf Nicht-Erreichbarkeit komplettieren 
den Antrag. Nicht ganz klar ist dieser allerdings in 
Ziffer II. 4, der die wöchentliche Arbeitszeit auf 
40 Stunden reduzieren will, aber § 3 ArbZG unange-
tastet lässt, der wiederum Erweiterungen gerade vor-
sieht. Der Samstag ist zudem ebenfalls ein Werktag. 

Bei allen drei Drucksachen werden die zu erwarten-
den Veränderungen durch Digitalisierung als Anlass 
für neue Arbeitszeitkonzepte gesehen. Dies wird al-
lerdings rechtspolitisch – naturgemäß – abweichend 
voneinander eingeordnet und mit unterschiedlichen 
Instrumenten behandelt.  

III. Wesentliche Leitplanken einer gesetzlichen Än-
derung des Arbeitszeitrechts 

Beim wichtigen Thema der Arbeitszeit, dem zweiten 
Hauptfaktor neben dem Entgelt in einem Arbeitsver-
hältnis, sollte der Gesetzgeber folgende übergeordne-
ten Überlegungen anstellen: 

 Das öffentlich-rechtliche Arbeitszeitrecht ent-
stammt nicht dem Vertragsrecht, sondern ver-
wirklicht zentrale Grundsätze des Arbeits- und 
Gesundheitsschutzes im Arbeitsverhältnis 
(hierzu sogleich unter IV.). 

 Digitalisierung berührt sicherlich viele Bereiche 
des Arbeitslebens, aber nicht alle bzw. nicht alle 
gleich tiefgreifend. Deshalb sind generelle Flexi-
bilisierungen im Arbeitszeitrecht bereits insofern 
überschießend. Digitalisierung kann im Übrigen 
mit Automatisierung einhergehen unter Entfallen 
ganzer Arbeitsbereiche (Beispiel: Deutsche Häfen 
und die Automatisierung von Van Carrier). Flexi-
bilisierung muss hier dann bedeuten, eine 
knappe Arbeitsmenge unter noch weniger Arbeit-
nehmern zu verteilen. Man sieht, dass auch der 
Flexibilisierungsbegriff unterschiedlich unterlegt 
sein kann. 

 Digitalisierung muss so gestaltet werden, dass 
beide Seite des Arbeitsverhältnisses eine Digitali-
sierungsrendite erhalten (Däubler, Reform des 
ArbZG: Flexibilität und Arbeitnehmerschutz, DB 
2018, M 28). Einseitige Regularien können keine 
Akzeptanz beanspruchen; Flexibilisierung einer-
seits und Arbeitszeitsouveränität andererseits ha-
ben vielmehr akzessorisch zu sein. Andernfalls 
wird Digitalisierung zum Tarnwort für Arbeits-
verdichtung (vgl. Däubler, Herausforderungen für 
das Arbeitsrecht - Deregulierung, Globalisierung, 
Digitalisierung, AuR 2016, 325 ff., 332).  

 Modifizierungen des Arbeitszeitrechts müssen 
nachhaltig sein. Individuelle Interessen auf Aus-
weitung der abweichenden Möglichkeiten im Ar-
beitszeitschutz heute kommen nur den Beteilig-
ten, häufig sogar nur den Arbeitgebern zugute 

(vgl. Weber/Zapf, IAB 2018). Nachteilige Gesund-
heitsfolgen werden dann aber in der Zukunft ver-
gesellschaftet und treffen dann Beitrags- und 
Steuerzahler. Der Hinweis auf Begrenzungen im 
Arbeitszeitschutz stellt daher keine Bevormun-
dung oder „Zwangsbeglückung“ der Arbeitsver-
tragsparteien dar. Das deutsche Arbeitsrecht 
kennt zudem durchaus Rechtspositionen, auf die 
nicht verzichtet werden kann, selbst bei Einver-
ständnis des Arbeitnehmers. Der Nachhaltigkeits-
aspekt beschreibt vielmehr in diesem Zusam-
menhang elementare Teile des Gesundheits-
schutzes am Arbeitsplatz heute, verbunden mit 
dem Schutz vor Folgekosten für die Gesellschaft 
von morgen. Richtig ist es daher, die nachteiligen 
Folgen von Überlastung, Fremd- und Selbstaus-
beutung schon heute gar nicht erst entstehen zu 
lassen. Dazu sind zwingend arbeitsmedizinische 
Erkenntnisse zu Grunde zu legen (vgl. die um-
fangreichen Untersuchungen der BAuA, den 
DGB-Index Gute Arbeit, 2016 [Arbeitshetze und 
Arbeitsintensivierung bei digitaler Arbeit] und 
das Kompendium des Wiss. Dienstes des BT WD 
6-3000-086/16). Diese sprechen z.B. dafür, Ruhe-
zeiten nicht zu unterbrechen (Tiefenentspan-
nung) und Ausgleichszeiten einer Überlastung 
schnell nachfolgen zu lassen.  

 Wird Arbeit 4.0 mit einseitigen Regularien zu 
Gunsten der Arbeitgeber verbunden, wäre dies 
ein weiterer Fall der Verschiebung des unterneh-
merischen Risikos auf den Arbeitnehmer. Arbeit 
auf Abruf, jederzeitige Erreichbarkeit, undurch-
schaubare Jahresarbeitszeitkonten, regelmäßige 
Sonntagsarbeit, die Bugwelle der unbezahlten 
Überstunden oder die Verknüpfung von Arbeit 
und dem privaten Anschaffen von Betriebsmit-
teln durch den Arbeitnehmer (BYOD) unter der 
Flagge Homeoffice sind Beispiele. Unternehmeri-
sche Risiken übertragen, aber die Flexibilisie-
rungsvorteile alleine einzustreichen, ist unzuläs-
sige Rosinenpickerei und steht dem Grundsatz 
des Arbeitsrechts, Arbeitnehmerschutzrecht zu 
sein, entgegen (zu diesem Grundsatz BVerfG 
6.6.2018, 1 BvL 7/14 u.a.). 

 Jede Änderung sollte Veranlassung sein, Mängel 
auszubessern (z.B. bei der Kontrolle nach § 16 
ArbZG oder dem Ausnahmetatbestand des § 18 
Abs. 1 Nr. 3 ArbZG). 

 Von besonderer Wichtigkeit ist: Die jetzigen Mög-
lichkeiten zum Abweichen von den Kernvor-
schriften des ArbZG sind bereits voll auskömm-
lich und tragen ausreichend einer Flexibilisie-
rung Rechnung (näher HK-ArbZG, Schubert, 
2. Aufl., Einl. Rn. 25 sowie unter V.1.a). Traditio-
nelle und aktuelle Tarifergebnisse belegen dies 
eindrucksvoll (IG Metall in der Metallbranche; 
ver.di und Deutsche Post, TV Mobile Working 
bei der Telekom, Arbeitszeitkorridore im TVöD; 
EVG und Deutsche Bahn etc.). Dabei besteht be-
reits heute die Gefahr, dass der Gesundheits-
schutz in Tarifverhandlungen (entgegen dem uni-
onalen Konzept, s. u.) zum Verhandlungsobjekt 
wird. Eine Erweiterung an dieser Stelle würde 
den Schutz der Gesundheit noch weiter ab-
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schmelzen (z.B. um diesen gegen einen Bestands-
schutz bei einer Umstrukturierung einzutau-
schen). 

 Für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ver-
schlechternde Änderungen im Arbeitszeitschutz 
durch Tarifvertrag über den bestehenden Kanon 
hinaus tragen nicht zur Stärkung der Tarifauto-
nomie bei. Es konterkariert Sinn und Zweck von 
Tarifverträgen, wenn alleiniger Zweck eines sol-
chen ist, von gesetzlichen Mindeststandards nur 
noch nach unten abzuweichen, ohne attraktive 
Ausgleichsmechanismen gleichsam festzulegen. 
Eine Mitgliedschaft in der Gewerkschaft wird so 
nicht angeregt. Die Dignität des Instruments Ta-
rifvertrag (Waltermann, Gesetzliche und tarifver-
tragliche Gestaltung im Niedriglohnsektor, NZA 
2013, 1041 ff., 1045) wird vielmehr grundsätzlich 
beschädigt. Verstärkt wird dies, wenn Abwei-
chungen schon bei Inbezugnahme durch nicht-ta-
rifgebundene Unternehmen gestattet oder auf die 
Ebene der Betriebsparteien verbracht werden. 

 Flexible Möglichkeiten bei der Nutzung von Teil-
zeit- und Vollzeitphasen tragen zur Attraktivität 
von Arbeitsplätzen bei und helfen bei der Rekru-
tierung von Fachkräften. Sie erhöhen die Bin-
dung an ein Unternehmen und können mithel-
fen, Fehlzeiten zu reduzieren. Sie dienen damit 
direkt dem Gesundheitsschutz, aber auch der 
Verwirklichung der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf. Der Gedanke des Gesundheitsschut-
zes (Art. 2 Abs. 2 GG) wird insoweit um Art. 6 
GG ergänzt. 

 Letztlich gilt es, Folgendes strukturell zu beach-
ten: Erweitert man den Flexibilisierungsbereich 
für Arbeitgeber, berührt man auch den Kündi-
gungsschutz, konkret den gegen Änderungskün-
digungen (BAG 12.12.1984, 7 AZR 509/83; ein-
schränkend zum aber ohnehin sehr problemati-
schen § 12 TzBfG, BAG 7.12.2005, 5 AZR 
535/04). 

IV. Grundlagen des öffentlich-rechtlichen Arbeits-
zeitschutzes 

Insbesondere für die Einordnung des Gesetzentwur-
fes ist es wichtig, sich nochmals die Grundlagen des 
öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitschutzes vor Augen 
zu führen. 

Konzept des unionalen Arbeitszeitschutzes als Maß-
stab einer richtlinienkonformen Auslegung des deut-
schen ArbZG sind der Arbeitsschutz und der Ge-
sundheitsschutz. Dies zeigt zunächst primärrechtlich 
(Art. 6 Abs. 1 EUV) grundsätzlich Art. 31 Abs. 2 EU-
Grundrechtecharta, der als eine Ausgestaltung der 
„gesunden“ Arbeitsbedingungen aus Absatz 1 der 
Vorschrift festlegt: 

„Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat 
das Recht auf eine Begrenzung der Höchstarbeits-
zeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten so-
wie auf bezahlten Jahresurlaub.“ 

Konkretisiert und ausgefüllt wird die Chartanorm 
durch die RL 2003/88/EG, und anders als das ArbZG 
in § 1 sieht das Unionsrecht eine klare Priorisierung 
in Erwägungsgrund 4, RL 2003/88/EG vor: 

„Die Verbesserung von Sicherheit, Arbeitshygiene 
und Gesundheitsschutz der Arbeitnehmer bei der 
Arbeit stellen Zielsetzungen dar, die keinen rein 
wirtschaftlichen Überlegungen untergeordnet wer-
den dürfen.“ (vgl. auch den Erwägungsgrund 3 mit 
seinem Verweis auf die Arbeitsschutzrichtlinie 
89/391/EWG; s.a. HK-ArbZG, Schubert, 2. Aufl., 
Einl. Rn. 5; Buschmann/Ulber, ArbZG, 8. Aufl., § 1 
Rn. 6). 

Zum unionsrechtlichen Schutz gehört auch die 
Nachweisrichtlinie/das Nachweisgesetz. Wie soll der 
Pflicht nach § 2 Abs. 1 Nr. 7 NachwG nachgekom-
men werden, wenn das Arbeitszeitvolumen gar nicht 
oder nur als lockerer Rahmen feststeht? 

Erst jüngst hat zudem der EuGH, der regelmäßig dem 
Arbeitszeitschutz den Rang eines Grundsatzes zu-
weist, unterstrichen: 

„Was drittens das Ziel der Richtlinie 2003/88 be-
trifft, ist darauf hinzuweisen, dass diese den 
Zweck verfolgt, die Sicherheit und Gesundheit der 
Arbeitnehmer wirksam zu schützen.“ (EuGH 
9.11.2017, C-306/16) 

In der höchstrichterlichen deutschen Rechtspre-
chung findet sich eine ähnliche Einschätzung 
(BVerwG v. 19.9.2000, 1 C 17/99 Rn. 16): 

„Seine [das Arbeitszeitgesetz] Aufgabe ist es, den Ar-
beitnehmer vor Gefahren zu schützen, die durch 
Überschreiten der zeitlichen Leistungsgrenzen na-
mentlich für die Gesundheit drohen. Zugleich soll 
dem Arbeitnehmer im Interesse seiner Menschen-
würde und der Erhaltung seiner Persönlichkeit aus-
reichend Freizeit erhalten bleiben.“ 

Legt man nun die unionsrechtlichen Grundlagen 
über das ArbZG, finden sich bereits dort aktuell Stel-
len, die dem Gesundheitsschutzanliegen der Richtli-
nie nicht nachkommen: 

- § 1 ArbZG mit dem Verbesserungsauftrag für fle-
xible Arbeitszeiten; Flexibilität gleichzusetzen 
bzw. sogar besser zu positionieren als den Ge-
sundheitsschutz, entspricht nicht dem Unions-
konzept (vgl. Buschmann/Ulber, ArbZG, 8. Aufl., 
§ 1 Rn. 6 ff.);  

- § 3 ArbZG mit dem zu langen Ausgleichszeit-
raum; Art. 16 lit. b der ArbZ-RL gibt vier Monate 
und nicht sechs Monate vor. Nur für bestimmte 
Tätigkeiten sind Abweichungen auf sechs oder 
zwölf Monate (Tarifverträge) möglich, nicht aber 
generell und ohne die Grundsätze der Sicherheit 
und des Gesundheitsschutzes zu wahren (Zusam-
menspiel von Art. 17 und 19 ArbZ-RL; vgl. Gall-
ner, in: Kommentar zum europäischen Arbeits-
recht, Beck, 2016, Art. 16 RL 2003/88/EG Rn. 5; 
Buschmann/Ulber, ArbZG, 8. Aufl., § 3 Rn. 16; 
ErK/Wank, 18 Aufl., § 3 ArbZG Rn. 7); 

- § 7 Abs. 2a und 7 ArbZG ist jedenfalls hinsicht-
lich privater Arbeitgeber problematisch, da nach 
Art. 22 der ArbZ-RL Gesundheitsschutzmaßnah-
men von den Mitgliedstaaten selbst vorgehalten 
werden müssen, der Anwendungsbereich zu weit 
ist und die deutsche Norm nicht alle Vorgaben 
des Art. 22 ArbZ-RL erfüllt (Gallner, in: Kom-
mentar zum europäischen Arbeitsrecht, Beck, 
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2016, Art. 22 RL 2003/88/EG Rn. 3; Busch-
mann/Ulber, ArbZG, 8. Aufl., § 7 Rn. 42).  

- Zudem verstößt § 7 Abs. 7 S. 2 ArbZG mit der 6-
Monats-Frist gegen das absolute Freiwilligkeits-
gebot aus Art. 22 Abs. 1b der ArbZ-RL. In der Sa-
che Pfeiffer formuliert der EuGH (5.10.2004, C-
397/01 u.a. Rn. 82): 

„Bei jeder Abweichung von diesen Mindestvor-
schriften [ArbZ-RL] muss daher in vollem Um-
fang gewährleistet sein, dass der betroffene Ar-
beitnehmer, wenn er auf ein ihm unmittelbar 
durch die Richtlinie eingeräumtes soziales 
Recht verzichtet, dies frei und in voller Sach-
kenntnis tut. Diese Anforderungen sind umso 
bedeutsamer, als der Arbeitnehmer als die 
schwächere Partei des Arbeitsvertrags anzuse-
hen ist, so dass verhindert werden muss, dass 
der Arbeitgeber den Willen des Vertragspart-
ners umgehen oder ihm eine Beschränkung sei-
ner Rechte auferlegen kann, ohne dass dieser 
dem ausdrücklich zugestimmt hätte.“ 

Wenn daher der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion 
Änderungen des ArbZG unter Berufung auf Unions-
recht (in Ziffer 1) vorschlägt (unabhängig, ob dies zu-
trifft), müssten konsequenterweise gleichsam Rück-
führungen des deutschen Rechts an anderer Stelle 
eingefordert werden. Das Unionsrecht sieht übrigens 
in Art. 6 der ArbZ-RL zwar einen Wochenbezug vor, 
steht aber einer arbeitstäglichen Betrachtung nicht 
entgegen soweit diese „besonders wichtige Regel des 
Sozialrechts der Union“ nicht unterlaufen wird, und 
das wird sie durch §§ 3, 9 ArbZG nicht (Gallner, in: 
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, Beck, 
2016, Art. 6 RL 2003/88/EG Rn. 3). Deutlicher: § 3 
ArbZG mit einer werktäglichen Regelung der Ar-
beitszeit ist unionskonform. 

V. Die einzelnen Drucksachen 

1. Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 

Die zwei Teile des Entwurfs sind unterschiedlich zu 
beurteilen. Während die Abkehr vom 8-Stunden-Tag 
von Prämissen ausgeht, die nicht den Möglichkeiten 
des geltenden Rechts, aber auch nicht der Praxis ent-
sprechen, dürfte die Veränderung des Systems der 
Ruhezeiten unionsrechtlich nicht zu halten sein.  

Zu konstatieren ist zunächst, dass in dem Entwurf 
nicht nachgewiesen wird, warum Digitalisierung 
pauschal mit Verringerungen im Arbeitszeitschutz 
einhergehen muss. Hinweise für eine entsprechende 
Erforderlichkeit finden sich nicht. Der Entwurf er-
wähnt zudem nicht, dass es auch völkerrechtliche 
Bestimmungen im Range von Bundesrecht (!) gibt, 
die – nach der Auslegung des jeweils zuständigen 
Spruchkörpers – überlangen Ausgleichszeiten entge-
genstehen (Art. 2 ESC mit entsprechenden Conclusi-
ons des Europäischen Ausschusses für Soziale 
Rechte) oder den 8-Stunden-Tag zugrunde legen 
(UN-Sozialpakt und hierzu die General Comments 
des UN-Ausschusses). Regelmäßig wird Deutschland 
von den Spruchkörpern zum Thema Arbeitszeit ge-
rügt (vgl. zu alledem Schubert, Arbeitsvölkerrecht, 
S. 183 ff.). Auf die Völkerrechtsfreundlichkeit des 
deutschen Rechts, von der das BVerfG ausgeht, sei   
nur hingewiesen. 

a) Wochenbezug durch Tarifvertrag 

Wie klargestellt, verbietet das Unionsrecht den ar-
beitstäglichen Bezug nicht. Für ihn hat sich Deutsch-
land (seit 1918) entschieden. Der 8-Stunden-Tag ge-
hört, untechnisch gesprochen, zum ordre public des 
deutschen Arbeitszeitrechts. Soweit Flexibilität ein-
gefordert wird, werden die Möglichkeiten z. B. der 
§§ 3, 7, 12 ArbZG im Antrag fundamental verkannt; 
das Arbeitszeitrecht ist flexibel genug, um auch die 
Anforderungen der digitalen Welt angemessen (!) zu 
erfüllen. Nur als Klarstellung sei darauf verwiesen, 
dass bereits § 3 ArbZG Abweichungen vom 8-Stun-
den-Tag vorsieht. Hierfür bedarf es keines Tarifver-
trages oder einer betrieblichen Regelung. Aber bei 10 
Stunden pro Tag ist nicht Schluss. § 7 ArbZG enthält 
zum einen „einfache“ Abweichungsmöglichkeiten in 
den Absätzen 1 und 2 (zusammengefasst): 

Wenn Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst 
in erheblichem Umfang geleistet wird, ist eine Ar-
beitszeitverlängerung über zehn Stunden möglich. 
Der Ausgleichszeitraum wird auf zwölf Monate 
verlängert. Abweichungen von den Ruhepausen in 
Schicht- und Verkehrsbetrieben erlaubt § 7 Abs. 1 
Nr. 2 ArbZG ebenso wie Abweichungen zu § 6 
Abs. 2 ArbZG (Nachtarbeit) durch § 7 Abs. 1 Nr. 4. 
§ 7 Abs. 2 ArbZG gestattet bei Besonderheiten / Ei-
genarten bestimmter Branchen und Dienste um-
fangreiche Abweichungen bei entsprechendem 
Zeitausgleich,  

zum anderen gibt es die „qualifizierten“ Abwei-
chungsmöglichkeiten in § 7 Abs. 2a ArbZG (die ja 
bereits überschießend sind s.o.), zusammengefasst: 

Arbeitszeitverlängerungen ohne Ausgleich sind 
möglich, wenn in der Arbeitszeit in erheblichem 
Umfang Arbeitsbereitschaft od. Bereitschafts-
dienste anfallen. Verlängerungen nach oben sind 
unbegrenzt (§ 7 Abs. 8 ArbZG findet keine Anwen-
dung). Voraussetzung ist eine schriftliche Einwilli-
gung, die nur in einer Sechs-Monats-Frist widerru-
fen werden kann. Es bedarf zudem besonderer Re-
gelungen zum Gesundheitsschutz.  

Höchstarbeitszeiten von 70 und mehr Stunden pro 
Woche sind möglich, Ausgleichzeiten können nach 
hinten verschoben werden (auch das Insolvenzrisiko 
trägt hier der Arbeitnehmer). § 12 ArbZG (Abwei-
chende Regelungen für Sonntagsarbeit) soll nur er-
wähnt werden. 

b) Fundamentaler Einschnitt in das Recht der Ruhe-
zeiten 

Durch die klein daherkommenden Änderungen in § 
7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG wird stark in die Balance von 
Regel (= Arbeitszeitschutz) und Abweichung (= Fle-
xibilität) zu Gunsten letzterer eingegriffen. Tariflich 
soll es nach dem Antrag möglich werden, die Ruhe-
zeit ohne 2-Stunden-Begrenzung zu kürzen, und 
zwar ohne eine Begründungsebene zu erhalten 
(Streichung von „wenn die Art der Arbeit dies erfor-
dert“). Eine „Bereinigung“ ist dies wahrlich nicht. 
Die Folgen z.B. in einem Krankenhaus für Arbeits-
schutz und Patientensicherheit wären beachtlich, 
wenn die dortige Arbeitsverdichtung noch erhöht 
werden würde. Die Hilfe von „gelben Gewerkschaf-
ten“ ist nicht auszuschließen. 
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Das Unionsrecht gibt eine solche Änderung auch 
nicht her. Art. 5 der ArbZ-RL, der in seiner Regelung 
(denklogisch) auf den Wochenbezug abstellt (hierzu 
jüngst EuGH 9.11.2017, C-306/16 – Maio Marques da 
Rosa), enthält wie § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG einen Be-
gründungsansatz: „Wenn objektive, technische oder 
arbeitsorganisatorische Umstände dies rechtfertigen 
…“. Auch Art. 17 der RL gestattet den Mitgliedstaa-
ten (!) Abweichungen nur bei besonderen Tätigkeits-
formen oder – situationen. Und diese Abweichungen 
müssen zudem schonend und zurückhalten angelegt 
sein. Eine Vorgabe, die ganz grundsätzlich gilt, und 
an der der tiefgreifende Vorschlag aus dem Entwurf 
bereits scheitern dürfte. Der EuGH (21.2.2018,  
C-518/15 – Matzak) formulierte Anfang des Jahres: 

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu 
den in der Richtlinie 2003/88, insbesondere ihrem 
Art. 17, vorgesehenen Abweichungsmöglichkeiten 
müssen nämlich diese Abweichungen Ausnahmen 
von der Unionsregelung über die Arbeitszeitgestal-
tung so ausgelegt werden, dass ihr Anwendungsbe-
reich auf das zur Wahrung der Interessen, deren 
Schutz sie ermöglichen, unbedingt Erforderliche 
begrenzt wird.“ 

Sofern Art. 18 der RL angeführt werden sollte, 
kommt hinzu, dass zunächst nur Art. 18 UAbs. 2 der 
RL in Frage kommen kann (Tarifverträge setzen in 
Deutschland keine Richtlinien um). Und bei dieser 
Norm sind die Tarifvertragsparteien nicht völlig frei, 
sondern es bedarf der Einhegung durch den Mit-
gliedstaat („Mitgliedstaaten … können … zulassen“). 
Er muss die Abweichungsbefugnis ausdrücklich, 
klar und inhaltlich konkret nutzen (Gallner, in: 
Kommentar zum europäischen Arbeitsrecht, Beck, 
2016, Art. 18 RL 2003/88/EG Rn. 2). Vorgabe ist da-
bei Art. 18 UAbs. 3 der RL. Die dortigen Inhalte zu 
Ausgleichsruhezeiten oder Ausnahmefälle wären 
zwingender Inhalt der vom Mitgliedstaat gewährten 
Ausnahme durch Tarifvertrag. Der Gesetzesvorschlag 
enthält solches aber nicht. Er ist in dieser Form aus 
den genannten Gründen nicht mit der Arbeitszeit-
richtlinie zu vereinbaren. 

2. Bündnis 90/DIE GRÜNEN 

Auffällig ist die gänzlich andere Konzeption der Be-
handlung von Digitalisierung im Arbeitszeitrecht im 
Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Vergleich 
zum Gesetzentwurf der FDP-Fraktion. Der Antrag 
setzt anstelle von Abbaumöglichkeiten von Schutz-
standards auf Gestaltung und Mitgestaltung der Ar-
beitszeit durch alle Beteiligte. Damit betont er den 
öffentlich-rechtlichen Arbeitszeitschutz und ergänzt 
ihn durch Flexibilisierungsmöglichkeiten für die Be-
schäftigten.  

Unionsrechtlich bestehen bei den Vorschlägen keine 
Bedenken. Soweit es um Teilzeit geht, enthält die 
Rahmenvereinbarung zur RL 97/81/EG in § 5 
Ziff. 3a) und § 6 Möglichkeiten zur Installierung ei-
nes Rückkehrrechts von Teilzeit zu Vollzeit. Die Ar-
beitszeitrichtlinie steht ebenfalls dem Antrag nicht 
entgegen. Die Unternehmensfreiheit nach dem mit 
Vorbehalt ausgestatteten Art. 16 GRC wird durch 
Art. 15 GRC (Berufsfreiheit) und dem bereits er-
wähnten Art. 31 Abs. 2 GRC sowie durch Arbeitneh-

merrechte insgesamt justiert (vgl. C. Schubert, Kom-
mentar zu Europäischen Arbeitsrecht, Beck, 2016, 
Art. 16 GRC Rn. 20 mwN). 

Verfassungsrechtlich bewegt er sich in der Ausge-
staltung des mehrpoligen Grundrechts auf Berufs-
freiheit für den Arbeitnehmer und der unternehmeri-
schen Freiheit des Arbeitgebers (jeweils Art. 12 GG). 
Führt man eine praktische Konkordanz beider 
Rechtspositionen nunmehr vor dem Hintergrund der 
umfangreichen Veränderung durch Digitalisierung 
durch, so können sich durchaus neue Abwägungser-
gebnisse zeigen. Die beschriebenen massiven Verän-
derungen in der Arbeitswelt nötigen dazu, die Reich-
weite des Weisungsrechts des Arbeitgebers zu be-
trachten, wenn die Arbeitnehmer im Digitalisie-
rungsprozess andere Risiken zu tragen haben und 
ihnen andere Anforderungen begegnen. So knüpft 
der Vorschlag in II. 3. mit der Möglichkeit der indi-
viduellen Verhandlung über die Lage der Arbeitszeit 
genau an diesen Befund an. Natürlich sind diese In-
dividualrechte kollektiv zu flankieren, denn es bleibt 
auch in der digitalen Arbeitswelt so, dass der Arbeit-
nehmer der schwächere Vertragsteil ist. Das bedeutet 
aber nicht, dass die persönliche Abhängigkeit als ein 
Merkmal der Arbeitnehmereigenschaft nicht neu zu 
konturieren wäre. In der Zukunft ist der Beschäftigte 
nicht nur weisungsabhängiger Arbeitnehmer, son-
dern ein solcher mit eigenständigen Rechten hin-
sichtlich der Nutzung seiner Arbeitskraft. Nochmals: 
Verteilung der Flexibilisierungsrendite an die Ar-
beitgeber kann nicht Ergebnis von Arbeit 4.0 sein. 
Der Antrag ist insofern sehr vorausschauend und be-
wegt sich im Umfeld der Diskussionen um ein „citi-
zenship within the enterprise“, ein aus dem Würde-
schutz entwickelter Ansatz, Beschäftigte eigenstän-
digere Rechtspositionen auf Selbstbestimmung im 
Arbeitsverhältnis zuzubilligen (Rigaux, From Labour 
Law to Social Competition Law, Intersentia 2014,  
1-13). 

Unabhängig von dieser Einbettung genügen sowohl 
der Antrag auf Mitgestaltung zur Lage der Arbeitszeit 
als auch der um Arbeitszeitkorridore verfassungs-
rechtlichen Anforderungen, wenn sie sich auf Ge-
sundheitsschutz, Art. 6 GG, Art. 12 GG stützen, da-
bei aber nach dem Modell der §§ 9 TzBfG, 3 Abs. 4 
S. 2 PflegeZG Interessen des Arbeitgebers berück-
sichtigt (und dessen Art. 12 GG, „dringende betrieb-
liche Gründe“). In diesem Terrain hat der Gesetzge-
ber einen weiten Ermessensspielraum (vgl. zuletzt 
BVerfG 6.6.2018, 1 BvL 7/14 u.a.). 

Ebenfalls austariert ist das Recht auf Homeoffice, das 
auch bereits in einigen Tarifverträgen zu finden ist. 
Hier wird an den Maßstab der „betrieblichen 
Gründe“ angeknüpft und – verfassungsrechtlich zu 
Recht – eine andere Möglichkeit für den Arbeitgeber 
zur Zurückweisung zugelassen. Die strukturellen 
Einschränkungen von Homeoffice sind zutreffend 
gesetzt, um die Bindung zum Betrieb nicht zu verlie-
ren (auch den Kontakt zu Betriebsrat und Gewerk-
schaft). Hinzukommen sollten Arbeitsschutzregelun-
gen. Der Arbeitsplatz zu Hause darf in den Kernfel-
dern des Arbeitsschutzes nicht wesentlich abfallen. 
Die Flankierung hier und generell durch Beteili-
gungsrechte von Betriebsrat und Personalrat ist zu-
treffend, wobei dem Betriebsrat bereits nach gelten-
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dem Recht mehr möglich ist (§ 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 Be-
trVG), als es in bestimmten Personalvertretungsge-
setzen der Fall ist. Das Recht auf Homeoffice ist aber 
im Digitalisierungsprozess aus einem weiteren 
Grund von großer Bedeutung. Zu diesem Prozess 
wird nämlich die Sorge geäußert, das Institut Arbeit-
nehmer ganz grundsätzlich zu gefährden (hin zu 
Solo-Selbstständigkeit). Homeoffice mit seinen Fle-
xibilisierungselementen kann das Institut Arbeitneh-
mer dagegen stützen, wenn es trotz einer stärkeren 
Betrachtung der Arbeitsergebnisse die Bindung an 
den Arbeitgeber nicht abbrechen lässt. 

Das Rückkehrrecht von Teilzeit auf Vollzeit ist be-
reits im aktuellen Koalitionsvertrag angelegt. Hier 
bleibt abzuwarten, ob wesentliche Elemente enthal-
ten sind, um einem solchen Anspruch durchschlags-
kräftig vorzuhalten. Hierzu gehört zuvörderst eine 
Beweislastumkehr, wenn es um die Ablehnungs-
gründe des Arbeitgebers geht. Durch den Vorschlag 
der flexiblen Vollzeit (Korridor) könnten sich Dis-
kussionen um Rückkehrrechte teilweise erledigen 
und Flexibilisierungswünschen beider Seiten nach-
gekommen werden (mehr Familienzeit / bessere Be-
handlung von Auftragsspitzen). 

3. DIE LINKE 

Eine ähnliche Tendenz wie der soeben besprochene 
Antrag hat auch der der Fraktion DIE LINKE. Dieser 
greift noch das in Frankreich geltende Recht auf 
Nichterreichbarkeit auf („droit à la déconnexion“). 

Gleichsam wirksam wäre es, wenn Arbeitgeber, 
wenn sie Arbeitsleistungen außerhalb der Arbeitszeit 
dulden oder insgeheim erwarten und Arbeitsergeb-
nisse nutzen, sowohl arbeitszeitrechtlich als auch 
hinsichtlich der Vergütung klar verantwortlich ge-
macht werden würden, dann entfiele mancher An-
reiz (weiterführend Schlegel, Beilage NZA 1/2014, 
16). Der Erlass einer Anti-Stress-VO ist zu begrüßen. 

VI. Schlussbemerkung 

Digitalisierung und die Angst vor dieser dürfen nicht 
Grundfesten des Arbeitsschutzes aushebeln. Im Ge-
genteil ist doch zu fragen, ob nicht bei Auflösung be-
kannter Strukturen Schutzstandards erst recht gehal-
ten oder sogar verstärkt werden müssen. Bleibt man 
beim Thema Digitalisierung den Nachweis schuldig, 
warum Arbeitszeitschutzstandards abgesenkt wer-
den müssen, obwohl es bereits ein sehr auskömmli-
ches System der Flexibilisierung gibt, hat der Gesetz-
geber einen solchen Weg zu unterlassen. Pauschale 
Aussagen genügen dagegen nicht. Anders bei den 
Anträgen. Diese können sich auf breite Untersuchun-
gen in der Arbeitsmedizin stützen und legen Vor-
schläge zur Flankierung des öffentlich-rechtlichen 
Schutzstandards durch mehr Arbeitszeitsouveränität 
vor, die sich allein dadurch rechtfertigen lassen, 
dass in einer sozialen Marktwirtschaft auch Arbeit-
nehmer vom Flexibilisierungsgewinn etwas erhalten 
müssen. Verteilungsgerechtigkeit bei der sich durch 
Digitalisierung verändernde Arbeitsmenge kommt 
hinzu.  
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DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)71 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 20. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

Zusammenfassung 

Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsme-
dizin (BAuA) forscht und berät mit dem Ziel der 
Verbesserung von Sicherheit und Gesundheit und 
der menschengerechten Gestaltung der Arbeit. Ar-
beitswissenschaftliche Erkenntnisse zeigen, dass der 
Arbeitszeitgestaltung hierbei eine zentrale Rolle zu-
kommt. Der vorliegende Gesetzesentwurf zur Ände-
rung des Arbeitszeitgesetztes der FDP-Fraktion 
adressiert (im Rahmen tarifvertraglicher Regelungen) 
eine Abschaffung der Tageshöchstarbeitszeit zuguns-
ten einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit (und da-
mit eine mögliche Verlängerung der Tageshöchstar-
beitszeiten) sowie eine Verkürzung der Ruhezeiten 
ohne Definition einer Untergrenze. Die Anträge der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Frak-
tion DIE LINKE zielen insbesondere auf eine Stär-
kung der Zeitsouveränität von Beschäftigten sowie 
den Schutz der Beschäftigten vor zu hoher zeitlicher 
und mengenmäßiger Belastung durch die Arbeit ab. 
Der Antrag von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN adres-
siert zudem die Stärkung von Homeoffice. 

Verzicht auf eine Tageshöchstarbeitszeit zugunsten 
einer wöchentlichen Höchstarbeitszeit 

Lange werktägliche Arbeitszeiten bewirken eine 
Ausdehnung der tätigkeits- und arbeitsplatzbezoge-
nen Belastungsexposition und verkürzen die zur 

Verfügung stehende Zeit zur Erholung und für au-
ßerberufliche Belange. Konkret zeigt sich, dass eine 
Ausdehnung der durchschnittlichen täglichen Ar-
beitszeit auf 9 bzw. 10 Stunden oder darüber hinaus 
mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen und si-
cherheitsbezogenen Risiken einhergehen. Neuere, 
großangelegte Meta-Analysen bzw. Multi-Kohorten-
Studien zeigen, dass lange Arbeitszeiten das Risiko 
für kardiovaskuläre Erkrankungen und Schlaganfälle 
erhöhen (Bannai & Tamakoshi, 2014; Conway et al., 
2017; Kivimäki et al., 2015a; Kivimäki & Kawachi, 
2015; Kivimäki et al., 2017; Lee et al., 2016; Theorell 
et al., 2016; Virtanen et al., 2012), sowie das Risiko 
einer Typ-2-Diabetes-Erkrankung (Bannai & Tama-
koshi, 2014; Kivimäki et al., 2015b). Epidemiologi-
sche Studien zeigen zudem eine erhöhte Mortalitäts-
rate bei sehr langen Arbeitszeiten, wobei u. a. Tätig-
keitsinhalte eine moderierende Wirkung haben. Be-
schäftigte mit langen Arbeitszeiten weisen zudem 
ein erhöhtes Risiko für gesundheitsschädliche Ver-
haltensweisen wie z. B. übermäßigem Alkoholkon-
sum (Virtanen et al., 2015) bzw. Übergewicht und 
Fettleibigkeit auf (Kim et al., 2016). Zudem werden 
Schlafstörungen und psychische Erkrankungen wie 
Depressionen oder Burnout bei langen Arbeitszeiten 
berichtet (Bannai & Tamakoshi, 2014; Harvey et al., 
2017; Hu, Chen & Cheng, 2016; Ogawa et al., 2018; 
Virtanen et al., 2018; Watanabe, Imamura & Ka-
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wakami, 2016). Es lässt sich ebenfalls eine Steige-
rung des Unfallrisikos ab einer täglichen Arbeitszeit 
von über acht Stunden beobachten (Wagstaff & Lie, 
2011). Darüber hinaus hängen lange Arbeitszeiten 
mit negativen Effekten auf die Arbeitsleistung bzw. -
produktivität der Beschäftigten zusammen. Auch ge-
hen lange Arbeitszeiten häufig mit weiteren belas-
tenden Arbeitsbedingungen einher, wie z. B. einer 
hohen Arbeitsintensität, einem häufigen Ausfall von 
Ruhepausen oder ständiger Erreichbarkeit (BAuA, 
2016). Diese intensivieren die negativen Auswirkun-
gen von langen Arbeitszeiten auf die Gesundheit 
und das Wohlbefinden weiter. Schließlich erschwe-
ren lange Arbeitszeiten zusätzlich die regelmäßige 
Teilhabe an außerberuflichen, sozialen Aktivitäten 
und wirken sich ungünstig auf die Vereinbarkeit von 
Beruf und Privatleben aus. 

Verzicht auf eine Mindestruhezeit 

Der Verzicht auf eine Mindestruhezeit kann zu einer 
Verkürzung, wiederholten Unterbrechung sowie Zer-
stückelung der Ruhezeiten führen. Dabei ist grund-
sätzlich davon auszugehen, dass eine Kürzung der 
Ruhezeit mit Risiken für die körperliche und psychi-
sche Gesundheit sowie mit einem erhöhten Unfallri-
siko einhergeht. Anzunehmen ist weiterhin, dass 
eine Kürzung der Ruhezeit sich ungünstig auf den 
Schlaf und die Schlafdauer auswirkt. Schlafmangel 
und geringe Schlafqualität sind wiederum mit ver-
stärkten körperlichen und psychischen Beschwerden 
verbunden. Eine mangelnde Erholung beeinflusst 
dementsprechend auch die Leistungsfähigkeit am 
nächsten Arbeitstag. Dabei folgen sowohl Erholung 
als auch Ermüdung einer Exponentialkurve. Das be-
deutet, dass sich in Abhängigkeit von der aktuellen 
Ermüdung, vom Zeitpunkt der Erholungs- bzw. Ru-
hezeitunterbrechung und der Dauer der Unterbre-
chung die Ruhezeit exponentiell, d. h. überproporti-
onal, verlängern muss. Ein einfaches Verlängern 
durch ein nachträgliches Anhängen der Unterbre-
chungszeit an die Ruhezeit ist demnach nicht ausrei-
chend. Ruhezeiten werden zusehends auch durch ar-
beitsbezogene erweiterte Erreichbarkeit beeinträch-
tigt (Pangert, Pauls & Schüpbach, 2016). Wissen-
schaftliche Erkenntnisse zeigen, dass die Erreichbar-
keit im Privatleben für berufliche Belange die Erho-
lung beeinträchtigt und mit weiteren gesundheitli-
chen Beschwerden einhergeht (BAuA, 2016). Dar-
über hinaus sind für einen Teil der Beschäftigten 
längere Pendelzeiten als arbeitsgebundene Zeiten zu 
berücksichtigen, die Ruhezeiten zusätzlich verkür-
zen. 

Stärkung der Zeitsouveränität von Beschäftigten  

Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeits-
zeiten sind zentrale Schlüsselfaktoren sowohl für die 
Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben als auch für 
eine menschengerechte Gestaltung von Arbeit. Die 
von den Beschäftigten häufig gewünschten Flexibili-
tätsmöglichkeiten, wie erhöhte Zeitsouveränität in 
Bezug auf Arbeitsbeginn und -ende, hängen ver-
schiedenen Studien zufolge mit einer verbesserten 
Work-Life Balance und auch einer besseren Gesund-
heit zusammen. Auch eine hohe Zeitsouveränität in 
Bezug auf die Lage der Arbeitszeit ist als positiv zu 
werten. Daher sollte die Gewährung von Einfluss-
möglichkeiten von Beschäftigten auf ihre Arbeitszeit 

ermöglicht bzw. ihre Wünsche in der Arbeitszeitge-
staltung berücksichtigt werden. Dies sollte jedoch 
stets im Rahmen der gesetzlichen Regelungen und 
immer mit ausreichender Sensibilisierung der Be-
schäftigten für gesundheitliche Auswirkungen von 
flexibler Arbeitszeitgestaltung einhergehen, um 
Selbstgefährdung zu vermeiden.  

Homeoffice 

Homeoffice bzw. alternierende Telearbeit wirkt sich 
positiv auf das Autonomieempfinden von Beschäf-
tigten aus und verringert das Risiko von Work-Fa-
mily-Konflikten. Einen großen Vorteil stellt die Er-
sparnis der täglichen Wegezeiten dar. Durch das er-
höhte Autonomieempfinden stärkt Homeoffice die 
Arbeits- und Lebenszufriedenheit sowie die Leistung 
von Beschäftigten und kann ihren Rollenstress und 
ihre Fluktuationsneigung verringern. Momentan ist 
der Anteil Beschäftigter, der Homeoffice nutzt, rela-
tiv gering. Grund hierfür ist auch, dass auf Arbeitge-
berseite häufig eine geringe Bereitschaft besteht, 
Homeoffice-Arbeitsplätze anzubieten. Allerdings 
gibt es auch auf Arbeitnehmerseite Vorbehalte ge-
genüber Homeoffice insbesondere bei den Beschäf-
tigten, die eine Trennung zwischen Privatleben und 
Beruf bevorzugen. Gerade bei extensiver Nutzung 
von Homeoffice können arbeitsbedingte Erschöpfung 
sowie mehr Work-Family-Konflikte auftreten. Diese 
Konflikte treten zudem häufiger auf, wenn extensive 
Homeoffice-Arbeit zu atypischen Arbeitszeiten ver-
richtet wird (am Wochenende, abends). Bei der Re-
gelung von Homeoffice ist zudem zu berücksichti-
gen, dass Beschäftigte im Homeoffice oftmals länger 
arbeiten als der Schnitt aller Beschäftigten, was im 
Rahmen von langen Arbeitszeiten (s. o.) negative 
Auswirkungen auf Sicherheit und Gesundheit bei 
der Arbeit hat. Vorliegende Befunde deuten auch an, 
dass Homeoffice häufig auch zusätzlich zur regulä-
ren Arbeitstätigkeit außerhalb der vereinbarten Ar-
beitszeit geleistet wird. Die klare Abgrenzung von 
Zeiten für berufliche Aufgaben und privater Zeit 
stellt folglich eine Herausforderung dar. Schließlich 
können durch intensive Nutzung von Homeoffice 
Optionen wichtige arbeitsbezogene Ressourcen weg-
fallen, wie z. B. die Unterstützung der Vorgesetzten 
oder der Kolleginnen und Kollegen. 

Fazit 

Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sollte das Ziel 
darin bestehen, dass Erwerbstätige über lange Zeit 
leistungsfähig, belastbar und (bestenfalls) zufrieden 
mit ihrer Arbeit sind. Insgesamt stellen die momen-
tanen zeitlichen Rahmenbedingungen (8-Stunden-
Tag, 40-Stunden-Woche, 11 Stunden Ruhezeit) aus 
Sicht des Arbeitsschutzes einen Standard für eine 
gesunde und sichere Gestaltung der Arbeit dar. 
Schon jetzt ist auf Basis des Arbeitszeitgesetzes die 
Ausdehnung der Arbeitszeit auf bis zu 60 Stunden 
pro Woche über einen Zeitraum von mehreren Wo-
chen möglich und bietet damit auch in Bezug auf die 
Flexibilität einen relevanten Rahmen.  

Flexible Arbeitszeiten bieten dann eine Chance für 
Betriebe und Beschäftigte, wenn sie die Grenzen der 
Leistungsfähigkeit der Beschäftigten unter der Be-
dingung einer Arbeits- und Lebenswelt mit hoher In-
tensität berücksichtigen und hinreichend Erholzei-
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ten ermöglichen. Wie man an der Vielfalt der be-
trieblichen Arbeitszeitregelungen sehen kann, lässt 
das Arbeitszeitgesetz umfassenden und ausreichen-
den Spielraum für flexible Regelungen und Ausnah-
men. Wichtig wäre es in diesem Zusammenhang den 
Betrieben die im Rahmen der gesetzlichen Regelun-
gen bestehenden Möglichkeiten nahezubringen so-
wie bestehende flexible Modelle weiter wissen-
schaftlich zu evaluieren und Kriterien für die Gestal-
tung „guter“ flexibler Modelle zu entwickeln.  

1 Ausgangslage 
Der Gesetzesentwurf der FDP zur Änderung von § 7, 
Absatz 1 des Arbeitszeitgesetzes adressiert zwei Än-
derungen:  

a) Durch die Änderung von § 7, Absatz 1 soll eine 
Abweichung durch Tarifverträge bzw. Betriebs- 
oder Dienstvereinbarungen ermöglicht werden, 
die anstatt auf einer werktäglichen Höchstarbeits-
zeit (Buchstabe a) auch auf einer wöchentlichen 
Höchstarbeitszeit (Buchstabe b) als Referenzrah-
men beruht. 

b) Durch die Änderung von Nummer 3 wird die 
Möglichkeit einer weitergehenden Kürzung der 
Ruhezeit als bisher (2 Stunden) und eine Unab-
hängigkeit dieser Kürzung von der Art der Ar-
beitstätigkeit, die diese Kürzung erforderlich 
macht, eingeräumt. Außerdem würde sie eine 
Aufteilung bzw. Unterbrechung der Ruhezeit zu-
lassen. 

Von den geplanten Änderungen sind zunächst zwei 
wesentliche Aspekte der Arbeitszeitgestaltung direkt 
betroffen. Durch den Wechsel des Referenzrahmens 
von werktäglicher auf wöchentliche Höchstarbeits-
zeit (a) wird die Begrenzung der werktäglichen Ar-
beitszeit aufgehoben und auf eine Wochenarbeitszeit 
von 48 Stunden fokussiert. Durch den zweiten Än-
derungsvorschlag wird die Kürzung der Ruhezeit um 
mehr als 2 Stunden ermöglicht (b). Dadurch kann 
die Ruhezeit, die im Regelfall mindestens 11 Stun-
den betragen sollte1, nicht nur auf 9 sondern ggf. 
noch deutlich weiter herabgesetzt werden. Dies ist 
im Hinblick auf die EU-Richtlinie zur Arbeitszeit 
problematisch zu bewerten. Letztlich wäre dem Vor-
schlag folgend keine Untergrenze der Ruhezeiten 
mehr gesetzt. Zudem wäre eine Unterbrechung bzw. 
Aufteilung von Ruhezeiten möglich. Schließlich 
wäre eine Kürzung nicht mehr an besondere Arbeits-
tätigkeiten gebunden, die eine Kürzung zwingend er-
forderlich machen, sondern auch unabhängig von 
Arbeitsinhalten und -belastungen möglich. 

Im Folgenden sollen die beiden Änderungsvor-
schläge vor dem Hintergrund gesicherter, arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse zur Auswirkung von Ar-
beitszeitmerkmalen auf die Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit diskutiert werden. In Abschnitt 
2.1 wird zunächst auf Auswirkungen von langen Ar-
beitszeiten, in Abschnitt 2.2 auf die Bedeutung von 
Ruhezeiten eingegangen. Darüber hinaus werden ar-
beitswissenschaftliche Aspekte bezüglich der An-
träge der Fraktion von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und der Fraktion DIE LINKE mit in die Stellung-
nahme einbezogen, weshalb zusätzlich Aspekte der 

                                                 
1 gemäß Art. 3 der Richtlinie 2003/88/EG bzw. § 5, Abs. 1 ArbZG 

Flexibilisierung von Arbeitszeit (Abschnitt 2.3) und 
der Arbeit im Homeoffice (Abschnitt 2.4) berück-
sichtigt wurden.  

2 Arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu Ar-
beitszeit und gesundheitlichen Auswirkungen  

Das bestehende Arbeitszeitgesetz ist ein Schutzge-
setz für Beschäftigte und lässt bereits umfangreiche 
Möglichkeiten der Arbeitszeitflexibilität zu. Dies zei-
gen unter anderem Beispiele von Unternehmen, die 
im Rahmen von Projekten der Initiative Neue Quali-
tät der Arbeit (INQA) sozialpartnerschaftlich gute 
Lösungen für Zeitsouveränität unter der Bedingung 
des aktuellen Arbeitszeitgesetzes entwickeln. Die 
Gestaltung von Arbeitszeit muss betriebs- und tätig-
keitsnah sein, weshalb der Mitbestimmung eine 
wichtige Rolle zukommt. Aus wissenschaftlicher 
Sicht sind die im Arbeitszeitgesetz definierten 
Schutzstandards grundsätzlich angemessen (z. B. zu 
Länge und Lage der Arbeitszeit). Da die Arbeitszeit 
eine kritische Größe für die Gesamtbelastung der Be-
schäftigten darstellt, ist die Einhaltung der im Ar-
beitszeitgesetz definierten Schutzstandards von zent-
raler Bedeutung. Bei der Arbeitszeitgestaltung sollte 
zudem eine gute Passung von Arbeitsmenge und per-
sonellen Kapazitäten gegeben ist. Dies dient dem 
Schutz der Beschäftigten vor zu hoher zeitlicher und 
mengenmäßiger Überlastung.  

2.1 Auswirkungen von langen Arbeitszeiten 
Durch lange werktägliche Arbeitszeiten, sind Be-
schäftigte tätigkeits- und arbeitsplatzbezogenen Be-
lastungsexpositionen länger ausgesetzt und haben 
täglich weniger Zeit für Erholung und für Familie 
und außerberufliche Aktivitäten. In den meisten Stu-
dien werden Arbeitszeiten von mehr als 10 Stunden 
täglich bzw. 40 bis 48 Stunden pro Woche als lange 
Arbeitszeiten, wöchentliche Arbeitszeiten von mehr 
als 48 Stunden als überlange Arbeitszeiten bezeich-
net (Amlinger-Chatterjee, 2016). Die Normalarbeits-
zeit ist in der Regel mit 8 Stunden pro Tag definiert. 
Diese Arbeitsdauer stellt auch den Referenzzeitraum 
für wesentliche Aspekte des Arbeits- und Gesund-
heitsschutzes dar, z. B. zur Bemessung von Grenz-
werten bei Lärm oder Gefahrstoffen. 

2.1.1 Lange Arbeitszeiten und Gesundheit 

Die Erkenntnislage zum Zusammenhang zwischen 
langen Arbeitszeiten und möglichen Effekten für die 
Sicherheit und Gesundheit von Beschäftigten ist 
sehr umfangreich und kann als gesichert gelten. Wie-
derholt zeigt sich, dass lange Arbeitszeiten mit 
schlechterer Gesundheit einhergehen. Übersichtsar-
beiten berichten Zusammenhänge von langen Ar-
beitszeiten mit erhöhten gesundheitlichen Be-
schwerden wie Kopfschmerzen, Schwindelgefühl 
und gastrointestinalen Beschwerden (Verdauungsbe-
schwerden), aber auch mit Müdigkeit / Erschöpfung, 
Schlafstörungen, verstärktem Stresserleben sowie ei-
nem erhöhten Risiko für Burnout, Depression und 
übermäßigen Alkoholkonsum. Neuere, großangelegte 
Meta-Analysen bzw. Multi-Kohorten-Studien zeigen 
besonders deutlich, dass lange Arbeitszeiten das Ri-
siko für kardiovaskuläre Erkrankungen und Schlag-
anfälle erhöhen (Bannai & Tamakoshi, 2014; Conway 
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et al., 2017; Kivimäki et al., 2015a; Kivimäki & Ka-
wachi, 2015; Kivimäki et al., 2017; Lee et al., 2016; 
Theorell et al., 2016; Virtanen et al., 2012) sowie für 
Typ-2-Diabetes (Bannai & Tamakoshi, 2014; Kivi-
mäki et al., 2015b; Lie et al., 2014). Epidemiologi-
sche Studien zeigen zudem eine erhöhte Mortalitäts-
rate bei sehr langen Arbeitszeiten, wobei u. a. Tätig-
keitsinhalte eine moderierende Wirkung hatten Be-
schäftigte mit langen Arbeitszeiten weisen zudem 
ein erhöhtes Risiko für gesundheitsschädliche Ver-
haltensweisen wie z. B. übermäßigem Alkoholkon-
sum (Virtanen et al., 2015) bzw. Übergewicht und 
Fettleibigkeit auf (Kim et al., 2016). Zudem werden 
Schlafstörungen und psychische Erkrankungen wie 
Depressionen oder Burnout bei langen Arbeitszeiten 
berichtet (Amlinger-Chatterjee, 2016; Bannai & Ta-
makoshi, 2014; Harvey et al., 2017; Hu et al., 2016; 
Lie et al., 2014; Nixon et al., 2011; Ogawa et al., 
2018; Virtanen et al., 2018; Watanabe et al., 2016). 
Zudem treten bei langen Arbeitszeiten häufig auch 
weitere belastende Arbeitsbedingungen auf, wie z. B. 
eine hohe Arbeitsintensität, häufiger Ausfall von Ru-
hepausen oder ständige Erreichbarkeit (BAuA, 
2016). Die Kumulation dieser Belastungsfaktoren in-
tensiviert dann die negativen Auswirkungen von 
langen Arbeitszeiten auf die Gesundheit und das 
Wohlbefinden. 

Darüber hinaus können (über)lange Arbeitszeiten die 
Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben erschwe-
ren (Beermann et al., 2017; Karhula et al., 2017; Ng & 
Feldman, 2008). Der BAuA-Arbeitszeitreport (2016) 
zeigt, dass Beschäftigte, die 48 Stunden oder mehr in 
der Woche arbeiten, die größten Verkürzungswün-
sche in Bezug auf die Wochenarbeitszeit haben. Im 
Durchschnitt möchten sie knapp 42 Stunden in der 
Woche arbeiten. Im Vergleich zu Vollzeitbeschäftig-
ten, die unter 48 Stunden arbeiten, haben Beschäf-
tigte mit überlangen Arbeitszeiten insgesamt häufi-
ger gesundheitliche Beschwerden und sind seltener 
zufrieden mit ihrer Work-Life Balance. 

2.1.2 Lange Arbeitszeiten und Unfälle 

Neben ungünstigen Einflüssen auf die Gesundheit 
zeigen sich negative Zusammenhänge zwischen lan-
gen werktäglichen Arbeitszeiten und der Arbeitsleis-
tung bzw. -produktivität der Beschäftigten sowie 
dem Unfallgeschehen am Arbeitsplatz (Fischer et al., 
2017; Folkard & Lombardi, 2006; Lo et al., 2016; Ro-
driguez-Jareño et al., 2014; Uehli et al., 2014). Um-
fassend belegt ist, dass die Dauer der täglichen und 
wöchentlichen Arbeitszeit mit der Höhe des Risikos 
für Fehlhandlungen und arbeitsbedingte Unfälle zu-
sammenhängt (Nachreiner et al., 2010; Rodriguez-Ja-
reño et al., 2014; Tucker & Folkard, 2012; Wagstaff & 
Lie, 2011). Das Unfallrisiko steigt dabei jenseits der 
achten Arbeitsstunde exponentiell an, so dass Ar-
beitszeiten über zehn Stunden täglich hinaus als 
hoch riskant erscheinen. Die Stärke des Effekts vari-
iert dabei hinsichtlich der Exposition. Nach einer 
Arbeitszeit von zwölf Stunden ist die Unfallrate im 
Vergleich zu acht Stunden um das Zweifache erhöht. 
Auch die Wachheit sinkt mit der Anzahl an Arbeits-
stunden (Macdonald & Bendak, 2000), insbesondere 
bei hohen Arbeitsbelastungen und -intensitäten 
(Åkerstedt et al., 2004). Ebenso werden Tätigkeiten, 
die eine hohe Konzentration erfordern über den Ver-
lauf der täglichen Arbeitszeit stark beeinträchtigt 

(Lie et al., 2014). Schließlich nimmt das Unfallrisiko 
deutlich zu, wenn Ruhepausen oder Ruhezeiten auf-
geschoben oder selten in Anspruch genommen wer-
den (Nachreiner et al., 2010). 

2.1.3 Lange Arbeitszeiten, Leistungsfähigkeit und 
Produktivität 

Bevor Unfälle geschehen, können bereits Indikatoren 
für einen Leistungsabfall bei den Beschäftigten ge-
messen werden, wie bspw. die Ermüdung oder eine 
Leistungsminderung bei mentalen Aufgaben. Die 
kognitive Leistung kann als Indikator für Ermüdung 
verwendet werden. Proctor et al. (1996) berichten, 
dass bei Arbeitszeiten von über 8 Stunden pro Tag o-
der über 5 Tage pro Woche die kognitive Leistung in 
Form der Aufmerksamkeit und exekutiver Funktio-
nen sinkt, wobei es zu einer Interaktion der Arbeits-
dauer mit der Art der Tätigkeit kommt. Auch die 
Wachheit sinkt mit der Anzahl der Arbeitsstunden 
(Fischer et al., 2017; Macdonald & Bendak, 2000). 
Das ist insbesondere bei Tätigkeiten mit hoher Belas-
tung der Fall. Darüber hinaus steigen sowohl die 
körperliche Ermüdung als auch die subjektive allge-
meine Ermüdung der Beschäftigten mit zunehmen-
der Arbeitsdauer an (Åkerstedt et al., 2004; Caruso, 
2006; Collewet & Sauermann, 2017; Fischer et al., 
2017; Niu et al., 2011). 

Da die Produktivität als ein wirtschaftliches Kenn-
zeichen für die Effizienz und Effektivität der Arbeit 
gesehen wird, sollen an dieser Stelle auch die bishe-
rigen Erkenntnisse der Auswirkungen langer Ar-
beitszeiten auf die Produktivität dargestellt werden. 
Bereits 1921 berichtete Vernon, dass eine Arbeits-
zeitverkürzung im industriellen Bereich zu einer 
Produktivitätssteigerung (Produktivität pro Stunde) 
führen kann. Über den Zusammenhang zwischen 
Produktivität und langen Arbeitszeiten liegen nur 
wenige Studien vor. So kommen Alluisi und Morgen 
(Alluisi & Morgan, 1982) in einem älteren Review zu 
dem Schluss, dass für die individuelle Produktivität 
des Mitarbeiters Arbeitszeiten von 40 Stunden pro 
Woche, verteilt auf 5 Tage á 8 Stunden, optimal 
seien und eine Verlängerung der Arbeitszeit über 
diese Zeiten hinaus eher negativ auf die Produktivi-
tät wirke. Neuere Fallstudien deutet an, dass lange 
Arbeitszeiten einen negativen oder aber zumindest 
keinen positiven Effekt auf die Produktivität haben 
(Collewet & Sauermann, 2017). 

2.1.4 Lange Arbeitszeiten und soziale Teilhabe 

Durch lange werktägliche Arbeitszeiten reduziert 
sich die Freizeit der Beschäftigten, mit Auswirkun-
gen auf die soziale Teilhabe und die Erholung. Dem-
entsprechend bewerten Beschäftigte mit langen Ar-
beitszeiten ihre Work-Life-Balance tendenziell 
schlechter und zeigen größere Konflikte zwischen 
Arbeit und Familie (BAuA, 2016; Karhula et al., 
2017; Wirtz, 2010). Unberücksichtigt bleibt in der 
Diskussion der Arbeitszeitausdehnung in der Regel 
die Frage der „arbeitsgebundenen Zeit“, z. B. zusätz-
lich notwendige Zeit für den Arbeitsweg oder für die 
Arbeitsvorbereitung (z. B. umkleiden). Durch diese 
zusätzliche Zeit reduziert sich der Zeitraum, der zur 
Erholung zur Verfügung steht, je nach Fahrweg 
nochmals deutlich (Beermann et al., 2017). So zeigen 
Personen mit langen Pendelzeiten ein schlechteres 
subjektives Wohlbefinden und einen schlechteren 
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Gesundheitszustand (Künn-Nelen, 2015). Bei der 
Verlagerung der Arbeitszeit in den häuslichen Be-
reich z. B. in Form von Telearbeit wird dieser zu-
sätzliche Zeitaufwand reduziert (vgl. Abschnitt 2.4). 

2.2 Auswirkungen der Unterbrechung, Aufteilung 
und Kürzung von Ruhezeiten 

Die Kernfunktion von Pausen-, Erholungs- und Ru-
hezeiten ist die Wiederherstellung sowohl physi-
scher als auch psychischer Leistungsvoraussetzun-
gen. Gelungene Erholungsprozesse gleichen die Fol-
gen von tätigkeitsbedingter Beanspruchung aus und 
sorgen so für die Rückstellung negativer Beanspru-
chungsfolgen. Unabhängig von den Tätigkeiten und 
den Arbeitsbedingungen muss für alle Beschäftigten-
gruppen eine angemessene Mindestruhezeit zur Er-
holung sichergestellt werden. Problematisch wird es 
aus arbeitswissenschaftlicher Sicht dann, wenn ein 
länger andauernder Beanspruchungszustand nicht in 
der direkt folgenden Erholungszeit kompensiert 
wird. Durch das so entstehende Erholungsdefizit er-
höht sich das Risiko negativer Beanspruchungsfol-
gen z. B. für die Gesundheit. Unterbrechungen der 
alltäglichen Erholungsphase können sich auf Dauer 
zu einer gesundheitsgefährdenden Überbeanspru-
chung summieren.  

So geht eine dauerhafte Kürzung der Ruhezeiten mit 
Risiken für die körperliche und psychische Gesund-
heit einher sowie mit einem erhöhten Unfallrisiko (s. 
o.). Dieses steht in der Regel in Zusammenhang mit 
zumeist einer mangelnden Erholung, die u. a. auf ein 
angehäuftes Schlafdefizit zurückgehen kann. Schlaf-
mangel und geringe Schlafqualität sind wiederrum 
mit verstärkten körperlichen und psychischen Be-
schwerden verbunden (Matheson, O'Brien & Reid, 
2014; Nachreiner et al., 2010). 

Darüber hinaus gehen aufgeschobene oder selten in 
Anspruch genommene Ruhepausen mit einem er-
höhten Unfallrisiko einher. Aufgrund der zuneh-
menden Müdigkeit, führt der Aufschub von Ruhe-
pausen während des Arbeitstags zu einem verstärk-
ten Risiko für die Arbeitssicherheit und ist auf Dauer 
mit chronischen Erschöpfungszuständen verbunden 
(vgl. Nachreiner et al., 2010). Phasen, die nötig sind 
um von der Arbeit abzuschalten, verlängern sich je 
länger und intensiver die Arbeitsbelastung ausfällt. 
Eine Faustregel aus der arbeitswissenschaftlichen 
Forschung ist, dass die Entspannung möglichst bald 
nach der Anspannung folgen soll. Also die Erholung 
zeitnah der Belastung folgt.  

2.2.1 Erholung als zentrale Funktion der Ruhezei-
ten 

Aktuelle Studien weisen auf die zentrale Bedeutung 
der Ruhezeit für die Erholung hin (z. B. Blasche, 
Bauböck & Haluza, 2017). Das mentale Abschalten 
von der Arbeit während der Ruhezeit wurde als be-
deutende Komponente der individuellen Erholung 
identifiziert (Sonnentag & Fritz, 2015). Eine zentrale 
Erkenntnis der Erholungsforschung ist, dass Erho-
lung erst dann stattfindet, wenn die Arbeitstätigkeit 
beendet wird (z. B. Geurts & Sonnentag, 2006; Mei-
jman & Mulder, 1998). Psychologisches Abschalten 
von der Arbeit gelingt dann, wenn keine arbeitsbezo-
genen Tätigkeiten in der Ruhezeit ausgeführt werden 
bzw. wenn nicht an die Arbeit gedacht wird und 

auch keine unerwartete Störungen durch arbeitsasso-
ziierte Anforderungen (Anrufe, Emails etc.) erwartet 
werden (Dettmers et al., 2012). Das Abschalten wird 
zunehmend durch erwartete arbeitsbezogene Er-
reichbarkeit erschwert (Pangert et al., 2016).  

Durch die Anforderung, ständig erreichbar zu sein, 
werden Erholungsprozesse eingeschränkt und die 
Gesundheit beeinträchtigt (Dettmers et al., 2012; 
Strobel, 2013). Analysen zeigen, dass das Nicht-Ab-
schalten von der Arbeit während der Ruhezeit mit 
schlechterem Befinden (z.B. stärkerer Ermüdung, ge-
ringerer Erholung, geringerem affektiven Wohlbefin-
den), erhöhten körperlichen Beschwerden und 
schlechterer psychischer Gesundheit (z.B. Schlaf, 
Lebenszufriedenheit, Wohlbefinden, Erschöpfung) 
zusammenhängt (BAuA, 2016). Darüber hinaus be-
stehen negative Zusammenhänge zwischen Arbeits-
anforderungen (z. B. quantitative Anforderungen o-
der Arbeitszeit) und der Fähigkeit nach der Arbeit 
abzuschalten. Schlechte Arbeitsgestaltung im Sinne 
nicht abgeschlossener Tätigkeiten wirkt also negativ 
nach.  

In der Regel sollten sich Ermüdung und Erholung 
zwischen zwei Arbeitsphasen ausgleichen. Proble-
matisch wird es aus arbeitswissenschaftlicher Sicht 
dann, wenn ein länger andauernder Beanspru-
chungszustand nicht in der direkt folgenden Erho-
lungszeit kompensiert wird. Durch die so entste-
hende „Erholschuld“ können Beanspruchungszu-
stände geschaffen werden, die nicht mehr durch eine 
alltägliche Erholungsphase ausgeglichen werden 
können. In diesem Fall kann die Beanspruchung 
sich zu gesundheitsgefährdenden Überbeanspru-
chung summieren. Erklärt wird dies damit, dass Er-
holungsprozesse nicht abgeschlossen werden kön-
nen (z. B. durch wiederholte ständige Arbeitstätig-
keiten während der Ruhe-/Erholungszeit). Leistun-
gen müssen dann mit vermehrter kompensatorischer 
Anstrengung erbracht werden, was das Erholungsde-
fizit zunehmend vergrößert und in einer Abwärtsspi-
rale Wohlbefinden und Gesundheit beeinträchtigen 
kann (z. B. Geurts & Sonnentag, 2006; Meijman & 
Mulder, 1998). 

2.2.2 Folgen kurzer Ruhezeiten für die Grundbe-
dürfnisse des Lebens 

Bei der Gestaltung der Arbeitszeit muss zudem be-
rücksichtigt werden, dass die Zeiten für Grundbe-
dürfnisse des Lebens konstant bleiben. Sie haben un-
ter den heutigen Bedingungen veränderter Familien- 
und Gesellschaftskonstellationen für den Einzelnen 
sogar eher noch zugenommen. Dabei ist insbeson-
dere zu beachten, dass eine Kürzung der Ruhezeiten 
Auswirkungen auf den Schlaf und die Schlafdauer 
haben kann. Die mangelnde Erholung und erhöhte 
Erschöpfung wirken sich dann auch auf die Arbeit 
am nächsten Arbeitstag aus (vgl. Nachreiner et al., 
2010). Befunde zu geteilten Schichten (z. B. eine 
Schicht morgens und eine nachmittags/abends) zei-
gen, dass sich unterbrochene Arbeitszeiten eher ne-
gativ auf das Wohlbefinden auswirken (z. B. Arlin-
ghaus et al., 2015). Sowohl Erholung als auch Ermü-
dung folgen einer Exponentialkurve (Rohmert & Ru-
tenfranz, 1983). Folglich muss sich, in Abhängigkeit 
von der aktuellen Ermüdung, vom Zeitpunkt der Er-
holungs- bzw. Ruhezeitunterbrechung sowie der 
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Dauer der Unterbrechung, die Ruhezeit exponentiell, 
d.h. überproportional, verlängern. Ein einfaches Ver-
längern durch ein nachträgliches Anhängen der Un-
terbrechungszeit an die Ruhezeit erschient als nicht 
ausreichend (Folkard, Robertson & Spencer, 2007).  

Zur Frage einer „noch akzeptablen Mindestruhezeit“ 
liegen aktuell keine wissenschaftlichen Erkenntnisse 
auf der Basis variierter Bedingungen vor. Anhalts-
punkte für die Gestaltung bieten Befunde aus der 
Schichtarbeitsforschung. Die Verkürzung der Ruhe-
zeiten unter Schichtarbeitsbedingungen entspricht 
einer Rückwärtsrotation des Schichtsystems (z. B. 
Abendschicht gefolgt von einer Morgenschicht soge-
nannte Schaukelschichten). Bei dieser Schichtfolge 
ist die nötige Erholungszeit verkürzt. Die Forschung 
zu rückwärtsrotierenden Schichtsystemen zeigt, dass 
die verkürzten Ruhezeiten mit verstärkten gesund-
heitlichen Beschwerden verbunden sind.  

2.3 Flexibilität von Arbeitszeiten 
Bei der Forderung um ein größeres Maß an arbeits-
zeitlicher Flexibilität muss grundsätzlich zwischen 
Flexibilitätsanforderungen (durch Marktgegebenhei-
ten oder Betriebsabläufe) und Flexibilitätsmöglich-
keiten (souveräne Arbeitszeitgestaltung) unterschie-
den werden (vgl. BAuA-Arbeitszeitreport: BAuA, 
2016). Arbeitswissenschaftliche Studien zeigen, dass 
betriebsseitige Flexibilitätsanforderungen an Be-
schäftigte, die mit einer schlechten Planbarkeit und 
Vorhersehbarkeit von Arbeitszeiten einhergehen o-
der zur Unterbrechung oder Verkürzung von Ruhe-
zeiten führen, mit einer schlechteren Gesundheit 
und Work-Life Balance der Beschäftigten einherge-
hen (Amlinger-Chatterjee & Wöhrmann, 2017; 
BAuA, 2016) . Erholung bzw. von der Arbeit Ab-
schalten gelingt unter diesen Flexibilitätsanforde-
rungen seltener. Da die arbeitsbezogene Inanspruch-
nahme während der Freizeit eine effiziente Erholung 
verhindert, sollte ständige Erreichbarkeit bzw. das 
Erledigen von Arbeitsbelangen in der Freizeit mög-
lichst vermieden werden.  

Die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit von Arbeits-
zeiten stellen dabei zunächst wichtige Schlüsselfak-
toren in Bezug auf die Vereinbarkeit von Arbeit und 
Privatleben dar. Bei Arbeit auf Abruf ist diese Vor-
hersehbarkeit allerdings meist nicht gegeben. In der 
BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 (BAuA, 2016) ga-
ben 7 % der abhängig Beschäftigten an, auf Abruf zu 
arbeiten – zum Teil mit Ankündigungsfristen von 
weniger als einem Tag. Neben einer größeren Unzu-
friedenheit mit der Work-Life Balance berichten 
diese Beschäftigten häufiger von gesundheitlichen 
Beschwerden als Beschäftigte, die nicht auf Abruf ar-
beiten. Aus arbeitswissenschaftlicher Sicht sollte Ar-
beit auf Abruf daher, wo möglich, vermieden wer-
den.  

Die von vielen Beschäftigten gewünschten Flexibili-
tätsmöglichkeiten, wie erhöhte Zeitsouveränität in 
Bezug auf Arbeitsbeginn und -ende, hängen ver-
schiedenen Studien zufolge hingegen eher mit einer 
verbesserten Work-Life Balance und auch besserer 
Gesundheit zusammen. Beschäftigten sollte daher 
die Möglichkeit eingeräumt werden, die Arbeitszeit 
an die individuellen Bedürfnisse anzupassen. Der 
Arbeitszeitreport der BAuA (2016) zeigt, dass 38 % 
der abhängig Beschäftigten angeben viel Einfluss auf 

die täglichen Anfangs- und Endzeiten ihrer Arbeit zu 
haben. Fast die Hälfte (45 %) gibt jedoch an, wenig 
Einfluss darauf zu haben. Diejenigen Beschäftigten 
mit hoher Zeitsouveränität in Bezug auf ihre An-
fangs- und Endzeiten haben seltener gesundheitliche 
Beschwerden und sind zufriedener mit ihrer Work-
Life Balance. Befunde aus der Schichtarbeitsfor-
schung zeigen in diesen Zusammenhang, dass Mit-
bestimmung der Beschäftigten in Bezug auf die 
Schichtplangestaltung und die konkrete Schichtpla-
nung mit einer besseren Work-Life Balance einher-
geht. Eine hohe Zeitsouveränität in Bezug auf die 
Lage der Arbeitszeit ist folglich zunächst als positiv 
zu bewerten.  

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass nicht alle Be-
schäftigten gleich gut mit zeitlichen Handlungsspiel-
räumen umgehen können und eine hohe Arbeitszeit-
souveränität auch zu längeren (täglichen oder wö-
chentlichen) Arbeitszeiten und Entgrenzung führen 
kann. Bestimmte Arbeitszeitwünsche können außer-
dem durch falsche Anreize, wie Zulagen oder Karrie-
reerwartungen, entstehen. So zeigen einige Studien, 
dass Beschäftigte für eine höhere Zufriedenheit mit 
der Work-Life-Balance lange tägliche Arbeitszeiten 
bevorzugen, wenn sie dafür weniger Tage in der Wo-
che arbeiten müssen. Dies ist jedoch in Bezug auf Si-
cherheit und langfristige Gesundheit von Beschäftig-
ten nicht zu befürworten (s. o.). Beschäftigte müssen 
also qualifiziert im Umgang mit hoher Zeitsouverä-
nität sein, z. B. indem sie für mögliche kurz- und 
langfristige gesundheitliche Folgen sensibilisiert 
werden. Gleichzeitig ist aus den genannten Gründen 
eine vollständige Zeitsouveränität nicht zu befür-
worten, sondern die Grenzen, die sich an den ermit-
telten Standards der Höchstarbeitszeit und Ruhezei-
ten sowie den Erkenntnissen zur Gestaltung von Ar-
beitszeit (insbesondere zur Schichtarbeit) orientie-
ren, sind zu berücksichtigen. 

2.4 Auswirkungen von Arbeit im Homeoffice 
Arbeiten von zu Hause, Homeoffice bzw. alternie-
rende Telearbeit (im Folgenden Homeoffice genannt) 
wirkt sich grundsätzlich positiv auf das Autonomie-
empfinden von Beschäftigten aus und verringert das 
Risiko von Work-Family-Konflikten. Ein großer Vor-
teil von Homeofficeregelungen für die Vereinbarkeit 
stellt dabei die Ersparnis der täglichen Wegezeiten 
dar. Dies zeigt eine 2017 veröffentlichte Expertise 
der BAuA (Beermann et al., 2017). Durch das er-
höhte Autonomieempfinden steigert Homeoffice so-
wohl die Arbeits- und Lebenszufriedenheit als auch 
die Leistung von Beschäftigten und verringert ihren 
Rollenstress und ihre Fluktuationsneigung. Beschäf-
tigte, die zu Hause arbeiten wollen, dies aber nicht 
können, sind mit ihrer Arbeit häufig unzufriedener 
(Brenke, 2016). Allerdings können die sozialen Be-
ziehungen am Arbeitsplatz durch intensive Nutzung 
von Homeoffice negativ beeinträchtigt werden.  

Nur wenige Studien weisen auf gesundheitsbezo-
gene oder sicherheitsrelevante Risiken von Home-
office hin. Golden (2012) zufolge hängen arbeitsbe-
dingte Erschöpfung sowie das Auftreten von Work-
Family-Konflikten mit dem Ausmaß der Arbeit im 
Homeoffice zusammen: So zeigen sich bei extensi-
vem Homeoffice negative Auswirkungen auf Verein-
barkeit von Beruf und Privatleben sowie arbeitsbe-
dingte Erschöpfung. Work-Family-Konflikte treten 
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zudem häufiger auf, wenn extensive Homeoffice-Ar-
beit zu atypischen Arbeitszeiten verrichtet wird. 
Durch Arbeit am Abend oder am Wochenende wird 
das nötige Abschalten von der Arbeit verhindert, 
was eine erhöhte arbeitsbedingte Erschöpfung zur 
Folge hat. Gerade am späten Nachmittag bzw. Abend 
wird „sozial wertvolle“ Zeit blockiert, die z. B. für 
Familie, Privatleben, Freizeitgestaltung und Ehren-
amt fehlt. Diese Befunde deuten auch an, dass 
Homeoffice häufig zusätzlich zur regulären Arbeits-
tätigkeit außerhalb der vereinbarten Arbeitszeit und 
nicht selten als unentgeltliche Mehrarbeit geleistet 
wird (Brenke, 2016). Hier besteht auch die Gefahr ei-
ner erhöhten erweiterten bzw. ständigen Erreichbar-
keit für berufliche Belange (Beermann et al., 2017). 

Momentan ist der Anteil Beschäftigter im Home-
office noch relativ gering (Arnold, Steffes & Wolter, 
2015). Ein Grund hierfür ist auf Arbeitgeberseite eine 
geringe Bereitschaft, Homeoffice-Arbeitsplätze zu 
schaffen; allerdings gibt es auch auf Arbeitnehmer-
seite insbesondere dann Vorbehalte gegenüber 
Homeoffice, wenn eine strikte Trennung zwischen 
Privatleben und Beruf von den Beschäftigten ge-
wünscht wird. Es ergeben sich neue Herausforderun-
gen, z. B., dass Zeiten für berufliche Aufgaben und 
Haushaltstätigkeiten klar voneinander abgegrenzt 
werden müssen (European Foundation for the Im-
provement of Living and Working Conditions & In-
ternational Labour Office, 2017). Obwohl flexibles 
Arbeiten im Homeoffice mittlerweile von den Be-
schäftigten weithin als gut befunden wird, zeigen die 
Ergebnisse der BAuA-Arbeitszeitbefragung 2015 in 
diesem Zusammenhang auch, dass 70 Prozent der 
Beschäftigten sich eine klare Trennung zwischen Ar-
beit und Privatleben wünschen (BAuA, 2016).  

Insgesamt weisen unterschiedliche Studien darauf 
hin, dass Beschäftigte im Homeoffice oftmals länger 
arbeiten als der Durchschnitt (vgl. Brenke, 2016 auf 
Basis des Sozio-ökonomischen Panels, eigene Be-
rechnungen auf Basis der BAuA Arbeitszeitbefra-
gung 2015). Dies liegt zum Teil daran, dass Teilzeit-
beschäftigte seltener im Homeoffice arbeiten. Hierbei 
müssen aber die Tätigkeitsprofile von Beschäftigten 
im Homeoffice berücksichtigt werden. Beschäftigte 
mit körperlich belastender Arbeit in Industrie, Hand-
werk oder Landwirtschaft sind deutliche seltener im 
Homeoffice tätig als Büroarbeitskräfte. 

3 Fazit 
Zusammenfassend zeigt sich, dass der täglichen Be-
grenzung von Arbeitszeiten sowie den bestehenden 
Regelungen zu Ruhezeiten eine zentrale Bedeutung 
für den Arbeits- und Gesundheitsschutz der Beschäf-
tigten zukommt. Vorhersehbarkeit und Planbarkeit 
von Arbeitszeiten sowie die Einflussnahme auf die 
Gestaltung flexibler Arbeitszeiten helfen die Verein-
barkeit von Arbeit und Privatleben, die Leistungsbe-
reitschaft und das allgemeinen Wohlbefinden zu er-
höhen. Die Regelungen des ArbZG tragen dazu bei, 
die Motivation, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit 
von Beschäftigten zu erhalten und haben insbeson-
dere in Zeiten des demographischen Wandels eine 
zentrale Bedeutung. 

Schon heute ist ein nicht unerheblicher Teil der Be-
schäftigten in Deutschland mit psychischen Belas-
tungen im Arbeitskontext konfrontiert (BAuA, 2017). 

Auch ist nicht davon auszugehen, dass die in der Be-
gründung zum Antrag angesprochene Digitalisierung 
dafür sorgen wird, dass die Arbeitsintensität zukünf-
tig in relevantem Maße abnehmen wird. Eine Aus-
dehnung der Arbeitszeit, insbesondere auch bezogen 
auf den Arbeitstag und eine Einschränkung der Ru-
hezeit, birgt das Risiko die Arbeits- und Beschäfti-
gungsfähigkeit der Beschäftigten langfristig eher re-
duzieren. 

Homeoffice kann zu eine besseren Vereinbarkeit von 
beruflichen und privaten Belangen beitragen. Indivi-
duelle Lösungen ermöglichen es, die verschiedenen 
Bedürfnisse und Interessen den persönlichen Le-
bensbedingungen anzupassen. Die Möglichkeiten 
zur orts- und zeitflexiblen Mitgestaltung der Ar-
beitsumgebung sollten dabei jedoch auch das Be-
dürfnis von Beschäftigten nach der Trennung von 
Privatleben und Beruf respektieren.  

Wie man an der Vielfalt der betrieblichen Arbeits-
zeitregelungen sehen kann, lässt das ArbZG viel 
Spielraum für flexible Regelungen und bietet zudem 
zahlreiche Ausnahmen. Darüber hinaus ermächtigt 
das ArbZG die Tarifvertragsparteien in bestimmtem 
Umfang abweichende Regelungen zu treffen. Aus ar-
beitswissenschaftlicher Sicht macht es Sinn, die 
schon bestehenden Modelle der flexiblen Arbeits-
zeitgestaltung zu evaluieren und Kriterien „guter“ 
flexibler Arbeitszeitmodelle zu ermitteln, um den 
Wunsch nach mehr Flexibilität auf Seiten der Be-
schäftigen und Betrieben mit wissenschaftlichen Er-
kenntnissen gesundheitsförderlich zu unterstützten.  
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Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Wirtschafts- und sozialwissenschaftliches Institut der Hans-Böckler-Stiftung 

Vorbemerkung 

Das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Insti-
tut (WSI) und die Hans-Böckler-Stiftung haben be-
reits seit langem in zahlreichen wissenschaftlichen 
Studien und Untersuchungen die Bedeutung von Ar-
beitszeiten für die die Gesundheit und die Leistungs-
fähigkeit der Beschäftigten untersucht. Dabei kon-
zentriert sich die Forschung des WSI auf Fragen der 
Arbeitszeiten für den betrieblichen Gesundheits-
schutz. In einer jährlichen repräsentativen Befragung 
von Betriebsräten wird insbesondere auf den Zusam-
menhang von Personalressourcen, Leistungsdruck 
und Gesundheitsschutz hingewiesen. Das WSI Tarif-
archiv wertet tarifliche Regulierung der Arbeitszei-
ten regelmäßig aus. Das Archiv der Betriebsvereinba-
rungen der Hans-Böckler-Stiftung enthält beispiel-
hafte Vereinbarungen über Arbeitszeitregulierungen 
in Unternehmen.   

Mit ihren Anträgen zielen alle drei Bundestagsfrakti-
onen darauf, das geltende Arbeitszeitrecht an die 
Anforderungen der heutigen Arbeitswelt anzupas-
sen. Zur Disposition stehen die Arbeitszeitsouverä-
nität und Flexibilisierung der Arbeitszeithöchstgren-
zen bzw. der Ruhezeiten. Der Vorschlag der FDP 
zielt in erster Linie auf eine weitere Aufweichung 
des gesetzlichen Rahmens. Begründet wird der An-
satz nicht nur mit den vermeintlichen Bedürfnissen 
der Arbeitsvertragsparteien, sondern auch mit den 

Anforderungen des internationalen Wettbewerbs. 
Während den Anträgen von Bündnis 90/Die Grünen 
bzw. der Linken auf mehr Arbeitszeitsouveränität 
voll zugestimmt werden kann, ist der Antrag der 
FDP auf eine weitere Liberalisierung der Höchstar-
beitszeiten bzw. der täglichen Ruhezeiten aus empi-
rischer Sicht nicht verantwortbar und wird daher 
mit folgender Stellungnahme abgelehnt. 

Zusammenfassung 

Anhaltend hoher Arbeits- und Leistungsdruck be-
stimmt das Bild in den Betrieben und gefährdet die 
Gesundheit der Beschäftigten. Daher sind ausrei-
chende Ruhezeiten von mind. 11 Stunden eine not-
wendige Maßnahme, um die Arbeitsfähigkeit zu er-
halten und den gesundheitlichen Verschleiß zu re-
duzieren. 

Moderne ergebnisorientierte Arbeitsformen verstär-
ken den Leistungsdruck. Die Arbeitszeitgestaltung 
wird erheblich voraussetzungsvoller, weil betroffene 
Beschäftigte oft von sich aus Arbeitszeithöchstgren-
zen unterlaufen und über eine „interessierte Selbst-
gefährdung“ eine Gefährdung ihrer Gesundheit in 
Kauf nehmen. 

Personalressourcen in den Betrieben reichen nicht 
aus. Vielfach wirkt sich das strukturelle Problem ei-
ner zu knappen Personalbemessung in teilweise un-
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bezahlte Mehrarbeit oder auch gesundheitsgefähr-
dende Arbeitsintensivierung für die Beschäftigten 
aus. 

Der Betriebliche Gesundheitsschutz stößt in der mo-
dernen Arbeitswelt an seine Grenzen. Digitale Ar-
beit, Mobilarbeit und „moderne“ Personalführung 
über Ziele machen das Belastungsgeschehen kom-
plexer. Überlastung und Leistungsdruck werden ge-
rade bei selbst organisierten oder mobilen Arbeits-
formen individualisiert.  

Reformbedarfe in Arbeitszeitfragen bestehen hin-
sichtlich gezielter Weiterentwicklungen mit Per-
spektive auf Personalbemessung, Personalentwick-
lung, Wahloptionen, selbst bestimmtes Arbeiten, 
zeitlich befristete Anpassung der Arbeitszeit an Er-
fordernisse im Leben und mehr Mitbestimmungs-
rechte. Ansätze in diese Richtung sind ausdrücklich 
zu begrüßen.  

Einführende Bemerkungen 

Die Debatten um „Gute Arbeit“ und auch um „Arbeit 
4.0“ rücken neben der Arbeitszeit auch die Gesund-
heit und die Leistungsfähigkeit der Beschäftigten in 
den Fokus gesellschaftlicher und politischer Diskus-
sionen. Folgende drei arbeitspolitische Entwicklun-
gen erklären diesen Bedeutungszuwachs und sollten 
für die Debatte um eine Aufweichung des Arbeits-
zeitgesetzes berücksichtigt werden:  

1. Die zunehmende Flexibilisierung und Digitalisie-
rung in der Arbeitswelt bringen neben vielfälti-
gen Arbeitserleichterungen und Arbeitsaufwer-
tungen auch neue Leistungsanforderungen mit 
sich, die zu komplexen psychosozialen Belastun-
gen und weiterer Arbeitsverdichtung führen kön-
nen. Dazu gehört die Bewältigung einer immer 
größer werdenden Informationsflut (z. B. über 
Emails) und hohen Verfügbarkeitserwartungen 
seitens der Unternehmen (ständige Erreichbar-
keit, Entgrenzung). Neu ist bspw. die Herausfor-
derung, komplexe Arbeitsaufgaben in kürzester 
Zeit bewältigen zu müssen. Aufgrund des wach-
senden Dienstleistungssektors steigen für eine 
größer werdende Zahl an Beschäftigten zudem 
die Anforderungen an ihre sozialen Kompeten-
zen wie Kommunikation, Empathie und Selbstor-
ganisation.  

2. Der Personalbestand in vielen Unternehmen ist 
aufgrund von vielfältigen Rationalisierungsmaß-
nahmen oftmals so gering gehalten, dass viele Be-
schäftigte den Eindruck haben, in „immer weni-
ger Zeit immer mehr leisten zu müssen“ (vgl. 
DGB Index Gute Arbeit 2015).  

3. Aufgrund des demografischen Wandels besteht 
auch gesellschaftspolitisch die Notwendigkeit, 
dass Beschäftigte bis ins Rentenalter gesund und 
leistungsfähig sind.  

Es gibt also einschlägige Gründe, sich mit den Ar-
beitsbedingungen und der Gesundheit von Beschäf-
tigten auseinanderzusetzen. 

Betriebsräte haben einen guten Blick für die Arbeits-
bedingungen in den Betrieben – und Fragen rund 
um Arbeitsbedingungen und Arbeitszeit zählen seit 
einigen Jahren zu ihren Hauptbeschäftigungsfeldern. 
Hinsichtlich der Bedarfe, der Möglichkeiten und 

Grenzen in der Regulierung und Gestaltung von Ar-
beitsbedingungen der Beschäftigten, verfügen Be-
triebsräte wie kaum eine andere betriebliche Instanz 
über wichtiges Erfahrungswissen und können Zu-
sammenhänge zwischen Arbeitsbelastungen und be-
trieblichen Rahmenbedingungen bzw. der Arbeitsor-
ganisation, in die die Beschäftigten eingebunden 
sind, erkennen und einordnen. 

Die Tarifrunden der letzten Jahre sind geprägt von 
Neuregelungen im Hinblick auf flexible Arbeitszeit-
gestaltungen. Hier werden Wahloptionen für Be-
schäftigte und betriebliche Notwendigkeiten zu 
Kompromissen zusammengeführt und in Betriebs-
vereinbarungen konkretisiert. Beispiele: 

• IG Metall: Individuelle Verkürzung auf 28 Std. 
bei möglicher Verlängerung auf 40 Std./Woche; 

• EVG: 2,6 Prozent mehr Geld oder sechs Tage 
mehr Urlaub oder eine Stunde Arbeitszeitver-
kürzung; 

• Chemische Industrie: Potsdamer Modell - Wahl-
arbeitszeit mind. 32 Std. und Demografie-TV. 

Hier werden Wahloptionen für Beschäftigte und be-
triebliche Notwendigkeiten zu Kompromissen zu-
sammengeführt und in Betriebsvereinbarungen kon-
kretisiert. Notwendig ist nicht eine weitere Deregu-
lierung im Sinne einer noch geringeren Verfügungs-
möglichkeit durch Beschäftigte, sondern gezielte 
Weiterentwicklungen, die motivierte und gesunde 
Beschäftigte mit Perspektive auf Personalentwick-
lung zulassen.  

Insgesamt sollte die Arbeitsorganisation in den Be-
trieben beweglicher gestaltet werden, damit alle Be-
schäftigten zukünftig ihr Recht auf die Inanspruch-
nahme von Arbeitszeitoptionen tatsächlich wahr-
nehmen können. Dafür gibt es keine generelle Lö-
sung. Jeder Betrieb ist verantwortlich dafür, eigene 
angemessene arbeitsorganisatorische Lösungen zu 
finden. Die Umsetzung von Arbeitszeitoptionen in 
den Betrieben erfordert also eine weitsichtige Perso-
nalpolitik, die mit Ausfällen rechnet und mit perso-
nellen Reserven arbeitet sowie neue Routinen im 
Umgang mit unterschiedlicher Arbeitszeitdauer und 
Fehlzeiten entwickelt. Da verbindliche Vertretungs-
regelungen bei der Aufgabenübernahme ein gewisses 
Maß an Flexibilität auf Seiten der Beschäftigten ver-
langen, muss die Personalpolitik Beschäftigte vo-
rausschauend breiter qualifizieren. Zeitliche Flexibi-
lität geht nicht ohne ein gewisses Maß an inhaltli-
cher Flexibilität. Dafür können auch die Chancen 
der Digitalisierung genutzt werden (Klenner/Lott/ 
Seefeld 2017). 

Es sind insbesondere solche Regelungen zu begrü-
ßen, die  

• Wahloptionen bei Arbeitszeiten hinsichtlich 
Dauer, Lage und Verteilung für Beschäftigte för-
dern,  

• zeitlich befristete Reduzierungen und Rückkehr 
zur Vollzeit sowie  

• mehr Mitbestimmungsrechte bei orts- und zeit-
flexiblem Arbeiten sowie  

• mehr Mitbestimmungsrechte bei der Arbeits-
zeiterfassung und -gestaltung 
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Die WSI-Betriebsrätebefragung 

Die WSI-Betriebsrätebefragung 2015 ist ein Befra-
gungsinstrument des Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler Stif-
tung, mit der seit 1997 Daten zur betrieblichen Mit-
bestimmung und weitere Informationen zur Situa-
tion in den mitbestimmten Betrieben erhoben wer-
den. Dies umfasst u. a. die Personalsituation, Tarif-
politik, die jeweilige wirtschaftliche Situation und 
Restrukturierungen, aktuelle Handlungs- und Prob-
lemfelder in der Betriebsratsarbeit und auch die Ar-
beitszeitgestaltung.  

Als Erhebungsdesign wurde eine aus Branchen und 
Betriebsgrößenklassen geschichtete Zufallsstich-
probe aus der Betriebsdatei der Bundesagentur für 
Arbeit (BA) gewählt. Die Grundgesamtheit bilden 
alle privatwirtschaftlichen Betriebe mit Betriebsrat 
und mindestens 20 sozialversicherungspflichtig Be-
schäftigten. Die Befunde sind branchen- und be-
triebsgrößenübergreifend repräsentativ (für Betriebe 
mit Betriebsratsvertretung in Deutschland).  

Anhaltend hoher Arbeits- und Leistungsdruck be-
stimmt das Bild in den Betrieben und gefährdet die 
Gesundheit der Beschäftigten 

Die Befunde der WSI-Betriebsrätebefragung zeigen, 
dass Arbeitsintensivierung, Leistungsdruck, Über-
stunden und ein zu geringer Personalbestand den 
Alltag in vielen Betrieben widerspiegeln. Vor allem 
im Zuge der Digitalisierung ist die Arbeitsintensivie-
rung unter den Beschäftigten weiter angestiegen. 
78% der vom WSI befragten Betriebsräte sehen hier 
einen deutlichen Anstieg und damit die bedeu-
tendste Entwicklung der Arbeitsbedingungen der 
letzten fünf Jahre (seit 2011). Die Ergebnisse bestäti-
gen demnach die zahlreichen Befunde zu psychi-
schen Belastungen und zu Leistungsverdichtung 
(vgl. u. a. Beermann 2017, Dragano 2016, Stressre-
port 2012, DGB-Index 2015). In den meisten Betrie-
ben haben den Angaben der Betriebsräte zufolge die 
gesundheitlichen Probleme in den Belegschaften 
deutlich zugenommen (77 %). Auch die Zahl der 
Überstunden ist in jedem zweiten Betrieb gestiegen 
(54 %). Das Thema Arbeitsstress hat in weiten Tei-
len der Unternehmen Debatten hervorgerufen. Das 
lässt sich daran erkennen, dass das Thema des häufi-
geren Gegenstand von Verhandlungen mit dem Ar-
beitgeber war (78 %) oder auf Betriebsversammlun-
gen diskutiert wurde. In 82 % der über 2000 befrag-
ten Betriebe haben sich die Interessenvertretungen 
daher vor allem mit Fragen des Arbeits- und Ge-
sundheitsschutzes befassen müssen. Weitere häufig 
genannte Themenfelder waren Überstunden (76 %) 
und die (zu geringe) Personalstärke in den Betrieben 
(73 %). 

Mittlerweile belegen international vergleichende 
Studien einen Zusammenhang zwischen Arbeitsbe-
lastungen und der Gesundheitsgefährdung: Anhal-
tender Zeit-, Leistungs- und Wettbewerbsdruck, eine 
zu dünne Personaldecke, unerreichbare Zielvorga-
ben, fehlende Gestaltungsspielräume und ausblei-
bende Anerkennung im Arbeitsprozess gelten dem-
nach als primäre Ursachen von Überforderung (van 
der Wel 2015; Dragano 2016, Korunka/Kubicek 
2017). Der Zusammenhang zwischen einer hohen 

Arbeitsintensität und einem schlechteren Gesund-
heitszustand konnte in verschiedener Hinsicht be-
reits empirisch und theoretisch belegt werden. Es 
zeigen sich Zusammenhänge zu einer reduzierten 
Schlafqualität und einer eingeschränkten Regenerati-
onsfähigkeit (Rau 2012). Je höher die gefühlte Ar-
beitsbelastung durch lange Arbeitszeiten und hohen 
Arbeitsdruck, desto eher haben Beschäftigte laut 
DGB-Index Gute Arbeit den Eindruck, die Tätigkeit 
nicht bis zum Rentenalter ausüben zu können (DGB 
Index Gute Arbeit 2015). Hinzu kommen Unterbre-
chungen und Störungen (auch) durch die neuen 
Kommunikationsmedien, höhere Verfügbarkeitser-
wartungen und Probleme in der technischen Infra-
struktur. Nicht nur die Erwerbstätigen, sondern auch 
die Unternehmen und die Gesellschaft müssten an-
gesichts der Alterung der Gesellschaft ein Interesse 
daran haben, dass Arbeit so gestaltet ist, dass Ver-
schleiß reduziert wird, Arbeitsfähigkeit erhalten 
bleibt und der Personaleinsatz nachhaltig erfolgt. 

Moderne ergebnisorientierte Arbeitsformen verstär-
ken den Leistungsdruck 

Digitale Arbeit, Mobilarbeit und „moderne“ Perso-
nalführung über Ziele machen das Belastungsgesche-
hen und den betrieblichen Arbeitsschutz komplexer. 
Auch die sich ausbreitenden ergebnisorientieren Ar-
beitsformen (Projektarbeit, Zielvereinbarungen, etc.) 
können zu höheren Arbeitsbelastungen bis hin zu 
Selbstausbeutung führen (vgl. Ahlers 2015). Gerade 
in Bezug auf flexible und mobile Arbeit erfolgt die 
Leistungssteuerung oft über ‚Deadlines‘ in Projekt-
teams oder über Kunden- und Marktdruck („indi-
rekte Steuerung“). Bei Vertrauensarbeitszeit etwa 
steigt der Verantwortungsdruck der Beschäftigten 
von 44 % auf 58 % an, wie die Befunde der Betriebs-
rätebefragung zeigen. Auch der Termin- und Zeit-
druck ist dann deutlich höher (67 %). Darüber hin-
aus zeigt sich, dass eine an Zielvereinbarungen ge-
knüpfte Leistungspolitik Einfluss auf die psychoso-
zialen Arbeitsbelastungen der Beschäftigten hat. So 
äußert sich ergebnisorientierte Arbeit im Rahmen 
von Zielvereinbarungen oder Vertrauensarbeitszeit 
in signifikant zunehmender Arbeitsintensität sowie 
in höherem Termin- und Zeitdruck und höherem 
Verantwortungsdruck (vgl. Ahlers 2016). Die Ar-
beitszeitgestaltung wird dadurch erheblich voraus-
setzungsvoller, weil betroffene Beschäftigte von sich 
aus Arbeitszeithöchstgrenzen unterlaufen und eine 
„interessierte Selbstgefährdung“ (Peters 2011) ihrer 
Gesundheit in Kauf nehmen. 

Personalressourcen in den Betrieben reichen nicht 
aus 

In direktem Zusammenhang zu Phänomenen wie 
Überlastung und gesundheitsgefährdendem Arbeits-
druck steht die Personalbemessung. Die Arbeitsfor-
schung bemängelt seit langem einen zu hohen Zeit- 
und Leistungsdruck und führt diesen darauf zurück, 
dass Personalkapazitäten oft „auf Kante genäht“ 
sind. Schon normale Krankenstände führen oftmals 
zu Überstunden und Intensivierung in den Beleg-
schaften. Wollen dann Einzelne oder gar mehrere 
ihre Arbeitszeit verkürzen, Überstunden abbauen o-
der eine Auszeit nehmen, sind Konflikte vorpro-
grammiert. Vielfach wird in solchen Situationen das 
eigentlich strukturelle Problem einer zu knappen 
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Personalplanung als Problem der Beschäftigten ge-
deutet – durch Vorgesetzte, in Teams oder auch die 
Betroffenen selbst. Die gesellschaftspolitisch dringli-
chen Lösungsansätze wie Vereinbarkeit, Qualifizie-
rung oder Gesunderhaltung werden damit latent 
konterkariert. Personalplanung gerät so in Wider-
spruch zu Zielen, die auch für den Betrieb zuträglich 

sind: die Erhaltung der Leistungsfähigkeit, hohe Ar-
beitsmotivation und ein niedriges Konfliktniveau in 
Arbeitsteams. Betriebsräte sehen eine an den tatsäch-
lichen Arbeitsbedarf angepasste Personalbemessung 
als das drängendste Thema ihrer Arbeit (74%), ge-
folgt von der Begrenzung der Arbeitsintensität (70%) 
(Ahlers 2017).

Abb. 1: Personalaufstockung, Beschäftigungssicherung und bessere Qualifizierung der Belegschaft 

Wo sehen Betriebsräte den größten Handlungsbedarf? 

Quelle: WSI-Betriebsrätebefragungen 2016, Mehrfachantworten möglich 

Der Betriebliche Gesundheitsschutz stößt in der mo-
dernen Arbeitswelt an seine Grenzen  

Komplexere Leistungsanforderungen und die Digita-
lisierung der Arbeitswelt haben für den Gesund-
heitsschutz weitreichende Folgen: Einmal, weil 
viele Beschäftigten immer weniger örtlich in den Be-
trieb eingebunden und damit für Akteure des Ge-
sundheitsschutzes schwerer zu erreichen sind. An-
dererseits, weil dadurch Leistungsanforderungen in 
Bezug auf Selbstorganisation und Erreichbarkeit 
steigen, so dass es für die Beschäftigten immer 
schwieriger wird, Grenzen zwischen Arbeitszeit und 
privater Zeit zu setzen. Die ohnehin hohe Arbeitsin-
tensität und der Termin- und Leistungsdruck wird 
durch das Arbeiten mit dem Internet und durch die 
Erwartung, dass E-Mails zeitnah beantwortet wer-
den, noch einmal deutlich erhöht.  

Eine Schwierigkeit für Akteure des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements (BGM) besteht allerdings 
auch darin, dass die Arbeitsanforderungen und auch 
die Belastungen komplexer und weniger eindeutig 
und greifbar sind. Die althergebrachte Frage nach 
der einen betrieblichen Ursache und der daraus fol-
genden gesundheitlichen Auswirkung ist im Ar-
beitsschutz damit überholt. Komplexe Arbeitsbelas-
tungen (z.B. Gleichzeitigkeit von Zeitdruck, hohe 
Arbeitsverdichtung und ständige Erreichbarkeit) 
führen vielmehr zu diffusen psychischen oder kör-
perlichen Beschwerden. Dazu gehören auch subjek-
tiv empfundene und schwer messbare Zustände der 
Erschöpfung und Erholungsunfähigkeit (nicht ab-
schalten können).  

Fragen zur Leistungsbemessung – z.B. die heute üb-
liche Ergebnisorientierung in der Arbeit, Führung 
über Zielvorgaben, Benchmarks etc. – werden im 
BGM immer wichtiger. 

Mit dieser Überforderung, dem Arbeitsdruck und 
den (zu hohen) Leistungsanforderungen werden die 
Beschäftigten oftmals alleingelassen. Auf Unterneh-
mensebene wird der Arbeitsdruck noch zu wenig 
diskutiert, Ansätze zur organisationalen Bewälti-
gung gibt es kaum. Daraus entstehende gesundheits-
gefährdende Belastungen werden von den Beschäf-
tigten oftmals individualisiert, und existierende 
rechtliche Möglichkeiten aus dem Arbeitsschutz zu 
wenig mit diesen Arbeitsbelastungen in Verbindung 
gebracht und genutzt.  

Zunehmend dringlich wird auch die Frage, wie Er-
werbstätige jenseits oder in den Randzonen betrieb-
licher Strukturen (Subunternehmer, Werkvertrags-
nehmer/innen, Arbeiter/innen auf digitalen Plattfor-
men) in die Gesunderhaltung einbezogen werden 
können. Hier handelt es sich um neue Formen von 
Beschäftigung zwischen den klassischen Polen des 
Arbeitsrechts, also zwischen den Kategorien Arbeit-
geber und Arbeitnehmer. Hier entsteht eine neue 
Zone der Schutzbedürftigkeit, die sich im Zuge der 
Digitalisierung noch ausweiten dürfte. Hier stehen 
die Diskussionen über Lösungen (z.B. Ausweitung 
des Arbeits- bzw. des Betriebsbegriffs) noch am An-
fang. 

Sieht man sich zusammenfassend die Rahmenbedin-
gungen in den Betrieben an, so würde eine Aufwei-
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chung des Arbeitsschutzgesetzes auf keinen gesun-
den Boden treffen. In drei von vier Betrieben 
herrscht steter Personalmangel (73 %). Dies ist ver-
mutlich auch ein Grund dafür, dass 60 % der Be-
triebsräte betonen, dass die Beschäftigten dauerhaft 
unter hohem Termin- und Zeitdruck arbeiten. In fast 
jedem zweiten Betrieb brachten Um-strukturierun-
gen in den letzten zwei Jahren zusätzlich Unruhe 
(48 %). Viele Betriebsräte berichten sogar von per-
manenten Umstrukturierungen verbunden mit 
Mehrarbeit und Arbeitsüberlastung der Beschäftig-
ten. 

Der Status quo in den Betrieben – zu wenig Perso-
nal, hoher Arbeitsdruck und fehlende Gesundheits-
prävention – spricht gegen eine Flexibilisierung der 
Arbeitszeithöchstgrenzen. 
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19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Deutscher Gewerkschaftsbund 

1. Allgemeine Bemerkungen 

Mit ihren Anträgen wollen alle drei Bundestagsfrak-
tionen den geltenden gesetzlichen Rahmen der Ar-
beitszeitgestaltung verändern, um ihn an die (tat-
sächlichen oder vermeintlichen) Anforderungen der 
heutigen Arbeitswelt anzupassen. Damit enden die 
Gemeinsamkeiten aber auch schon. Denn in der 
Analyse der Probleme und der Herausforderungen 
der heutigen Arbeitswelt und in den aufgrund dieser 
Analyse vorgeschlagenen Regelungsansätzen unter-
scheiden sich die Anträge der Bundestagsfraktionen 
der LINKEN und Bündnis 90/Die Grünen auf der ei-
nen von dem Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 
auf der anderen Seite diametral.  

Während die beiden erstgenannten die (individuel-
len und kollektiven) Interessen der Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmer für mehr Selbst- und Mitbe-
stimmung im Zusammenhang mit der Gestaltung der 
Arbeitszeiten bei gleichbleibenden Schutzrechten im 
Blick haben, zielt der Vorschlag der FDP in erster Li-
nie auf eine weitere Lockerung des Arbeitszeitgeset-
zes zur Ausweitung der täglichen Höchstarbeitszeit 
sowie zur Einschränkung der gesetzlichen Ruhezei-
ten ab. Begründet wird der Ansatz nicht nur mit den 
vermeintlichen Bedürfnissen der Arbeitsvertragspar-
teien, sondern auch mit angeblichen Anforderungen 
des „internationalen Wettbewerbs“, die allerdings 

im Wesentlichen auf „individualisierte Kundenwün-
sche“ reduziert werden. Diese Lockerung lehnen der 
DGB und seine Gewerkschaften ausdrücklich ab.  

Der Antrag der FDP strebt ausweislich seiner Be-
gründung an, „die (…) auf Arbeitnehmerseite stei-
genden Ansprüche nach passgenauer Gestaltung der 
Arbeitszeit“ durch erweiterte Spielräume der Tarif-
partner zu befriedigen. Auch Arbeitnehmer mit „in-
dividualisierter Arbeitszeitkultur“ sollen von der 
„Flexibilisierungsdividende der Digitalisierung“ pro-
fitieren. Mit dem Verweis auf „die Digitalisierung“ 
wird unterstellt, das geltende Arbeitszeitgesetz sei 
mit den Möglichkeiten für orts- und zeitflexibles Ar-
beiten nicht kompatibel. Eine empirische Begrün-
dung dafür wird nicht genannt. Insgesamt unterstellt 
der Antrag, dass eine Öffnung des Arbeitszeitgeset-
zes den Interessen der Beschäftigten dienen soll.  

Als Dachverband, dessen Mitgliedsgewerkschaften 
im Interesse von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mer in ihren Branchen, Unternehmen und Betrieben 
unterschiedlichste Arbeitszeitmodelle mitgestalten, 
teilen wir die dem Antrag der FDP zugrunde lie-
gende Aussagen über die unzureichende Flexibilität 
des geltenden Arbeitszeitgesetzes nicht.  

Die heute bereits vorhandenen Gestaltungsspiel-
räume sind völlig ausreichend, um weitgehende und 
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nötige Flexibilität für beide Seiten des Arbeitsver-
hältnisses zu sichern. Das belegen u. a. die aktuellen 
Tarifabschlüsse unserer Mitgliedsgewerkschaften, 
die im Rahmen des geltenden Rechts vielfältige Be-
dürfnisse der Beschäftigten und der Arbeitgeber bei 
der Ausgestaltung der Arbeitszeit berücksichtigen. 
Was allerdings fehlt, sind verbindliche gesetzliche 
Gestaltungsrechte, um mehr Arbeitszeitsouveränität 
für alle Beschäftigten zu ermöglichen1. Eine Öffnung 
des Arbeitszeitgesetzes halten wir dagegen (auch 
aus empirischer Sicht) für nicht verantwortbar und 
für nicht erforderlich. 

Es ist kein neues Phänomen, dass die Wünsche der 
Beschäftigten und die Anforderungen der Unterneh-
men nach einer flexiblen Arbeitszeitgestaltung nicht 
deckungsgleich sind und für beide Seiten akzeptable 
Lösungen ausgehandelt werden müssen. Für diese 
Aushandlungsprozesse bietet das geltende Arbeits-
zeitgesetz auch unter den Bedingungen der Digitali-
sierung einen adäquaten Rahmen. Bei den Forderun-
gen nach der Öffnung des Arbeitszeitgesetzes geht es 
im Übrigen mitnichten nur um die sog. „Digitalisie-
rung“. Vielmehr wird eine – aus Gründen des Ge-
sundheitsschutzes unzumutbare – Lockerung des ge-
setzlichen Schutzrahmens für alle Branchen gefor-
dert. Bemerkenswert ist, dass der Antrag etwa den 
Forderungen des DEGOGA entspricht – die Frage der 
Arbeitszeit im Gastgewerbe ist allerdings keine Frage 
der Digitalisierung.  

Die Anträge der Fraktion DIE LINKE und Bündnis 
90/Die Grünen beschreiben dagegen die bekannten 
Probleme und Herausforderungen der heutigen Ar-
beitswelt zutreffend. Reformvorschläge, die sie zur 
Lösung dieser Probleme formulieren, gehen größten-
teils in die richtige Richtung. 

2. „Flexibilitätsdividenden“ fahren in erster Linie 
Arbeitgeber ein  

Die politische Debatte um die Arbeitszeit wird getra-
gen von dem Begriff der Flexibilität, der keinesfalls 
eindeutig ist. Die Arbeitgeberseite versteht darunter 
mehr Spielräume für sich, während die Gewerk-
schaften darunter selbstbestimmte Flexibilität/Ar-
beitszeitsouveränität im Sinne der Beschäftigten er-
warten. Nach allen Umfragen und Studien führt 
fremdbestimmte Flexibilisierung von Arbeit zuguns-
ten der Arbeitgeber vor allem zu einer gesundheits-
gefährdenden Verdichtung und Entgrenzung der Ar-
beit, die Arbeits- und Gesundheitsschutz aber auch 
Zeit für Familie und Freizeit zulasten der Beschäftig-
ten in den Hintergrund treten lässt. Nicht umsonst 
titulieren die IAB-Wissenschaftler/innen Weber und 
Zapf ihr aktuelles Papier unter Verweis auf mehrerer 
Studien mit: „Arbeitszeitflexibilität ist primär arbeit-
geberorientiert“ (Weber/Zapf IAB 2018).   

Unter den Bedingungen der modernen Arbeitswelt 
nehmen Leistungsdruck und Anforderungen an Mul-
titasking zu. Die Folge sind oft Überlastung und psy-
chische Erkrankungen – diese wiederum führen zu 
enormen betriebs- und volkswirtschaftlichen Kosten. 
Die aktuellen Erhebungen sind wenig erfreulich:  

                                                 
1 Siehe dazu der Beschluss des DGB-Bundeskongresses 2018, B010, abrufbar unter: http://bundeskongress.dgb.de/beschlu-
esse_1 

• 75.000 Menschen wurden im Jahr 2016 nach An-
gaben der DRV aufgrund von durch Stress verur-
sachten psychosomatischen Langzeiterkrankun-
gen wie Burn-out, Depressionen früh verrentet.  

• Der Anteil der Menschen, die aufgrund seeli-
scher Leiden frühzeitig in Erwerbsminderungs-
rente gehen müssen, ist von 15,4 % im Jahr 1993 
auf knapp 43 % im Jahr 2016 gestiegen. 

• Die Zahl der Arbeitsunfähigkeitstage aufgrund 
psychosomatischer Beschwerden hat sich zwi-
schen den Jahren 2007 und 2016 fast verdoppelt 
(von 130,23 auf 246,2 je 100 Versicherte nach: 
DAK, 2017).  

• Die psychosomatisch bedingten Arbeitsunfähig-
keitstage verursachen Produktionsausfallkosten 
in Höhe von 9,5 Mrd. Euro. Weitere 16,8 Mrd. 
Euro Kosten entstehen durch den Ausfall der 
Bruttowertschöpfung (BAuA 2017).  

Diese Statistiken decken sich mit dem individuellen 
Empfinden von Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-
mern, wie in zahlreichen Erhebungen zutage tritt:  

• Zwei Drittel der Beschäftigten beklagen insge-
samt eine gestiegene Arbeitsverdichtung. Sie 
müssen immer mehr Arbeit in der gleichen Zeit 
leisten (Index Gute Arbeit 2017).  

• Nach der Beschäftigtenumfrage der IG Metall aus 
dem Jahr 2017, an der über 600.000 Personen 
teilnahmen, gaben fast 60 % der Beschäftigten 
an, dass sie sich bei der Arbeit zunehmend ge-
hetzt und unter Zeitdruck gesetzt fühlen.  

• In derselben Umfrage gaben 47,5 % der Befragten 
an, dass sie oft länger arbeiten, damit sie alle 
Aufgaben erledigt bekommen. 

Während der Leistungsdruck und die Arbeitsmenge 
zugenommen haben, bleibt die Arbeitszeitsouveräni-
tät der Beschäftigten sehr eingeschränkt:  

• Nach Umfragen des Index Gute Arbeit erhalten 
41 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
momentan kaum Spielräume, um über Lage und 
Dauer der Arbeitszeit mitzuentscheiden.  

• Nach einer aktuellen Unternehmensbefragung 
durch Eurofound geben gerade einmal 32 % der 
Unternehmen ihren Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern die Möglichkeit, Arbeitsbeginn und Ar-
beitsende ihren Bedürfnissen anzupassen. 

• Dabei gelten die Möglichkeiten der Anpassung 
der Arbeitszeit an die eigenen Bedürfnisse und 
Bedarfe als der Faktor zur Steigerung der Arbeits-
zufriedenheit schlechthin (für knapp 90 % der 
Befragten, Beschäftigtenumfrage Arbeitszeit der 
IG Metall aus 2017). 

• Insgesamt ist etwas mehr als die Hälfte aller ab-
hängig Beschäftigten mit der bestehenden Dauer 
der wöchentlichen Arbeitszeit unzufrieden (WSI 
2016). Zu gleichen Ergebnissen kommt die 
BAuA: 40 % der Befragten wollen ihre Arbeits-
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zeiten behalten. Dagegen möchten 47 % ihre Wo-
chenstunden reduzieren (BAuA Arbeitszeitreport 
2017).  

Entgegen den Annahmen, die dem Antrag der FDP 
zugrunde liegen, sind Arbeitszeiten in der heutigen 
Arbeitswelt bereits heute schon oft überlang und 
ufern über das Vereinbarte hinaus. Die „Flexibilitäts-
dividende“ kommt schon heute in erster Linie den 
Arbeitgebern zugute:  

• 59 % der Beschäftigten arbeiteten nach Angaben 
des Statistischen Bundesamtes 2017 länger als 
vertraglich vereinbart.  

• 11 % der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland 
arbeiten nach Angaben des Statistischen Bundes-
amtes länger als 48 Stunden pro Woche, Tendenz 
steigend.  

• 16 % der Beschäftigten leisten mehr als zehn 
Überstunden pro Woche (INQA 2015).  

• Jährlich gibt es in Deutschland fast zwei Milliar-
den Überstunden, von denen knapp eine Milli-
arde nicht bezahlt wird – was in Wahrheit Lohn-
diebstahl bedeutet. 

• 10 % der Beschäftigten geben an, in ihrem Be-
trieb gebe es keine Ruhepausen, weitere 30 % 
nehmen sie nicht oder nur verkürzt in Anspruch. 

• Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit liegt 
seit Jahren bei 41,5 Stunden und damit deutlich 
über der durchschnittlichen tariflich vereinbar-
ten Zeit von 37,7 Stunden. Deutschland gehört 
zu den Ländern mit den höchsten wöchentlichen 
Arbeitszeiten in Europa (überholt nur durch 
Tschechien, Bulgarien, Rumänien und Großbri-
tannien). In kaum einem anderen EU-Land ist die 
Diskrepanz zwischen der tatsächlich vereinbar-
ten und der faktisch geleisteten Arbeitszeit so 
hoch wie in Deutschland. 

Währenddessen gehen die Kontrollen durch die Ar-
beitsschutzaufsicht der Länder seit dem Jahr 2006 
kontinuierlich zurück. Die überlangen Arbeitszeiten 
gehen zudem mit der Ausweitung atypischer Be-
schäftigungszeiten einher. Die Zahl derjenigen, die 
am Wochenenden, Sonn- und Feiertagen, in Nacht- 
oder Schichtarbeit arbeiten, ist gestiegen: 

• 43 % der Beschäftigten arbeiten regelmäßig, min-
destens einmal monatlich, auch am Wochen-
ende, 

• 27 % der Beschäftigten arbeiten oft bis sehr oft 
an Wochenenden oder am Abend (DGB-Index 
Gute Arbeit 2015, StBA 2016), 

• jeder Sechste arbeitet in Schichtarbeit – auch 
hier ist ein Anstieg zu verzeichnen.  

Diese Entwicklung ist zudem dadurch gekennzeich-
net, dass sich die Grenze zwischen Arbeitszeit und 
Freizeit immer mehr auflöst:  

• Ein Viertel der Beschäftigten ist auch in ihrer 
Freizeit für den Arbeitgeber erreichbar – drei 
Viertel fühlen sich dabei gehetzt.  

• Mindestens ein Viertel der Arbeitnehmer und Ar-
beitnehmerinnen wird regelmäßig bzw. häufig in 
der Freizeit und im Urlaub durch Anrufe und 
Emails des Arbeitgebers in Anspruch genommen, 
Tendenz steigend (BAuA, Arbeitszeitreport 
2016). 

• Nach Erhebungen von BITKOM aus dem Jahr 
2013 erwarten nur 29 % der Arbeitgeber keine 
Erreichbarkeit außerhalb der vereinbarten Ar-
beitszeiten. 28 % der Arbeitgeber hingegen er-
warten zumindest in Ausnahmefällen die Er-
reichbarkeit ihrer Beschäftigten, 40 % erwarten 
Erreichbarkeit entweder abends oder an Wochen-
enden, im Urlaub, in der Nacht oder einfach je-
derzeit.   

3. Gestaltungsrechte gepaart mit Schutzrahmen 
sind entscheidend 

Notwendig ist aus unserer Sicht mehr Flexibilität im 
Sinne der individuellen Interessen der Beschäftig-
ten. Zugleich müssen mit größeren Freiräumen aus-
reichende Schutzräume einhergehen. Diese Voraus-
setzungen lassen sich nur mit klaren gesetzlichen 
Regeln der Arbeitszeitgestaltung und einer Stärkung 
der Mitbestimmung der Beschäftigten über ihre Ar-
beitszeit erreichen. Zugleich müssen die Mitbestim-
mungsrechte der Beschäftigten und ihrer Vertretun-
gen bei der Vereinbarung von Leistungszielen ver-
bessert werden. Leistungsziele müssen realistisch 
und erfüllbar sein. 

DGB-Gewerkschaften sind Vorreiter in Sachen mo-
derne Arbeitszeitpolitik. Die jüngsten Tarifab-
schlüsse der IG Metall, der IG BCE, der EVG oder 
von ver.di bei der Deutschen Post sind hier wegwei-
send – wohl gemerkt mit höchster Flexibilität und in 
den Grenzen des geltenden Arbeitszeitgesetzes. 
Trotz alledem brauchen wir gesetzliche Mindest-
schutzstandards für alle Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer und verbindliche Rahmenbedingungen 
für selbstbestimmte Arbeitszeiten.  

Deshalb haben wir seit Jahren auf eine Verbesserung 
der Gestaltungsrechte bei Anpassung der Arbeitszei-
ten für Teilzeit- und Vollzeitbeschäftigte gedrängt. 
Wir fordern einen Rechtsanspruch auf befristete 
Teilzeitarbeit und eine Verbesserung der Durchset-
zung des Anspruchs auf Aufstockung der Arbeitszeit 
für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, ohne 
Ausnahmen und Quoten für kleine und mittlere Be-
triebe. Der auf den Vereinbarungen des Koalitions-
vertrages beruhende Kabinettbeschluss zur Reform 
des Teilzeitrechts vom 13. Juni 2018 bleibt hinter 
unseren Erwartungen zurück, bedeutet aber einen 
ersten Schritt.  

Beschäftige brauchen auch mehr Einfluss auf die 
Lage der Arbeitszeit. Auch hier sieht der Kabinettbe-
schluss, der nun vorliegt, erste Verbesserungen in 
Gestalt einer Pflicht zur Erörterung der Lage der Ar-
beitszeit unter Beteiligung der Betriebs- und Perso-
nalräte vor.  

Die Anträge der LINKEN und Bündnis 90/Die Grü-
nen tragen den Erfordernissen und Realitäten der Ar-
beitswelt in vielen Punkten Rechnung, nicht hinge-
gen der Antrag der FDP. 
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Zu den Anträgen im Einzelnen: 

4. Antrag der FDP: Tariföffnungsklausel für eine 
wöchentliche anstelle der werktäglichen Höchst-
arbeitszeit bei gleichzeitiger Aufhebung der Ein-
schränkungen für die Verkürzung der Ruhezei-
ten 

a. Gesetzlicher starrer „8-Stunden-Tag“ existiert 
nicht   

Die Regelungen des Arbeitszeitgesetzes sind öffentli-
ches Arbeitsschutzrecht. Der DGB verteidigt die Er-
rungenschaft des 8-Stunden-Tages als Regelarbeits-
zeit; er hält auch an der Fünf-Tage-Woche als Regel-
arbeitszeit fest. Zugleich ist aber darauf hinzuwei-
sen, dass der äußerste Rahmen, den das das Arbeits-
zeitgesetz aus Gesundheitsschutzgründen vorgibt, al-
les andere als starr ist. 

In der öffentlichen Diskussion über den als überholt 
geltenden gesetzlichen 8-Stunden-Tag wird ausge-
blendet, dass der durch das ArbZG gesetzte Rahmen 
jetzt schon so großzügig ist, dass damit jegliche Fle-
xibilisierungsbedarfe abgedeckt sind. Die Forderung 
„Weg vom starren 8-Stunden-Tag!“ zeugt von der 
Unkenntnis der Rechtslage, denn einen starren 8-
Stunden-Tag gibt es nach dem geltenden Recht 
nicht:   

„Die werktägliche Arbeitszeit der Arbeitnehmer darf 
acht Stunden nicht überschreiten. Sie kann auf bis 
zu zehn Stunden nur verlängert werden, wenn in-
nerhalb von sechs Kalendermonaten oder innerhalb 
von 24 Wochen im Durchschnitt acht Stunden werk-
täglich nicht überschritten werden.“ (§ 3 ArbZG).  

Werktage sind die Kalendertage Montag bis Samstag. 
Damit ist in der Woche bis zu 48 Stunden Arbeit 
möglich. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dür-
fen in der heute weitgehend üblichen 5-Tage-Woche 
nach dem geltenden Arbeitszeitgesetz täglich bis zu 
10 Stunden arbeiten, solange die 48 Stunden im Wo-
chendurchschnitt eingehalten werden. In der einzel-
nen Woche sind damit bereits heute bis zu 60 Ar-
beitsstunden (10 Stunden an sechs Tagen in der Wo-
che) möglich, solange innerhalb von sechs Monaten 
bzw. 24 Wochen ein Durchschnitt von 48-Stun-
den/Woche nicht überschritten wird. Die durch-
schnittliche Wochenarbeitszeit eines Vollzeitbe-
schäftigten kann somit um bis zu 50 % überzogen 
werden, ohne dass ein Verstoß gegen das Arbeitszeit-
gesetz erfolgt.  

Durch das ArbZG vorgeschrieben sind bei einem 10-
Stunden-Tag 45 Minuten Ruhepause, längere Unter-
brechungen der Arbeitszeit schließt das Gesetz nicht 
aus. Die täglichen ununterbrochenen Ruhezeiten be-
trägt grundsätzlich 11 Stunden (von der in manchen 
Branchen u. a. auf 10 Stunden abgewichen werden 
kann, S. § 5 Abs. 2 und 3 ArbZG). Nach dem gelten-
den Arbeitszeitgesetz können schon jeden Tag im 
Zeitraum von 13 Stunden – 24 Stunden abzüglich 
die 11-stündige Mindestruhezeit – 10 Stunden Ar-
beit geleistet werden, ohne gegen das geltende Ar-
beitszeitgesetz zu verstoßen.  

Innerhalb dieses weiten Zeitraums lässt sich nach 
geltendem Recht auch der durch familiale Anforde-
rungen begründete Wunsch von Beschäftigten ver-
wirklichen, die Arbeit vorzeitig zu beenden, um vor 

dem Zubettgehen Zeit mit den Kindern verbringen 
zu können und anschließend zu Hause weiterzuar-
beiten. Dieses vielfach bemühte Beispiel zeugt aller-
dings von einer gewissen Wirklichkeitsferne: die un-
ter 2 genannten Statistiken und Erhebungen zeigen 
eindeutig, dass (a) viele Beschäftigte gar nicht die 
Möglichkeit haben, über die Lage der Arbeitszeit zu 
bestimmen, (b) aber die überwiegende Mehrheit der 
Beschäftigten ihre Arbeit deshalb mit nach Hause 
nimmt, weil sie die große Menge der Arbeitsaufga-
ben in der dafür vorgesehenen Zeit nicht bewältigen 
kann. Arbeit am Feierabend resultiert vor allem aus 
Arbeitsverdichtung/Arbeitsmenge und ist selten eine 
Folge einer selbstbestimmten Arbeits- und Zeitein-
teilung.  

Der schon heute grundsätzlich weit gesteckte gesetz-
liche Arbeitszeitrahmen wird durch die ebenfalls 
heute schon geltenden Abweichungsmöglichkeiten 
für die tarifvertragliche Ausgestaltung von Arbeits-
zeit noch zusätzlich erweitert. Über Tarifverträge 
können sowohl die tägliche Arbeitszeit verlängert als 
auch die tägliche Ruhezeit verkürzt werden.  

Verlängerungen der Arbeitszeit sind im vollkontinu-
ierlichen Schichtbetrieb auf bis zu 12 Stunden an 
Sonn- und Feiertagen möglich, „wenn dadurch zu-
sätzliche freie Schichten an Sonn- und Feiertagen er-
reicht werden“ (§ 12 Nr. 4 ArbZG). Ohne explizite 
Obergrenze sind längere Arbeitszeiten auf Grundlage 
von § 7 Abs. 1 Nr. 1 a) ArbZG zulässig, wenn in die 
Arbeitszeit regelmäßig und in erheblichem Umfang 
Arbeitsbereitschaft oder Bereitschaftsdienst fällt – 
was typischerweise auf Krankenhäuser, Feuerwehr 
und Polizei zutrifft. Verkürzungen der Ruhezeit auf 
Grundlage von Tarifverträgen sind gem. § 7 Abs. 1 
Nr. 3 dann möglich, „wenn die Art der Arbeit dies 
erfordert und die Kürzung der Ruhezeit innerhalb ei-
nes festzulegenden Ausgleichszeitraums ausgegli-
chen wird“.  

b. Nicht die „Flexibilitätsdividende“ der Beschäf-
tigten, sondern die Öffnung von Mindestschutz-
standards des Arbeitsschutzes wird befördert 

Wer vor dem Hintergrund dieser jetzt schon vorhan-
denen erheblichen Flexibilitätsspielräume die exis-
tierenden gesetzlichen Arbeitszeitregelungen für zu 
starr hält und den Übergang zur wöchentlichen Be-
trachtungsweise der Höchstarbeitszeiten bei gleich-
zeitiger Aufhebung der gesetzlichen Vorgaben für 
die Kürzung der ununterbrochenen Ruhezeiten for-
dert, setzt sich faktisch für die Aufhebung des ge-
setzlichen Schutzrahmens ein. Was die FDP hier for-
dert, ist eine gesetzliche Grundlage für eine Arbeits-
unkultur, in der die Gesundheit der Beschäftigten 
den wirtschaftlichen Interessen der Unternehmen 
grundlegend unterordnet wird. Denn die ununter-
brochene Ruhezeit von 11 Stunden, die heute rich-
tigerweise nur in Ausnahmefällen durch Tarifver-
träge auf 9 Stunden gekürzt werden darf, ist für die 
Gesundheit der Beschäftigten von zentraler Bedeu-
tung.  

Das bestätigen zahlreiche Studien, die durch die 
Wissenschaftlichen Dienste des Bundestages im Jahr 
2016 ausgewertet wurden. Laut arbeitswissenschaft-
lichen Erkenntnissen hat die Mindestruhezeit von 
11 Stunden einen sehr hohen Stellenwert für die Si-
cherheit und Gesundheit von Beschäftigten. Zudem 
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sinkt die Produktivität nach der achten Arbeits-
stunde am Tag nachweisbar und die Arbeitsunfall-
quoten nehmen signifikant zu. 

Von Kürzungen und Unterbrechungen der Ruhezei-
ten wird dringend abgeraten:  

„Aus wissenschaftlicher Sicht sollte daher auch eine 
zunehmende Flexibilisierung von Arbeitszeit und -
ort nicht zu Unterbrechungen der Ruhezeiten füh-
ren. Da es zunehmend in der Eigenverantwortung 
von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern liegen 
dürfte, die bestehenden Regelungen einzuhalten, 
steigt unter Umständen das Risiko der Selbstgefähr-
dung. Gesetzlich ist jedoch weiterhin der Arbeitge-
ber für die Sicherheit und Gesundheit der Arbeit-
nehmerinnen und Arbeitnehmer verantwortlich“. 
(Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundesta-
ges, Ausgewählte Studien zur Gestaltung der Ar-
beitszeit aus arbeitsmedizinischer Sicht, WD 6 - 
3000 - 086/16, S. 5 mwN)   

Diesen Rahmen als äußerste Grenze aufzugeben, ist 
mit dem Stellenwert der Gesundheit und Sicherheit 
der Beschäftigten nicht vereinbar.  

c. Tarifdispositives Gesetzesrecht zur Öffnung des 
Arbeitszeitgesetzes wird abgelehnt 

Tarifvertragliche Öffnungsklauseln in arbeitsrechtli-
chen Gesetzen mit dem Ziel, die gesetzlichen Min-
destschutzstandards durch Tarifverträge in der von 
der FDP vorgeschlagenen Weise zu ersetzen, lehnen 
der DGB und seine Gewerkschaften ab. Tarifverträge 
dürfen grundsätzlich kein Instrument zur Unter-
schreitung gesetzlicher Mindeststandards sein, bei 
denen die Gefahr besteht, dass ihrer jeweiligen 
Schutzfunktion nicht mehr Rechnung getragen wird.  

Der Seitens der FDP vorgeschlagene erweiterte Ver-
handlungsrahmen kommt vor allem der Arbeitgeber-
seite zugute. Gestaltungspflicht wird auf die Gewerk-
schaften bzw. Betriebsräte verlagert, ohne dass sie 
sich dabei auf gesetzliche Rahmenbedingungen als 
unterste Haltelinie stützen können. Während die Ar-
beitgeber dieses Mehr an Verhandlungsspielraum 
gerne nutzen, droht den Gewerkschaften durch ihre 
Beteiligung an der Unterschreitung der gesetzlichen 
Standards letztendlich ein Glaubwürdigkeits- und 
Ansehensverlust. Zudem ist es weder Aufgabe der 
Gewerkschaften noch von Tarifverträgen hinter ge-
setzlichen Mindeststandards zurückzubleiben – das 
Gegenteil entspricht dem Sinn und Zweck des 
grundgesetzlichen Auftrags aus Art. 9 Abs. 3. Für 
den DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften steht 
fest: öffentlich-rechtlicher Gesundheitsschutz setzt 
Mindeststandards und ist nicht weiter nach unten 
verhandelbar. 

Besonders problematisch sind tarifliche Öffnungs-
klauseln im Bereich des Gesundheitsschutzes: der 
Staat entledigt sich seiner originären Verantwortung 
und verlagert das Risiko auf die Tarifvertragspar-
teien. Rahmenbedingungen für Gesundheitsschutz 
bei der Arbeit, zu denen zweifelsohne auch die 
Schranken der Arbeitszeitgestaltung gehören, sind 
staatlicherseits zu setzen. Auf der Grundlage des 
zwingenden Gesetzesrechtes können die Tarifver-
tragsparteien dann agieren.  

Unterschreitungen der gesetzlichen Standards durch 
Tarifverträge wecken noch weitere Bedenken, wenn 
auch nicht tarifgebundene Arbeitgeber auf diese neu 
ausverhandelten Regeln Bezug nehmen können. Ver-
schlechterungen durch Tarifverträge können damit 
von allen Arbeitgebern der Branche übernommen 
werden, unabhängig von jeglicher originären Ta-
rifbindung.  

Ein solcher Regelungsansatz schwächt die ohnehin 
zurückgehende Tarifbindung weiter. Der Tarifvertrag 
als Verbesserungsinstrument im Arbeitsrecht wird 
untergraben und jeglicher Anreiz zum Gewerk-
schaftsbeitritt genommen, was auch Auswirkungen 
auf die Reputation der Gewerkschaften haben kann.  

d. Der FDP-Antrag verstößt gegen Unionsrecht 

Eine Zulassung von tariflichen Öffnungsklauseln zur 
Verkürzung der gesetzlichen Mindestruhezeiten 
ohne zeitliche Untergrenze wie von der FDP vorge-
schlagen, verstößt zudem gegen die geltende EU-Ar-
beitszeitrichtlinie 2003/88/EG. Insofern liegt die FDP 
falsch in der Annahme, sie setze lediglich das gel-
tende EU-Arbeitszeitrecht um.  

Artikel 17 der EU-Arbeitszeitrichtlinie ermöglicht 
den Mitgliedstaaten Ausnahmen von der in Art. 3 
der Richtlinie verankerten Mindestruhezeit bei be-
stimmten Formen der Tätigkeit und in bestimmten 
Branchen. Nach Art. 18 der EU-Arbeitszeitrichtlinie 
können Mitgliedstaaten auch weitere Abweichungen 
von Mindestvorschriften, darunter auch von der 
Mindestruhezeit, durch Tarifverträge zulassen. So-
fern der mitgliedstaatliche Gesetzgeber den Tarifver-
tragsparteien diese Möglichkeit der Abweichung von 
Mindestvorschriften eröffnet, ist er jedoch zugleich 
verpflichtet, selbst und eigenständig vollständig und 
ohne Interpretationsspielräume den Umfang der Ab-
weichungsbefugnis festzulegen (Ulber in: 
Preis/Sagan, EU-ArbR, § 6 Rn. 27, EuGH v. 
12.1.2006, C 132/04 Rn. 35). Nach Art. 18 UAbs. 3 
der EU-Arbeitszeitrichtlinie ist eine Verkürzung der 
Ruhezeiten nur dann möglich, wenn die betroffenen 
Beschäftigten gleichwertige Ruhezeiten oder – falls 
dies aus objektiven Gründen nicht möglich ist – ei-
nen angemessenen Schutz erhalten. Für beides gibt 
es in Deutschland bei kaum stattfindenden Kontrol-
len durch die Aufsichtsbehörden und massenweiser 
Missachtung der Pflicht zur Durchführung der Ge-
fährdungsbeurteilung schon heute keinerlei Gewähr. 

An die Zulässigkeit der Abweichungsmöglichkeiten 
von Mindestruhezeiten stellt der EuGH besonders 
hohe Anforderungen. Die Regelungen der Min-
destruhezeit gehören zu den „besonders wichtige Re-
geln des Sozialrechts der Union“ (EuGH v. 
14.10.2010, Rs. C-428/09, Rn. 37; EuGH v. 1.12.2005 
– Rs. C-14/04, Rn. 49; EuGH v.7.9.2006, Rs. C-
484/04, Rn. 38). Die Einschränkung der durch die 
Richtlinie vorgesehenen Mindestruhezeiten ist nur 
in begrenzten Ausnahmefällen zulässig (EuGH v. 
14.10.2010, Rsz. C-428/09 Rn. 37; EuGH v. 9.9.2003, 
Rs. C-151/02, Rn. 92). Erst neulich in seiner Ent-
scheidung in der Rs. Matzak (EuGH v. 21.02.2018, C-
518/15, Rn. 38), wiederholte der Gerichthof unter 
Verweis an seine ständige Rechtsprechung, dass die 
Abweichungen von den Mindestschutzvorschriften 
auf das unbedingt Erforderliche zu begrenzen sind:    
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„(…) diese Abweichungen als Ausnahmen von der 
Unionsregelung über die Arbeitszeitgestaltung (müs-
sen) so ausgelegt werden, dass ihr Anwendungsbe-
reich auf das zur Wahrung der Interessen, deren 
Schutz sie ermöglichen, unbedingt Erforderliche be-
grenzt wird“  

Aufgrund dieser Anforderungen weckt bereits die 
geltende Regelung des § 7 Abs. 1 Nr. 3 ArbZG uni-
onsrechtliche Bedenken (Karthaus in AuR 2017, 154 
(155) mwN). Eine gesetzliche Regelung, die wie der 
FDP-Vorschlag nicht einmal Mindestruhezeiten fest-
legt, sondern tarifvertragliche Abweichungen zeit-
lich unbegrenzt ermöglichen will, lässt sich mit die-
sen Anforderungen ganz offensichtlich nicht verein-
baren.   

e. Fazit zum Antrag der Fraktion der FDP:  

Die Seitens der FDP vorgeschlagenen Änderungen 
des ArbZG berücksichtigen die Gesamtheit arbeits-
wissenschaftlicher Erkenntnisse über die Notwen-
digkeit der Begrenzung der Arbeitszeit nicht. Dem 
Vorschlag liegt zudem die unzutreffende Annahme 
zugrunde, dass der bestehende gesetzliche Rahmen 
des ArbZG und die bereits heute bestehenden Ab-
weichungsmöglichkeiten nicht flexibel genug seien 
und nicht ausreichen würden, um Arbeitszeiten an 
die Bedürfnisse der Unternehmen und Wünsche der 
Beschäftigten anzupassen. Der Vorschlag verstößt 
darüber hinaus – entgegen der Behauptung, man be-
wege sich in Grenzen der EU-Arbeitszeitrichtlinie – 
gegen das Unionsrecht. Gespickt mit modernen, neu-
deutschen Begriffen ist der Vorschlag der FDP empi-
risch unbegründet, rückwärtsgewandt und rechtlich 
bedenklich.  

Die von der FDP geforderte Öffnung des Arbeitszeit-
gesetzes lehnen der DGB und seine Mitgliedsge-
werkschaften ab. Vorteile für die Beschäftigten sind 
diesem Vorschlag nicht zu entnehmen.  

5. Zu den Forderungen der Anträge der Fraktionen 
Bündnis 90/Die Grünen und der Fraktion DIE 
LINKE  

a. Vollzeitkorridor zwischen 30 und 40 Stunden 
mit Wahlarbeitszeiten und Ablehnungsmöglich-
keiten des Arbeitgebers bei dringenden betriebli-
chen Gründen 

(Nr. 1 des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen)  

Die Regelung von Arbeitszeitkorridoren und Wahlar-
beitszeiten liegt derzeit in der Zuständigkeit der Ta-
rifvertragsparteien. Regelungen zur Arbeitszeitdauer 
bilden neben dem Arbeitsentgelt das wesentliche Be-
tätigungsfeld von Gewerkschaften bei der Ausübung 
ihrer verfassungsrechtlich garantierten Tarifautono-
mie. Allein individualrechtlich ausgestaltete An-
sätze sind ohne entsprechende Durchsetzungsinstru-
mente wie z. B. Tarifverträge aufgrund des Verhand-
lungsübergewichts auf Arbeitgeberseite in der Praxis 
häufig ebenso wenig umsetzbar wie generalisierende 
gesetzliche Regelungen zur Wochenarbeitszeit, die – 
anders als Tarifverträge – weder branchenspezifi-
schen Besonderheiten noch betriebsspezifischen Be-
darfen Rechnung tragen können. Eine Festlegung 
von gesetzlichen Arbeitszeitkorridoren erscheint zu-
dem derzeit politisch nicht durchsetzbar. 

b. Rückkehrrecht auf Vollzeit/vorherige Arbeitszeit 
durch Recht auf zeitlich befristete Arbeitszeitre-
duzierung  
Recht der Beschäftigten auf Mitgestaltung der 
Lage und Ort der Arbeit  

(Nr. 2 und Nr. 3 des Antrags der Fraktion Bündnis 
90/Die Grünen und  Nr. 6 des Antrags der Links-
fraktion)  

Die Anliegen werden unterstützt. Der DGB setzt sich 
ebenfalls für einen Rechtsanspruch auf zeitlich be-
grenzte Arbeitszeitreduzierung für alle Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer und für einen Rechtsan-
spruch auf Mitbestimmung bei Lage und Ort der Ar-
beit ein.  

Zu diesen beiden Forderungen des Antrags hat der 
DGB umfangreich im Zusammenhang mit dem der-
zeit laufenden Gesetzgebungsverfahren zur Reform 
des Teilzeitrechts Stellung genommen. Wir verwei-
sen zudem auf unsere ausführliche Stellungnahme 
zu den inhaltsgleichen Anträgen der beiden Fraktio-
nen in der letzten Legislaturperiode (Stellungnahme 
des DGB zur Anhörung im Ausschuss Arbeit und So-
ziales am 20. März 2017, Ausschuss-Drs. 18(11)947, 
S. 55 (56 f.). 

Mit dem vor kurzem vom Kabinett beschlossenen 
Entwurf des Gesetzes zur Weiterentwicklung des 
Teilzeitrechts macht die Regierung einen ersten 
Schritt, um die Gestaltungsrechte der Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer im Bereich der Arbeitszeit 
zu verbessern; der Entwurf bleibt aber hinter den ge-
werkschaftlichen Erwartungen zurück. Denn auf-
grund der vereinbarten Schwellenwerte werden 
12,2 Mio. Beschäftigte in Deutschland auch künftig 
keinen gesetzlichen Anspruch auf Brückenteilzeit 
haben, weil sie in Unternehmen arbeiten, die 45 o-
der weniger Beschäftigte haben. Weitere 8,3 Mio. Be-
schäftigte arbeiten in Unternehmen mit 46 bis 200 
Beschäftigten. Von ihnen soll nur jede bzw. jeder 15. 
einen Anspruch auf befristete Reduzierung der Ar-
beitszeit erhalten. Diese Einschränkungen treffen da-
her diejenigen, die sie am stärksten benötigen: denn 
der Wunsch nach Veränderung der eigenen Arbeits-
zeit ist unter den – zumeist weiblichen – Beschäftig-
ten in kleinen und mittleren Betrieben besonders 
stark ausgeprägt (BAuA Arbeitszeitreport 2016).  

Mit der im Regierungsentwurf zur Teilzeitreform 
ebenfalls enthaltenen Erörterungspflicht in Bezug 
auf die Lage der Arbeitszeit wird ebenfalls ein 
Schritt hin zu mehr Selbstbestimmung über die Lage 
der Arbeitszeit getan, es fehlt aber weiterhin ein 
durchsetzbarer Rechtsanspruch.  

Um solche Individualansprüche in der betrieblichen 
Praxis ausreichend zur Geltung zu bringen, so dass 
für die Beschäftigten echte Arbeitszeitsouveränität 
entsteht, sind zudem entsprechende Mitbestim-
mungsrechte der Interessenvertretungen notwendig.  

c. Mitbestimmungsrechte von Betriebs- und Perso-
nalräten bei Fragen der Personalbemessung, der 
Zeitsouveränität, der Vereinbarkeit von Arbeit 
und privatem Leben sowie bezüglich der Lage 
der Arbeitszeit und dem Arbeitsort 

(Nr. 1 des Antrags der Linksfraktion sowie Nr. 5 des 
Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen)   
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Die Forderung nach Erweiterung der Mitbestim-
mungsrechte der Interessenvertretungen im Antrag 
der LINKEN bei diversen Fragen der Arbeitszeitge-
staltung ist richtig und wird unterstützt. Gerade die 
Verdichtung von Arbeit, d. h. die Erhöhung der Ar-
beitsmenge bei gleich bleibender Arbeitszeit, ist Ur-
sache von Erkrankungen und wachsender Unzufrie-
denheit der Beschäftigten (AOK-Fehlzeitenreport 
2016 und IG-Metall Beschäftigtenbefragung 2017). 
36 % der Beschäftigten in Deutschland halten die für 
sie im Arbeitsverhältnis gesetzten Zielvorgaben für 
unerreichbar (Bertelsmann Stiftung/Barmer GEK 
2015). Insbesondere werden ständig steigende Leis-
tungsziele („Zielspirale“) von 42 % der Beschäftig-
ten als Problem gesehen. So werden die unternehme-
rischen Risiken auf die Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer verlagert. Ergebnisorientierte Arbeit über 
Zielvereinbarungen führt vermehrt zu überlangen 
Arbeitszeiten, überdurchschnittlichem Zeitdruck 
und einem hohen Arbeitsvolumen. Lange und über-
lange Arbeitszeiten, Schichtarbeit und atypische Ar-
beitszeiten oder arbeitsbezogene Erreichbarkeit au-
ßerhalb der vereinbarten Arbeitszeit erhöhen das Ri-
siko gesundheitlicher, insbesondere psychischer Be-
lastungen und Fehlbeanspruchungen (BAuA 2016). 

Angesichts der gesundheitlichen Risiken sind die 
Beschäftigten durch die stärkere Einbindung der Be-
triebs- und Personalräte zu schützen. Gleiches gilt 
auch für die bessere Vereinbarkeit von Beruf und 
Privatleben, etwa durch Unterstützung bei der 
Durchsetzung der gewünschten Lage der Arbeitszeit. 
Hier macht die Bundesregierung mit dem derzeit 
vorliegenden Entwurf des Gesetzes zur Reform des 
Teilzeitrechts einen ersten Schritt, indem Arbeitneh-
merinnen und Arbeitnehmer das Recht erhalten, für 
die Erörterung ihrer Arbeitszeitwünsche den Be-
triebs- oder Personalrat heranzuziehen.    

Der Ausbau erzwingbarer Mitbestimmungsrechte der 
Interessenvertretung in Betrieben und Dienststellen 
ist auch im Hinblick auf die Einführung einer tech-
nischen Arbeitszeiterfassung erforderlich. Dazu ge-
hört auch ein Initiativrecht mit erzwingbarer Mitbe-
stimmung für den Datenschutz.  

d. Erlass einer Anti-Stress-Verordnung, Recht auf 
Nicht-Erreichbarkeit, Dokumentationspflicht 
und Regeln zum Ausgleich von Mehrarbeit  

(Nr. 2 und 3 des Antrags der Linksfraktion)  

Auch diese Vorschläge werden grundsätzlich unter-
stützt.  

Viele Beschäftigte leiden unter einer zunehmenden 
Auflösung der Grenzen zwischen Arbeit und Privat-
leben (s. dazu ausführlich unter 2). Dieser Trend 
wird durch die Digitalisierung, vor allem durch die 
berufliche wie private Nutzung mobiler Endgeräte, 
noch verstärkt. Auf der einen Seite bietet der digitale 
Wandel eine Chance auf eine bessere Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie; zugleich beinhaltet er aber 
auch das Risiko, dass die bestehenden Probleme 
noch verstärkt werden. Mit den Erreichbarkeitser-
wartungen nehmen auch die psychischen Belastun-
gen zu. Das Abschalten von der Arbeit nach Feier-
abend (sog. Detachment) gelingt den Beschäftigten 
immer weniger. 

Die Digitalisierung erleichtert nicht per se die Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie, sie erschwert aber 
eine klare Abgrenzung von Arbeits- und Freizeit. 
Hier sind gesetzliche Regelungen zur Prävention er-
forderlich.  

Der Arbeitgeber muss verpflichtet werden, Vereinba-
rungen zur Arbeitszeit zu treffen und die tatsächli-
chen Arbeitszeiten zu dokumentieren; auch die be-
triebliche Interessenvertretung muss deren Einhal-
tung kontrollieren können. Die gesetzlich geregelte 
Dokumentationspflicht des Arbeitgebers für alle ge-
leisteten Arbeitsstunden ist gerade bei mobilen Tä-
tigkeiten oder Arbeit von zu Hause äußerst wichtig 
und sinnvoll. 

Denkbar ist zudem, das (formell bestehende) Recht 
auf Nichterreichbarkeit bzw. Log off stärker ins Be-
wusstsein der Beschäftigten zu rufen, neue Kommu-
nikationspraktiken im Betrieb hierfür zu nutzen (Ab-
schalten des Kontaktes zum Server ab einer be-
stimmten Uhrzeit; kein Email-Versand nach Arbeits-
schluss; Mitbestimmung bei Zielvorgaben und Initia-
tiverecht auf Einführung einer Arbeitszeiterfassung) 
und entgegenstehende Praktiken einzudämmen. 

Die Ausgleichsregelungen zur Mehrarbeit in Tarif-
verträgen sind sehr differenziert. Der zeitliche Aus-
gleich von Mehrarbeit nach dem Arbeitszeitgesetz ist 
geregelt. Unklar bleibt im Antrag der Fraktion DIE 
LINKE, welche verbindlichen Ausgleichsregelungen 
gemeint sind.  

e. Recht auf Home-Office unter klaren Bedingun-
gen  

(Nr. 4 des Antrags der Fraktion Bündnis 90/Die 
Grünen)  

Auch dieser Vorschlag wird grundsätzlich unter-
stützt. Neben einem Rechtsanspruch auf Home-
Office muss unter anderem aber auch klar geregelt 
werden, dass mobile Arbeitszeit oder Arbeitsstunden 
im Home-Office umfassend erfasst und vergütet wer-
den. Entscheidend ist auch, dass Home Office frei-
willig sein und der Arbeitsplatz im Betrieb erhalten 
bleiben muss. Viele Arbeitnehmer und Arbeitnehme-
rinnen wünschen keine Vermischung von Arbeit 
und Privatleben. 

Im Zusammenhang mit der Gestaltung der Arbeit im 
Home Office und mobiler digitaler Arbeit ist ein Ge-
staltungsrahmen notwendig, auch um der zuneh-
menden Entgrenzung der Arbeitszeit, die im Home 
Office im besonderen Maße droht, entgegenzuwir-
ken. Es ist zudem sicherzustellen, dass zwischen 
den Beschäftigten, den Beschäftigten und ihrer be-
trieblichen Interessenvertretung sowie zwischen den 
Beschäftigten und den Gewerkschaften hinreichende 
Kommunikationsmöglichkeiten bestehen.  

f. Die gesetzliche Wochenarbeitszeit von 48 auf 40 
Stunden absenken  

(Nr. 4 des Antrags der Linksfraktion)  

Wie bereits unter 4a ausgeführt, verteidigen der DGB 
und seine Mitgliedsgewerkschaften die Errungen-
schaft des 8-Stunden-Tages als Regelarbeitszeit; er 
hält auch an der Fünf-Tage-Woche als Regelarbeits-
zeit fest.  
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Nicht zu verkennen ist aber, dass die Regelungen des 
geltenden Arbeitszeitgesetzes als äußerste Grenzen 
der zulässigen Arbeitszeitgestaltung einen wesent-
lich weiteren Spielraum ermöglichen (ausführlich 
dazu unter 4a), der auch in der Praxis individualver-
traglich, durch Tarifverträge und Betriebsvereinba-
rungen sehr weitgehend genutzt wird. Eine Ein-
schränkung dieses Spielraums auf 40 Stunden er-
scheint derzeit nicht durchsetzbar. 

g. Schrittweise Anhebung des Mindesturlaubs im 
BUrlG von 24 auf 30 Tage  

(Nr. 4 des Antrags der Linksfraktion)  

Die Mitgliedsgewerkschaften des DGB setzen sich in 
zahlreichen Branchen in Unternehmen der Privat-
wirtschaft und im Öffentlichen Dienst erfolgreich für 
über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinausge-
hende tarifliche Ansprüche auf Erholungsurlaub ein. 
Die Anhebung des gesetzlichen Mindesturlaubsan-
spruchs halten wir derzeit für nicht durchsetzbar.  

 

 
  



Ausschussdrucksache 19(11)83 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

  99 

DEUTSCHER BUNDESTAG Ausschussdrucksache 19(11)74 
Ausschuss für 

Arbeit und Soziales 20. Juni 2018 

19. Wahlperiode 

Schriftliche Stellungnahme 

zur öffentlichen Anhörung von Sachverständigen in Berlin am 25. Juni 2018, 13:00 Uhr 
zum 

a) Gesetzentwurf der Abgeordneten Johannes Vogel (Olpe), Michael Theurer, Pascal 
Kober, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Arbeitszeitgesetzes - BT-Drs. 19/1174 

b) Antrag der Abgeordneten Jessica Tatti, Susanne Ferschl, Matthias W. Birkwald, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion DIE LINKE. 
Mehr Arbeitszeitsouveränität für Beschäftigte schaffen - BT-Drs. 19/2522 

c) Antrag der Abgeordneten Beate Müller-Gemmeke, Kerstin Andreae, Katja Dörner, 
weiterer Abgeordneter und der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
Beschäftigten mehr Zeitsouveränität ermöglichen - BT-Drs. 19/2511 

Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände 

Zusammenfassung 

Die Digitalisierung von Wirtschaft und Arbeitswelt 
bietet zahlreiche Chancen für Unternehmen wie für 
deren Beschäftigten. Unternehmen können mit der 
Digitalisierung und Vernetzung von Kommunika-
tion, Einkaufs-, Produktions- und Vertriebsschritten 
die Abläufe im Betrieb produktiver und effizienter 
gestalten. Außerdem haben sie einfacheren und di-
rekteren Zugang zu internationalen Märkten. Be-
schäftigte erhalten durch die Möglichkeit des orts- 
und zeitungebundenen Arbeitens und durch die 
Möglichkeit der flexiblen Nutzung von Arbeitsmit-
teln mehr Souveränität, um Beruf und Privatleben zu 
vereinbaren. 

Die strengen Vorgaben des klassischen Arbeitszeit-
rechts, das die Anwesenheit der Beschäftigten für 
acht Stunden modellhaft zugrunde legt, werden die-
sen Bedürfnissen immer weniger gerecht. Die dem 
Arbeitszeitgesetz (ArbZG) zugrunde liegenden Prin-
zipien sind lange vor der Digitalisierung entstanden. 
Das heutige ArbZG geht auf eine Verordnung aus 
dem Jahr 1923 zurück. Es ist also Zeit, diese fast 100 
Jahre alten Regelungen des deutschen Arbeitszeit-
rechts fit für die Möglichkeiten der Digitalisierung 
zu machen und dazu die gesetzlichen und tarifli-
chen Regelungen weiterzuentwickeln. 

Verfehlt sind Bestrebungen, unter dem Deckmantel 
der „Zeitsouveränität“ der Beschäftigten die Gestal-
tung der Arbeitszeit und die Wahl des Arbeitsortes 
einseitig in das Belieben der Beschäftigten zu stel-
len.  

Der Arbeitgeber muss im Wettbewerb mit anderen 
Unternehmen die Kundenwünsche gewährleisten, 
weil die Zufriedenheit der Kunden über den Erfolg 
des Unternehmens und damit auch über die Sicher-
heit der Arbeitsplätze entscheidet. Folglich ist es 
richtig, dass der Gesetzgeber grundsätzlich dem Ar-
beitgeber das Recht überlässt, den Ort und die Zeit 
der Arbeitsleistung näher zu bestimmen. Da der Ar-
beitgeber dieses Recht nach billigem Ermessen ausü-
ben muss, ist gewährleistet, dass die Interessen der 
Beschäftigten ausreichend berücksichtigt werden. 

I. Gesetzentwurf der Fraktion der FDP 

Der Gesetzentwurf der Fraktion der FDP bietet rich-
tige und wichtige Ansatzpunkte für eine Weiterent-
wicklung des Arbeitszeitrechts. Dieser kann im Ein-
zelnen weiter geschärft werden, um das Arbeitszeit-
gesetz (ArbZG) besser an die Anforderungen der Di-
gitalisierung anzupassen und entsprechende Schritte 
zu seiner Weiterentwicklung zu unternehmen. 



Ausschussdrucksache 19(11)83 Ausschuss für Arbeit und Soziales 

100 

1. Wöchentliche Höchstarbeitszeit 

Nach dem Gesetzentwurf soll den Tarifvertragspar-
teien ermöglicht werden, anstelle einer werktägli-
chen Höchstarbeitszeit eine wöchentliche Höchstar-
beitszeit von durchschnittlich 48 Stunden festzule-
gen. 

Dieser Vorschlag ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung. Die Umstellung von der heute geltenden star-
ren Vorgabe von acht Stunden werktäglicher Höchst-
arbeitszeit auf eine wöchentliche Berechnung der 
Höchstarbeitszeit ist ein zentrales Element, um das 
ArbZG an die Digitalisierung anzupassen. Die Be-
schäftigten arbeiten dadurch nicht mehr. Im Einzel-
fall kann die Beschäftigungszeit im Wochenverlauf 
aber variabler verteilt werden. 

Eine solche Umstellung muss nicht an den Ab-
schluss einer tarifvertraglichen Regelung geknüpft 
werden. Dies sieht auch die einschlägige EU-Arbeits-
zeitrichtlinie nicht vor. Ohnehin besteht hinsichtlich 
des Beginns und Endes der täglichen Arbeitszeit ein 
Mitbestimmungsrecht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 Be-
triebsverfassungsgesetz (BetrVG). Daher bietet es 
sich an, § 3 ArbZG ohne die Vorgabe eines Tarifver-
trags auf eine wöchentliche Höchstarbeitszeit umzu-
stellen. Die EU-Arbeitszeit-richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten, die erforderlichen Maßnahmen zu 
treffen, damit die durchschnittliche Arbeitszeit pro 
Siebentageszeitraum 48 Stunden nicht überschreitet 
(Art. 6). Damit räumt die EU den Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit ein, die Höchstarbeitszeit nicht auf den 
Tag, sondern auf die Woche zu beziehen. 

Von der Umstellung auf eine wöchentliche Berech-
nung der Höchstarbeitszeit profitieren Unternehmen 
wie Beschäftigte gleichermaßen: Eine kurzfristig ein-
berufene Telefonkonferenz mit einem Konzernteil in 
einer anderen Zeitzone könnte dann noch durchge-
führt werden. Als Ausgleich arbeiten die Beschäftig-
ten an anderen Tagen der Woche entsprechend we-
niger. Ebenso sollte Beschäftigten, die aus familiären 
Gründen die Arbeit am Nachmittag für einen länge-
ren Zeitraum unterbrechen müssen, an anderen Ta-
gen eine längere als die bisher zulässige Arbeitszeit 
ermöglicht werden. 

Eine Ausdehnung der vertraglich zwischen Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer vereinbarten Arbeitszeit ist 
mit einer solchen Fortentwicklung der gesetzlichen 
Grundlagen nicht verbunden. Ausschließlich die 
Verteilung der Arbeitszeit über den Wochenverlauf 
wäre hiervon betroffen. 

2. Ruhezeit 

Nach dem Gesetzentwurf soll den Tarifvertragspar-
teien ermöglicht werden, die ununterbrochene Ruhe-
zeit von elf Stunden zu reduzieren. Diese Möglich-
keit soll unabhängig von der „Art der Arbeit“ beste-
hen. 

Dieser Vorschlag ist richtig und notwendig. In der 
betrieblichen Praxis hat sich gezeigt, dass Unterneh-
men und Beschäftigte angesichts der Digitalisierung 
mehr Spielraum benötigen. Beendet ein Beschäftig-
ter aus familiären Gründen (z. B. wegen der kurzfris-
tigen Übernahme der Betreuung seines erkrankten 
Kindes) die Arbeit im Büro am Nachmittag früher 
und arbeitet stattdessen abends noch einmal von 

21 Uhr bis 23 Uhr von zu Hause aus, beginnt die Ru-
hezeit gem. § 5 Abs. 1 ArbZG erneut zu laufen. Nach 
geltender Rechtslage darf der Beschäftigte die Arbeit 
wieder frühestens um zehn Uhr des Folgetags auf-
nehmen. Dieses Ergebnis ist sowohl für die Beschäf-
tigten als auch für die Unternehmen unbefriedigend. 

Vor diesem Hintergrund ist die vorgesehene Rege-
lung, den Tarifvertragsparteien die Möglichkeit ein-
zuräumen, die ununterbrochene Ruhezeit von elf 
Stunden anzupassen, richtig. Eine solche Anpassung 
bringt Vorteile für die Beschäftigten, die bei Bedarf 
abends von zu Hause aus arbeiten können und 
dadurch in ihrer Arbeitszeitgestaltung mehr Souve-
ränität erhalten. Für die Unternehmen bedeutet sie 
Rechtssicherheit. 

Es ist auch zu begrüßen, dass nach dem Gesetzent-
wurf keine Beschränkung auf die „Art der Arbeit“ er-
folgen soll. Diese Beschränkung führt nach geltender 
Rechtslage dazu, dass die Regelung in § 7 Abs. 1 Nr. 
3 ArbZG im Wesentlichen nur bei arbeitsorganisato-
rischen oder branchenspezifischen Besonderheiten 
(Gaststätten und Verkehrsgewerbe, Gesundheitswe-
sen, Rettungsdienste, Feuerwehren, technische Hilfs-
dienste oder Stördienste bei Gas-, Wasser- und Elekt-
rizitätsversorgung) Anwendung finden kann. Damit 
von dieser Regelung Beschäftigte aller Branchen pro-
fitieren können, ist es richtig, die Beschränkung auf 
die „Art der Arbeit“ zu streichen. 

Zusätzlich zur Möglichkeit der Anpassung der Ruhe-
zeit sollte es den Tarifvertragsparteien ermöglicht 
werden, die Ruhezeit abweichend von den gesetzli-
chen Vorgaben nach Maßgabe der Richtlinie zu ver-
teilen. So könnte z. B. eine Aufteilung auf zwei Blö-
cke vereinbart werden. Davon sollte ein Block eine 
zusammenhängende, „störungsfreie“ Ruhezeit von 
z. B. acht Stunden umfassen. 

Eine solche Änderung ist auch EU-rechtskonform. 
Die EU-Arbeitszeitrichtlinie sieht Ausnahmen von 
Art. 3, in dem die Vorgabe der ununterbrochenen 
Ruhezeit von elf Stunden geregelt ist, vor: Art. 18 
Abs. 1 bestimmt, dass „von den Artikeln 3, 4, 5, 8 
und 16 im Wege von Tarifverträgen oder Vereinba-
rungen zwischen den Sozialpartnern auf nationaler 
oder regionaler Ebene abgewichen werden kann“. 
Dies eröffnet einen weiten Spielraum für die Mit-
gliedstaaten, den der deutsche Gesetzgeber bisher 
nicht ausreichend genutzt hat. 

3. Weiterer Reformbedarf 

Neben den im Entwurf enthaltenen Regelungsvor-
schlägen besteht weiterer Reformbedarf im Arbeits-
zeitrecht. Dies betrifft u. a. die Aufzeichnungspflich-
ten in § 16 Abs. 2 ArbZG. Angesichts der fortschrei-
tenden Digitalisierung der Arbeitswelt, in der die Be-
schäftigten immer häufiger mobil oder von zu Hause 
aus arbeiten, wird es für den Arbeitgeber immer 
komplizierter werden, den Aufzeichnungspflichten 
aus § 16 Abs. 2 ArbZG zu genügen. Daher sollte es 
für den Arbeitgeber zukünftig möglich sein, die Ver-
pflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit nicht 
nur auf die Beschäftigten zu delegieren, sondern sich 
bei richtiger Unterweisung der Beschäftigten auch 
exkulpieren zu können, wenn die Beschäftigten ih-
ren Verpflichtungen zur Einhaltung des ArbZG nicht 
nachkommen. 
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Reformbedarf besteht auch beim Verbot von Sonn- 
und Feiertagsarbeit in §§ 9, 10 ArbZG. Diese Rege-
lungen führen in einzelnen Branchen, z. B. im Bä-
ckerhandwerk oder in der Bauwirtschaft, zu unnöti-
gen Wettbewerbsverzerrungen und gehören daher 
überprüft. 

II. Antrag der Fraktion DIE LINKE  

Der Antrag der Fraktion DIE LINKE erweist sich als 
bunte Mischung verschiedener Forderungen an das 
Arbeitsrecht, die mit Arbeitszeit im engeren Sinne 
nichts zu tun haben, sondern auf eine grundsätzliche 
rückwärtsgewandte, in Teilen verfassungsrechtlich 
fragwürdigen Änderung der arbeitsrechtlichen Be-
ziehungen zielen. 

1. Mitbestimmung über Arbeitsvolumen 

Nach dem Grundgedanken von § 87 Abs. 1 Nr. 2, 3 
und 5 BetrVG sollen die Arbeitnehmer ihre Interes-
sen hinsichtlich der Lage der Arbeitszeit durch den 
Betriebsrat zur Geltung bringen, während sich die 
geschuldete Dauer der Arbeitszeit aus einem Tarif-
vertrag oder dem Arbeitsvertrag ergibt. Der Betriebs-
rat soll also bei Fragen der Ordnung des Betriebs ein-
bezogen werden, die die Arbeitnehmer im täglichen 
Arbeitsalltag betreffen. 

Demgegenüber handelt es sich bei der Aufteilung der 
Arbeitsmenge nicht um eine Frage der Ordnung des 
Betriebs, sondern vielmehr um eine zentrale unter-
nehmerische Entscheidung, die der Unternehmer 
verantworten muss. Die Entscheidung darüber kann 
nicht der Disposition von Arbeitnehmern und Be-
triebsrat unterliegen. Mitbestimmungsrechte bei der 
Arbeitsorganisation und Personalbemessung würden 
tief in die unternehmerische Freiheit der Bemessung 
des Arbeitsvolumens eingreifen und wären damit 
verfassungsrechtlich höchst problematisch. 

2. „Anti-Stress-Verordnung“ 

Eine sog. Anti-Stress-Verordnung würde unnötige 
Bürokratie schaffen, Rechtsunsicherheit fördern und 
effektiven Arbeitsschutz gefährden. Die bereits heute 
im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) bestehenden Re-
gelungen zum Schutz vor Gefährdungen der Gesund-
heit durch psychische Belastungen sind ausrei-
chend. Eine sinnvolle Konkretisierung der Vorgaben 
des ArbSchG in Verordnungen und staatlichen Re-
geln ist nach Stand der Forschung weder möglich 
noch sinnvoll. Hinzu kommt, dass Verordnungen in 
der Regel ohne dazugehörige Interpretationen und 
Konkretisierungen eines dazu erst noch einzusetzen-
den staatlichen Ausschusses kaum im betrieblichen 
Alltag umsetzbar sind. Dies würde bedeuten, dass 
eine sog. Anti-Stress-Verordnung über Jahre nicht 
umsetzbar ist und für betriebliche Konflikte sorgt. 

Vorrangiges Ziel muss es sein, die Betriebe durch 
konkrete Hilfestellungen bei der Arbeitsgestaltung 
hinsichtlich des richtigen Maßes für psychische Be-
lastungen (Tätigkeiten herausfordernd ohne Überfor-
derung gestalten) zu unterstützen. Die Aktivitäten im 
Programm der Gemeinsamen Deutschen Arbeits-
schutzstrategie „Schutz und Stärkung der Gesund-
heit bei arbeitsbedingten psychischen Belastungen“ 
tragen bereits erste Früchte und wird auch in der 
nächsten Strategieperiode fortgeführt. Eine deutliche 

Verbesserung der betrieblichen Gestaltungskompe-
tenz in diesem Feld ist durch die bereits vorliegen-
den und weiter zu erwartenden DGUV-Branchenre-
geln sichergestellt, die tätigkeitsspezifisch nachvoll-
ziehbare Gestaltungsempfehlungen enthalten. 

3. Recht auf Nichterreichbarkeit 

Es besteht keine Notwendigkeit, ein „Recht auf 
Nichterreichbarkeit“ zu regeln. Bereits nach gelten-
der Rechtslage hat der Arbeitgeber für die Einhal-
tung des ArbZG zu sorgen. Die Gewährleistung eines 
„Rechts auf Nichterreichbarkeit“ kann allenfalls auf 
betrieblicher Ebene unterstrichen werden. Kein Ar-
beitnehmer muss ständig erreichbar sein. Eine ent-
sprechende gesetzliche Regelung würde zu einer Be-
vormundung der Arbeitnehmer führen und damit 
den Interessen der Arbeitnehmer entgegenlaufen; im 
Rahmen der vom Arbeitgeber bestimmten Vorgaben, 
die eigene Arbeitsleistung zu erbringen. Insbeson-
dere dort, wo betriebliche Kommunikationsmittel 
auch privat genutzt werden dürfen, würde z. B. die 
Pflicht zur Abschaltung von Servern vollständig 
kontraproduktiv wirken. 

4. Wochenhöchstarbeitszeit 

Die durchschnittlich geleistete Wochenarbeitszeit 
der Beschäftigten betrug im Jahr 2015 in Deutsch-
land 35,2 Stunden pro Woche und war im Vergleich 
zum Vorjahr sogar leicht rückläufig (Quelle: Statisti-
sches Bundesamt). 

Es entspricht den Bedürfnissen der Unternehmen 
und ihrer Mitarbeiter, dass die arbeits- oder tarifver-
traglich vereinbarte Wochenarbeitszeit in den Gren-
zen des ArbZG flexibel verteilt werden kann. Des-
halb muss es z. B. möglich sein, dass in einer Woche 
über die vereinbarte Arbeitszeit hinausgegangen 
wird. Unternehmen mit innovativen flexiblen Ar-
beitszeitmodellen zeigen, dass gerade auch Arbeit-
nehmer die Möglichkeit wahrnehmen, in Einzelfäl-
len und aus unterschiedlichen privaten Gründen die 
mit dem Arbeitgeber vereinbarte Wochenarbeitszeit 
zu überschreiten. 

Es wäre kontraproduktiv und gefährlich den von der 
EU-Arbeitszeitrichtlinie eröffneten Spielraum, der 
eine Wochenhöchstarbeitszeit von 48 Stunden vor-
sieht, weiter zu begrenzen. Vielmehr sollte der deut-
sche Gesetzgeber diesen Spielraum nutzen. 

5. Mindesturlaubsanspruch 

Schon heute gewähren Arbeitgeber und Tarifverträge 
Urlaub, der weit über das gesetzliche Maß hinaus-
geht. Eine weitere Anhebung gesetzlicher Regulie-
rungen ist daher unnötig und würde den Faktor Ar-
beit erheblich belasten. Notwendig ist vielmehr – 
auch auf EU-Ebene – eine klare Vorgabe, dass Urlaub 
grundsätzlich nur im Urlaubsjahr beantragt und an-
getreten werden kann. Die teilweise nicht mehr ver-
ständlichen Urteile des Gerichtshofs der Europäi-
schen Union unterstreichen diesen Reformbedarf 
nachdrücklich. 

III. Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN 

Ebenso wie im Antrag der Fraktion DIE LINKE geht 
der Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
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zur Zeitsouveränität an den notwendigen Änderun-
gen des Arbeitszeit- und Arbeitsrechts in Deutsch-
land vorbei. Auch dieser zielt primär auf neue Büro-
kratie und Beschränkungen. Statt anpassungsfähige 
Strukturen zu schaffen, zielen die Vorschläge auf die 
Verkrustung bestehender Arbeitsbeziehungen.  

1. Umfang, Lage und Ort der Arbeitszeit 

Die Bestimmung des betrieblichen Arbeitszeitvolu-
mens, der Lage der Arbeitszeit und des Ortes der Ar-
beitsleistung gehören zum Kernbereich der unter-
nehmerischen Entscheidung. Der Arbeitgeber muss 
in der Lage sein, unter Berücksichtigung aller Um-
stände, wie Kundenwünsche und Auftragszyklen, 
ein sinnvolles und tragfähiges Organisationskonzept 
zu bestimmen, das vor dem Hintergrund wachsender 
Digitalisierung wettbewerbsfähig ist. Das Arbeitsver-
hältnis ist durch die persönliche Abhängigkeit des 
Arbeitnehmers gekennzeichnet. An dieser grundsätz-
lichen Zuweisung von Rechten und Pflichten im 
Austausch von Arbeitsleistung und Entgelt darf 
nicht gerüttelt werden.  

Auf freiwilliger Basis und aus eigenem Interesse füh-
ren Arbeitgeber ohnehin Gespräche mit ihren Mitar-
beitern, die Lage und Ort der Arbeitszeit betreffen, 
um praxisgerechte und für beide Seiten sinnvolle 
Lösungen zu finden. Darüber hinaus besteht bereits 
heute nach § 82 Abs. 1 BetrVG ein Anspruch der Ar-
beitnehmer – auch in Betrieben ohne Betriebsrat – 
auf Erörterung der Gestaltung von Arbeitsplatz und 
Arbeitsablauf. 

2. Recht auf Homeoffice 

Grundsätzlich kann der Arbeitgeber den Ort und die 
Zeit der Arbeitsleistung näher bestimmen (§ 106 
Satz 1 Gewerbeordnung). Aufgrund dieses Wei-
sungsrechts kann der Arbeitgeber in der betriebli-
chen Praxis festlegen, ob die Beschäftigten ihre Ar-
beitsleistung im Betrieb oder im Homeoffice erbrin-
gen. 

Die Berücksichtigung der Interessen der Beschäftig-
ten ist dadurch bereits heute gesichert, da die Aus-
übung des Weisungsrechts „nach billigem Ermes-
sen“ erfolgen muss. Dies setzt voraus, dass die we-
sentlichen Umstände des Falles abgewogen und die 
beiderseitigen Interessen angemessen berücksichtigt 
werden. Hierzu gehören auch die Lebensverhältnisse 
der Beschäftigten, wie familiäre Pflichten und Unter-
haltsverpflichtungen. Dadurch ist sichergestellt, dass 
den Interessen der Beschäftigten im Einzelfall bereits 
heute Rechnung getragen wird. Viele Betriebe bieten 
bereits heute an, mobil zu arbeiten. 

Die so gefundenen Ergebnisse sind sachgerecht, da 
der Arbeitgeber im Wettbewerb mit anderen Unter-
nehmen die Kundenwünsche gewährleisten muss, 
weil die Zufriedenheit der Kunden über den Erfolg 
des Unternehmens und damit auch über die Sicher-
heit der Arbeitsplätze entscheidet. Z. B. sind Telear-
beit oder flexible Arbeitszeiten bei einem Online-
Shop meistens ohne Verlust an Service-Qualität 
möglich. Bei einem Ladengeschäft mit festen Öff-
nungszeiten ist das nicht der Fall. Einseitige Rechts-
ansprüche für Beschäftigte blenden Kundenperspek-
tive und Wettbewerb aus. Langfristig erfolgreich sind 
nur sinnvoll ausbalancierte Verhandlungslösungen 
zwischen Beschäftigten und Arbeitgebern. 

3. Erzwingbare Mitbestimmungsrechte 

Der Betriebsrat hat bereits heute zwingende Mitbe-
stimmungsrechte, z. B. zum Beginn und Ende der 
täglichen Arbeitszeit (§ 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG) oder 
bei der Ausgestaltung von betrieblichen Kindertages-
stätten (§ 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG). Die von den An-
tragstellern genannte Thematik „Vereinbarkeit von 
Arbeit und privatem Leben“ ist so unbestimmt, dass 
dies zu einer uferlosen Ausweitung der Mitbestim-
mungs- und Mitwirkungsrechte des Betriebsrats füh-
ren würde. 
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